




B E R I C H T  D E S  
S C H AT Z M E I S T E R S
S T E P H A N  G R U N WA L D

Der vorliegende Bericht dokumentiert die finanzielle 

Entwicklung des DFB in den Berichtsjahren 2022 bis 

2024. Die Legislatur war geprägt von tiefgreifenden 

strukturellen Reformen, einer erfolgreichen wirt-

schaftlichen Konsolidierung und im Ergebnis einer 

deutlichen Stärkung der finanziellen Basis des Ver-

bandes.

Wir berichten jährlich über die finanzielle Situation 

des DFB in einem ausführlichen Finanzbericht. Diese 

sind online auf der DFB-Website abrufbar und ent-

halten für das jeweilige Berichtsjahr sowohl umfang-

reiche Details über die Jahresüberschussrechnung 

als auch die Bilanz des DFB e. V. und der DFB GmbH 

& Co. KG. Ich verweise explizit auf die Jahresberichte, 

da auf den folgenden Seiten nur eine kompakte und 

zusammengefasste Berichterstattung erfolgen kann.

Zu der positiven Entwicklung haben insbesondere die 

vielschichtigen Maßnahmen aus dem Konsolidierungs-

prozess beigetragen. Daneben konnten die Vermark-

tungserlöse in der DFB GmbH & Co. KG kontinuierlich 

gesteigert werden. Ebenso wirkt sich der neue Grund-

lagenvertrag mit der DFL positiv aus und sichert die für 

den Amateurfußball wichtige Arbeit in den Regional- 

und Landesverbänden. Hinzu kommen Sondereffekte, 

insbesondere durch die Veräußerung von Liegenschaf-

ten des Verbandes in Frankfurt am Main.

Auf einer gefestigten wirtschaftlichen Grundlage 

richtet der Verband den Blick zuversichtlich nach 

vorn. Das zeigt auch der mittelfristige Finanzplan für 

die Jahre 2026 bis 2029, der durch den DFB-Bundes-

tag zu genehmigen ist. Sie finden diesen inkl. Rück-

lagenspiegel auf den Seiten 59 bis 61.

Der DFB wird den gewonnenen finanziellen Spielraum 

nutzen, um gezielt in die strategischen Zukunftsfel-

der zu investieren, mit besonderem Fokus auf die Ver-

eins- und Verbandsentwicklung, den Spitzenfußball 

sowie den Aufbau einer zukunftssicheren Organisa-

tion. Gleichzeitig wird der Verband schrittweise bis 

Ende 2029 die Darlehensverbindlichkeiten, die für 

den Bau des DFB-Campus aufgenommen wurden, 

vollständig tilgen.

Mein besonderer Dank gilt allen ehren- und hauptamt-

lichen Akteur*innen, die mit ihrem Engagement die 

positive Entwicklung ermöglicht haben.

Konferenz- und  
Seminarräume

40

Arbeitsplätze 700

PKW-Stellplätze 345

Fahrradstellplätze 217

Athlet*innenzimmer 33

Übernachtungen im  
Athletenhotel seit 2022

18.164

Meetings, Konferenzen & 
Events seit 2022

6.383

Naturrasenplätze 3

Trainingseinheiten und 
Sportplatznutzungen seit 
2022

2.455

Mitarbeiter*innen auf  
dem DFB-Campus

650

Verkaufte Speisen  
seit Eröffnung

155.820

E-Ladepunkte im Parkhaus 43

Grundfläche (m2) 49.364

CAMPUS-ZAHLEN
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S T R U K T U R 
D F B - G R U P P E

Der DFB hat zum 1. Januar 2022 seine Organisati-

onsstruktur grundlegend neu geordnet. Ziel des 

sogenannten „KG-Prozesses“ ist, ideelle und wirt-

schaftliche Aufgaben klar zu trennen. Seither bilden 

der gemeinnützige DFB e. V. und die DFB GmbH & 

Co. KG die beiden tragenden Säulen des Verbandes.

Der DFB e. V. konzentriert sich auf seine satzungsge-

mäßen Aufgaben wie die Förderung des Breiten- und 

Amateurfußballs, die Nachwuchsarbeit und die Ver-

Zur Unternehmensgruppe des DFB gehören mehrere 

Gesellschaften mit spezifischen Aufgaben. Die DFB 

Schiri GmbH verantwortet das Elite-Schiedsrichter-

wesen in Deutschland, einschließlich der sportlichen 

Leitung, Organisation und Förderung der Spitzen-

schiedsrichter sowie der Einsatzplanung für nationale 

und internationale Wettbewerbe. Die DFB-Reisebüro 

GmbH bietet Reise- und Logistikdienstleistungen für 

Nationalmannschaften, Verbandsmitarbeiter*innen 

und Partner an. Die DFB EURO GmbH ist verant-

wortlich für Marketing, Kommunikation und Corpo-

rate-Social-Responsibility-Projekte im Rahmen inter-

nationaler Turniere, besonders der UEFA EURO 2024.  

Zudem begleitet die GmbH die Bewerbung des DFB 

für die Ausrichtung der UEFA Women‘s EURO 2029. 

tretung des deutschen Fußballs bei FIFA und UEFA. 

Er finanziert sich vor allem über Pachterträge und 

Beteiligungsergebnisse der DFB GmbH & Co. KG und 

ist Eigentümer des DFB-Campus. 

Die DFB GmbH & Co. KG, eine 100 %-Tochter des 

DFB e. V., bündelt die überwiegend wirtschaftlichen 

Aktivitäten und verantwortet zum Beispiel die Berei-

che Marketing, Events, Nationalmannschaften, die 

DFB-Akademie, IT und den Spielbetrieb. Geführt wird 

sie von der DFB-Verwaltungsgesellschaft mbH als 

alleiniger Komplementärin. 

Die DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH 

betreibt das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund 

und setzt sich für die Bewahrung und Vermittlung der 

deutschen Fußballgeschichte ein. 

Darüber hinaus engagiert sich der DFB als Stifter 

bzw. Mitstifter in mehreren Stiftungen, darunter die 

DFB-Stiftung Sepp Herberger, die DFB-Stiftung Egi-

dius Braun, die Daniel-Nivel-Stiftung, die Stiftung 

der Nationalmannschaft, die Fritz-Walter-Stiftung, 

die Robert-Enke-Stiftung und die DFB-Kulturstiftung. 

49 %
DFB-REISEBÜRO 

GmbH

51 %
GBT DEUTSCHLAND 

GmbH

100 %
DFB-Verwaltungs
gesellschaft mbH

100 %
DFB GmbH & Co. KG

51 %
DFB SCHIRI GmbH

49 %
DFL

100 %
DFB EURO GmbH

D E U T S C H E R  F U S S B A L L- B U N D  ( D F B )  E .  V.

D F B  E .  V.  –  G E S A M T Ü B E R S I C H T

50 %
DFB-STIFTUNG  

DEUTSCHES 
FUSSBALLMUSEUM 

gGmbH

50 %
STADT DORTMUND

Die Stiftung der
Nationalmannschaft

DFB-Stiftung
Egidius Braun

Fritz-Walter- 
Stiftung

Daniel-Nivel- 
Stiftung

Robert-Enke- 
Stiftung

DFB-Stiftung
Sepp Herberger

DFB-Kulturstiftung

2022 2023 2024
STAMM-/  
FESTKAPITAL

DFB-ANTEIL EIGENKAPITAL/ 
KAPITALAN-
TEILE

ERGEBNIS EIGENKAPITAL/ 
KAPITALAN-
TEILE

ERGEBNIS EIGENKAPITAL/ 
KAPITALAN-
TEILE

ERGEBNIS

TEUR % TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

DFB EURO GmbH 2.000 100 2.000 2.163 -531 2.163 -521 11.368 9.727

DFB GmbH & Co. KG 100 100 100 32.634 23.044 34.363 34.245 49.015 43.898

DFB-Verwaltungs- 
gesellschaft mbH

25 100 25 23 2 26 4 27 1

DFB-Stiftung Deut-
sches Fußballmuseum 
gGmbH

1.425 50 713 14.888 -2.017 14.888 -2.293 14.888 -1.966

DFB-Reisebüro GmbH 60 49 29 3.142 1.035 4.304 1.162 3.987 2.733

* Die DFB-Verwaltungsgesellschaft mbH ist Komplementärin der DFB GmbH & Co. KG
** Der DFB e.V. ist Kommanditist der DFB GmbH & Co. KG

* * *
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JUNI 2022  
Der DFB e. V., die DFB GmbH & Co. KG und 

die DFB Schiri GmbH beziehen den neuen 

DFB-Campus in Frankfurt Niederrad. Im 

weiteren Zeitverlauf folgen die Stiftungen 

des DFB, die DFB-Reisebüro GmbH und 

die DFB EURO GmbH. Das Video Assist 

Center (VAC) soll 2027 von Köln auf den 

DFB-Campus umziehen.

Als erste Mannschaft absolviert die Frau-

en-A-Nationalmannschaft im Rahmen der 

EM-Vorbereitung eine Trainingseinheit auf 

dem DFB-Campus. Seitdem wird der Cam-

pus regelmäßig als Übernachtungs- und 

Trainingsstätte für DFB-Auswahlteams 

sowie für Gastmannschaften genutzt – 

darunter Bundesligaklubs, Europapokal-

teilnehmer und NFL-Teams.

SEIT NOVEMBER 2022  
Auf Initiative des DFB finden in allen Regio-

nalverbänden Workshops mit den Schatzmeis-

ter*innen und Steuerberater*innen der Regi-

onal- und Landesverbände statt. Neben der 

allgemeinen Vernetzung werden in den Work-

shops insbesondere aktuelle Steuerthemen,  

z. B. aus Betriebsprüfungen erörtert.

JANUAR – DEZEMBER 2023  
In zehn Arbeitskreisen diskutierten 

über fünfzig ausgewählte ehren- und 

hauptamtliche Mitarbeiter*innen des DFB 

und Vertreter der Regional- und Landes-

verbände und der DFL über Maßnahmen 

zum Abbau des strukturellen Defizits. Mit 

den verabschiedeten Maßnahmen konnte 

das Ergebnis um fast 15 Millionen Euro 

pro Jahr verbessert werden. 

OKTOBER 2023  
Stephan Grunwald wird hauptamtlicher 

Schatzmeister des DFB und zusätzlich ver-

antwortlich für die Aufgaben des Direk-

tors Finanzen, Infrastruktur und Logistik. 

Mit der Entscheidung trägt der DFB der 

besonderen Bedeutung und Komplexität 

des Finanzbereichs Rechnung.

JUNI 2025
Zum ersten Mal informiert der DFB über 

seine wesentlichen Nachhaltigkeitsak-

tivitäten in einem separaten ESG-Fact

sheet. Die vorgestellten Inhalte basieren 

auf einer Wesentlichkeitsanalyse, die in 

Anlehnung an die europäischen Vorgaben 

für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

durchgeführt wurde.

NOVEMBER 2025
Der Bundestag des Verbandes fin-

det mit über 400 Teilnehmer*innen 

auf dem DFB-Campus statt. Bereits 

zuvor wurden bedeutende Großver-

anstaltungen des DFB wie z. B. der 

Amateurfußball-Kongress (2023), 

der Jugendfußball-Kongress (2025) 

und das Wochenende des Amateur-

fußballs (2025) auf dem DFB-Campus 

ausgerichtet.

JULI 2024
Als erste Sportorganisation setzt der DFB 

auf die SAP S4/Hana Public Cloud. Nach 

zweijähriger Projektphase ging am 1. Juli 

2024 zunächst die DFB Schiri GmbH pro-

duktiv, am 1. Januar 2025 folgten der DFB 

e. V. und die DFB GmbH & Co. KG. Das 

neue System bietet die Grundlage für 

die Digitalisierung von Prozessen, Aus-

wertungen in Echtzeit und passgenaue 

Berichte für das Management und wird 

fortlaufend ausgebaut. Unter anderem 

erfolgt für das Jahr 2026 die Haushalts-

planung zum ersten Mal über die SAP 

Analytics Cloud (SAC).

JUNI 2023
Nach über sechsmonatiger Verhandlung und unter 

fortlaufender Einbeziehung der hessischen Finanz-

verwaltung beschließen die Gremien von DFL und 

DFB den neuen Grundlagenvertrag. Dieser hat eine 

Laufzeit von sechs Jahren, bis einschließlich Juni 

2029.

Im Finanzbereich wird eine eigenständige Abtei-

lung Steuern implementiert. Fünf Steuerexpert*in-

nen sind heute unter anderem für jährlich ca. 90 

Steuererklärungen und -meldungen, die gesamte 

steuerliche Betreuung und das Tax Compliance 

Management der DFB-Gesellschaften zuständig. 

Weiterhin wurden im Rechnungswesen und Cont-

rolling wichtige Schlüsselpositionen neu besetzt.

Das erste Finalevent des DFB-ePokals findet vor 

rund 500 Zuschauer*innen auf dem Campus statt. 

Der Standort dient regelmäßig als Austragungsort 

für Veranstaltungen des DFB, der UEFA sowie von 

Partnern und externen Organisationen.

MÄRZ 2024  
Der Verband gibt bekannt, dass NIKE ab 

2027 neuer Generalausrüster des DFB 

wird. Die Vergabe an NIKE war das Ergeb-

nis einer transparenten und diskriminie-

rungsfreien Ausschreibung und ermög-

licht es dem DFB, auch in der kommenden 

Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf 

eine umfassende Entwicklung des Fuß-

balls in Deutschland wahrzunehmen.

APRIL – NOVEMBER 2024
Der DFB veräußert seine Liegenschaften in Frankfurt 

am Main, soweit er diese nicht selbst nutzt, darunter 

die alten DFB-Zentralverwaltungen in der Zeppelinallee 

und der Otto-Fleck-Schneise. Die Einnahmen bieten 

dem Verband die Möglichkeit, liquide Mittel zur Til-

gung des Kredites für den DFB-Campus freizusetzen. 

Darüber hinaus fokussiert sich der Verband durch die 

Veräußerung weiter konsequent auf sein Kerngeschäft.

JUNI 2024
Zum ersten Mal nach zehn Jahren bil-

det der DFB im Rahmen des Jahresab-

schlusses 2023 wieder freie Rücklagen. 

In den Jahren zuvor baute der Verband 

die freie Rücklage aus unterschiedlichen 

Gründen, wie z. B. für die Finanzierung 

des DFB-Campus, um über 82 Millionen 

Euro ab.

NOVEMBER 2024
Das Präsidium beschließt den vollstän-

digen Abbau der Darlehensverbindlich-

keiten schrittweise bis Ende 2029. Die 

Darlehen in Höhe von ursprünglich 75 

Millionen Euro waren für die Finanzie-

rung des DFB-Campus in Frankfurt am 

Main aufgenommen worden.

MAI 2024
Premiere für ein offizielles Länderspiel 

auf dem DFB-Campus: Die U 17-Junioren- 

Nationalmannschaft gewinnt mit 4:0 

gegen Zypern.

AUGUST 2022  
Bundeskanzler Olaf Scholz stattet dem 

DFB-Campus einen Besuch ab. Seither 

sind immer wieder hochrangige Politi-

ker*innen und Funktionsträger*innen zu 

Gast. Im Mai 2023 tagt beispielsweise 

die Sportministerkonferenz auf dem 

Gelände. Auch Friedrich Merz besucht den 

DFB-Campus im Herbst 2024 – damals 

noch als Kanzlerkandidat.

2022 2023 2024 2025 2025

SEIT SEPTEMBER 2022  
Der DFB führt ein auf den Verband ausge-

richtetes Risikomanagementsystem ein. 

Risiken und Chancen werden seitdem 

fortlaufend erhoben und anschließend 

aktiv gesteuert. Zwei Risikomanagerinnen 

sind aktuell für den Prozess der Steue-

rung, Bewertung und Berichterstattung 

der Risiken und Chancen zuständig.

OKTOBER 2022  
Der DFB gründet die Kommission für 

Steuerpolitik und Gemeinnützigkeits-

recht unter der Vorsitzenden Daniela 

Karbe-Geßler. In der Kommission wer-

den Handlungsbedarfe im Interesse der 

Verbände und Vereine identifiziert, ziel-

führende Lösungen erarbeitet und auf 

deren Umsetzung auf politischer Ebene 

hingearbeitet.

MÄRZ BIS DEZEMBER 2022  
Im Rahmen einer umfangreichen Analyse 

der Finanzsituation des Verbandes wer-

den diverse steuerfachliche Fragestellun-

gen erörtert und Steuerrückstellungen in 

Höhe von fast 4,8 Millionen Euro gebil-

det. Die Analyse ergibt darüber hinaus ein 

strukturelles Defizit von rund 19,5 Milli-

onen Euro pro Jahr. Der Jahresabschluss 

2021 wird durch das Präsidium Ende 2022 

mit einem Verlust in Höhe von 33,5 Milli-

onen Euro verabschiedet. 

DEZEMBER 2022  
Das Finanzamt Frankfurt erkennt dem DFB 

e. V. die Gemeinnützigkeit für die Jahre 

2014 und 2015 ab. Der Anfang 2023 ein-

gereichte Einspruch wurde durch die hes-

sische Finanzverwaltung bis heute nicht 

entschieden.
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G RU N D L AG E N V E R T R AG

D E R  A K TUE LLE  G RUND L AG E N -
VE R TR AG  2023 B IS  2029

Der DFB und die DFL stimmten Mitte des Jahres 2023 

in ihren Gremiensitzungen einstimmig dem neu ver-

handelten Grundlagenvertrag zu und unterzeichne-

ten diesen im weiteren Verlauf des Jahres 2023. Der 

Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB stellt ein 

zentrales Element für die Einheit des deutschen Fuß-

balls dar. Die Gremien der DFL und des DFB sind sich 

einig, dass die gemeinsame Weiterentwicklung und 

Förderung des gesamten Fußballs in Deutschland, 

insbesondere des Breiten- und Amateurfußballs, 

weiter gestärkt werden muss. Die dem DFB von der 

DFL zufließenden Mittel tragen im Rahmen der sat-

zungsgemäßen Aufgaben zur Aufrechterhaltung der 

breiten Basis in den Mitgliedsvereinen der Regional- 

und Landesverbände des DFB bei und dienen so der 

Nachwuchsarbeit und der Talentförderung im Brei-

ten- und Amateurfußball.

lösen für die Möglichkeit, den Spielbetrieb der 

Lizenzligen zu organisieren und den Deutschen 

Fußballmeister sowie die Teilnehmer an den 

europäischen Wettbewerben aus den Lizenzli-

gen zu ermitteln. Für die Spielzeiten 2023/24 

und 2024/25 bestand für die beidseitige Pla-

nungssicherheit eine Untergrenze in Höhe von 

34,5 Millionen Euro (bisher 26 Millionen Euro) 

und eine Obergrenze in Höhe von 39 Millionen 

Euro. Die Landesverbände erhalten zur Stär-

kung ihrer finanziellen Grundlage und damit 

zur Entlastung der Vereine zukünftig 50 % der 

Höhe des vom DFL e. V. erhaltenen jährlichen 

Pachtzinses nach Steuern, mindestens aber 13 

Millionen Euro pro Jahr.

	→ �Die DFB GmbH & Co. KG entrichtet für die 

Leistungen des DFL e. V. an die DFL jährlich 

eine Zahlung in Höhe von 12,5 Millionen Euro 

(bisher 20 Millionen Euro) für die Ermöglichung 

umfangreicher Werbeleistungen von Natio-

nalspielern ihrer Vereine für den DFB unter 

Beschränkung der eigenen Werbesphäre. In 

Die Struktur des Grundlagenvertrags wurde durch 

den Neuabschluss grundlegend angepasst. In den 

vergangenen Vertragszyklen wurden die Rechts-

verhältnisse stets zwischen der DFL und dem DFB 

e. V. geschlossen. Im Zyklus 2023 bis 2029 wird der 

Umstrukturierung des DFB Rechnung getragen. Die 

DFB GmbH & Co. KG (Zahlung für die Persönlich-

keitsrechte der Nationalspieler) sowie die DFB Schiri 

GmbH (Erbringung von Schiedsrichter*innen-Leis-

tungen für die gepachteten Ligen und Wettbewerbe 

der DFL) gehen in Zusammenhang mit dem Grund-

lagenvertrag erstmalig direkte Vertragsverhältnisse 

mit der DFL ein. Daraus folgt eine Dreiteilung des 

Vertragswerkes.

Der Höhe nach sind für den DFB die 
folgenden Eckpunkte von wesentlicher 
Bedeutung:

	→ �Die DFL zahlt dem DFB e. V. einen jährlichen 

Pachtzins in Höhe von 3 % der Entgelte aus 

den nationalen und internationalen Mediener-

Jahren, in denen ein Endturnier der A-National-

mannschaft der Männer – die UEFA EURO oder 

die FIFA-Weltmeisterschaft – ausgetragen wird, 

erhöht sich die Zahlung um 2 Millionen Euro.

	→ �Die DFL zahlt an den DFB e. V. jährlich einen 

um 0,5 Millionen Euro erhöhten Beitrag zu den 

Budgetmitteln des Masterplans Amateurfußball 

von dann insgesamt 3 Millionen Euro jährlich. 

Der DFB hat seinen Beitrag um 1,5 Millionen 

Euro aus den Mitteln des Grundlagenvertrags 

auf dann 3,8 Millionen Euro jährlich erhöht.

	→ �Die Mitglieder der DFL zahlen 2,6 % aus dem 

Eintrittskartenverkauf der Bundesliga (bisher 

2,35 %) und 1,5 % aus dem Eintrittskartenver-

kauf der 2. Bundesliga (bisher 1,25 %) an die 

Landes- bzw. Regionalverbände aus.

	→ �Die DFL wird darüber hinaus mit 50 % am wirt-

schaftlichen Überschuss des jeweiligen Son-

derhaushalts bei Endturnieren der A-National-

mannschaft der Männer – der UEFA EURO und 

der FIFA-Weltmeisterschaft – beteiligt. 

Gewährleistung Werbesphäre NM-Spieler (Ø 13,5 Mio. €3)

Kosten Schiedsrichter BL/2. BL (ca. 15,8 Mio. €)

Kosten Anti-Doping & Sportgerichtsbarkeit (ca. 800 T€)

Beitrag Masterplan (3 Mio. €, d. h. + 500 T€) Erhöhung auf 6,75 Mio. € gesamt      (d. h. + 2 Mio. €) 

Mitgliedsbeitrag (140 T€)

Übernahme Versicherungskosten A-NM-Spieler (ca. 700 T€)

AMATEURVEREINE

Ausbildungsentschädigung für Lizenzspieler (1 Mio. EUR)

Abgabe i. H. v. 2,6 % bzw. 1,5 % der Ticket-Erlöse aus BL bzw. 2. BL (ca. 14 Mio. €,       d.h. + ca. 1,5 Mio. €2)

Pacht: 3 % der Medienrechtserlöse (ca. 39 Mio. €1) 50 % der Nettoerlöse aus Pacht – mindestens 13 Mio. €

50 % eines etwaigen Überschusses aus WM-/EM-Sonderhaushalten der A-NM

G R U N D L AG E N V E R T R AG  2 0 23 -2 0 29
FINANZFLÜSSE IM NEUEN GRUNDL AGENVERTR AG

Insgesamt gelten die beschriebenen Änderungen 

dem Grunde und der Höhe nach seit dem 01.07.2023. 

Die oben beschriebenen Effekte wirkten sich für das 

Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. – 31.12.) erstmalig ganz-

jährig aus.

Anmerkung: Alle Werte pro Jahr; alle Werte vor etwaiger Ertragssteuer
1  Auf Basis 2023/24; bis Saison 2024/25: Minimal 34,5 Mio. € und maximal 39,0 Mio. €
2  Auf Basis Ø-Werte aus DFL-Wirtschaftsreport
3  12,5 Mio. € in Jahren ohne WM-/EM-Endturnier und 14,5 Mio. € in Jahren mit WM-/EM-Endturnier
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K E N N Z A H L E N

In der DFB GmbH & Co. KG haben sich die wesentlichen Kennzahlen seit 2022 wie folgt entwickelt: Im DFB e. V. haben sich die wesentlichen Kennzahlen seit 2022 wie folgt entwickelt:

2022 2023 2024 ENTWICKLUNG 
2022 BIS 2024

TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 376.527 423.417 440.473
+ 63.946 TEUR

+ 16,98 %

Zurechnung  
zum e. V.*

38.921 57.194 71.708
+ 32.787 TEUR

+ 84,24 %

Bankbestand +  
Anlagen

13.499 15.629 144.619
+ 131.120 TEUR

+ 971,33 %

Bilanzsumme 84.719 100.670 198.673
+ 113.954 TEUR

+ 134,51 %

Eigenkapital 32.634 34.363 49.015
+ 16.381 TEUR

+ 50,20 %

Eigenkapitalquote 38,52 % 34,13 % 24,67 %
- 13,85 Prozentpunkte

- 35,96 %

* vor Rücklagenbildung bzw. -auflösung; vor Abführung der Körperschaftsteuer im DFB e. V.

2022 2023 2024 ENTWICKLUNG 
2022 BIS 2024

TEUR TEUR TEUR

Jahresüberschuss -4.203 4.876 30.007

Rücklagen 43.378 55.820 85.827

+ 42.449 TEUR

+ 97,86 %

Bankbestand +  
Anlagen

140.049 104.227 130.395

- 9.654 TEUR

- 6,89 %

Darlehensverbind-
lichkeiten

71.914 69.970 68.025

- 3.889 TEUR

- 5,41 %

Bilanzsumme 412.612 391.931 391.942

- 20.670 TEUR

- 5,01 %

Eigenkapital 133.988 138.863 168.870

+ 34.882 TEUR

+ 26,03 %

Eigenkapitalquote 32,47 % 35,43 % 43,09 %

+10,62 Prozentpunkte

+ 32,71 %
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A K T I VS E I T E

E U R 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024

A.	ANLAGEVERMÖGEN

I. 	 Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Urheberrechte 3.838.890,00 1.200.003,00 1.200.003,00

2. EDV-Programme 782.055,00 268.484,00 2.161.342,00

3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle  
    Vermögensgegenstände

0,00 553.518,03 378.692,31

4.620.945,00 2.022.005,03  3.740.037,31

II.	 Sachanlagen

1. �Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten 
auf fremden Grundstücken

184.992.306,53 177.400.774,26 171.640.987,26

2. Technische Anlagen und Maschinen 14.918.414,00 14.799.181,00 14.510.510,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.729.726,00 11.854.994,00 11.406.666,27

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 859.008,97 274.235,94 93.504,04

213.499.455,50 204.329.185,20 197.651.667,57

III.	 Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.127.258,00 2.127.258,00 2.127.258,00

2. Beteiligungen 741.900,00 741.900,00 741.900,00

2.869.158,00 2.869.158,00 2.869.158,00

220.989.558,50 209.220.348,23 204.260.862,88

B.	 UMLAUFVERMÖGEN

I.	 Vorräte

1. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 70.052,00 0,00

2. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 2.257.260,08

0,00 70.052,00 2.257.260,08

II.	 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.598.017,26 7.084.522,28 5.812.116,21

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 23.056.485,03 29.423.957,97 39.295.328,17

3. Sonstige Vermögensgegenstände 13.472.629,48 38.532.418,78 7.145.379,63

47.127.131,77 75.040.899,03 52.252.824,01

III.	 Wertpapiere

Sonstige Wertpapiere 35.499.900,00 33.726.700,00 27.933.700,00

IV.	 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 104.548.631,65 70.500.679,25 102.461.485,88

187.175.663,42 179.338.330,28 184.905.269,97

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

4.446.533,62 3.372.646,59 2.776.132,81

412.611.755,54 391.931.325,10 391.942.265,66

PA S S I VS E I T E

E U R 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024

A.	 VERMÖGEN

I. 	 Vereinsvermögen 138.190.722,56 134.660.171,41 168.869.939,95

II.	 Bilanzgewinn

Jahresüberschuss (vor Rücklagen) -4.203.183,25 4.875.815,35 30.006.585,29

Entnahmen aus Rücklagen 46.582.544,52 14.779.251,17 1.139.000,00

Einstellung in Rücklagen -46.582.544,52 -15.451.883,27 -31.145.585,29

-4.203.183,25 4.203.183,25 0,00

133.987.539,31 138.863.354,66 168.869.939,95

B.	 SONDERPOSTEN

	 Sonderposten für Investitionszuschuss zum  
	 Anlagevermögen 1.141.227,50 1.118.402,95 1.191.300,40

C.	 RÜCKSTELLUNGEN

1. �Rückstellungen für Pensionen und ähnliche  
Verpflichtungen

25.540.384,42 24.178.922,42 21.953.572,00

2. Steuerrückstellungen 41.434.524,58 46.315.835,28 55.003.507,73

3. Sonstige Rückstellungen 14.400.361,07 5.226.780,79 5.582.609,43

81.375.270,07 75.721.538,49 82.539.689,16

D. 	VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 71.914.324,50 69.969.876,50 68.025.535,10

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 46.561.500,00 37.236.840,00 30.118.750,00

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.507.763,79 12.673.169,48 4.699.647,12

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 32.310.979,24 39.122.428,62 20.821.300,83

5. �Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-
men und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver-
hältnis besteht

95.155,65 231.954,89 273.209,82

6. Sonstige Verbindlichkeiten 10.217.510,12 1.107.319,28 564.359,89

179.607.233,30 160.341.588,77 124.502.802,76

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

16.500.485,36 15.886.440,23 14.838.533,39

412.611.755,54 391.931.325,10 391.942.265,66

V E R M Ö G E N S Ü B E R S I C H T  D F B  E .V. :
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E U R 2022 2023 2024

1. UMSATZERLÖSE 192.123.430,59 191.154.782,48 197.959.720,93

2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN 130.027,68 0,00 0,00

3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 3.057.475,03 3.826.149,48 23.497.867,75

4. MATERIALAUFWAND -107.525.141,36 -79.760.188,00 -76.388.471,62

a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
und für bezogene Waren

-230.599,15 0,00 -320,00

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -107.294.542,21 -79.760.188,00 -76.388.151,62

5. PERSONALAUFWAND -23.442.389,79 -24.934.467,43 -27.354.711,97

a) Löhne und Gehälter -19.563.823,92 -21.068.191,65 -22.640.909,15

b)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-
gung und für Unterstützung

-3.878.565,87 -3.866.275,78 -4.713.802,82

6. ABSCHREIBUNGEN
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -9.447.361,88 -10.324.615,17 -7.753.000,97

7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -76.470.191,31 -93.295.512,07 -100.768.989,26

8. BETRIEBSERGEBNIS -21.574.151,04 -13.333.850,71 9.192.414,86

9. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN 26.442.955,13 38.735.791,15 40.409.352,22

10.
ERTRÄGE AUS ANDEREN WERTPAPIEREN  
DES FINANZANLAGEVERMÖGENS 9.256.669,52 0,00 0,00

E U R 2022 2023 2024

11. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 205.553,23 2.979.552,68 3.336.528,04

12.
ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN  
DES UMLAUFVERMÖGENS -476.100,00 0,00 0,00

13. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN -1.522.503,27 -2.079.033,29 -2.361.406,85

14. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG -11.059.518,43 -21.243.913,00 -20.506.459,26

15. ERGEBNIS NACH STEUERN 1.272.905,14 5.058.546,83 30.070.429,01

16. SONSTIGE STEUERN -5.476.088,39 -182.731,48 -63.843,72

17. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG -4.203.183,25 4.875.815,35 30.006.585,29

18. ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN 46.582.544,52 14.779.251,17 1.139.000,00

a) aus satzungsgemäßen Rücklagen 34.842.538,84 1.925.000,00 1.139.000,00

b) aus anderen Rücklagen 11.740.005,68 12.854.251,17 0,00

19. EINSTELLUNGEN IN RÜCKLAGEN -46.582.544,52 -15.451.883,27 -31.145.585,29

a) in satzungsgemäße Rücklagen -1.925.000,00 -14.366.842,37 0,00

b) in andere Rücklagen -44.657.544,52 -1.085.040,90 -31.145.585,29

20.
JAHRESERGEBNIS NACH ENTNAHME AUS  
UND DOTIERUNG VON RÜCKLAGEN -4.203.183,25 4.203.183,25 0,00

E R F O L G S R E C H N U N G 
N AC H  KO S T E N A R T E N  D F B  E .V. :
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A K T I VS E I T E

E U R 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024

A.	ANLAGEVERMÖGEN

I. 	 Immaterielle Vermögensgegenstände

1. �Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte sowie Lizenzen

213.168,70 100.490,70 2.585.614,70

2. Geleistete Anzahlungen 548.690,44 3.491.575,44 628.701,70

761.859,14 3.592.066,14 3.214.316,40

II.	 Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

862.655,00 893.004,00 865.760,00

III.	 Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 12.750,00 12.750,00 12.750,00

2. Beteiligungen 1,00 1,00 1,00

12.751,00 12.751,00 12.751,00

1.637.265,14 4.497.821,14 4.092.827,40

B.	 UMLAUFVERMÖGEN

I.	 Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.512.193,00 1.820.591,20 5.418.263,25

2. Unfertige Leistungen 279.327,54 735.476,08 460.824,87

3.791.520,54 2.556.067,28 5.879.088,12

II.	 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.022.525,62 21.964.230,36 15.560.696,54

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 34.049.862,53 43.138.809,25 20.862.441,59

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein  
    Beteiligungsverhältnis besteht

75.727,38 0,00 0,00

4. Sonstige Vermögensgegenstände 8.749.829,75 10.776.594,10 5.926.990,61

62.897.945,28 75.879.633,71 42.350.128,74

IV.	 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

13.499.379,66 15.628.728,88 144.618.591,85

80.188.845,48 94.064.429,87 192.847.808,71

C. �AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGS- 
POSTEN

2.892.880,96 2.107.676,44 1.732.097,30

84.718.991,58 100.669.927,45 198.672.733,41

PAS S I VS E I T E

E U R 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024

A.	EIGENKAPITAL

I. Kapitalanteile

	 Anteile Komplementär-GmbH 0,00 0,00 0,00

	 Anteile Kommanditist 100.000,00 100.000,00 100.000,00

II. 	 Rücklagen 9.490.348,31 17.168,81 5.017.168,81

III. 	Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00

IV.	 Jahresüberschuss 23.043.996,21 34.245.442,84 43.897.683,41

32.634.344,52 34.362.611,65 49.014.852,22

B.	 RÜCKSTELLUNGEN

I.	 Steuerrückstellungen 26.755,00 1.230.001,00 3.188.855,00

II.	 Sonstige Rückstellungen 8.982.178,32 19.824.777,84 24.257.561,28

9.008.933,32 21.054.778,84 27.446.416,28

C.	 VERBINDLICHKEITEN

I. 	 Erhaltene Anzahlungen 4.436.567,39 1.067.170,47 2.385.158,13

II.	 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.187.638,50 37.592.255,12 14.364.562,99

III.	 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 669.536,77 660.238,57 517.875,33

IV. �Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit  
denen ein Beteiligungsverhältnis vorliegt

0,00 0,00 524.813.12

V.	 Sonstige Verbindlichkeiten 1.465.281,27 2.212.200,77 954.328,03

38.759.023,93 41.531.864,93 18.746.737,60

D. �PASSIVER RECHNUNGSABGRENZUNGS- 
POSTEN

4.316.689,81 3.720.672,03 103.464.727,31

84.718.991,58 100.669.927,45 198.672.733,41

V E R M Ö G E N S Ü B E R S I C H T  D F B  G M B H  &  CO.  KG :
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E U R 2022 2023 2024

1. UMSATZERLÖSE 376.527.128,90 423.416.615,46 440.472.554,37

Fernsehen 140.986.494,70 178.883.795,16 182.354.272,50

Sponsoring 156.235.320,79 163.289,087,10 165.721.737,70

Ticketing/Hospitality 15.654.279,73 24.924.306,73 25.682.926,40

Lizenzen 14.234.812,89 12.066.750,72 17.451.312,16

Internationale Turniere 11.998.477,02 2.673.630,64 15.785.931,45

IT 7.916.436,88 9.480.044,09 10.304.970,66

Sonstige Erlöse 3.365.791,56 7.503.106,94 10.011.239,28

Geschäftsbesorgungsverträge 22.009.693,83 19.518.176,72 7.439.713,92

Lehrgänge 1.961.328,93 2.135.187,05 2.345.145,20

Spieltagsabgaben/Zulassungsgebühren 1.024.414,48 1.501.877,33 1.959.338,70

Mitgliedsbeiträge FCN 1.140.078,09 1.440.652,98 1.415.966,40

2.
BESTANDSVERÄNDERUNG AN FERTIGEN  
UND UNFERTIGEN LEISTUNGEN -2.044,07 456.148,54 -274.651,21

3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 10.372.438,23 12.168.395,43 13.287.513,66

4. MATERIALAUFWAND -220.423.214,13 -249.294.258,37 -234.578.770,56

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -12.768.033,62 -13.358.073,01 -9.132.536,15

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -207.655.180,51 -235.936.185,36 -225.446.234,41

5. PERSONALAUFWAND -51.969.101,91 -45.360.989,06 -54.324.626,99

a) Löhne und Gehälter -48.091.765,39 -40.664.018,16 -49.189.614,55

b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-
gung und für Unterstützung – davon für Altersversor-
gung EUR 170.596,94 (im Vorjahr EUR 160.408,16)

-3.877.336,52 -4.696.970,90 -5.135.012,44

E U R 2022 2023 2024

6.

ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖ-
GENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS 
UND SACHANLAGEN -629.713,52 -796.967,99 -3.075.458,94

7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -81.085.334,61 -94.711.288,04 -105.732.931,53

ZWISCHENERGEBNIS 32.790.158,89 45.877.655,97 55.773.628,80

8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 9.980,12 4.686,39 96.654,04

9.
ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGE UND  
AUF WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS -1.046.189,82 0,00 0,00

10. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN -116,50 -0,63 -273,00

11. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG -8.709.386,77 -11.651.271,14 -11.722.184,36

12. ERGEBNIS NACH STEUERN 23.044.445,92 34.231.070,59 44.147.825,48

13. SONSTIGE STEUERN -449,71 14.372,25 -250.142,07

14. JAHRESÜBERSCHUSS 23.043.996,21 34.245.442,84 43.897.683,41

E R F O L G S R E C H N U N G 
N AC H  KO S T E N A R T E N  D F B  G M B H  &  CO.  KG :
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HISTORISCHE 
ANSCHAFFUNGS- 
UND HERSTEL-
LUNGSKOSTEN*

RESTBUCHWERT 
ZUM 31.12.2023*

RESTBUCHWERT 
ZUM 31.12.2024 

TEUR TEUR TEUR

Erwerb des Erbbaurechts 7.267 6.843 6.770

Bau von Gebäuden  
und Außenanlagen* 

162.322 155.453 151.781

Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 

13.436 10.686 9.455

Technische Anlagen  
und Maschinen 

15.351 14.715 14.505

Zuschuss der KFW -1.141 -1.118 -1.095

**Contracting-Modell 
für technische Anlagen 
und Maschinen 

-16.267 -15.145 -14.023

GESAMT 180.968 171.434 167.393

*	 Inkl. Anschaffungs- und Herstellungskosten für nach der Fertigstellung des DFB-Campus angeschaffte Wirtschaftsgüter.

**	�Beim Contracting erbringt ein externer Energiedienstleister (Contractor) ein modulares Maßnahmenpaket und gibt Garantien für die Kosten und 
Ergebnisse. Ein solches Modell hat der DFB im Jahr 2020 abgeschlossen. Kernpunkt dieses Geschäftes war die Veräußerung diverser technische 
Anlagen für einen Verkaufspreis von 16,3 Millionen Euro. Aufgrund der vertraglichen Konstellation bleibt der DFB e. V. wirtschaftlicher Eigentümer 
der Vermögensgegenstände und muss diese innerhalb seiner Handelsbilanz im Anlagevermögen ausweisen. Die Aktivierung erfolgt im Rahmen 
der technischen Anlagen zu Anschaffungskosten in Höhe von 15,4 Millionen Euro. Der Erlös wird in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten 
auf die Vertragslaufzeit von 15 Jahren verteilt.

B AU KO S T E N  C A M P U S

Die Aufwände des Verbandes für den Bau des DFB-Campus wurden zum 31.12.2024 auf Basis der Schluss-

rechnung des Generalübernehmers abschließend ermittelt. Sie stellen sich wie folgt dar:

Für den Bau des DFB-Campus haben die Dachver-

bände FIFA und UEFA dem DFB e. V. zweckgebun-

dene Zuschüsse von insgesamt 13,2 Millionen Euro 

zur Verfügung gestellt. Diese Zuschüsse wurden 

planmäßig von den Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten abgesetzt und reduzieren diese entsprechend.

Zur Finanzierung des DFB-Campus hat der Verband 

zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 75 Millionen 

Euro aufgenommen. Die Darlehen und vorgesehene 

Tilgung werden auf Seite 62 erläutert. Darüber hinaus 

erfolgte die Finanzierung aus Eigenkapital.

V E R FA H R E N

Für zwei Sachverhalte wurden Verlustvorträge in 

Höhe von 51,3 Millionen Euro in der Bilanz des DFB 

e. V. gebildet.  

1 .  VE RFA HRE N  
SOMME RM Ä RCHE N

In der so genannten „WM-Affäre (2006)“ hat das 

Landgericht Frankfurt am 25. Juni 2025 das Urteil 

in dem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 

DFB verkündet. Das Gericht hat eine Geldbuße von 

insgesamt 110.000 Euro festgesetzt. Diese setzt sich 

zusammen aus zwei Einzelgeldbußen für die Verkür-

zung von Körperschaftsteuer (70.000 Euro) und für 

die Verkürzung von Gewerbesteuer (60.000 Euro). 

Abgezogen wurden davon zweimal 10.000 Euro 

wegen der „rechtsstaatswidrigen“ überlangen Ver-

fahrensdauer. Auf Basis der Urteilsfeststellungen ist 

die Höhe der Geldbuße als sehr moderat einzustu-

fen. Das Gericht ist mit der Verhängung einer Geld-

buße von 110.000 Euro weit unter dem möglichen 

Höchstbetrag von 2 Millionen Euro (je 1 Millionen 

Euro pro Tat Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) 

geblieben. Dies ist wohl zum einen dem Umstand 

geschuldet, dass der DFB erfolgreich durchsetzen 

konnte, dass die 6,7 Millionen Euro als abzugsfähige 

Betriebsausgabe anerkannt wurden und es nicht um 

eine endgültige Verkürzung, sondern nur um eine Ver-

schiebung von Steuern ging. Hinzu kommt, dass der 

DFB die festgesetzten Steuern in voller Höhe nach-

gezahlt hat. Die schriftliche Urteilsbegründung lag im 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht 

vor. Der DFB hatte vorsorglich fristwahrend Revision 

zum Bundesgerichtshof eingelegt. Die Strafverfahren 

gegen die drei Beschuldigten Wolfgang Niersbach, 

Horst R. Schmidt und Dr. Theo Zwanziger waren zuvor 

bereits jeweils gegen Auflagen eingestellt worden.

Das Finanzgericht Kassel hatte 2023 das parallel 

anhängige Klageverfahren des DFB gegen die Finanz-

behörden Frankfurt wegen des Entzugs der Gemein-

nützigkeit für das Jahr 2006 bis zur rechtskräftigen 

Entscheidung in dem Strafverfahren gegen Wolfgang 

Niersbach, Horst R. Schmidt und Dr. Theo Zwanziger 

ausgesetzt. Da diese Voraussetzung jetzt erfüllt ist, 

prüft das Finanzgericht, ob es das Verfahren den-

noch angesichts des noch laufenden Bußgeldver-

fahrens gegen den DFB weiterhin aussetzen soll. In 

einer Stellungnahme hat sich der DFB dagegen aus-

gesprochen, da das Finanzgericht sachnäher ist und 

die wichtigste steuerrechtliche Frage der Einordnung 

als Betriebsausgabe zwischen allen Beteiligten, ein-

schließlich des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, 

mittlerweile unstreitig ist. Das Finanzgericht hatte 

im Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts über eine 

weitere Aussetzung noch nicht entschieden. 

2 .  VE RFA HRE N  
BAND E NWE RB UN G

In dem Strafverfahren in Sachen „Bandenwerbung“ 

begann am 30. Oktober 2025 die mündliche Ver-

handlung vor dem Landgericht Frankfurt am Main. 

Das Gericht hat bis zum 23. Februar 2026 insgesamt 

10 Verhandlungstage angesetzt. Der DFB ist im Rah-

men eines Bußgeldverfahrens beteiligt. Das Strafver-

fahren richtet sich nur noch gegen den ehemaligen 

Schatzmeister des DFB Dr. Stephan Osnabrügge. 

Der Vorwurf lautet, die seinerzeit Verantwortlichen 

hätten die Finanzbehörden Frankfurt in der Zeit 

vom 20. April 2018 bis 12. März 2019 pflichtwidrig 

über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis 

gelassen und dadurch Körperschaftsteuer sowie 

Gewerbesteuer der Jahre 2014 und 2015 und den 

Solidaritätszuschlag verkürzt. Der DFB hatte seine 

Rechte zur Vermarktung der Werbeflächen im Stadion 

bei Länderspielen der Herren-A-Nationalmannschaft 

(Bandenrechte) an die Firma lnfront Sports & Media 

AG (nachfolgend ,,lnfront“) mit Sitz in der Schweiz 

verpachtet. Für den Zeitraum 1. Juli 2009 bis 30. Juni 

2014 erfolgte die Verpachtung der Rechte durch Ver-

trag vom 4. Juni 2008. Die Verpachtung galt für alle 

lnlandsspiele und auch für Auslandsspiele, soweit der 

DFB bei den Auslandsspielen über die Werberechte 

verfügte. Infront verpflichtete sich, die Exklusivität 

des Generalsponsors und des Generalausrüsters zu 

berücksichtigen und keine Rechte an deren Konkur-

renten zu vergeben. Weitere DFB-Partner erhielten 

ein Erstverhandlungsrecht. Für den Zeitraum 1. Juli 

2014 bis 30. Juni 2018 wurde zwischen dem DFB und 

lnfront die Vergabe der Bandenwerberechte in einem 

Vertrag vom 11. Dezember 2013 zum Teil neu gere-

gelt. Die Exklusivität wurde fortan auf sämtliche 16 

DFB-Partner ausgeweitet. In den Steuererklärungen 

2014 und 2015, die in den Jahren 2016 und 2017 

beim Finanzamt Frankfurt am Main eingereicht wur-

den, waren die Einnahmen aus der Bandenwerbung 

bei Heimländerspielen – wie in allen Vorjahren – 

in der steuerfreien Sphäre der Vermögensverwal-

tung erklärt worden. Diese Praxis entsprach einer 

jahrelangen Übung, die in Abstimmung und mit 

Kenntnis der Finanzbehörden erfolgte. Die Staats-

L I E G E N S C H A F T E N

Das DFB-Präsidium hat im Frühjahr 2024 beschlos-

sen, sämtliche nicht durch den DFB selbst genutzten 

Liegenschaften zu veräußern. Der Verkaufsprozess 

erfolgte planmäßig in den Jahren 2024 und 2025.

Mit notariellem Kaufvertrag vom November 2024 

wurde die Veräußerung der Immobilien in der Frank-

furter Innenstadt (Hans-Sachs-Straße 3, 3a–3g, 5, 5a; 

Zeppelinallee 77, 77a, 79; Bernusstraße 24) juristisch 

vollzogen. Der Übergang von Nutzen und Lasten 

erfolgte zum 30.12.2024.

Im Laufe des Jahres 2025 wurde auch die Veräu-

ßerung der Liegenschaften Otto-Fleck-Schneise 6 

und 6a sowie des Parkhauses Otto-Fleck-Schneise 

8 umgesetzt. Der Übergang von Nutzen und Lasten 

erfolgte zum 30.09.2025.

Nach Abschluss der Veräußerungen befinden sich der 

überwiegend eigenbetrieblich genutzte DFB-Campus 

(Restbuchwert zum 31.12.2024: 167,4 Millionen Euro) 

sowie das Logistikdepot in Langen (Restbuchwert zum 

31.12.2024: 5,3 Millionen Euro) im Eigentum des DFB.
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anwaltschaft geht bei ihrer Anklage davon aus, dass 

diese Einnahmen dem steuerpflichtigen wirtschaft-

lichen Geschäftsbetrieb mit einer entsprechenden 

Besteuerung zuzuordnen waren. In der im Jahr 2018 

abgegebenen Steuererklärung für das Jahr 2016 

ordnete der DFB diese Einnahmen dann erstmals 

selbst dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu, 

nachdem er 2017 von der abweichenden Rechts-

ansicht der Finanzverwaltung erfahren hatte. Die 

Staatsanwaltschaft zieht daraus den Schluss, dass 

spätestens zu diesem Zeitpunkt die Steuererklärun-

gen für die Jahre 2014 und 2015 hätten unverzüg-

lich korrigiert werden müssen. 

Der DFB und seine rechtlichen Vertreter halten diese 

Auffassung für falsch. Insbesondere bestand keine 

Korrekturpflicht für die Steuererklärungen der Vor-

jahre, weil dem Finanzamt alle steuerlich erheblichen 

Tatsachen bekannt waren und alle maßgeblichen 

Unterlagen, insbesondere der Vertrag mit Infront, zur 

Prüfung vorlagen. Das Finanzamt hätte somit jeder-

zeit eigenständig etwaige Änderungen der Steuerbe-

scheide vornehmen können. 

Die Finanzbehörde hat dem DFB im Dezember 

2022 u. a. aufgrund des vorgenannten Sachverhalts 

die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015 

aberkannt. Auch dies halten der DFB und seine recht-

lichen Vertreter für rechtswidrig. Der DFB hat des-

wegen hiergegen fristgerecht Einspruch eingelegt 

und diesen ausführlich begründet. Bis zum Zeitpunkt 

der Erstellung dieses Berichts lag keine Entscheidung 

der Finanzverwaltung über die Einsprüche vor. Die 

entsprechenden Steuernachzahlungen wurden vom 

DFB bereits geleistet.

S T E U E R AU F WA N D

Der DFB und seine mehrheitsbeteiligten Tochterge-

sellschaften haben einen laufenden tatsächlichen 

Ertragsteueraufwand von insgesamt 90,1 Millionen 

Euro für die Jahre 2022 bis 2024 aufwandswirksam 

verbucht. Das Steueraufkommen verteilt sich wie folgt 

auf die berechtigten Gebietskörperschaften*:

2022 2023 2024 GESAMT

EMPFÄNGERKÖRPERSCHAFT TEUR TEUR TEUR TEUR

Bund 5.521 8.780 11.898 26.199

Land Hessen 4.222 6.691 9.231 20.144

Stadt Frankfurt  
am Main

9.848 14.949  18.991 43.788

GESAMT 19.591 30.420 40.120 90.131

*Verteilung gemäß Art. 106 Grundgesetz

S P E N D E N

Der DFB unterstützt jährlich gemeinnützige Organisa-

tionen und Stiftungen, deren satzungsmäßige steuer-

begünstigte Tätigkeiten der DFB als förderungswür-

dig erachtet und die mit den Satzungszwecken bzw. 

der Zweckverwirklichung des DFB übereinstimmen.

Das Spendenvolumen orientiert sich im Schwer-

punkt, aber nicht ausschließlich, an der Höhe der 

Ordnungsgelder, die der DFB im steuerpflichtigen 

Bereich generiert.

Neben den Geldspenden tätigte der DFB auch Sach-

spenden aus seinem adidas Sonderbestand. Diese 

beliefen sich in den Jahren 2022 bis 2024 auf insge-

samt 1,3 Millionen Euro (2022: 0,3 Millionen Euro, 

2023: 0,7 Millionen Euro, 2024: 0,3 Millionen Euro).

2022 2023 2024 GESAMT

SPENDENEMPFÄNGER TEUR TEUR TEUR TEUR

DFL Stiftung 875 2.100 3.000 5.975

DFB-Stiftung  
Egidius Braun

370 1.891 1.400 3.661

DFB-Stiftung  
Sepp Herberger

314 429 400 1.143

DFB-Kulturstiftung 400 500 275 1.175

Die Stiftung der  
Nationalmannschaft

308 630 1.100 2.038

Stiftungen früherer 
Spieler*

145 200 237 582

Daniel-Nivel- 
Stiftung**

/ / 100 100

Stiftung Deutsche 
Sporthilfe

/ 120 120 240

Alle sonstigen  
Spendenempfänger

92 110 341 543

GESAMT 2.504 5.980 6.973 15.457

*	 Franz-Beckenbauer-Stiftung, Fritz-Walter-Stiftung, Robert-Enke-Stiftung, Uwe-Seeler-Stiftung

**	�Im Jahr 2024 wurde die Fortsetzung des Wirkens der Daniel-Nivel-Stiftung als Treuhandstiftung unter dem Dach der DFB-Stiftung Egidius Braun 
beschlossen. Die bis dahin existierende Stiftung Schweizer Rechts wurde aufgelöst, eine neue unselbstständige Stiftung (Treuhandstiftung) in 
Deutschland gegründet.
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ZU W E N D U N G E N 
L A N D E S V E R B Ä N D E

Der DFB trägt durch Zuwendungen maßgeblich dazu 

bei, dass die vielschichtigen Aktivitäten der Landes-

verbände im Amateurfußball finanziert werden kön-

nen. Die jährlichen institutionellen Zuwendungen an 

die Landesverbände sowie die Mittel für den Master-

plan Amateurfußball sind im Zeitraum von 2022 bis 

2024 um insgesamt 2,4 Millionen Euro bzw. 15 % 

gestiegen.

Kumuliert erhielten die Landesverbände in den drei 

Jahren Mittel in Höhe von knapp 50,9 Millionen Euro. 

Davon entfielen 37,5 Millionen Euro auf institutio-

nelle Zuwendungen und 13,4 Millionen Euro auf den 

Masterplan Amateurfußball. Mit dem seit Juli 2023 

geltenden Grundlagenvertrag zwischen DFB und DFL 

sind die Zuwendungen des DFB an die Landesver-

bände zum ersten Mal in einem Vertrag fixiert und 

unmittelbar gegenfinanziert. Dies sichert die Zuwen-

dungen für den Amateurfußball auch in finanziell her-

ausfordernden Zeiten.

Die jährlichen institutionellen Zuwendungen an die 

Landesverbände stiegen von 12 Millionen Euro im 

Jahr 2022 auf 13 Millionen Euro im Jahr 2024 (+8 %), 

die Mittel für den Masterplan Amateurfußball sogar 

um 36 % von 3,8 Millionen Euro auf 5,2 Millionen 

Euro.

Zusätzlich finanzierte der DFB weitere gemeinsame 

Maßnahmen mit den Landesverbänden in Millionen-

höhe, wie zum Beispiel die dreißig DFB-Mobile, die 

seit 2009 im Einsatz sind.

2022 2023 2024 GESAMT

TEUR TEUR TEUR TEUR

Haushalt 12.001 12.496 12.999 37.496

Masterplan 3.803 4.442 5.164 13.409

GESAMT 15.804 16.938 18.163 50.905

2022 2023 2024 GESAMT

SPENDENEMPFÄNGER TEUR TEUR TEUR TEUR

Badischer Fußballverband e.V. 450 540 625 1.615

Haushalt 309 348 407 1.064

Masterplan 141 192 218 551

Bayerischer Fußball-Verband e.V. 1.986 2.046 2.274 6.306

Haushalt 1.683 1.738 1.801 5.222

Masterplan 303 308 473 1.084

Berliner Fußball-Verband e.V. 464 467 541 1.472

Haushalt 281 293 361 935

Masterplan 183 174 180 537

Bremer Fußball-Verband e.V. 297 321 386 1.004

Haushalt 169 167 231 567

Masterplan 128 154 155 437

Fußball- und Leichtathletik- 
Verband Westfalen e.V.

1.218 1.309 1.417 3.944

Haushalt 961 975 1.011 2.947

Masterplan 257 334 406 997

Fußball-Landesverband  
Brandenburg e.V.

610 622 668 1.900

Haushalt 426 434 461 1.321

Masterplan 184 188 207 579

Fußball-Verband Mittelrhein e.V 715 725 808 2.248

Haushalt 520 558 565 1.643

Masterplan 195 167 243 605

Fußballverband Niederrhein e.V. 795 839 938 2.572

Haushalt 624 636 668 1.928

Masterplan 171 203 270 644

Fußballverband Rheinland e. V. 658 689 704 2.051

Haushalt 508 528 497 1.533

Masterplan 150 161 207 518

FV -Sachsen-Anhalt e.V. 551 634 672 1.857

Haushalt 406 428 454 1.288

Masterplan 145 206 218 569

Hamburger Fußball-Verband e.V. 455 476 539 1.470

Haushalt 302 300 358 960

Masterplan 153 176 181 510

Hessischer Fußball-Verband e.V. 1.136 1.220 1.282 3.638

Haushalt 906 905 875 2.686

Masterplan 230 315 407 952
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2022 2023 2024 GESAMT

SPENDENEMPFÄNGER TEUR TEUR TEUR TEUR

Landesfußballverband Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.

440 473 546 1.459

Haushalt 295 302 363 960

Masterplan 145 171 183 499

Niedersächsischer  
Fußballverband e.V.

1.485 1.457 1.500 4.442

Haushalt 1.227 1.160 1.197 3.584

Masterplan 258 297 303 858

Saarländischer Fußballverband e.V. 411 437 501 1.349

Haushalt 276 292 344 912

Masterplan 135 145 157 437

Sächsischer Fußball-Verband e.V. 593 737 779 2.109

Haushalt 397 526 543 1.466

Masterplan 196 211 236 643

Schleswig-Holsteinischer  
Fußballverband e.V.

578 693 684 1.955

Haushalt 410 470 463 1.343

Masterplan 168 223 221 612

Südbadischer Fußballverband e.V. 572 679 721 1.972

Haushalt 429 482 500 1.411

Masterplan 143 197 221 561

Südwestdeutscher  
Fußballverband e.V.

688 752 713 2.153

Haushalt 534 508 519 1.561

Masterplan 154 244 194 592

Thüringer Fußball Verband e.V. 686 720 723 2.129

Haushalt 532 549 503 1.584

Masterplan 154 171 220 545

Württembergischer  
Fußballverband e.V.

1.016 1.102 1.142 3.260

Haushalt 805 901 879 2.585

Masterplan 211 201 263 675

GESAMTERGEBNIS 15.804 16.938 18.163 50.905

RÜ CK L AG E NS PIEG E L

Der DFB e. V. verfügt zum 31. Dezember 2024 über 

Rücklagen in Höhe von 85,8 Millionen Euro. Entspre-

chend der Bilanz ergibt sich eine Rücklagenquote von 

21,90 %. Sämtliche vom DFB zum Stichtag gebildeten 

Rücklagen unterliegen nicht der zeitnahen Mittelver-

wendungspflicht. Zusätzlich verfügt die DFB GmbH 

& Co. KG aktuell über eine Kapitalrücklage in Höhe 

von 10 Millionen Euro.

Wenn die erzielten Jahresergebnisse in den Jahren 

2025 bis 2029 eine Bildung von Rücklagen ermög-

lichen, soll ein weiterer Aufbau erfolgen. Auf Basis 

des mittelfristigen Finanzplans kann derzeit davon 

ausgegangen werden, dass bis Ende 2029 Rückla-

gen von insgesamt mindestens 100 Millionen Euro 

ausgewiesen werden können. 

Dass die Bildung ausreichender Rücklagen notwen-

dig bis existenziell sein kann, beweist ein Blick in die 

nahe Vergangenheit. Der Verband baute in nur sieben 

Jahren und aus unterschiedlichen Gründen zwischen 

2015 und 2022 Rücklagen in Höhe von über 82 Mil-

lionen Euro ab.

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 ENTWICKLUNG 
31.12.2022 BIS 
31.12.2024

TEUR TEUR TEUR

Freie Rücklage 41.453 54.681 67.413
+25.960 TEUR

+62,63 %

Umschichtungs- 
rücklage

0,00 0,00 18.413 +18.413 TEUR

Andere Rücklagen 1.925 1.139 0,00
-1.925 TEUR

-100 %

Gesamtrücklage  
DFB e. V.

43.378 55.820 85.827
+42.449 TEUR

+97,86 %

Rücklagenquote  
DFB e. V.

10,51 % 14,24 % 21,90 %
+11,39 Prozent-

punkte 
+108,37 %

Rücklage in der 
DFB GmbH & Co. KG

9.490 5.017 10.000
+0,5 TEUR

+5,37 %

Gesamtrücklage 
e. V./KG

52.868 60.837 95.827
+42.959 TEUR

+81,26 %

B E R I C H T  Ü B E R  D I E 
ZU K Ü N F T I G E  E N T W I C K LU N G
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M I T T E L F R I S T I G E R  F I N A N Z P L A N  2 0 26  B I S  2 0 29

Der mittelfristige Finanzplan bildet das strategische 

Fundament für die finanzielle Ausrichtung des Ver-

bandes für den Zeitraum 2026 bis 2029. Sie dient der 

systematischen Verknüpfung langfristiger Zielsetzun-

gen im Rahmen der DFB-Strategie mit den operativen 

Maßnahmen der kommenden Jahre.

Die Erarbeitung des mittelfristigen Finanzplans 

begann im Juli 2024 und erstreckte sich bis März 

2025. In dieser Phase wurde ein integrativer Ansatz 

verfolgt, der die aktive Einbindung sämtlicher Fach-

bereiche sicherstellte. Besondere Aufmerksamkeit 

galt dabei den Prinzipien der Transparenz, Priorisie-

rung und finanziellen Stabilität.

Im zweiten Quartal 2025 wurden weitere inhaltliche 

Abstimmungen mit zentralen Schnittstellen vorge-

nommen, um zukünftige Chancen und vertragliche 

Verpflichtungen zu berücksichtigen.

Am 31. Juli 2025 wurde der mittelfristige Finanzplan 

an die Geschäftsführungen des DFB e.V. sowie der 

DFB GmbH & Co. KG übermittelt. Die Vorstellung der 

Planungsinhalte gegenüber dem Prüfungsausschuss 

des DFB e.V. erfolgte am 14. August 2025, gefolgt 

von der Präsentation an den Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats der DFB GmbH & Co. KG, Herrn Alexander 

Wehrle, am 15. August 2025.

Am 22. August 2025 sprach der Prüfungsausschuss 

seine Empfehlung zur Zustimmung des mittelfristi-

gen Finanzplans an den DFB-Bundestag aus. Die for-

male Entscheidung durch die Geschäftsführungen 

beider Gesellschaften wurde am 26. August 2025 

getroffen. Am 4. September 2025 wurde die Planung 

dem Präsidium vorgestellt, das die Weiterleitung zur 

finalen Beschlussfassung an den DFB-Bundestag 

beschlossen hat.

Des Weiteren wurde der mittelfristige Finanzplan am 

10. September 2025 auf der Schatzmeistertagung 

präsentiert. Zur Vertiefung einzelner Inhalte bestand 

für die Delegierten vor dem DFB-Bundestag die Mög-

lichkeit, ergänzende Erläuterungen in individuellen 

Terminen mit dem DFB-Schatzmeister sowie dem 

Leiter Controlling einzuholen.

DFB e.V.
Werte in TEUR

ERTRAG AUFWAND SALDO ERTRAG AUFWAND SALDO ERTRAG AUFWAND SALDO ERTRAG AUFWAND SALDO ERTRAG AUFWAND SALDO

AMATEURFUSSBALL & FUSSBALLENTWICKLUNG 6.534 32.897 -26.363 10.234 37.147 -26.912 6.521 35.002 -28.480 6.704 34.882 -28.177 6.901 34.898 -27.997

KOMMUNIKATION, NACHHALTIGKEIT & FANS 747 14.368 -13.621 505 14.679 -14.174 481 14.987 -14.506 506 14.888 -14.381 481 14.954 -14.473

GENERALSEKRETARIAT 100 5.861 -5.761 9 5.835 -5.826 9 5.817 -5.808 9 5.818 -5.809 9 5.819 -5.810

INSTITUTIONELLE U. POL. BEZIEHUNGEN & STRAT. 125 5.264 -5.140 125 4.409 -4.285 125 4.979 -4.854 125 4.549 -4.424 125 5.459 -5.335

JUSTIZIARIAT 7.057 4.212 2.845 7.101 4.181 2.920 7.152 4.254 2.898 7.202 4.024 3.178 7.252 4.124 3.128

FINANZEN, DFB-CAMPUS, INFRASTRUKTUR & LOG. 64.954 71.597 -6.642 58.883 61.674 -2.791 55.399 73.716 -18.318 53.890 73.419 -19.529 55.175 74.305 -19.130

VERRECHNUNGEN 47.102 10.083 37.019 45.889 10.175 35.714 54.908 10.175 44.733 54.481 10.175 44.306 54.255 10.175 44.080

BETEILIGUNGSERTRAG DFB GMBH & CO. KG 34.747 0 34.747 32.945 0 32.945 46.957 0 46.957 45.326 0 45.326 44.983 0 44.983

ERGEBNIS VOR STEUERN 161.365 144.281 17.084 155.691 138.101 17.591 171.552 148.931 22.621 168.242 147.754 20.488 169.180 149.734 19.447

ERTRAGSTEUERN 0 17.084 -17.084 0 17.491 -17.491 0 22.548 -22.548 0 20.418 -20.418 0 19.384 -19.384

ERGEBNIS NACH STEUERN 161.365 161.365 0 155.691 155.591 100 171.552 171.479 73 168.242 168.171 71 169.180 169.118 63

DFB GmbH & Co. KG
Werte in TEUR

ERTRAG AUFWAND SALDO ERTRAG AUFWAND SALDO ERTRAG AUFWAND SALDO ERTRAG AUFWAND SALDO ERTRAG AUFWAND SALDO

NATIONALMANNSCHAFTEN & AKADEMIE 11.258 68.018 -56.759 21.410 84.452 -63.042 11.517 70.117 -58.600 20.077 82.920 -62.844 10.534 68.573 -58.039

SPIELBETRIEB 9.733 15.662 -5.929 9.638 18.585 -8.947 9.829 19.755 -9.926 10.012 19.485 -9.473 10.209 19.779 -9.570

MARKETING, VERTRIEB & EVENTS 385.270 202.491 182.779 396.807 203.131 193.676 437.726 207.608 230.118 440.310 204.674 235.636 439.476 208.287 231.190

IT & DIGITALES 11.757 34.179 -22.422 10.646 32.796 -22.150 11.646 32.356 -20.710 12.646 32.747 -20.101 13.346 32.947 -19.601

OPERATIONS, FINANZEN & INFRASTRUKTUR 7.957 19.047 -11.090 8.455 25.504 -17.049 8.037 38.451 -30.414 7.453 42.659 -35.205 6.855 43.499 -36.644

PLAN 2029BUDGET 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028

BUDGET 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029

Die Tabelle fasst die Finanzkennzahlen auf Direktions- und Geschäftsbereichsebene zusammen.
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Darlehen II (Variables Bankdarlehen der 
LBBW) – Nennbetrag 40 Millionen Euro: 

Zusätzlich zum oben beschriebenen KFW-Darlehen 

wurde ein variables Bankdarlehen über 40 Millionen 

Euro aufgenommen. Das Darlehen ist spätestens 

zum 31. Dezember 2029 endfällig, kann aber vorab 

jederzeit anteilig oder in einer Summe zum jewei-

ligen Quartalsende getilgt werden. Das Darlehen 

beinhaltet einen variablen Zinssatz, welcher sich am 

3-Monats-Euribor orientiert. 

Beide Darlehen sind gemeinschaftlich bei der LBBW 

per Barsicherheiten und Grundschuldbestellung 

besichert. Die hinterlegten Barsicherheiten betragen 

25 Millionen Euro, die eingetragene Grundschuld 

beläuft sich auf 50 Millionen Euro.

DA R L E H E N

Das Präsidium hat im November 2024 den vollstän-

digen Abbau der Darlehensverbindlichkeiten schritt-

weise bis Ende 2029 beschlossen. Die Darlehen in 

Höhe von ursprünglich 75 Millionen Euro waren für 

die Finanzierung des DFB-Campus in Frankfurt am 

Main aufgenommen worden.

Die für den Abbau notwendigen liquiden Mittel kön-

nen insbesondere durch den im Jahr 2024 erfolgten 

Verkauf von Liegenschaften des DFB in Frankfurt am 

Main freigesetzt werden.

Im Detail ist folgender Tilgungsplan vorgesehen:

Durch den Abbau der Darlehensverbindlichkeiten 

wird die Eigenkapital- und Rücklagenquote weiter 

gestärkt. Darüber hinaus werden die Zinsaufwände 

für den Verband gesenkt.

Für den Bau des DFB-Campus hat der DFB e. V. zwei 

Darlehen über die Landesbank Baden-Württemberg 

(LBBW) aufgenommen: 

Darlehen I (KFW-Darlehen über die LBBW) – 
Nennbetrag 35 Millionen Euro 

Das KFW-Darlehen mit einem Nennbetrag von 35 

Millionen Euro stammt aus dem KFW-Energieeffizi-

enzprogramm – Energieeffizient Bauen und Sanieren 

(276). Das Darlehen hat einen bis zum 30. Dezember 

2029 festgeschriebenen Zinssatz von 0,31 % sowie 

einen bis zu diesem Datum festgeschriebenen Til-

gungsplan. Das Darlehen kann zum 31. Dezember 

2029 und jedem dann folgenden Zinsperiodenende 

vollständig getilgt werden.

R I S I KO M A N AG E M E N T

In einem zunehmend komplexen und dynamischen 

wirtschaftlichen Umfeld ist ein Risikomanagement 

für Unternehmen unverzichtbar. Vor diesem Hinter-

grund hat sich das DFB-Präsidium im Geschäftsjahr 

2022 dazu entschieden, ein Risikomanagementsys-

tem zu implementieren. Ziel dieses Systems ist es, 

potenzielle Risiken frühzeitig und systematisch zu 

identifizieren, zu bewerten und durch geeignete Maß-

nahmen rechtzeitig gegenzusteuern. Dadurch soll 

die finanzielle Stabilität des DFB langfristig gesichert 

werden.

Die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen wird 

fortlaufend überprüft. Das DFB-Präsidium sowie die 

Geschäftsleitung erhalten regelmäßig Berichte zur 

aktuellen Risikosituation und zu den Steuerungs-

maßnahmen – auch als Grundlage für strategische 

Entscheidungen.

Ein zentrales Element zur Sicherung der finanziellen 

Stabilität bildet die Risikotragfähigkeit. Sie definiert 

das maximale Schadensausmaß, das der DFB ohne 

Gefährdung der Unternehmensfortführung tragen 

kann, das heißt die Fähigkeit, Verluste aus Risiken 

zu tragen. Durch die Gegenüberstellung von Risiko-

masse und verfügbarer Deckungsmasse (Eigenkapital 

bzw. kurzfristig verfügbare Liquidität) wird die poten-

zielle Belastung des Unternehmens transparent und 

steuerbar gemacht. Die regelmäßige Analyse dieser 

Kennzahl ermöglicht eine fundierte Bewertung der 

Gesamtrisikolage und dient als Frühwarnsystem zur 

Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen.

Hinsichtlich der in den jeweiligen Berichten vorge-

stellten Risiken und der Überprüfung der Gesamt-

risikolage (einzeln und aggregiert) wurden zu den 

Bilanzstichtagen keine Risiken identifiziert, die im 

Erwartungswert zu einer dauerhaften Beeinträch-

tigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

führen. 

2025 2026 2027 2028 2029

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Restwert 
zum Beginn des Jahres

68.025 56.081 44.137 32.193 20.249

Tilgung 11.944 11.944 11.944 11.944 20.249

Restwert 
zum Ende des Jahres

56.081 44.137 32.193 20.249 0
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Hinsichtlich der im Bericht vorgestellten
Risiken und der Überprüfung der Gesamt-
risikolage (einzeln und aggregiert), wurden
zum Bilanzstichtag keine Risiken identifi-
ziert, die zu einer dauerhaften Beeinträch-
tigung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage führen.

G E S A M T A U S S A G E N  Z U M  R I S I K O M A N A G E M E N T  

Hinsichtlich der im Bericht vorgestellten 

Risiken und der Überprüfung der Gesamt-

risikolage (einzeln und aggregiert) wurden 

zum Bilanzstichtag keine Risiken identifi-

ziert, die zu einer dauerhaften Beeinträch-

tigung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage führen.
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B E R I C H T  D E S  
V I Z E P R Ä S I D E N T E N  
F Ü R  S P I E L B E T R I E B  U N D  
F U S S B A L L E N T W I C K L U N G
P E T E R  F RY M U T H

D FB -AM ATEURFUS S BA LL- 
KON G RE S S  2023

Vom 22. bis 24. September 2023 fand der 4. DFB-Ama-

teurfußballkongress (AFK) statt. Im Kongress wurden 

u. a. auch praxisorientierte Lösungen anderer Sport-

verbände vorgestellt und auf ihre Umsetzungsmög-

lichkeiten im Fußball hin diskutiert. Kongressthemen 

waren Entwicklung Spielbetrieb, Frauen- und Mäd-

chenfußball, Vereine und Schiedsrichter*innen.

Die erarbeiteten und mit den AFK-Teilnehmern abge-

stimmten Handlungsempfehlungen wurden doku-

mentiert und den inhaltlich zuständigen Fachberei-

chen sowie allen Landesverbänden zur Prüfung und 

weiteren Bearbeitung zugeleitet. Die Verantwortung 

für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen 

wurde der jeweiligen LV-Verbandsführung übertra-

gen. Gleichzeitig haben die zuständigen DFB-Fachbe-

reiche in ihren Austauschformaten mit den jeweiligen 

LV-Fachverantwortlichen die weitere Bearbeitung und 

Umsetzung unterstützt.

Die wichtigsten Ergebnisse des AFK 2023:

	→ �Spielbetrieb: Erarbeitung eines Maßnahmen-
katalogs mit Flexibilisierungsmöglichkeiten 
einschließlich notwendiger Anpassungen von 
Ordnungen und Durchführungsbestimmungen. 
Prüfung der Ligeneinteilung nach geografi-
schen, kreisübergreifenden Aspekten

	→ �Frauen- und Mädchenfußball: Unterstützung 
der Vereine beim Aufbau einer lokalen Zusam-
menarbeit mit Kitas und Schulen, strategische 
Ehrenamtsförderung (weiblich), Anpassung von 
Qualifizierungsangeboten auf die Zielgruppe 
Frauen/Mädchen

	→ �Vereine und Schiris: Verbesserung der 
Umgangsformen im Verein mit Schiris, Etablie-
rung von Austausch-/Diskussionsformaten zwi-
schen den Schiris und Spielern und Vereinsmitar-
beitern (Perspektivwechsel), Durchführung einer 
Bewusstseinskampagne mit dem Profifußball

M A S TE RPL AN  2026 –  2029
Die Steuerungsgruppe hat in den Jahren 2024 und 

2025 die Fortsetzung des Masterplans ab 2026 sorg-

fältig vorbereitet. 

Das übergeordnete Ziel der Zukunftsstrategie Ama-

teurfußball, die Erhaltung und Stärkung des bundes-

weit flächendeckenden Netzes von Fußballvereinen 

und Vereinen mit Fußball-Angeboten, wurde von der 

Steuerungsgruppe auch für den Masterplan 2026 – 

2029 bestätigt.

Zielebenen sind weiterhin die Vereinsentwicklung 

und die Verbandsentwicklung. Hinsichtlich der 

Handlungsfelder wird eine Vereinfachung und Ori-

entierung an dem durch die Konferenz der Verband-

spräsidenten verabschiedeten LV-Modell angestrebt. 

Folgende Handlungsfelder werden danach dem 

DFB-Bundestag zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

	→ Vereinsentwicklung

	→ Spielbetrieb & Fußballangebote

	→ Qualifizierung

	→ Verbandsentwicklung

Danach werden vier der sechs Standard-Handlungs-

felder der Landesverbände durch den Masterplan 

direkt adressiert. Die Entwicklung der Diskussionen 

zum Handlungsfeld „Talentförderung“ soll ggf. spä-

ter im Masterplan berücksichtigt werden. Das Hand-

lungsfeld „Stakeholderdialog/Gesellschaftliche Ver-

antwortung“ wird unter den Handlungsfeldern des 

Masterplans subsumiert.

Beibehalten werden soll die Grundstruktur mit 

Pflichtmaßnahmen und Wahlmaßnahmen. Diese 

werden bei Bedarf durch Pilot- bzw. Entwicklungs-

maßnahmen ergänzt. 

Künftig wirkt der Masterplan demnach vor allem als 

Instrument zur Stärkung des LV-Kerngeschäfts mit dem 

Fokus auf Leistungen der Landesverbände für Vereine. 

E NT WI CK LUN G  VE RE INE , 
E HRE NAMT  UND  S PIE LB E TRIE B

DFB-Punktespiel

Im Zuge der Heim-Europameisterschaft 2024 wurde 

zur Saison 2023/2024 das DFB-Punktspiel eingeführt. 

Das DFB-Punktespiel ist eine bundesweite Aktion zur 

Stärkung des Amateurfußballs. Im Zentrum steht die 

Entwicklung von Amateurvereinen, die – mit einem 

Anreizsystem als Kernelement – durch die aktive 

Annahme von Verbandsangeboten unterstützt wer-

den. Hierdurch kommt es zu einer „Win-Win-Situa-

tion“. Die Verbandsmaßnahmen können verbessert 

in die Amateurvereine getragen werden, während es 

den Vereinen durch ein angeschlossenes Anreizsys-

tem leichter fällt, die Angebote anzunehmen. Die 

positive Resonanz wird durch die Teilnehmerzahlen 

verdeutlicht: 4.650 Vereine haben mehr als 22.000 

Maßnahmen eingereicht. 3.214 Vereine erhielten 

einen Garantiepreis. 

ZU K U N F T S S T R AT E G I E 
A M AT E U R F U S S B A L L  & 
D F B - M A S T E R P L A N

M A S TE RPL AN  2024  
(L AUF Z E IT:  2020 B IS  2025)

Der Masterplan 2024 konnte 2020 bis 2022 aufgrund 

der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt umge-

setzt werden. Der Schwerpunkt der Verbandsarbeit 

lag in dieser Phase auf Sicherung des Kerngeschäfts 

der Vereine und Verbände. Mit Beginn der zweiten 

Umsetzungsperiode 2023 bis 2025 wurde die Ent-

wicklungsarbeit in den Landesverbänden wieder im 

gewohnten Rahmen und Umfang aufgenommen.

Im Personalbereich wurde die Bezuschussung von je 

zwei Stellen im Landesverband (Masterplan-Koordi-

nator und Social-Media-Mitarbeiter) fortgeschrieben. 

Diese Stellen sind jetzt bis zum Ende des nächsten 

Masterplans 2026 – 2029 gesichert. Zukünftig sollen 

auch die Social-Media-Mitarbeiter zentral durch den 

Stab in der Direktion Amateurfußball und Fußball-

entwicklung koordiniert werden. 

Weiterhin gilt der Grundsatz, dass die einzelnen Mas-

terplanmaßnahmen durch die jeweils zuständigen 

Fachbereiche bearbeitet und umgesetzt werden. Die 

Steuerungsgruppe begleitet die Umsetzung durch 

Prüfung der einzelnen LV-Jahres-Masterpläne und 

durch die Festlegung von finanziellen Anreizen bei 

erfolgreicher Umsetzung. Grundlage dafür sind eine 

abgestimmte Umsetzungsqualität und vereinbarte 

Kennzahlen.
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Nach der Evaluation der Umsetzung wurde am 25. 

August 2025 (zur Saison 2025/2026) das neue 

Punktespiel mit kleineren Anpassungen und Wei-

terentwicklungen gestartet. Optimierungen waren 

u. a. die Einführung von zwei neuen Prämienleveln 

(Starterlevel und Platinlevel) sowie die Erweiterung 

des Maßnahmenkatalogs von 18 auf 29 Maßnahmen. 

Hierbei wurde der Fokus auf eine direkte Unterstüt-

zung des DFB-Masterplans gelegt. Die Umsetzung 

wird bis zum 31. August 2026 laufen. Das Ziel sind 

6.000 Registrierungen und eine gesteigerte Anzahl 

an eingereichten Maßnahmen. Der Auftakt war mit 

mehr als 2.000 Registrierungen in den ersten zwei 

Aktionstagen vielversprechend.

Vereinsberatung

Eine Hauptaufgabe des DFB und seiner Landesver-

bände ist es, die Amateurfußballvereine sowie deren 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

nachhaltig zu stärken und zu fördern. Vor diesem 

Hintergrund hat sich der DFB zum Ziel gesetzt, eine 

ganzheitliche Vereinsentwicklung aufzubauen. Einen 

wesentlichen Teil dessen stellt die Vereinsberatung 

dar. 

Gemeinsam mit den Landesverbänden wurde in der 

letzten Legislaturperiode erstmals ein Vereinsbe-

ratungskonzept erstellt, das einen bundesweit ein-

heitlichen Rahmen liefert und gleichzeitig die indi-

viduellen Entwicklungsstände der Landesverbände 

berücksichtigt. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständ-

nis der Vereinsberatung herzustellen, voneinander 

zu lernen, bundesweite Synergien zu schaffen und 

die Vereinsberatung gemeinsam strategisch weiter-

zuentwickeln. Innerhalb des Konzepts finden sich 

Informations-, Kommunikations- sowie Beratungs-

angebote für Vereine wieder, die derzeit bundesweit 

umgesetzt werden. Darüber hinaus haben die Lan-

desverbände die Möglichkeit, individuelle Projekte 

und Maßnahmen unter dem Dach der Vereinsbera-

tung zu bündeln.

Einen Schwerpunkt innerhalb der Vereinsberatung 

stellt das Projekt der Club-Berater dar, das nach 

erfolgreicher Pilotierung zum 1. Januar 2024 als 

Pflichtmaßnahme in den DFB-Masterplan aufge-

nommen wurde. Die kontinuierliche Dauerevaluation 

bestätigt sowohl die Wirksamkeit an der Vereinsbasis 

als auch die hohe Qualität der Club-Berater.

Ein zentraler Entwicklungsschritt war die Weiterent-

wicklung des Club-Berater-Dashboards, das eine 

Im Jahr 2027 feiert die „Aktion Ehrenamt“ bereits ihr 

30-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird dabei 

helfen, neue inhaltliche Impulse zu setzen und kom-

munikativ eine stärkere Wahrnehmung der Ehren-

amtsförderung zu erreichen.

FUT SA L

Futsal-Nationalmannschaft

Die Futsal-Nationalmannschaft hat sich sportlich in 

den vergangenen Jahren gut entwickelt und in der 

oberen europäischen Hälfte etabliert (UEFA-Rang 

24). Dies ist auf die schrittweise Professionalisie-

rung des Futsal-Spielbetriebs durch Gründung der 

Futsal-Bundesliga, die Entwicklung von Talenten aus 

den DFB-Futsal-Stützpunkten sowie die professio-

nelle Begleitung der Nationalmannschaft (u.a. Lehr-

gangsmaßnahmen auf dem DFB-Campus) zurückzu-

führen. Dennoch ist zeitnah ein Generationenwechsel 

notwendig und entsprechende Maßnahmen sind zu 

entwickeln, um diese Leistungsfähigkeit mittel- bis 

langfristig aufrechtzuerhalten. Bemerkenswert ist die 

Entwicklung der Zuschauerzahlen der Heimländer-

spiele. Durch eine zielgruppenorientierte Eventisie-

rung und eine hohe sportliche Qualität konnten die 

letzten sieben Länderspiele bei einem Zuschauer-

schnitt von ca. 3.400 jeweils als ausverkauft vermel-

det werden. In der kommenden Spielzeit ist es ange-

dacht, punktuell in größere Spielstätten zu gehen. 

Medienpartnerschaften mit DAZN (Livestream) und 

dem kicker sorgen für eine gestiegene Wahrnehmung 

des Futsal sowie der Nationalmannschaft. 

Futsal-Bundesliga

Nach Einführung der Futsal-Bundesliga zur Saison 

2021/2022 lag in den ersten Spielzeiten der Fokus 

auf der Reichweitenstärkung, um die in Deutsch-

land junge Sportart bekannter zu machen und eine 

Basis für Vermarktungspotenziale zu schaffen. Hierzu 

wurde u. a. zur Saison 2023/2024 erstmal ein eigener 

Media-Day durchgeführt, um medialen Content für 

die Saison zu produzieren.

In den ersten Spielzeiten der Futsal-Bundesliga wur-

den aufgrund der Erfahrungen einige Anpassungen 

an den Statuten vorgenommen. So wurde z. B. zur 

Saison 2023/2024 für die Meisterrunde eine Modus-

anpassung auf „Best-of-3“ vorgenommen.

professionelle Dokumentation der Vereinsbesu-

che/-kontakte sowie die Echtzeit-Abfrage relevan-

ter Kennzahlen ermöglicht. Die Ausbildung im Rah-

men des Club-Berater-Zertifikats sowie das jährliche 

Club-Berater-Event sind etablierte Erfolgsfaktoren, 

die maßgeblich zur Qualitätssicherung und Wei-

terentwicklung des Projekts beitragen. Insgesamt 

wurden bislang knapp 5.000 Vereine vor Ort im Ver-

einsheim besucht und individuell beraten.

Förderung des Ehrenamts

1,8 Millionen Menschen – das ist die Zahl derer, die 

eine ehrenamtliche Position bekleiden oder ehren-

amtlich in Fußballvereinen aktiv sind. Dank dieser 

Personen sind unsere Vereine mit Leben gefüllt. Sie 

sorgen dafür, dass Training angeboten wird, Spiele 

stattfinden können und Mitglieder ein aktives Ver-

einsleben vorfinden. Unsere Vereine kommen somit 

ihren wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben nach 

und leisten einen wertvollen Beitrag für unsere 

Gesellschaft.

Die Amateurvereine müssen sich immer wieder neu 

auftretenden Herausforderungen stellen. Eine Haupt-

aufgabe ist dabei vor allem die Gewinnung und Bin-

dung von Ehrenamtlichen. Mit der „Aktion Ehrenamt“ 

sowie der darin integrierten „Viererkette im Ehren-

amt“ unterstützt der DFB gezielt Amateurvereine, 

wenn es um die Gewinnung, Bindung, Qualifizierung 

und Verabschiedung von Ehrenamtlichen geht.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Umsetzung der 

DFB-Anerkennungskultur. Die beiden Förderpreise 

„DFB-Ehrenamtspreis“ und „Fußballhelden – Aktion 

junges Ehrenamt“ ermöglichen, dass jährlich knapp 

3.000 Menschen eine direkte, persönliche Anerken-

nung und Wertschätzung zuteil werden kann. Leucht-

türme sind die zentrale Ehrungsveranstaltung des 

„Club 100“ sowie die „Fußballhelden-Bildungsreise“. 

Im Rahmen der Bildungsreise stehen neben Anerken-

nung und Wertschätzung ebenso Qualifizierung, Wei-

terbildung und das Netzwerken im Fokus. So erhalten 

alle Fußballheldinnen und Fußballhelden eines Jahr-

gangs die Möglichkeit, sich mit „Gleichgesinnten“ 

auszutauschen und sich inhalts- und funktionsspe-

zifisch weiterzubilden. Auch nach der Bildungsreise 

reißt der Kontakt zu den Teilnehmenden nicht ab. 

Über Netzwerkveranstaltungen innerhalb der Lan-

desverbände werden junge Talente weiter gefördert 

und sogar für Aufgaben innerhalb der Kreis- und Ver-

bandsstrukturen gewonnen.

Nach einer strategischen Neuausrichtung soll in der 

Futsal-Bundesliga auf die sportliche Weiterentwick-

lung und Professionalisierung Wert gelegt werden. 

Hierzu wurde in Abstimmung mit den Clubs ein finan-

zielles Anreizmodell geschaffen, das den Klubs beim 

Nachweis von Weiterentwicklungsschritten die Mög-

lichkeit gibt, aus einem zentralen Fördertopf finanzielle 

Unterstützung zu erhalten. Mit Sportdeutschland.tv 

konnte ab der Spielzeit 2024/2025 ein Streaming-

partner gefunden werden.

Qualifizierung 

Im Zeitraum 2022 bis 2025 hat der Bereich Qualifi-

zierung im DFB und in den Landesverbänden deutlich 

an Bedeutung gewonnen. Insgesamt wurden knapp 

100.000 Menschen durch Ausbildungsangebote 

erreicht, hinzu kamen mehrere zehntausend Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen. 

Allein 2024 absolvierten knapp 10.000 Teilneh-

mende den DFB-Basis-Coach bzw. den DFB-Junior- 

Coach, womit diese Formate die erfolgreichsten 

Ausbildungen des Zeitraums darstellen. Mit dem 

Kindertrainer-Zertifikat, das inzwischen 40.000-mal 

vergeben wurde, sowie neuen Angeboten wie dem 

Jugendtrainer- und dem Walking Football Zertifikat 

wurden weitere wichtige Grundlagen geschaffen. 

Begleitet wurde diese Entwicklung durch Investi-

tionen in Know-how und Personal, den Einstieg in 

Spezialtrainerausbildungen, die Neuaufstellung des 

Vereins- und Verbandsmanagements sowie die Ent-

wicklung eines DFB-Ausbilderlizenzsystems. Digitale 

Lösungen wie edubreak und erste Ansätze im Bereich 

Künstliche Intelligenz haben die Ausbildungsarbeit 

zusätzlich modernisiert und die Qualität der Qualifi-

zierung nachhaltig gestärkt.

Im Bereich der sportfachlichen Zertifikate startete 

2024 die Pilotphase des Jugendtrainer-Zertifikats, 

das seit 2025 durch die Landesverbände bundes-

weit umgesetzt wird. Es richtet sich an alle Trainer 

und Trainerinnen von der D- bis zur A-Jugend. Die 

Schulung der Multiplikatoren fand im Februar 2025 

statt. Im Themenfeld Sport & Gesundheit entstand 

das Walking Football Zertifikat, das seit dem dritten 

Quartal 2025 bundesweit verfügbar ist. Es vermit-

telt altersgerechtes Training nach der Trainingsphi-

losophie Deutschland und beleuchtet die positiven 

Effekte von Bewegung auf die körperliche und men-

tale Gesundheit älterer Menschen. Der DFB-Junior- 

Coach erhielt 2025 ein inhaltliches Update und 

wurde an die Trainingsphilosophie Deutschland 
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angepasst. Im Juni schulte Hannes Wolf alle Betei-

ligten. Die neue Version („DFB-Junior-Coach 3.0“) 

startete am 12. September 2025 zum Auftakt des 

„Jahres der Schule“. Der DFB-Basis-Coach hat sich 

seit 2022 als zahlenmäßig größte Einstiegsausbil-

dung in die Lizenzstruktur etabliert.

Das DFB-Mobil feierte 2024 sein 15-jähriges Beste-

hen. Seit dem Projektstart 2009 fanden rund 50.000 

Einsätze statt, bei denen mehr als 250.000 Kin-

der- und Jugendtrainer*innen erreicht wurden. Im 

Berichtszeitraum ergänzten drei neue Trainingsein-

heiten – basierend auf der Trainingsphilosophie 

Deutschland – das Angebot. Sie richten sich an alle 

Altersklassen im Kinder- und Jugendbereich. Eine 

Multiplikatorenschulung am DFB-Campus begleitete 

im Mai 2024 die Einführung der neuen Inhalte.

Zum Start des „Jahres der Schule“ kam ein neues 

Modul für Fußball-AGs an Grundschulen hinzu: die 

„Schule des Kleinfeldfußballs“. In regionalen Tea-

merschulungen vermittelten die Landesverbände das 

Konzept erstmals weiter. Das DFB-Präsidium verlän-

gerte die Laufzeit des Projekts „DFB-Mobil“ am 13. 

Dezember 2024 bis zum 31. Juli 2028 – ein Beleg für 

die Relevanz und Qualität der erfolgreichen Zusam-

menarbeit zwischen DFB und Landesverbänden.

Zwischen 2022 und 2025 wurden rund 30.000 Lizen-

zen im Bereich der Trainer-C- und B-Lizenz ausgestellt, 

davon etwa 23.500 C-Lizenzen und 6.500 B-Lizenzen. 

Damit konnten jährlich im Schnitt rund 7.500 neue 

Trainer und Trainerinnen durch Lizenzen qualifiziert 

werden. Auffällig ist zudem die deutliche Steigerung 

der Zahl lizenzierter Frauen. Die C-Lizenz blieb mit 

steigenden Teilnehmerzahlen die größte Lizenzausbil-

dung, während die Zahl der B-Lizenzen leicht zurück-

ging. Grund hierfür war u. a. die Verlängerung des 

Ausbildungszeitraums, die eine intensivere Beglei-

tung der Teilnehmenden ermöglichte und die Ausbil-

dungsqualität erhöhte. Übergreifend wurde die „Trai-

ningsphilosophie Deutschland“ fest in die Ausbildung 

integriert, sie bildet heute auf allen Stufen eine zen-

trale Grundlage. Mit der neuen Ausbildungsordnung 

wurde zudem ein wichtiger Strukturrahmen geschaf-

fen. Einhergehend hat sich die Rolle der Ausbilder 

und Ausbilderinnen weiterentwickelt: weg von reiner 

Wissensvermittlung hin zu einer aktiven Begleitung 

des Lernprozesses. Damit ist der Gedanke des lebens-

langen Lernens im Trainerentwicklungsmodell und 

der Trainerentwicklungstreppe nachhaltig verankert. 

Aktuell erhalten die Landesverbände unter anderem 

durch die Universität Erlangen eine gezielte Beratung 

zur Kompetenzorientierung in ihrer Ausbildung.

Einbindung unterschiedlicher Perspektiven und die 

Berücksichtigung regionaler Besonderheiten gelegt. 

Die Resonanz ist durchweg positiv und die Gesprä-

che zeichnen sich durch Offenheit und konstruktive 

Beiträge aus.

E NT WI CK LUN G  S PIE LB E TRIE B 
AM ATEURFUS S BA LL 

Stärkung der Zusammenarbeit mit den 
Spielbetriebsverantwortlichen in den  
Landesverbänden

Die kontinuierlichen Entwicklungen und Herausfor-

derungen in der Spielbetriebsorganisation bzw. die 

Weiterentwicklung vorhandener und neuer Fußball

angebote im Amateurfußball setzt eine enge und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem DFB und 

den Landesverbänden voraus. In den vergangenen 

Jahren wurde dieser Austausch gezielt intensiviert, 

um die Qualität und Effizienz der Zusammenarbeit 

nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig die Bedürf-

nisse der ehren- und hauptamtlich Tätigen stärker zu 

berücksichtigen. Das gemeinsame Ziel ist, in jedem 

Landesverband die bestmöglichen Voraussetzungen 

und Rahmenbedingungen für den Kernbereich des 

Spielbetriebs und der ergänzenden Fußballangebote 

zu schaffen.

Ein zentrales Element war hierbei die strukturelle 

Erweiterung der jährlichen Tagungen der Spielob-

leute. Erstmals wurden dabei auch die hauptamtli-

chen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Landesver-

bände systematisch eingebunden. Dies fördert nicht 

nur den Wissenstransfer zwischen den verschiedenen 

Ebenen der Fußballorganisation, sondern trägt auch 

dazu bei, operative Herausforderungen frühzeitig zu 

identifizieren und gemeinsam lösungsorientiert zu 

bearbeiten.

Ergänzend zu den Präsenzveranstaltungen wurden 

regelmäßige Videokonferenzen als digitales Aus-

tauschformat etabliert. Diese dienen sowohl der 

transparenten Informationsweitergabe als auch der 

kontinuierlichen Abstimmung zwischen den Landes-

verbänden und dem DFB. Durch diese strukturellen 

und kommunikativen Maßnahmen wurde die Zusam-

menarbeit zwischen den zentralen und regionalen 

Ebenen deutlich gestärkt. 

Ausbilderentwicklung 

Die Qualität der Aus-, Fort- und Weiterbildung wird 

maßgeblich durch die Qualität der Ausbilder und 

Ausbilderinnen geprägt. Daher lag in der abgelaufe-

nen Legislaturperiode ein besonderer Fokus auf ihrer 

Entwicklung. Die jährlich stattfindende DFB-Ausbil-

dertagung bietet einen Raum für den fachlichen Aus-

tausch zu aktuellen Themen der Trainerausbildung 

und wurde in den letzten Jahren unter anderem zur 

Entwicklung von Referenzmodellen, zur Diskussion 

systematischer Trainerentwicklung sowie zur Stär-

kung eines gemeinsamen Ausbildungsverständnisses 

genutzt. Mit dem DFB-Ausbilderportal wurde eine 

zentrale digitale Plattform geschaffen, die mehr als 

1.000 geprüfte DFB- und LV-Materialien bereitstellt 

und Ausbilderinnen im Amateurfußball eine struk-

turierte, alltagsorientierte Arbeitsgrundlage bietet. 

Das Portal ist in edubreak integriert und bietet neben 

einem öffentlichen Bereich für alle Zielgruppen 

jeweils geschlossene Bereiche mit spezifischen Mate-

rialien, Beiträgen und Austauschformaten. Auf Grund-

lage der UEFA-Trainerkonvention und den steigenden 

Anforderungen auf Landesverbands- und DFB-Ebene 

hat die DFB-Kommission Qualifizierung die Entwick-

lung eines DFB-Ausbilderlizenzsystems beschlos-

sen. Die DFB-Basisqualifikation (20 Lerneinheiten) 

bildet dabei den Grundstein. Das dezentrale Format 

überzeugte durch inhaltliche Qualität und geringe 

Anfahrtswege für die Teilnehmenden. Der Abschluss 

der DFB-Basisqualifikation ist die Voraussetzung für 

das bereits bekannte DFB-Ausbilderzertifikat. Die 

Struktur und Inhalte der darauffolgenden DFB-Aus-

bilderlizenz und der abschließenden DFB-Ausbilder 

Pro-Lizenz werden bis Ende 2025 erarbeitet und 

anschließend stufenweise eingeführt.

In Vorbereitung auf die neue Legislaturperiode besu-

chen Uwe Döring (Vorsitzender der Kommission 

Qualifizierung), Wolfgang Möbius (Abteilungsleiter 

Qualifizierung & Schule) und Max Knauer (DFB-Bil-

dungsmanager) die 21 Landesverbände. Die Besu-

che dienen dem direkten Austausch mit den Lan-

desverbänden zu aktuellen Herausforderungen und 

Zukunftsaussichten der Qualifizierung im Amateur-

fußball. Eingeladen sind jeweils die Präsidenten, 

Geschäftsführer, Verbandsportlehrer, Bildungsma-

nager sowie die Qualifizierungsbeauftragten der Lan-

desverbände. Ziel ist es, gemeinsam Lösungsansätze 

zu entwickeln und die Bildungsarbeit weiterzuentwi-

ckeln. Die Gespräche vor Ort bilden die Grundlage 

für die Priorisierung der Themen in der kommenden 

Legislaturperiode der Kommission Qualifizierung 

(2025 bis 2028). Dabei wird besonderer Wert auf die 

S PIE LB E TRIE B

DFB-Pokal

Der DFB-Pokal der Männer hat sich in den vergan-

genen Jahren sehr gut entwickelt. Neben dem 

sehr hohen Zuschauerzuspruch in den Stadien 

und den hohen medialen Reichweiten ist darüber 

hinaus eine nahezu ausnahmslos positive Bericht-

erstattung wahrzunehmen. Der Wettbewerbsmo-

dus mit dem Heimrecht für die Amateurvereine 

und der K.o.-Modus mit Verlängerung und Elf-

meterschießen sind hierbei wichtige Faktoren, 

die den Wettbewerb einzigartig machen. Mit dem  

1. FC Saarbrücken und Arminia Bielefeld ist es zwei 

Clubs der 3. Liga gelungen bis ins Halbfinale bzw. 

bis ins Finale einzuziehen. Der 1. FC Saarbrücken 

konnte in der Saison 2023/2024 den Karlsruher SC, 

Eintracht Frankfurt, den FC Bayern München und 

Borussia Mönchengladbach besiegen und schei-

terte erst im Halbfinale mit einem 0:2 gegen den 

1. FC Kaiserslautern. Arminia Bielefeld gelang in 

der Saison 2024/2025 sogar der Einzug ins DFB- 

Pokalfinale in Berlin. Nach Siegen gegen den 1. FC 

Union Berlin, den SC Freiburg, Werder Bremen und 

den Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen musste 

sich die Arminia erst im Finale dem VfB Stuttgart 

geschlagen geben, der seit 1997 erstmalig wieder 

den DFB-Pokal gewinnen konnte. Seit Einführung der 

3. Liga 2008/2009 war Arminia Bielefeld der erste 

Drittligist, der es ins Finale geschafft hat. Nach der  

2. Mannschaft von Hertha BSC, Energie Cottbus 

sowie Union Berlin war die Arminia die vierte Mann-

schaft aus der dritten Spielklassenebene im Finale.

Darüber hinaus hat sich der Wettbewerb wirtschaft-

lich äußerst positiv entwickelt. Mit dem neuen Medi-

enrechtezyklus zur Spielzeit 2022/2023 konnten die 

Ausschüttungsbeträge an die Clubs um 24 % gestei-

gert werden und erreichten mit 67 Millionen Euro 

(zzgl. neun Millionen Euro für das Finale) aus Medien- 

und Sponsorenrechten einen neuen Höchstwert. Seit 

der Spielzeit 2025/2026 verfügt der DFB-Pokal mit 

Derbystar erstmalig über eine Ballpartnerschaft, 

die zusätzlich einen Beitrag zur Stärkung der Marke 

leistet.
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um die wichtigsten Erfolgsfaktoren der 3. Liga mit 

anderen Ligen und Wettbewerben vergleichbar zu 

machen, sowie die Implementierung der digitalen 

Spielbetriebsplattform „DFB-Flow“, die die Kommu-

nikation zwischen Verband und Clubs in allen DFB-Li-

gen und Wettbewerben vereinfacht. 

In enger Abstimmung mit dem Ausschuss 3. Liga 

werden die Ziele und deren Erreichung kontinuierlich 

abgestimmt und überprüft und wird die strategische 

Weiterentwicklung der 3. Liga vorangetrieben. Hier-

bei standen zuletzt die wirtschaftliche Entwicklung, 

die Digitalisierung, die Nachwuchsförderung und die 

Angleichung zu den DFL-Richtlinien der 2. Bundes-

liga im Fokus. Als Basis hierzu hat sich der Ausschuss 

3. Liga weiterhin klar zur bestehenden eingleisigen 

Struktur der Spielklasse mit 20 Klubs bekannt.

DFB-Spielausschuss

Der DFB-Spielausschuss hat sich erneut als wich-

tiges Gremium für den übergreifenden Austausch 

zwischen DFB, DFL und den Regional- und Landes-

verbänden im Hinblick auf die statutarischen Wei-

terentwicklungen, z.B. des allgemein verbindlichen 

Teils der DFB-Spielordnung, erwiesen. Hinzu kommt 

die Verantwortung für den Rahmenterminkalender 

der Herren, der eine intensive Abstimmung und Ver-

zahnung des DFB- und DFL-Spielbetriebs erforderlich 

macht. Neben der Weiterentwicklung der Durchfüh-

rungsbestimmungen zum DFB-Pokal wird in einer 

jährlichen gemeinsamen Tagung mit den Spielobleu-

ten der DFB-Landes- und Regionalverbände über die 

Schnittstellen zum Amateur-Spielbetrieb gesprochen 

und der Austausch untereinander über Wissenstrans-

fer und Best-Practice-Beispiele gefördert.

3. Liga

Die 3. Liga hat nach dem Ende der Corona-Pande-

mie drei Zuschauerrekorde hintereinander aufstellen 

können; zuletzt in der Saison 2024/2025 mit 11.548 

Zuschauern im Schnitt und damit erstmalig einer Zahl 

im fünfstelligen Bereich. Seit Einführung der 3. Liga 

konnte der Zuschauerschnitt somit mehr als verdop-

pelt werden. Ebenso konnten die Zuschauerzahlen 

im Pay-TV (MagentaSport) in den letzten Spielzeiten 

kontinuierlich gesteigert werden.

Zur Saison 2023/2024 konnte ein neuer Medienrech-

tevertrag für vier Spielzeiten mit einer Rekordaus-

schüttungssumme von mehr als 23 Millionen Euro 

an die Klubs der 3. Liga abgeschlossen werden. Die 

Gesamterträge aller Drittligisten sind seit Einführung 

der 3. Liga 2008/2009 von ca. 100 auf ca. 300 Mio. 

Euro pro Jahr angestiegen. Besonders erfreulich an 

dieser Entwicklung ist, dass mittlerweile auch eine 

wirtschaftliche Stabilisierung erreicht werden konnte. 

Neben den gestiegenen Erträgen hat hierzu die Ver-

schärfung von wirtschaftlichen Auflagen im Zulas-

sungsverfahren beigetragen, die durch die Task Force 

Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga initiiert wurde. So 

musste während der Spielzeit 2023/2024 erstmalig 

bei keinem Drittligisten eine Liquiditätslücke bei der 

Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

während der Spielzeit festgestellt werden.

Gemeinsam mit den Clubs hat der DFB darüber 

hinaus für gute Rahmenbedingungen für deutsche 

Talente in der 3. Liga gesorgt. Eine Vielzahl von Bun-

desliga- und Nationalspielern haben die ersten Pro-

fierfahrungen in der 3. Liga gemacht. Neben Antonio 

Rüdiger, Joshua Kimmich und Angelo Stiller war etwa 

Nick Woltemade in der Saison 2022/2023 bei der 

SV Elversberg „Spieler der Saison“ in der 3. Liga. In 

der Saison 2024/2025 kamen insgesamt 21 Spieler 

aus der 3. Liga für deutsche U-Nationalmannschaf-

ten zum Einsatz. Der Nachwuchsfördertopf, der Ver-

eine mit dem Einsatz von jungen deutschen Spielern 

in der 3. Liga finanziell belobigt, wurde zur Saison 

2025/2026 auf drei Millionen Euro erhöht, um diesen 

positiven Trend weiter auszubauen.

Darüber hinaus geht die 3. Liga innovative Wege. 

So wurde in Kooperation mit den Medienpartnern 

erstmalig die Ton-Verkabelung eines Trainers (Olaf 

Janßen, Viktoria Köln) während eines Spiels vorge-

nommen sowie die so genannte „Ref-Cam“ erstmalig 

im deutschen Profispielbetrieb bei der Partie Armi-

nia Bielefeld gegen 1860 München eingesetzt. Hinzu 

kommt die Implementierung eines Benchmark-Tools, 
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B E R I C H T  D E S  
V I Z E P R Ä S I D E N T E N  
F Ü R  J U G E N D F U S S B A L L
H E R M A N N  W I N K L E R

Unter der Vision „Wir stärken die Begeisterung von 

Jugendlichen für den modernen Fußballverein“ ent-

wickelte die AG-Jugendfußball zwei zentrale Frage-

stellungen, die in einem Strategieprozess beleuchtet 

werden sollten:

	→ �Wie schaffen wir mit LV und Kreisen bedarfs-
gerechte Spielbetriebsangebote für Jugendli-
che (U 12 bis U 19), um sie dauerhaft für den 
modernen Vereinsfußball zu gewinnen und zu 
binden?

	→ �Wie können wir Vereine unterstützen, zielgrup-
penorientierte Fußball-/Freizeitangebote für 
Jugendliche (U 12 bis U 19) zu schaffen, um sie 
dauerhaft für den modernen Fußballverein zu 
gewinnen und zu binden?

Ein Zeitplan bis zum Bundesjugendtag 2025 wurde 

festgelegt: mehrere Jugendfußball-Dialoge und eine 

repräsentative Jugendstudie im Jahr 2024, ein zent-

raler Jugendfußball-Kongress im Jahr 2025. 

Zur Entwicklung einer ganzheitlichen Strategie für 

den Jugendfußball (D- bis A-Jugend) haben sich 

DFB-Jugendausschuss und -beirat in Abstimmung 

mit der AG-Jugendfußball auf die Durchführung 

von drei Dialogformaten mit Vertreterinnen und 

Vertretern aus je sieben Landesverbänden im Jahr 

2024 verständigt. Während des laufenden Prozesses 

wurde die Notwendigkeit einer Sonderveranstaltung 

mit dem Schwerpunkt Juniorinnen festgestellt, der 

kurzfristig in den Zeitplan aufgenommen wurde und 

mit den entsprechenden Personengruppen aus allen 

fünf Regionalverbänden stattfand. Bei allen Veran-

staltungen waren Vertreterinnen und Vertreter fol-

gender Funktionsebenen vertreten: DFB, Regional-/ 

Landesverband, Kreis, Verein, Spielerinnen/Spieler 

U 21. 

Die Ergebnisse des Austauschs am DFB-Campus 

dienten als Grundlage für den Jugendfußball-Kon-

gress 2025. 

Die Jugendstudie wurde im Zeitraum vom 26. Sep-

tember bis 25. Oktober 2024 durchgeführt und ist 

repräsentativ für die Zielgruppe der 14- bis 21-Jähri-

gen. Die Befragten wurden zum allgemeinen Sport- 

und Fußballinteresse in verschiedene Gruppen 

eingeteilt: Gruppe 1 = Members, Gruppe 2 = High 

Potentials und Gruppe 3 = Low Potentials. Gruppe 

1 inkludiert hauptsächlich die Vereinsmitglieder, 

die grundsätzlich mit den bestehenden Angeboten 

zufrieden sind. Gruppe 2 beinhaltet Fußballinte-

ressierte, die nicht im Verein, aber in ihrer Freizeit 

regelmäßig Fußball spielen. Diese beiden Gruppen 

wurden im folgenden Strategieprozess betrachtet 

und es wurde analysiert, welche Angebote und mög-

liche Änderungen für diese Jugendlichen interessant 

wären. 

Am 28. und 29. März 2025 fand der Jugendfuß-

ball-Kongress statt. Rund 250 Teilnehmende dis-

kutierten über die Themen „Identität“, „Spielbe-

trieb“ sowie „Freizeitfußball“. Neben den intensiven 

Arbeitsphasen zu den zuvor durch die Teilnehmen-

den priorisierten und ausgewählten Themen gab es 

Impulsvorträge, u. a. zur Jugendstudie. Darüber hin-

aus fand eine mit Experten und Expertinnen besetzte 

Talkrunde zum Thema Identität statt, in der Dr. Turid 

Knaak, Thomas Broich und Hannes Wolf ihre Erfah-

rungen austauschten und Fragen der Teilnehmenden 

beantworteten.  

Die Aufbereitung der Ergebnisse erfolgte im engen 

Austausch mit der AG-Jugendfußball und dem 

DFB-Jugendausschuss, bevor beim DFB-Bundesju-

gendtag ein Maßnahmenkatalog zur Durchführung 

von Pilotprojekten verabschiedet wird. 

K I N D E R F U S S B A L L

Nach dem Beschluss des Bundesjugendtages 2022 

zur verbindlichen Einführung der neuen Spielformen 

erfolgten zahlreiche Maßnahmen, um den Kinder-

fußball erfolgreich flächendeckend zu implemen-

tieren. Neben der finanziellen Förderung durch den 

DFB-Masterplan fanden „Tage des Kinderfußballs“ in 

allen Landesverbänden, eine zentrale Highlight-Ver-

anstaltung und eine bundesweite Kinderfußball-Tour 

statt.

Im ersten Halbjahr 2024 fand unmittelbar vor der 

verbindlichen Einführung der neuen Spielformen 

die „DFB x Volkswagen Kinderfußball-Tour“ mit pro-

minenten Gästen wie Rudi Völler und Jule Brand 

statt. Anschließend fanden bundesweit 23 weitere 

Veranstaltungen statt und wurden teilweise mit 

dem DFB-Punktespiel, dem DFB-Mobil sowie der 

Fair-Play-Aktion kombiniert. Die erfolgreiche und 

öffentlichkeitswirksame Tour gipfelte im Abschluss

event am DFB-Campus. Insgesamt wurden mehr als 

12.000 Kinder aus mehr als 2.000 Teams involviert 

und neben der Verbreitung der neuen Spielformen 

im Kinderfußball wurde auch die Vorfreude auf die 

Heim-EM geschürt.

D F B - B U N D E S J U G E N D -
TAG  2 0 22

Am 21. und 22. Januar 2022 fand der DFB-Bundesju-

gendtag statt. Inhaltlich wurden Beschlüsse an den 

DFB-Bundestag übermittelt. Die neuen Spielformen 

im Kinderfußball sollen ab der Saison 2024/2025 

verbindlich eingeführt werden. Weitere Anträge 

befassen sich mit den Themen Inklusion und Kin-

derschutz. 

Zudem verabschiedete der Bundesjugendtag Posi-

tionspapiere zum Kopfballspiel im Kinder- und 

Jugendalter und dem Schulsport sowie einen Appell 

an die Politik, der besonders die Stärkung der Rechte 

von Kindern einfordert. 

D F B -J U G E N DAU S -
S C H U S S/FAC H G R U P P E 
J U G E N D S P I E L B E T R I E B 
U N D  J U G E N D F R AG E N 
&  J U G E N D B E I R AT

Der DFB-Jugendausschuss nahm sich des Arbeits-

auftrags an, das Thema Jugendfußball in der lau-

fenden Legislaturperiode intensiver zu beleuchten. 

Hierzu wurde eine entsprechende Arbeitsgruppe 

(AG Jugendfußball) gegründet. Zusätzlich fanden 

Jugend-Dialoge mit den Jugendausschüssen der 21 

Landesverbände statt.

Die im Zuge der Umstrukturierung neu eingesetzte 

„Fachgruppe Jugendspielbetriebe und Jugendfra-

gen“ ist analog dem DFB-Jugendausschuss zusam-

mengesetzt und ist in erster Linie zuständig für 

Themen rund um die DFB-Nachwuchsligen und den 

DFB-Pokal der Junioren.
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Um die Vereine sachlich über das „Mikroplastik-Ver-

bot“ und sich daraus ergebende Folgen zu informie-

ren, veröffentlichte der DFB-Fachbereich Fußball

infrastruktur (FB-FI) Informationen inklusive eines 

Q&A-Dokuments auf DFB.de. Als Aktivierungsmaß-

nahme wurde zudem ein Infoplakat unter dem Motto 

„Granulat gehört auf den Platz“ gestaltet, das Vereine 

seit Ende 2024 auf FUSSBALL.DE als PDF zum Down-

load oder als Banner kostenfrei bestellen können. 

PFL ANZ E NSCHUT Z

Die EU-Kommission hat 2022 eine Verordnung zur 

nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

(PSM) vorgeschlagen, mit dem Ziel, deren Einsatz und 

Risiko bis 2030 um 50 % zu reduzieren. Der Entwurf 

sah ein Verbot von PSM in sogenannten „sensiblen 

Gebieten“ vor, darunter auch Sportanlagen. Im Sep-

tember 2022 erfolgte über die UEFA eine Stellung-

nahme aller Nationalverbände, darunter auch die des 

DFB. Die Verhandlungen im EU-Parlament und Minis-

terrat wurden im Dezember 2023 abgeschlossen, der 

Verordnungsvorschlag im April 2024 abgelehnt. 

FA K TE N CHECK  S PIE LFL ÄCHE N

Der „Faktencheck Spielflächen“ wurde in Q4 2022 

auf DFB.de veröffentlicht.

Vorgestellt wurde der Faktencheck im Rahmen diver-

ser Fachmessen sowie des Amateurfußballkongres-

ses 2023. Dabei wurden zentrale Fragen zur Aus-

wahl geeigneter Spielflächen, zur Standortanalyse 

und zu normgerechten Bauweisen behandelt. Die 

Teilnehmenden erhielten im Stil einer Roten Karte 

einen QR-Code, über den weiterführende Informa-

tionen abrufbar sind. Diese Karte wird weiterhin zur 

Kommunikation genutzt und wurde im April 2024 

auch dem „Kompendium Sportplatz“ der deutsch-

sprachigen Fachzeitschrift „Stadionwelt“ beigelegt, 

um die Inhalte gezielt an Vereine und Kommunen 

zu verbreiten. 

VE RK E HRS S I CHE RHE IT  AUF 
D E M  S P O R TPL AT Z

Die im Jahr 2020 erstmals veröffentlichte DFB-Bro-

schüre wurde aufgrund überarbeiteter Normen und 

weiterer Erfordernisse aktualisiert, im Juli 2025 

auf den bekannten DFB-Plattformen veröffentlicht 

und über die E-Postfächer an alle Fußballvereine in 

F R I T Z-WA LT E R- 
M E DA I L L E

Um die Leistung der Juniorinnen gleichwertig zu wür-

digen, regte der DFB-Jugendausschuss in Abstim-

mung mit der sportlichen Leitung an, die Anzahl 

der Medaillen analog zu den Junioren zu vergeben.  

Durch die anberaumte Nachholung der ausgefallenen 

Verleihung von 2021 wurden im Jahr 2022 je zwölf 

Junioren und zwölf Juniorinnen ausgezeichnet. Seit 

2023 wurden jeweils sechs Nachwuchstalente aus-

gezeichnet. 

D F B - B O N U S S YS T E M

Für die Amateurvereine, die an der Ausbildung der 

DFB-Debütantinnen und -Debütanten beteiligt waren, 

wurde jährlich ein Betrag von rund 500.000 Euro an 

die LV ausgezahlt, die das Geld direkt an die Vereine 

zum Einsatz für den Jugendfußball an der Basis wei-

terreichen.

KO M M I S S I O N 
F U S S B A L L
I N F R A S T R U K T U R  (K F I )

Im Berichtszeitraum Juli 2022 bis Oktober 2025 fan-

den acht Sitzungen der Kommission statt. Neben der 

Bearbeitung der hier vorgestellten Themen sprach 

sich die Kommission insgesamt für verstärkte politi-

sche Lobbyarbeit aus, aufgrund der föderalen Struk-

tur in Deutschland insbesondere auf Ebene der Lan-

desverbände.

K UNS T S TO FFR A S E N  UND  
MIK RO PL A S TIK

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich 2023 für eine 

Beschränkung von absichtlich freigesetztem Mikro-

plastik ausgesprochen, die Forderung (u.a. des DFB) 

nach einer angemessenen Übergangsfrist wurde 

berücksichtigt. Das Verbot für das Inverkehrbringen 

von Kunststoffgranulat für Kunststoffrasenplätze tritt 

im Oktober 2031 in Kraft. Bestehende Plätze dürfen 

weiterhin genutzt, bis dahin erworbenes Granulat 

darf verwendet werden. 

Deutschland versendet. Ferner wird das Thema in das 

DFB-Punktespiel 2.0. integriert.

D I G ITA LE R  S P O R T S TÄT TE N - 
ATL A S

Ziel ist die bundesweite Erfassung, Identifizierung 

und Lokalisierung von Sportstätten. Der Prototyp des 

DSD wurde bis Ende Februar 2025 fertiggestellt und 

anhand bestehender Datensammlungen verifiziert, 

u. a. durch einen Datenabgleich mit den Daten aus 

dem DFB.net.

LI CHT

Zur Umsetzung von § 41a Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG) wird seit Mitte 2024 eine Rechts-

verordnung erarbeitet, die konkrete Anforderungen 

an künstliche Außenbeleuchtungen zum Schutz von 

Tieren und Pflanzen vor Lichtverschmutzung festle-

gen soll. Die Interessen des Sports, etwa hinsichtlich 

technischer Parameter und funktionaler Anforderun-

gen, werden unter anderem durch den DOSB einge-

bracht. Der DFB begleitet den Prozess, um mögliche 

Auswirkungen auf den Fußball frühzeitig zu erkennen. 

KOMMIS S I ONSA B SCHLUS S

Im Juni 2025 wurde beschlossen, die Kommission in 

der kommenden Legislaturperiode nicht erneut zu 

berufen. Diese Entscheidung ist Teil eines Prozes-

ses zur Stärkung agiler Arbeitsstrukturen innerhalb 

des Verbandes. Statt einer festen Gremienstruktur in 

Form einer Kommission werden hier künftig je nach 

Fragestellung themenspezifische und zeitlich befris-

tete Projektgruppen mit Experten aus dem Netzwerk 

eingesetzt werden. Die letzte Sitzung hat am 18. Sep-

tember 2025 stattgefunden.

TA L E N T F Ö R D E R
P R O G R A M M

Das DFB-Talentförderprogramm bietet allen talentier-

ten Spielerinnen und Spielern in ganz Deutschland 

eine zusätzliche Förderung im besten motorischen 

Lernalter, um später das größtmögliche Potenzial 

auszuschöpfen – die individuelle Förderung steht 

dabei im Mittelpunkt. Dabei bildet das Stützpunkt-

system eine Brücke zwischen der unverzichtbaren 

Jugendarbeit an der Vereinsbasis und ist, als erste 

Stufe der DFB-Eliteförderung, der Übergang zu Leis-

tungszentren und Eliteschulen des Fußballs. 

Ein Meilenstein für das Talentförderprogramm war die 

bedarfsgerechte Optimierung der Stützpunktstruk-

tur. Ein zentrales Ergebnis dieser Weiterentwicklung 

ist die differenzierte Ausgestaltung der Verträge für 

Honorartrainerinnen und Honorartrainer mit den Pro-

filen „Sichtung“, „Fördertraining in Lehrgangsform“ 

und „Fördertraining im Verein“. 

Ein weiterer wesentlicher Fortschritt war die seit 

22 Jahren erstmalig vorgenommene Erhöhung der 

Honorare für Trainerinnen und Trainer. Die neue 

Vergütungsstruktur orientiert sich an der jeweiligen 

Trainerlizenz und würdigt damit die hohe fachliche 

Kompetenz sowie das Engagement der Beteiligten 

im Programm. Ergänzend dazu wurde die seit 2013 

unveränderte Stützpunktpauschale für die bundes-

weit 340 Stützpunkte angehoben. 

Zur Verbesserung der technischen Unterstützung für 

die ca. 1.200 Stützpunkttrainerinnen und Stützpunkt-

trainer wurde das digitale Service-Portal überarbeitet. 

Neben einem modernen und ansprechenden Design 

ermöglicht es nun einen deutlich vereinfachten Zugang 

zu einem umfangreichen Trainingskatalog sowie praxis-

nahen Hilfestellungen für die tägliche Arbeit. 

Im Rahmen der Strategie „Frauen im Fußball FF 27“ 

wurde das Talentförderprogramm gezielt im Bereich 

der Frauen- und Mädchenförderung gestärkt. Neben 

den bestehenden 29 Stützpunktkoordinatorenstellen 

konnten – für zunächst zwei Jahre befristet – zwei 

zusätzliche weibliche Stützpunktkoordinatorinnen 

gewonnen werden.

S C H U L F U S S B A L L

Der Schulfußball war und ist ein zentrales Handlungs-

feld für die nachhaltige Entwicklung des Fußballs in 

Deutschland. Schulen sind Orte, an denen nahezu 

alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden kön-

nen – sie bieten damit einen einzigartigen Ort, um 

Begeisterung für den Fußballsport zu wecken und 

langfristige Bindungen zu Vereinen zu fördern.

NEUAUFS TE LLUN G  UND  S TR A-
TEG ISCHE  AUS RI CHTUN G

Mit Beginn der neuen Legislaturperiode hatte die 

Kommission Schulfußball ihre Arbeit aufgenommen. 

7574 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

����������������������������������������������

Hermann Winkler  



	→ �DFB-Fußball-Abzeichen: In der abgelaufenen 
Legislaturperiode wurde dem DFB-Fußball-Ab-
zeichen und dem DFB-Paule-Schnupper-Ab-
zeichen eine dritte, neue Säule hinzugefügt. 
Mit dem „DFB-Kinderbewegungs-Abzeichen“ 
komplettiert der DFB sein Angebot für alle 
Altersgruppen ab dem Vorschulalter. Wieder 
ansteigende Zahlen haben im vergangenen Jahr 
2024 zu neuen Rekordzahlen geführt: Rund 
265.000 Kinder und Jugendliche haben eines 
der Abzeichen in Schule oder Verein abgelegt.

	→ �DFB-Schul-Cup: Das Bundesfinale der Schulen 
in der Wettkampfklasse IV von Jugend trainiert 
für Olympia im thüringischen Bad Blankenburg 
hat sich inzwischen als fester Baustein und 
Highlight im schulsportlichen Wettkampfkalen-
der etabliert. Es wurde PR-seitig deutlich aufge-
wertet – mit prominenter Auslosung im Vorfeld 
und regionaler Prominenz vor Ort. 

„TR A ININ G S PHILOSO PHIE 
D EUT SCHL AND “ UND  „ SCHULE 
D E S  K LE INFE LD FUS S BA LL S“

Die „Trainingsphilosophie Deutschland“ findet mit 

dem schulspezifischen Konzept und Praxis-Baustein 

der „Schule des Kleinfeldfußballs” zunehmend Ein-

gang in die schulische Bildung. Es wird ein einfaches, 

alltagsnahes Bewegungsangebot im außerunterricht-

lichen Schulsport und auf Schulhöfen beschrieben. 

Grundprinzipien sind Fußballspiele im Drei-gegen-

Drei auf mehreren Feldern, die auch in polysportiven 

Varianten umgesetzt werden können. Dabei geht es 

um hochdosiertes sportliches Bewegen und Erleben 

bei maximaler Partizipation – alle Kinder sind aktiv 

dabei. Die Spielformen sind so gestaltet, dass sie 

auch ohne ausgebildete Trainer durch sogenannte 

Spielfeldbegleiter durchgeführt werden können. 

AUSB LI CK :  JA HR  D E R  SCH ULE

Für das Schuljahr 2025/2026 hat der DFB das „Jahr 

der Schule“ ausgerufen – mit dem Ziel, die Sicht-

barkeit und Bekanntheit der Schulfußballangebote 

weiter zu steigern und Vereine gezielt auf die Chan-

cen eines Engagements im Rahmen der Ganztagsbe-

treuung aufmerksam zu machen. Weitere inhaltliche 

und kommunikative Schwerpunkte im Jahr der Schule 

sind a.) die Stärkung des Sports und der Ausbau an 

Fußballangeboten an Schulen, b.) eine Optimierung 

der Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Schulen 

sowie c.) die Begeisterung und Gewinnung von mehr 

Mädchen für den Fußball. Erste Aktionen und Ver-

anstaltungen werden bereits durchgeführt. Zudem 

Parallel wurde der Fachbereich „Schule“ organisato-

risch neu aufgestellt und als eigenständiges Team 

in der Abteilung Qualifizierung & Schule verankert. 

Ziel dieser strukturellen Veränderungen war es, dem 

Thema „Schule“ mehr Sichtbarkeit zu verleihen und 

die qualitativ hochwertigen Programme des DFB 

gezielter an die Zielgruppen heranzutragen. Die 

Schule soll aus strategischer Sicht als zentraler Part-

ner für die Basisarbeit der Vereine weiter gestärkt und 

Kinder und Jugendliche nachhaltig gefördert werden 

– körperlich, geistig und sozial. Mehr noch: Über die 

Institution Schule sollen sie für den Fußball im Ver-

ein gewonnen und für ein lebenslanges Sporttreiben 

motiviert werden – ein breitensportlicher Ansatz, der 

sich von der Spitzenförderung abhebt.

PRO G R AMME  UND  Z A HLE N  –  
SCH ULFUS SBA LL  IN  B E W E-
G UN G

Trotz pandemiebedingter Rückgänge konnten viele 

Programme nicht nur stabilisiert, sondern sogar über 

das Niveau der Vor-Corona-Zeit hinaus weiterentwi-

ckelt werden:

	→ �DFB-JUNIOR-COACH: Rund 200 Schulen pro 
Schuljahr beteiligen sich an der Ausbildung. 
Über 30.000 Jugendliche haben den Lehrgang 
bereits absolviert. Die Ausbildung wurde inhalt-
lich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wei-
terentwickelt – mit zwei neuen Curricula: einer 
Anpassung an die neuen Ausbildungsvorgaben 
(u. a. „Blended Learning“, Nutzung der E-Lear-
ning-Plattform edubreak) sowie der Integration 
der „Trainingsphilosophie Deutschland“ bzw. 
der „Schule des Kleinfeldfußballs“. Auch im 
Sinne der Anerkennung dieses Zertifikats gab es 
eine Aufwertung: Die kompletten 40 Lernein-
heiten werden – analog zum DFB-Basis-Coach 
– auf die Trainer C-Lizenz anerkannt.

	→ �Lehrerfortbildungen und Erzieher-Schulun-
gen: Seit 2008 wurden rund 3.000 Veranstal-
tungen gemeinsam mit den Fußball-Landesver-
bänden durchgeführt und damit über 62.000 
pädagogische Fachkräfte qualifiziert.

	→ �Gemeinsam am Ball/Kooperationen Schule 
und Verein: Jährlich unterstützt der DFB rund 
1.000 Kooperationen inhaltlich und materiell, 
wenn ein Verein eine Fußball-AG oder Mäd-
chenfußball-AG als zusätzliches, außerunter-
richtliches Angebot an einer Schule durchführt. 
Darüber hinaus fördert der DFB gemeinsam mit 
der DFB-Stiftung Sepp Herberger die Durch-
führung von über 100 Sepp-Herberger-Tagen 
jährlich.

wird die Trainingsphilosophie Deutschland konse-

quent in die Lehrerfortbildungen integriert und durch 

Einsätze des DFB-Mobils an Grundschulen gezielt in 

Fußball-AGs gebracht.

FA Z IT

Der Schulfußball ist und bleibt ein Schlüsselbereich 

für die Zukunft des Fußballs in Deutschland. Mit 

neuen Strukturen, klarer Ausrichtung und innovativen 

Konzepten ist der DFB gut aufgestellt, um Kinder und 

Jugendliche nachhaltig für den Fußball zu begeistern 

und die Verbindung zwischen Schule und Verein wei-

ter zu stärken.

P R OJ E K T  ZU K U N F T 
M Ä N N L I C H

Mit dem Ziel, den deutschen Fußball zurück an die 

Weltspitze zu bringen und dort dauerhaft zu etablie-

ren, wurde mit dem Grundsatzbeschluss zum Projekt 

Zukunft beim DFB-Bundestag 2019 eine Projekt-

gruppe mit dem Auftrag betraut, Hauptproblemfel-

der zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu 

entwickeln. Der Projektgruppe gehörten Fachleute 

der Sportlichen Leitung, der Bereiche Talentförde-

rung, Nationalmannschaften, Trainer-Ausbildung 

und DFB-Akademie sowie Experten der DFL und der 

Landesverbände an. Für das Themenfeld „Übergangs-

bereich“ wurde im Jahr 2023 aufgrund seiner Kom-

plexität noch einmal eine gesonderte Arbeitsgruppe 

unter Einbeziehung von verschiedenen Experten ein-

berufen. 

Mit diesem Bundestag 2025 findet das Projekt Zukunft 

sein formales Ende. Bereits im Jahr 2024 wurde die 

zentrale Projektleitung des Projekts Zukunft einge-

stellt und die Themenfelder wieder in die jeweiligen 

Fachabteilungen überführt. Die aus dem Projekt 

Zukunft entstandenen Großprojekte wie Regionale 

Trainer-Entwicklung (RTE), U 19- & U 17-Nachwuchs-

ligen sowie IT-Cluster Sport werden fortlaufend 

evaluiert und weiterentwickelt. Grundsätzlich beste-

hen weiterhin zu allen bearbeiteten Handlungsfel-

dern tiefergehende Analysen sowie ausgearbeitete 

Lösungsansätze im Detail, worauf jederzeit von den 

zuständigen Stellen und verantwortlichen Personen 

zurückgegriffen werden kann. Offengeblieben sind 

die Fragen zur Optimierung der Strukturen im Über-

gangsbereich, die künftige Rolle der Landesverbände 

in der Talentförderung sowie die Wettbewerbe in den 

Altersstufen U 12 bis U 16. Im Auftrag des Jugendbei-

rats und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lan-

desverbänden werden an die individuellen Gegeben-

heiten der Landes- und Regionalverbände angepasste 

Lösungen für die Wettspielformate aller Altersklassen 

entwickelt, pilotiert und umgesetzt.

Im Folgenden werden die einzelnen Handlungsfel-

der kurz dargestellt. Weitere Informationen sind dem 

Bericht zum Bundesjugendtag zu entnehmen. 

T R A I N E R

Im männlichen Bereich der Trainerentwicklung sind 

die großen Themenschwerpunkte abgeschlossen und 

werden nun fortwährend evaluiert und weiterentwi-

ckelt. Im Rahmen der strategischen Weiterentwick-

lung der DFB-Ausbildungslandschaft wurde mit der 

Einführung der neuen Ausbildungstreppe ein Modell 

geschaffen, das die Qualifizierung von Trainern auf 

allen Ebenen des Fußballs neu strukturiert und sys-

tematisiert.

Die neu eingeführten Regionalen Trainer-Entwick-

ler (RTE) arbeiten in ganz Deutschland verteilt mit 

je zwei Trainern pro Leistungszentrum im „One on 

One“-Coaching. Zusätzlich werden im Rahmen des 

Zertifikatslehrgangs für Trainer-Entwickler ab sofort 

jährlich 12 bis 16 Personen ausgebildet, die in den 

Clubs arbeiten. Die Trainer-Entwicklung von Ama-

teurtrainern wurde im Rahmen des Projekts Zukunft 

auf Wunsch von Vertretern der Landesverbände nicht 

weiterverfolgt. 

Die Entwicklung einer Kindertrainer-App wurde eben-

falls nicht umgesetzt. Das Modul „Kinderfußball“ in 

der Teammanagement-App „TeamPunkt“ hingegen 

gibt Trainern, Betreuern und Vereinen zumindest eine 

wichtige Organisationshilfe an die Hand, die ihnen die 

Planung der Turniere im Sinne des neuen Kinderfuß-

ball-Konzepts erleichtert.

W E T T B E W E R B E

Mit der verbindlichen Einführung neuer Spielformen 

im Kinderfußball ab der Saison 2024/2025 setzt der 

DFB einen grundlegenden Impuls zur kindgerechten 

Weiterentwicklung des Fußballs in den Altersklas-

sen U 6 bis U 11. Ziel der Reform ist es, den Spaß 

am Spiel zu fördern, die individuelle Entwicklung zu 

stärken und den Zugang zum Fußball zu erleichtern 

– unabhängig von Talent oder körperlicher Voraus-

setzung. 
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Der DFB-Jugendausschuss hat 2023 im Rahmen 

des Projekts Zukunft männlich einen umfassenden 

Antrag zur Neustrukturierung der höchsten Spielklas-

sen im Juniorenbereich (U 19 und U 17) vorgelegt. 

Ziel dieses Antrags war es, die Talentförderung nach-

haltig zu verbessern und die Wettbewerbsformate an 

die Anforderungen moderner Ausbildungsprozesse 

anzupassen. Für die notwendigen Veränderungen 

in den regionalen Wettbewerben der U 14 bis U 16 

sind Konzepte entwickelt, wurden jedoch bisher nicht 

umgesetzt. Im Rahmen der Implementierung der 

Trainingsphilosophie Deutschland erhielt Direktor 

Hannes Wolf den Auftrag durch den Jugendbeirat, 

auch neue Wettbewerbsformate für die U 12 und  

U 13 zu skizzieren, wodurch alle Altersklassen 

beleuchtet sind und entsprechende Anpassungen 

in eben diesen Altersklassen in der nahen Zukunft 

diskutiert werden sollten.

F Ö R D E R S T R U K T U R E N

Insbesondere im Handlungsfeld der Förderstrukturen 

war das übergeordnete Ziel im Projekt Zukunft eine 

optimale Ausschöpfung des Talentepools. Aktuell 

greifen zu viele Institutionen gleichzeitig auf die 

gleichen Talente zu, Maßnahmen sind teilweise nicht 

abgestimmt und es verbleibt ein großer Teil an talen-

tierten Spielern, die nicht in der Form gefördert wer-

den, wie es notwendig wäre. 

Die Neuausrichtung des DFB-Talentförderprogramms 

wurde in den vorgegangenen Kapiteln bereits dar-

gestellt. Die Einführung von „Regionalauswahlen“, 

die unabhängig von LV-Grenzen zusammengesetzt 

sind, wurde allerdings im Rahmen des Projekts früh-

zeitig verworfen und nicht weiterverfolgt, sodass die 

zukünftige Rolle der Landesverbände in der Talent-

förderung nach wie vor ungeklärt ist. Auf Initiative 

der Landesverbände wurde 2023 zur Klärung dieser 

Frage eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.

Zu Beginn des Jahres 2025 wurde eine Abfrage aller 

21 Landesverbände gestartet, auf deren Ergebnisse 

hin eine Rollenschärfung stattfinden soll. Ein konkre-

tes Ergebnis dieser Arbeitsgruppe liegt zum aktuellen 

Zeitpunkt noch nicht vor. Daher muss nach wie vor 

festgehalten werden, dass die derzeit bestehenden 

Förderstrukturen nicht optimal aufeinander abge-

stimmt sind und hier konkreter Handlungsbedarf 

besteht. 

Spielberechtigung für Klubs mit Leistungszentrum, 

die Einführung eines Zweitspielrechts und eine Auf-

stockung des Nachwuchsfördertopfs 3. Liga.

F U T S A L

K IND E RFUS S BA LL  IN  D E R 
HA LLE 

Die Grundidee der neuen Spielformen für den Kin-

derfußball wurden auch für den Kinderfußball in der 

Halle angepasst. Somit werden Kinder ab U 6 bis 

zur U 14 an das Spielen und das Reglement für die 

Halle schrittweise herangeführt. Ab der U 15 greifen 

bundesweit allgemeinverbindlich die einheitlichen 

Futsal-Regeln, die in offiziellen Wettbewerben des 

DFB und seiner Landesverbände Anwendung fin-

den. In allen Spielformen und Altersklassen wird der 

sprungoptimierte Futsal-Ball mit verschiedenen Ball-

größen und -gewichten empfohlen. 

WE T TB E WE RB E

Die Deutschen Futsal-Meisterschaften der A-, B- und 

C-Junioren in der Sportschule Wedau wurden in den 

vergangenen Jahren mit Fokus auf Anpassungen der 

effektiven Spielzeiten (netto statt brutto) im Sinne der 

Talententwicklung und Entfaltung des Futsal-Regel-

werks erfolgreich angepasst. 

In den letzten drei Jahren konnten beachtliche Stei-

gerungsraten bei den Teilnehmerzahlen mit einer 

jeweils jährlichen Zuwachsrate von ca. 30 % ver-

meldet werden. In der Saison 2025/2026 nahmen 

ca. 15.000 Mannschaften an den bundesweiten 

Futsal-Wettbewerben ab der Kreisebene teil. 

TA LE NTFÖ RD E RUN G

Aktuell begleitet der DFB 13 U 19-Futsal-Stützpunkte 

mit elf Landesverbänden. Neben der Verjüngung des 

Einstiegsalters in den leistungsorientierten Futsal fin-

den verstärkt Talente Zugang in den ambitionierten 

Futsal-Spielbetrieb, also die Futsal-Bundesliga oder 

die Regionalligen. Jedes Jahr findet in der Sport-

schule Wedau ein Sichtungsturnier statt, bei dem 

sich die besten Spieler für Sichtungslehrgänge der 

U 19-Futsal-Nationalmannschaft empfehlen können.

KO O R D I N I E R T E 
F U S S B A L L- 
E N T W I C K LU N G

Im Rahmen des Handlungsfeldes „Koordinierte Fuß-

ballentwicklung“ hat der DFB mit der Einführung 

einer zentralen Datenplattform und der Etablierung 

eines strukturierten Datenerhebungssystems einen 

wichtigen Schritt für die datenbasierte Weiterent-

wicklung des deutschen Fußballs gemacht. Ziel ist 

es, durch valide und vergleichbare Daten die Qualität 

in der Talentförderung und in der Trainerentwicklung 

messbar zu machen und strategisch zu steuern.

Ein bedeutsamer Erfolg ist die Vereinbarung mit allen 

21 Landesverbänden zum Aufbau und zur Nutzung 

der neuen DFB-Datenplattform. Diese Vereinbarung 

regelt die Datenübermittlung, die Nutzungsrechte 

sowie den Zugriff auf die Plattform. Sie stellt sicher, 

dass auch die Landesverbände von den gewonne-

nen Erkenntnissen profitieren und die Daten für die 

Entwicklung des Amateurfußballs nutzen können.

Ü B E R G A N G S B E R E I C H

Der Übergangsbereich stellt ein zentrales Handlungs-

feld innerhalb der strategischen Fußballentwicklung 

dar. Er umfasst die Phase der Heranführung, Über-

führung und schrittweisen Etablierung von Nach-

wuchsspielern in den Erwachsenen- und Profibereich. 

Dabei handelt es sich nicht um einen klar definierten 

Altersbereich, sondern vielmehr um individuelle Ent-

wicklungswege einzelner Talente. Aufgrund der Kom-

plexität dieser Übergangsprozesse und des Systems 

wurde der Übergangsbereich als eigenständiges The-

menfeld herausgearbeitet und durch die Gründung 

einer interdisziplinären Arbeitsgruppe strukturell 

verankert. Die AG Übergangsbereich setzte sich aus 

Vertretern von Clubs, DFL und DFB zusammen und 

hat sich auf fünf Kernelemente als Einflussfaktoren 

konzentriert: Wettbewerbsstruktur, Vereinsebene, 

Regulierungen/Anreizsysteme, Leihsystem, Lizen-

zierung.

Die zentralen Handlungsempfehlungen der AG Über-

gangsbereich wurden in einem Punkte-Plan festge-

halten und beinhalten unter anderem die Anpassung 

des Aufstiegsrechts für 2. Mannschaften (maximal 

bis 3. Liga), das Heruntersetzen des Mindestalters zur 

U  19 -NATI ONA LM ANNSCHA F T

Die U 19-Futsal-Nationalmannschaft nahm bisher 

an zwei Qualifikationsrunden zur UEFA-U 19-Euro-

pameisterschaft teil. Scheiterte die Mannschaft im 

ersten Anlauf 2023 noch ohne Niederlage in der 

Pre-Round, gelang es 2025 erstmals, sich für die 

Hauptrunde zu qualifizieren. Hier wurde jedoch deut-

lich, dass die Nationen mit ganzjährigem Futsal-Spiel-

betrieb einen klaren Vorteil haben, sodass man sich 

unter anderem Italien geschlagen geben musste. 

Dennoch bildet die U 19-Nationalmannschaft eine 

sehr gute Plattform für die Talententwicklung und 

in dieser Saison konnten bereits drei Spieler an die 

A-Nationalmannschaft herangeführt werden.

B E AC H S O CC E R

WE T TB E WE RB E

Die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft in 

Rostock-Warnemünde hat sich als Beachsoc-

cer-Mekka in Deutschland etabliert. Bereits im 13. 

Jahr finden die Endrunden der Männer (Liga), Män-

ner (Amateure) und Frauen (Amateure) statt. Aktuell 

befindet man sich in aussichtsreichen Gesprächen, 

den Wettbewerb zu vermarkten und weitere Stand-

orte in der Sommersaison für eine nationale Spielse-

rie zu etablieren. 

NATI ONA LM ANNSCHA F T

Die Beachsoccer-Nationalmannschaft wird aktuell im 

Rahmen einer Kooperation mit dem Beachsoccer- 

Deutschland e.V. betrieben. Die Mannschaft kann sich 

in der Europäischen Beachsoccer-Liga in der Division 

A halten und erzielt regelmäßig Achtungserfolge. 
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B E R I C H T  D E S  
V I Z E PR Ä S I D E N T E N  F Ü R  
S OZ I A L P O L I T I S C H E  AU FG A B E N 
U N D  D F B -S T I F T U N G E N  S OW I E 
S AT ZU N G S F R AG E N
R A L P H - U W E  S C H A F F E R T

D F B -S T I F T U N G 
E G I D I U S  B R AU N

Wenige Tage nach der Wahl des neuen DFB-Präsi-

diums und dem damit verbundenen Beginn meiner 

Amtszeit verstarb DFB-Ehrenpräsident Dr. h.c. Egi-

dius Braun am 16. März 2022 in seiner Heimatstadt 

Aachen. Ich wurde mit seinem Tod satzungsgemäß 

Vorsitzender des Vorstands der DFB-Stiftung, die sei-

nen Namen trägt. Die große Anteilnahme an seinem 

Tod aus dem In- und Ausland sowie in den überregio-

nalen Medien bestätigte eindrucksvoll, welche Wert-

schätzung Egidius Braun in Deutschland, Europa und 

der Welt genoss. Er hat nicht nur im DFB tiefe Spuren 

hinterlassen. Sein Credo „Fußball – Mehr als 1:0!“ 

lebendig zu halten, ist uns Auftrag und Verpflichtung.

Wenige Wochen vor dem DFB-Bundestag und dem 

Tod Egidius Brauns begann am 24. Februar 2022 der 

russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit Errich-

tung der Stiftung im Jahr 2001 sind wir dem Land 

verbunden, fördern karitative Projekte und Einrich-

tungen und realisieren zusammen mit der Klitschko 

Foundation seit dem Jahr 2019 die alljährliche Inter 

Exchange Academy, ein Programm zur Völkerver-

ständigung zwischen ukrainischen und deutschen 

Jugendlichen. Gemeinsam mit Partnern und dank 

zahlreicher Zuwendungen, darunter Kondolenzspen-

den zum Tod von Egidius Braun, konnten seit Feb-

ruar 2022 bis heute knapp elf Millionen Euro für die 

Unterstützung der ukrainischen Zivilbevölkerung und 

unserer Freundinnen und Freunde vor Ort bereitge-

stellt werden. Umgesetzt wurde auch ein Förderpro-

gramm für Fußballvereine, die sich in Deutschland für 

geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer engagieren. 

Gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregie-

rung für Migration, Flüchtlinge und Integration wur-

den dabei insgesamt 587 Fußballclubs mit jeweils 

500 Euro gefördert.

Neben dem Wirken für die Ukraine wurden die Fuß-

ball-Ferien-Freizeiten umgesetzt. In den Jahren 2022, 

2023, 2024 und 2025 waren jeweils bis zu 75 Fußball-

vereine mit rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern pro Jahr dabei. Die Freizeiten sind dabei unver-

ändert keine leistungssportorientierten Trainingslager, 

sondern bieten ein abwechslungsreiches Programm, 

das auch (aber nicht nur) Fußballangebote umfasst. 

Als außerschulische Lernorte ist die Bearbeitung 

gesellschaftlich relevanter Fragestellungen Gegen-

stand des Programms. Im Jahr 2025 wurde dabei in 

Kooperation mit der Bundeszentrale für politische 

Bildung (bpb) das Thema „Demokratie“ bearbeitet. 

Neben den jährlich 18 einwöchigen Freizeitangeboten 

an sechs ausgewählten Sportschulen der DFB-Landes-

verbände fand zudem jährlich eine spezielle Freizeit 

für onkologisch erkrankte Kinder und Jugendliche 

statt. 2024 wurden des Weiteren zwei Freizeiten für 

ukrainische Jugendliche angeboten.

Mit der Egidius-Braun-Akademie und der 2024 erst-

mals durchgeführten „GOAL, GIRL!“-Akademie wur-

den und werden zwei Programme für junge Ehren-

amtstalente umgesetzt. 

Die Mexico-Hilfe ist unverändert wichtiger Bestand-

teil des Wirkens der Stiftung. Im WM-Sommer 2026 

feiert das Hilfsprogramm sein 40-jähriges Bestehen. 

Derzeit werden drei Bildungsprojekte für Kinder und 

Jugendliche in Mexico-City, Querétaro und Guada-

lajara unterstützt. Hinzu kommen auf Antrag Ein-

zelfallförderungen. Die Zusammenarbeit mit dem 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ wurde zum  

31. Dezember 2024 beendet.

Unter dem Dach der DFB-Stiftung Egidius Braun 

wurde im Jahr 2024 durch den DFB als Treugeber 

die Daniel-Nivel-Stiftung eingerichtet. Die zuvor in 

der Schweiz ansässige Stiftung wurde aufgelöst.

Aktuell verwaltet die Stiftung insgesamt fünf Treu-

handstiftungen sowie den Fonds der DFB-Elite-

schiedsrichterinnen und -schiedsrichter.

Seit fast 50 Jahren sind die Stiftungen ein zentra-

ler Baustein im vielfältigen Engagement des DFB im 

Bereich der Nachhaltigkeit. Die DFB-Stiftung Sepp 

Herberger (seit 1977), die DFB-Stiftung Egidius Braun 

(seit 2001) und die DFB-Kulturstiftung (seit 2007) 

nutzen durch ihre eigenen Projekte und durch die 

Unterstützung von Initiativen anderer die besonde-

ren Chancen und Stärken des Fußballs, um sich für 

wichtige gesamtgesellschaftliche und individuelle 

Anliegen einzusetzen, national wie international. 

Auch im zurückliegenden Berichtszeitraum haben die 

DFB-Stiftungen mit ihren sozialen, gesellschaftspo-

litischen und kulturellen Projekten viele Menschen 

im und um den Fußball erreicht, bewegt, unterstützt 

oder ihnen in Not geholfen.
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Mit dem jährlich ausgeschriebenen Julius Hirsch 

Preis des DFB in Erinnerung an den 1943 in Ausch-

witz ermordeten deutsch-jüdischen Nationalspieler 

führt die DFB-Kulturstiftung eine der für den gesam-

ten deutschen Fußball wichtigsten und sichtbarsten 

Maßnahmen durch. Ausgezeichnet werden Perso-

nen, Initiativen und Vereine, die sich auf dem Fuß-

ballplatz, im Stadion, im Verein oder in der Gesell-

schaft beispielhaft und unübersehbar für Vielfalt 

und Menschenwürde, gegen Antisemitismus und 

Diskriminierung einsetzen. Die jeweiligen Preisträ-

ger wurden in feierlichem Rahmen und unter Mit-

wirkung prominenter Persönlichkeiten aus dem Fuß-

ball und außerhalb des Fußballs in den Staatlichen 

Kunstsammlungen Albertinum (Dresden, 2022), in 

der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom 

(Berlin, 2023) und im Gemeindezentrum der israeli-

tischen Kultusgemeinde München und Oberbayern 

(2024) öffentlichkeitswirksam ausgezeichnet. Auch 

mit weiteren Maßnahmen und Projekten setzte die 

DFB-Kulturstiftung öffentlichkeitswirksame Zeichen 

für das „Nie wieder!“. Die Outdoor-Ausstellung „Zwi-

schen Erfolg und Verfolgung“ mit den lebensgro-

ßen Figuren von 17 deutsch-jüdischen Sportstars 

feierte im August 2025 ihr 10-jähriges Bestehen 

und zugleich die insgesamt 50. Ausstellungsstation. 

Mehr als eine halbe Million Menschen haben die Aus-

stellung seit 2015 besucht. Zudem beauftragte die 

Stiftung 2023 ein historisches Forschungsprojekt 

des Instituts für Zeitgeschichte in München, das die 

Rolle der DFB-Funktionäre vor und nach 1945 wis-

senschaftlich unabhängig aufarbeitet.

Weiterhin setzte die Stiftung ihre regelmäßigen 

kulturellen Veranstaltungsreihen auf der Frankfur-

ter und auf der Leipziger Buchmesse fort. Mit dem 

Wettbewerb „Lese-Kicker“, der Auszeichnung für das 

beste Kinder- und Jugend-Fußballbuch des Jahres 

2023 und 2025, wurde das gesellschaftlich wichtige 

Thema der Leseförderung – insbesondere bei Jun-

gen – ins Blickfeld gerückt. Schließlich förderte die 

DFB-Kulturstiftung im Rahmen ihres Zuwendungs-

programms rund 50 lokale und regionale kulturelle 

und künstlerische Projekte in ganz Deutschland. 

D F B - K U LT U R S T I F T U N G

Für die DFB-Kulturstiftung war insbesondere die UEFA 

EURO 2024 in Deutschland ein zentraler Bezugspunkt 

ihres kulturellen Engagements im Berichtszeitraum. 

Mit finanzieller Unterstützung der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien wurde zwi-

schen Herbst 2023 und Sommer 2024 ein umfang-

reiches Kunst- und Kulturprogramm zur Europameis-

terschaft ins Leben gerufen. In Trägerschaft der zu 

diesem Zweck gegründeten Tochtergesellschaft 

Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gemeinnüt-

zige GmbH wurden insgesamt 58 Projektträger mit 

hunderten Kulturschaffenden unterstützt und damit 

424 Veranstaltungen an 1.712 Veranstaltungsta-

gen ermöglicht: Wie eine riesige „La Ola“ rollte das 

Kunst- und Kulturprogramm zur EURO 2024 durch 

Stadien, Opernhäuser, Theater, Kinosäle, Museen und 

Klassenzimmer in ganz Deutschland. Die Bandbreite 

der mit insgesamt 10,6 Millionen Euro Bundesmittel 

geförderten Projekte war durch die gelungene und 

ausgewogene Vorauswahl des Programmbeirats 

beachtlich. Stadion der Träume, Theater und Oper, 

Bildung, Ausstellung, Literatur und Film sowie Musik 

und Tanz waren die sechs Kategorien überschrieben, 

in denen sich Fußball und Kultur auf besondere Weise 

miteinander verbanden. Alle Kunstformen waren ver-

treten, reiner Kunstgenuss hatte ebenso Raum wie 

interaktive Angebote. Allesamt waren sie bewusst 

niedrigschwellig gestaltet. Mein Dank gilt allen, die 

zum Gelingen des Kunst- und Kulturprogramms bei-

getragen haben, insbesondere dem Aufsichtsrat der 

Gesellschaft, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unter Leitung von Geschäftsführer Bernhard Gutow-

ski, sowie der Beauftragten der Bundesregierung für 

Kultur und Medien und ihren Mitarbeitenden. 

Über das Engagement ihrer Tochtergesellschaft 

hinaus führte die Stiftung weitere Projekte zur UEFA 

EURO 2024 durch: Der seit 2016 regelmäßig zu gro-

ßen Turnieren veröffentlichte Fußballkultur-Reisefüh-

rer widmete sich in Kooperation mit 11FREUNDE der 

deutschen Fußballkultur und -geschichte. Darüber 

hinaus wurden in Zusammenarbeit mit mehr als 20 

NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorten mit dem 

Projekt „Fußball & Erinnerung“ in- und ausländische 

Besucherinnen und Besucher mit mehr als 100 fuß-

ballspezifischen Angeboten vor und während der 

EURO angesprochen.

D F B -S T I F T U N G 
S E P P  H E R B E R G E R

In der DFB-Stiftung Sepp Herberger stand im Berichts-

zeitraum insbesondere das Thema „Handicap-Fuß-

ball/Inklusion“ im Fokus. Neben der jährlichen 

Durchführung der Blindenfußball-Bundesliga und der 

Deutschen Meisterschaft der Werkstätten für behin-

derte Menschen fanden mehrtägige Veranstaltun-

gen in den Innenstädten von Köln (2022, 2023 und 

2024) und Nürnberg (2025) statt. Bei diesen soge-

nannten „Fußball-Inklusionstagen“ wurde und wird 

die große Breite der Facetten des Handicap-Fußballs 

einer großen Öffentlichkeit präsentiert. Weiterentwi-

ckelt wurde im Zusammenspiel mit der zuständigen 

DFB-Fachabteilung insbesondere auch das Thema 

„Qualifizierung im Handicap-Fußball“. 2026 wird in 

diesem Kontext erstmals ein Trainerkongress statt-

finden. Mich persönlich freut diese Entwicklung sehr. 

Sie zeigt, dass Menschen mit Behinderung wichtige 

und vollwertige Mitglieder der Fußballfamilie und 

in unserer Struktur sehr willkommen sind. Allen, die 

sich hier im DFB, den Landesverbänden und vor allem 

vor Ort in den Fußballvereinen engagieren, gilt mein 

ausdrücklicher Dank. Die Stiftung wird im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten dieses Bemühen weiter unter-

stützen – beispielsweise mit der bereits seit 2012 

laufenden Inklusionsinitiative – und zudem auch 

künftig mit eigenen Programmen und Maßnahmen 

Akzente setzen.

Mit den Sepp-Herberger-Awards wurden auch im 

Berichtszeitraum engagierte Fußballorganisationen 

ausgezeichnet und prämiert. Die Preisträger stehen 

mit ihren Aktivitäten beispielgebend für die integra-

tive Kraft des Fußballs. Die jüngste Verleihung fand 

mit wichtiger Unterstützung von VW am 31. März 

2025 in der Autostadt Wolfsburg statt. Gemeinsam 

mit der Deutschen Telekom wurde die Feierstunde 

einmal mehr live auf MagentaTV übertragen. Verge-

ben wurden 100.000 Euro an insgesamt elf Preis-

träger.

Das Wirken im Bereich der Resozialisierung (ins-

besondere mit der Initiative „Anstoß für ein neues 

Leben“ im Jugendstrafvollzug) wurde ebenso fortge-

setzt wie die Programme im Schulfußball („Sepp-Her-

berger-Tage“) und die mildtätigen Förderungen für in 

Not geratene Mitglieder der Fußballfamilie über das 

DFB-Sozialwerk.

Im Kontext der Andenkenpflege wurde unter ande-

rem am 28. März 2022 mit einer Gedenkveranstaltung 

an seinem Grab der 125. Geburtstag Sepp Herbergers 

begangen und im Sommer 2024 an den 70. Jahrestag 

des „Wunders von Bern“ erinnert. Der umfangreiche 

Nachlass Sepp Herbergers wurde im Jahr 2024 als 

erster fußballhistorischer Nachlass in das Verzeichnis 

national wertvoller Kulturgüter der Bundesrepublik 

Deutschland aufgenommen. 

Aktuell verwaltet die Stiftung insgesamt drei Treu-

handstiftungen, darunter die Stiftungen der DFB-Lan-

desverbände Baden und Hamburg.

Die DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herber-

ger sind Gründungsmitglieder des Vereins „Fußball 

stiftet Zukunft e.V.“, der im November 2022 gegrün-

det wurde und derzeit rund drei Dutzend Mitglieds

organisationen aus den Reihen der bundesdeutschen 

Fußballstiftungen umfasst.

Der Verwaltungssitz der drei Stiftungen wurde im 

Laufe des Jahres 2025 auf den DFB-Campus nach 

Frankfurt am Main verlegt.

Das Themenfeld der DFB-Stiftungen ist vielfältig. Es 

braucht engagierte Wegbegleiter und Partner, um 

erfolgreich auf diesem Feld arbeiten zu können. Ich 

bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen 

ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der 

Stiftungen und des DFB, insbesondere bei meinen 

hoch engagierten Kolleg*innen in den Stiftungsgre-

mien sowie bei den beiden Stiftungsgeschäftsführern 

Olliver Tietz und Tobias Wrzesinski.
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R E C H T-  U N D 
S AT ZU N G S F R AG E N

Sowohl die früheren als die auch die aktuellen Ver-

bandsregelungen für Spielervermittler sind Gegen-

stand rechtlicher Auseinandersetzungen.

In einem seit Ende 2018 laufenden Rechtsstreit zwi-

schen ROGON u. a. und dem DFB um die Rechtmäßig-

keit einiger Bestimmungen des früheren DFB-Regle-

ments für Spielervermittlung mit dem seinerzeit von 

der FIFA vorgesehenen Registrierungssystem hat der 

Bundesgerichtshof (BGH) das Verfahren im Jahr 2023 

ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen 

Union (EuGH) zwei Fragen zur Anwendbarkeit des 

in Sachen „Wouters“ bzw. „Meca Medina“ entwickel-

ten Prüfungsmaßstabs auf Verbandsregelungen für 

Vermittler zur Vorabentscheidung vorgelegt. Das 

streitgegenständliche DFB-Reglement für Spieler-

vermittlung mit dem darin vorgesehenen Registrie-

rungssystem wurde zwischenzeitlich durch ein neues 

Reglement ersetzt.

Die FIFA hat im Dezember 2022 neue „FIFA Football 

Agent Regulations“ (FFAR) verabschiedet. Nach die-

sen neuen Regelungen dürfen nur noch Personen mit 

einer gültigen FIFA-Lizenz Spieler und Trainer vermit-

teln. Zudem sehen die FFAR umfangreiche weitere 

Regelungen, z. B. Obergrenzen für die Honorare der 

Vermittler und Fortbildungspflichten, vor. Die FFAR 

gelten unmittelbar für Vorgänge mit internationa-

ler Dimension und sind für Vorgänge auf nationaler 

Ebene grundsätzlich von den Nationalverbänden 

umzusetzen. Mit den FFAR soll nach Ansicht der FIFA 

u.a. sichergestellt werden, dass das Verhalten von 

Football Agents mit den Kernzielen des Fußballtrans-

fersystems, insbesondere zum Schutz der Integrität 

des Fußballs, im Einklang steht. Zudem sollen beruf-

liche und ethische Mindeststandards für den Beruf 

des Football Agents gewährleistet werden. In einem 

allein gegen die FIFA gerichteten Verfahren um die 

Rechtmäßigkeit einiger Bestimmungen der FFAR hat 

das Landgericht Mainz dem EuGH mehrere Fragen zur 

Vorabentscheidung vorgelegt.

Das Landgericht Dortmund wiederum hat ein gegen 

den DFB und die FIFA gerichtetes Hauptsachever-

fahren um die Rechtsmäßigkeit von Bestimmungen 

des neuen Lizenzierungssystems mit Beschluss vom  

27. Oktober 2023 bis zu einer Entscheidung des EuGH 

über die vom Landgericht Mainz in vorgenannter 

Angelegenheit vorgelegten Fragen ausgesetzt. Zuvor 

hatte es das Landgericht Dortmund aufgrund eines 

gegen die FIFA und den DFB gerichteten Antrags am 

24. Mai 2023 im Wege der einstweiligen Verfügung 

vorläufig u. a. untersagt, dass zahlreiche Bestimmun-

gen der FFAR von der FIFA und dem DFB angewendet 

sowie vom DFB in eigenes Verbandsrecht überführt 

werden. Die hiergegen eingelegten Berufungen wur-

den vom Oberlandesgericht Düsseldorf am 13. März 

2024 zurückgewiesen. Die FIFA hat die von der Ver-

fügung erfassten Bestimmungen vorübergehend 

ausgesetzt, der DFB hatte zum damaligen Zeitpunkt 

noch kein eigenes Reglement erlassen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 hat das DFB-Präsi-

dium entsprechend den Vorgaben der FIFA ein neues 

DFB-Reglement für Spieler- und Trainervermittlung 

im Fußball beschlossen. Dieses neue Reglement sieht 

nunmehr insbesondere vor, dass relevante Fußball-

vermittlerleistungen auch bei rein nationalen Trans-

aktionen nur noch durch von der FIFA lizenzierte 

Fußballvermittler (Football Agents) erbracht werden 

dürfen. Auf eine nationale Umsetzung der im Rah-

men des einstweiligen Verfügungsverfahrens vom 

Landgericht Dortmund sowie vom Oberlandesgericht 

Düsseldorf wegen vermeintlicher Verstöße gegen 

europäisches und nationales Kartellrecht vorläufig 

untersagten Vorgaben der FFAR wurde jedoch selbst-

verständlich verzichtet, zudem wurden weitere als 

kritisch erachtete Regelungsinhalte entfernt.

In den zwei beim EuGH anhängigen Verfahren fanden 

jeweils am 12. Februar 2025 in Luxemburg Anhö-

rungen statt und der Generalanwalt hat am 15. Mai 

2025 seine Schlussanträge gestellt. Der EuGH wird 

nunmehr über die Vorlagefragen entscheiden. Im 

Anschluss an die anstehenden Entscheidungen wird 

die Rechtslage im Zusammenhang mit Verbandsrege-

lungen für Spieler- und Trainervermittler im Fußball 

gegebenenfalls neu zu bewerten sein.
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B E R I C H T  D E S  
V I Z E P R Ä S I D E N T E N  F Ü R 
R E C H T S A N G E L E G E N H E I T E N
T H O M A S  B E R G M A N N

Dr. Anton Nachreiner, der nach Erreichen der Alters-

grenze nicht mehr durch den DFB-Bundestag wieder-

gewählt werden kann. „Toni“ Nachreiner stand dem 

Kontrollausschuss 18 Jahre als dessen Vorsitzender 

vor und prägte in dieser Zeit die Arbeit des Gremiums 

sowie der Sportgerichtsbarkeit des DFB wie kaum 

ein anderer vor ihm. Mit ruhiger Hand und großem 

juristischen Sachverstand meisterte er in dieser Zeit 

unzählige sportgerichtliche Fälle, stets im Sinne der 

Einhaltung der Regeln, der sportlichen Fairness und 

der Integrität des Fußballs. Nicht zuletzt gebührt 

mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Justiziariats des DFB unter der Leitung von Dr. 

Jörg Englisch sowie der Abteilung Verbandsrecht mit 

seinem Leiter Dr. Bastian Haslinger für deren enga-

gierte und kompetente Arbeit.

Tagung der Vorsitzenden der Rechtsorgane der 

DFB-Landes- und Regionalverbände mit den Vorsit-

zenden der DFB-Rechtsorgane

In der vergangenen Legislaturperiode wurde eine 

gemeinsame Fachtagung von Expertinnen und 

Experten aus der Sportgerichtsbarkeit der Lan-

des- und Regionalverbände und des DFB ins Leben 

gerufen, die seitdem jährlich stattfand. Ziel dieser 

Tagung war und ist es, einen Austausch über aktuelle 

sportgerichtliche Themen und eine Vernetzung der 

in der Sportgerichtsbarkeit tätigen Personen herzu-

stellen. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass nicht 

nur ein sportgerichtsinterner Austausch stattfindet, 

sondern auch externe Experten mit einbezogen wer-

den. So waren bereits Prof. Dr. Martin Nolte (Deutsche 

Sporthochschule Köln), Dr. Thaya Vester (Universi-

tät Tübingen) sowie Knut Kircher (DFB Schiri GmbH) 

Referenten und Teilnehmer der Veranstaltung. Neben 

Fachvorträgen stand vor allem der Erfahrungsaus-

tausch und die Vernetzung der Vertreter der Sport-

gerichtsbarkeit im gesamten DFB im Vordergrund. 

Tagesordnungspunkte waren bislang unter anderem 

das Thema Gewalt und Diskriminierung auf dem Fuß-

ballplatz, die einheitliche Anwendung des „Anti-Dis-

kriminierungs-Paragrafen“ (§ 9 DFB-Rechts- und Ver-

fahrensordnung), die sportgerichtliche Behandlung 

von Zuschauerausschreitungen, die Besprechung 

grundlegender sportgerichtlicher Entscheidungen 

der DFB-Sportgerichtsbarkeit sowie aktuelle sport-

gerichtliche Themen aus dem Bereich der Landesver-

bände. Das Feedback der Teilnehmenden zu dieser 

jeweils ganztägigen Informations- und Netzwerkver-

anstaltung fiel durchweg positiv aus. Die Tagung wird 

auch in den kommenden Jahren fortgesetzt.

S A F E  S P O R T  CO D E

Der Safe Sport Code wurde ausgehend von politi-

schen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag 2021 

durch den DOSB in Auftrag gegeben. Ziel war es, 

eine verbandsrechtliche Grundlage zu schaffen, um 

interpersonale Gewalt im Sport – auch unterhalb der 

Strafrechtsschwelle – rechtssicher ahnden und sank-

tionieren zu können. Erarbeitet wurde der Code von 

dem Institut für Sportrecht an der Deutschen Sport

hochschule in Köln unter der Leitung von Prof. Dr. 

Martin Nolte.

Der DOSB stellte den Safe Sport Code im 3. Quartal 

2024 den Mitgliedsverbänden vor und ließ in ins-

gesamt drei Beschlüssen über den Code auf seiner 

Mitgliedsversammlung am 7. Dezember 2024 abstim-

men. Der DFB hatte in allen Stellungnahmen bzgl. des 

Safe Sport Code klargestellt, dass er das Vorhaben 

grundsätzlich unterstützt, jedoch bereits über ein 

eigenes, umfassendes System der Sportgerichts-

barkeit, der Lizenzentzugsmöglichkeiten für Trainer 

etc. und dementsprechende Regelwerke verfügt. 

Gleichzeitig wurde betont, dass der Wunsch anderer 

Verbände nach einem einheitlichen Regelwerk ver-

standen und für deren Wirkungskreis ausdrücklich 

unterstützt wird. Aus den genannten Gründen sowie 

wegen rechtlicher Bedenken hinsichtlich einzelner 

Regelungen und Vorgaben aus dem Safe Sport Code 

wurde dem DOSB-Beschluss Nr. 13.3 (Verpflichtung 

aller DOSB-Mitgliedsorganisationen, den Safe Sport 

Code ihren jeweiligen Mitgliederversammlungen bis 

Ende des Jahres 2028 zur Abstimmung vorzulegen) 

auf der DOSB-Mitgliedsversammlung am 7. Dezember 

2024 nicht zugestimmt.

Nach der DOSB-Mitgliederversammlung 2024 haben 

verschiedene Gesprächsrunden innerhalb des DFB 

sowie mit dem DOSB stattgefunden. Im Rahmen 

eines im Safe Sport Code festgeschriebenen Evaluati-

onsprozesses nimmt der DFB aktiv an dessen Weiter-

entwicklung teil. Der Evaluierungsprozess soll Ende 

2025 starten und insgesamt ca. ein Jahr andauern. 

Der Austausch zwischen dem DOSB und dem DFB zur 

Evaluierung und Umsetzung des Safe Sport Code ist 

konstruktiv und wird aktiv weitergeführt.

S P O R TG E R I C H T S - 
B A R K E I T

In der vergangenen Wahlperiode musste die Sport-

gerichtsbarkeit des DFB eine Rekordzahl an sport-

gerichtlichen Verfahren bearbeiten. Von der Saison 

2022/2023 bis 2024/2025 standen insgesamt 3.196 

Verfahren zur Entscheidung durch den DFB-Kontroll-

ausschuss, das DFB-Sportgericht und das DFB-Bun-

desgericht an. Die Gründe für die hohe Verfahrens-

zahl sind insbesondere die vermehrten Fälle von 

Pyrotechnik in den obersten drei Profiligen der 

Herren sowie neue Spielklassen im Juniorenbereich 

(DFB-Nachwuchsligen) mit zusätzlichen Mannschaf-

ten unter der Zuständigkeit des DFB. Dabei wurden 

sämtliche nachgewiesenen Verstöße gegen die Ord-

nungen des DFB mit der notwendigen Konsequenz, 

aber immer auch mit dem gerade im Sportrecht ange-

zeigten Augenmaß abgeurteilt. Die Rechtsprechung 

des DFB ist gekennzeichnet von einer stabilen Kon-

tinuität, gepaart mit der ständigen Bereitschaft zur 

dynamischen Weiterentwicklung des Rechts. Auch 

unter den neuen Gerichtsvorsitzenden hat sich die 

hohe und großen Respekt genießende Qualität der 

DFB-Rechtsprechung nahtlos fortgesetzt. 

In diesem Zusammenhang gilt mein Dank dem 

DFB-Sportgericht und dem DFB-Bundesgericht, hier 

stellvertretend deren Vorsitzenden Stephan Ober-

holz und Oskar Riedmeyer sowie dem früheren und 

während der laufenden Amtsperiode auf eigenen 

Wunsch ausgeschiedenen Bundesgerichtvorsitzen-

den Achim Späth, für ihre unermüdliche und gewis-

senhafte Arbeit. Mein besonderer Dank gilt dem lang-

jährigen Vorsitzenden des DFB-Kontrollausschusses, 
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A R B E I T S G R U P P E 
„ S TA D I O N S I C H E R H E I T “

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung im Dezember 

2023 die Einsetzung einer Arbeitsgruppe (AG) Stadi-

onsicherheit beschlossen. Ziel der Arbeitsgruppe war 

es, zielgerichtete Maßnahmen zur Eindämmung von 

Gewaltvorfällen und dem Einsatz von Pyrotechnik in 

Fußballstadien zu erarbeiten.

Die AG setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern 

des DFB-Präsidiums, der DFL, der Kommission Prä-

vention & Sicherheit & Fußballkultur, der Kommission 

Fans und Fankulturen, der Fachbereiche Fanangele-

genheiten von DFB und DFL, der DFB-Sicherheitsab-

teilung sowie der DFB-Sportgerichtsbarkeit zusam-

men. Ergänzt wurde das Gremium durch je einen 

Clubvertreter aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga 

sowie der 3. Liga.

Nach der konstituierenden Sitzung am 28. Februar 

2024 fanden insgesamt vier weitere Sitzungen statt. 

Im Rahmen eines intensiven und konstruktiven Aus-

tauschs wurden verschiedene thematische Schwer-

punkte bearbeitet. Dazu zählten unter anderem:

	→ �die Stärkung der handelnden Akteure im Sicher-
heitsnetzwerk des Fußballs,

	→ �die Optimierung bestehender Dialogformate 
und die nachhaltige Weiterentwicklung des 
Sicherheitsnetzwerks,

	→ �die Erhöhung des prozentualen Anteils der in 
sicherheitsrelevante Maßnahmen investierbaren 
Mittel aus Sportgerichtsurteilen,

	→ �der Ausbau präventiver Strukturen im Umgang 
mit Sicherheitsrisiken,

	→ �sowie die Prüfung neuer technischer Möglich-
keiten zur Verbesserung der Einlasskontrollen 
in Stadien.

Als Ergebnis dieses Prozesses wurden insgesamt 

zehn konkrete Handlungsempfehlungen formuliert, 

die nun als Grundlage für die weitere Umsetzung 

innerhalb der jeweiligen Fachbereiche dienen.

mehreren mündlichen Verhandlungsterminen vom 

DFB-Sportgericht verhandelt, das ein Doping-Verge-

hen feststellte und den Spieler sperrte. Der Prozess 

zog sich sodann über den DFB hinaus bis zum Interna-

tionalen Sport-Schiedsgericht (CAS) und in letzter Ins-

tanz bis zum Schweizerischen Bundesgericht. Dieses 

hatte mit Urteil vom 6. Februar 2025 die Beschwerde 

des Spielers Vušković gegen den Schiedsspruch des 

CAS (Sperre des Spielers Vušković für vier Jahren) 

abgewiesen. 

AU S B L I C K

Die Direktion Recht des DFB wird auch in der kom-

menden Amtsperiode eine Fülle anspruchsvoller Auf-

gaben zu bewältigen haben. Insofern ist es beruhi-

gend, festzustellen, dass der gesamte Rechtsbereich 

des DFB sowohl im Hauptamt als auch in den ehren-

amtlich besetzten Rechtsorganen qualitativ bestens 

aufgestellt ist, um den hohen Anforderungen auch 

in Zukunft gerecht zu werden.

A N T I - D O P I N G - 
KO M M I S S I O N

Der DFB ist am 1. März 2025 dem von der NADA 

initiierten Netzwerk GEMEINSAM GEGEN DOPING 

beigetreten. Damit wird die bereits bestehende 

Zusammenarbeit zwischen dem DFB und der NADA 

im Bereich der Dopingprävention weiter gestärkt. Der 

DFB greift in diesem Zusammenhang auf zentrale 

Leistungen sowie Serviceangebote des NADA-Prä-

ventionsprogramms GEMEINSAM GEGEN DOPING 

zurück.

Die Zusammenarbeit von DFL, DFB und NADA im 

Bereich der Doping-Prävention wurde weiter ausge-

baut. Dies betrifft die Information und Sensibilisie-

rung von Spielerinnen und Spielern sowie Betreu-

ungspersonal durch Schulungsmaßnahmen in den 

Nachwuchsleistungszentren und bei Vereinen in den 

DFB-Nachwuchsligen.

Seit der Saison 2021/2022 engagieren sich DFB und 

NADA gemeinsam im Projekt „Hattrick“ der UEFA für 

die Dopingprävention im Fußball. In diesem Zusam-

menhang wurde die E-Learning-Plattform CHUNKX 

und das von DFB und NADA gemeinsam konzipierte 

Lernprogramm „Anti-Doping im Fußball“, das durch 

das UEFA-Hattrick-Programm gefördert wurde, zur 

Nutzung freigegeben. Das E-Learning Tool richtet 

sich an alle Fußballerinnen und Fußballer in Deutsch-

land und endet nach zwei Einheiten in einem Zertifi-

kat, das als Nachweis für die Anti-Doping-Schulung 

verwendet werden kann. Daneben werden auch wei-

terhin Maßnahmen in Präsenz durchgeführt.

Im Rahmen des UEFA-Hattrick Programms und den 

entsprechenden Vorgaben der UEFA werden die 

Anti-Doping-Schulungen vorrangig im Bereich der 

U-Nationalmannschaften durchgeführt und damit 

schon früh wichtige Grundlagen der Dopingpräven-

tion gelegt.

Die Anti-Doping-Kommission wurde im November 

2022 von der NADA über eine positive Dopingprobe 

auf rekombinantes (somit körperfremdes) Erythro-

poetin (EPO) des Spielers Mario Vuškovic informiert. 

Der betroffene Spieler wurde durch die Anti-Do-

ping-Kommission angehört. Der Fall wurde anschlie-

ßend an den DFB-Kontrollausschuss abgegeben und 

danach in einem sehr umfangreichen Verfahren mit 
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B E R I C H T  D E R  
V I Z E P R Ä S I D E N T I N  
F Ü R  F R AU E N -  U N D  
M Ä D C H E N F U S S B A L L
S A B I N E  M A M M I T Z S C H

Im Juli 2025 haben wir ein Zwischenergebnis gezo-

gen, das wie folgt zusammengefasst werden kann: 

Ziel 01: Unsere A-Nationalmannschaft konnte in 

den letzten drei Jahren noch keinen Titel gewinnen, 

sich jedoch bei den großen Turnieren und Wettbe-

werben regelmäßig erfolgreich platzieren. Unsere 

Clubs der Frauen-Bundesliga konnten seit der Saison 

2022/2023 weder das Halbfinale noch das Finale in 

der Champions League erreichen. 

Ziel 02: Der DFB ist bei Ziel 02 auf einem sehr guten 

Weg. Die Anzahl an aktiven Spielerinnen hat sich 

um 39,5 % erhöht, die Anzahl der aktiven Schieds-

richterinnen sogar um 72,9 %. Bei den Trainerinnen 

mit C- bis Pro-Lizenz gibt es noch Aufholbedarf, hier 

verzeichnen wir bislang ein Plus von 15,6 %. Bei den 

Lizenzvorstufen konnten wir ein Wachstum um 124 % 

erzielen, was eine starke Basis für die Entwicklung 

der Trainerinnen-Lizenzen darstellt.

Ziel 03: Die Sichtbarkeit hat sich sowohl im TV als 

auch auf unseren Social-Media-Kanälen mehr als ver-

doppelt. Auch beim Pokalfinale der Frauen konnten 

wir die Zuschauer*innenzahl mehr als verdoppeln 

und die vergangenen drei Finals jeweils als ausver-

kauft melden. 

Ziel 04: Dieses Ziel beansprucht noch den größten 

Aufholbedarf. Durch gezielte Maßnahmen in den Lan-

desverbänden und im DFB-Hauptamt wollen wir in 

der zweiten Halbzeit einen noch stärkeren Fokus auf 

Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils legen. 

Zusätzlich zu den Projekten der Fachabteilungen 

wurden im FF27-Stab weitere Projekte initiiert, die 

besonders auf die FF27-Ziele 3 und 4 einzahlen: 

1 . 1  D FB  WOME N ‘ S  WE E K 

Im Jahr 2023 fand die erste DFB Women‘s Week statt. 

Rund um das DFB-Pokalfinale der Frauen lag der kom-

munikative Schwerpunkt auf Frauen- und Mädchen-

fußball und Frauen im Fußball. Gemeinsam mit den 

Landesverbänden, Clubs der Frauen-Bundesliga und 

2. Frauen-Bundesliga, Bundesliga und 2. Bundesliga 

der Männer sowie der 3. Liga, unseren DFB-Partnern 

sowie den Amateurvereinen wollten wir Frauen und 

Mädchen verstärkt sichtbar machen. Ein Highlight 

dieser Woche war das DFB-Pokalfinale der Frauen. 

Zudem wurden die beiden Spieltage rund um diese 

Woche in den Frauen-Bundesligen zu Aktionsspielta-

gen. Nach den ersten drei Auflagen können wir eine 

sehr positive Bilanz ziehen. Die Reichweite ist von 

Jahr zu Jahr gestiegen, und 2025 konnten wir die 

Gesamtreichweite im TV, online und auf Social Media 

auf 57 Millionen erhöhen. 

1 .2  FE M A LE  B RILLIAN CE  
(O UT S ID E )

Im Rahmen der FF27-Strategie wurde das Netzwerk-

format „Female Brilliance“ etabliert mit dem Ziel, 

externe, inspirierende Frauen mit dem Frauenfuß-

ball in Verbindung zu bringen. Seit Mai 2022 fanden 

zehn Veranstaltungen statt, bei denen Persönlichkei-

ten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft Impulse 

zu Female Leadership, Gleichstellung und Vielfalt 

setzten. Durch diese Maßnahmen konnten neue Ziel-

gruppen für den Frauenfußball angesprochen und 

die gesellschaftliche Relevanz des Themas gestärkt 

werden. Der DFB positionierte sich dabei als moderne 

Organisation und förderte die Sichtbarkeit von Frauen 

innerhalb des Verbandes. 

1 . 3  WOME N  IN  FO OTBA LL 
SUMMIT  /  NE X T  G OA L

Zur Förderung von Frauen im Fußball hat der DFB 

zwei zentrale Veranstaltungsformate umgesetzt: 

den Women in Football Summit 2024 und die Karri-

eremesse „Next Goal: Dein Job im Fußball“ im Jahr 

2025. Der Summit fand im September 2024 auf 

dem DFB-Campus in Frankfurt am Main statt und 

bot mehr als 150 Teilnehmerinnen eine Plattform 

für Austausch und Inspiration. Hochkarätige Spea-

kerinnen aus Sport, Wirtschaft und Gesellschaft dis-

kutierten in Panels zu den Themen Leadership und 

Zukunftsperspektiven im Fußball. Die Karrieremesse 

Next Goal richtete sich insbesondere an Berufsein-

steigerinnen und Quereinsteigerinnen. Sie ermög-

lichte durch Speed-Datings, Masterclasses und eine 

Messe mit zahlreichen Ausstellenden konkrete Ein-

blicke in Berufsfelder und Einstiegsmöglichkeiten in 

die Fußballbranche. Beide Formate trugen nachweis-

lich zur Sichtbarkeit von Frauen im Fußball bei und 

unterstützten die Öffnung und Diversifizierung der 

Branche.

1 .  F R AU E N  I M 
F U S S B A L L

Verantwortlich für die Entwicklung und Umset-

zung der Strategie „Frauen im Fußball FF27“ war 

als Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball Doris 

Fitschen. Leider verstarb Doris im März 2025 nach 

langer, schwerer Krankheit im Alter von nur 56 Jah-

ren. Sie war nicht nur eine der besten Fußballspiele-

rinnen, sondern auch eine große Persönlichkeit des 

DFB und hinterlässt in jeglicher Hinsicht eine riesige 

Lücke. Wir werden Doris im Herzen behalten und in 

ihrem Sinne nachhaltig an der Entwicklung im Frau-

enfußball weiterarbeiten.

Der Frauen- und Mädchenfußball hat sich in den letz-

ten Jahren deutlich weiterentwickelt. Im DFB arbeiten 

zahlreiche Fachbereiche gemeinsam an der Umset-

zung und Zielerreichung der im Juli 2022 veröffent-

lichten FF27-Strategie. Im Jahr 2027 sollen demnach 

folgende strategische Hauptziele erreicht werden: 

1. �Unsere Nationalmannschaften und die Vereine 

der Frauen-Bundesliga haben internationale 

Titel gewonnen. 

2. �Wir haben die Anzahl von qualifizierten Traine-

rinnen, aktiven Spielerinnen und Schiedsrichte-

rinnen um 25 % erhöht. 

3. �Wir haben die Medienreichweite über alle Platt-

formen hinweg verdoppelt. 

4. �Der Frauenanteil in den Gremien und auf den 

hauptamtlichen Führungsebenen des DFB 

beträgt mindestens 30 %.

Bis jetzt konnten schon einige Meilensteine im 

Bereich Frauenfußball sowie Frauen im Fußball 

erreicht werden. Der DFB hat Maßnahmen für die 

Zielerreichung umgesetzt, die im folgenden Bericht 

unter dem jeweiligen Fachbereich zusammengefasst 

werden. 
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2 .  F R AU E N -  U N D 
U - N AT I O N A L M A N N -
S C H A F T E N

2 . 1  FR AUE N -NATI ONA LM ANN -
SCHA F T

Die DFB-Frauen erreichten unter Martina Voss-Teck-

lenburg 2022 das Finale der Frauen-Europameister-

schaft in England und sorgten für einen Popularitäts-

schub. Bei der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 

folgte ein frühes Aus, das zu einem personellen Neu-

start führte: Horst Hrubesch übernahm interimistisch 

zusammen mit Thomas Nörenberg und Britta Carl-

son. Nia Künzer trat im Januar 2024 den neu einge-

führten Posten der Sportdirektorin Frauenfußball an. 

2024 qualifizierte sich das Team über die UEFA 

Women’s Nations League für die Olympischen Som-

merspiele in Paris und gewann dort die Bronzeme-

daille. Anschließend übernahm das neue Trainer*in-

nenteam um Christian Wück, Maren Meinert und 

Saskia Bartusiak die Verantwortung. 

Bei der Frauen-Europameisterschaft 2025 in der 

Schweiz erreichte unsere Frauen-Nationalmannschaft 

das Halbfinale, das Turnier erzielte Rekord-Einschalt-

quoten und durchgängig ausverkaufte Spiele. Es war 

ein starkes Signal für die wachsende Sichtbarkeit des 

Frauenfußballs.

Zwischen 2022 und 2025 verabschiedeten sich zahl-

reiche Leistungsträgerinnen, darunter Alexandra 

Popp (145 Länderspiele), Dzsenifer Marozsán (112), 

Sara Däbritz (111), Svenja Huth (88), Melanie Leupolz 

(79), Leonie Meier (79), Lina Magull (77), Almuth 

Schult (66), Sara Doorsoun (59), Merle Frohms 

(52) und Marina Hegering (42) – ein bedeutender 

Umbruch für das Team.

Im Frühjahr 2025 konnte die Frauen-Nationalmann-

schaft als Gruppenerster in das Final Four der Nations 

League einziehen, in dem es im Halbfinale in einem 

Hin- und Rückspiel Ende Oktober gegen Frankreich 

um den Einzug ins Finale geht.

3 .  S P I E L B E T R I E B 
F R AU E N

3. 1  AUS SCHUS S  /  
FACH G RUPPE  FR AUE N - 
B UND E S LI G E N  (A FB L)

Basierend auf den 2022 verabschiedeten Leitplanken 

hat der AFBL seine Arbeit strategisch auf die Weiter-

entwicklung der Frauen-Bundesligen ausgerichtet: 

mit Fokus auf Sichtbarkeit, finanzielle Stabilität, Mar-

kenbildung und Professionalisierung. Arbeitsgruppen 

bearbeiten zentrale Themen wie Spielkalender, Zulas-

sungsvoraussetzungen, Highlightspiele und Struktur-

fragen der 2. Frauen-Bundesliga (2. FBL). Nach den 

Rücktritten von Siegfried Dietrich und Tobias Trittel 

wurde seit 2024 der Vorsitz kommissarisch von 

Sabine Mammitzsch geführt.

3.2  FR AUE N - B UND E S LI G A  (FB L)

Zur Saison 2025/2026 wurde die Google Pixel Frau-

en-Bundesliga auf 14 Teams erweitert – ein Schritt für 

mehr Wettbewerb und Sichtbarkeit. Seit 2023/2024 ist 

Google Pixel neuer Ligapartner (zuvor FLYERALARM) 

und unterstützt gemeinsam mit einem attraktiven 

Medienrechtevertrag (gültig bis 2026/2027) die 

Professionalisierung der Liga. Alle Spiele werden 

hochwertig produziert und gezielt durch Highlight-

spiele in Szene gesetzt. Die Zuschauerzahlen errei-

chen neue Rekorde: Der bisherige Höchstwert von 

38.365 Fans (Köln, 2023) wurde am 6. September 

2025 beim Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern 

München und Bayer Leverkusen in der Allianz Arena 

deutlich übertroffen (57.762). Sportlich dominieren 

weiterhin der FC Bayern München (Meister 2023 bis 

2025) und der VfL Wolfsburg (Vizemeister 2023 bis 

2025). Immer mehr Lizenzvereine investieren gezielt 

in den Frauenfußball – ein klares Zeichen für dessen 

wachsende Bedeutung und Potenzial.

3. 3  FR AUE N - B UND E S LI G A  – 
G E ME INSAME R  WACHS TUMS -
PL AN

Ausgehend von den auf dem DFB-Bundestag 2022 

verabschiedeten „Leitplanken zur Stärkung der Frau-

en-Bundesligen“ wurde ein umfassender Professiona-

lisierungs- und Wachstumsplan für die Frauen-Bun-

desliga erarbeitet, der zum Erhalt der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit notwendige Transformations- 

2 .2  U  23 -NATI ONA LM ANN -
SCH A F T

Die U 23 wurde 2024 als Bindeglied zwischen U 20 

und A-Nationalmannschaft wieder eingeführt. Unter 

Trainerin Kathrin Peter gewann sie die internationale 

Spielrunde mit Erfolgen gegen Norwegen, die USA 

und England. Die Mannschaft dient als Sprung-

brett für Talente in die A-Nationalmannschaft und 

wird durch gezielte Rotation gefördert. Zur Saison 

2025/2026 hat Michael Urbansky das Team über-

nommen.

2 . 3  U  20 -N ATI ONA LM ANN -
SCHA F T  

Die U 20 qualifizierte sich für die WM 2024 in Kolum-

bien und sammelte dort wertvolle internationale 

Erfahrung, schied jedoch im Viertelfinale gegen die 

USA aus. Die Teilnahme an der WM 2026 in Polen 

wurde verpasst. In WM-freien Jahren wird der Kader 

in die U 23 integriert, um weiterhin auf hohem inter-

nationalem Niveau zu spielen.

2 .4  U  19 -NATI ONA LM ANN -
SCHA F T  

2023 wurde die U 19 unter Kathrin Peter Vize- 

Europameisterin. 2024 schied das Team unter 

Michael Urbansky in der Gruppenphase aus, 2025 

verpasste es die EM-Endrunde bereits in der zweiten 

Qualifikationsrunde – damit entfiel auch die Teil-

nahme an der U 20-WM in Polen. 

2 . 5  U  17-NATI ONA LM ANN -
SCHA F T  

Im Herbst 2022 konnte die U 17, trainiert von Fritzy 

Kromp, Julia Simic und Melanie Behringer, die Euro-

pameisterschaft gewinnen, wodurch sie sich auch für 

die U 17-Weltmeisterschaft qualifizierte und einen 

guten 4. Platz belegte. Das Trainer*innenteam wech-

selte im Mai 2023 und es folgte Sabine Loderer. Im 

März 2025 richtete der DFB die zweite Qualifikations-

runde zur U 17-EM aus, bei der das Team von Melanie 

Behringer als Dritter die EM-Teilnahme verpasste. Im 

Oktober 2025 findet erneut eine Qualifikationsrunde 

am DFB-Campus statt, bei der wir uns hoffentlich für 

die zweite Qualifikationsrunde qualifizieren werden.

und Investitionsmaßnahmen abbildet. Die Zielstel-

lung ist es, die Frauen-Bundesliga langfristig als eine 

der besten Frauenfußball-Ligen der Welt zu etablie-

ren, sie durch gezielte Investitionen zu einem sich 

selbst tragenden Wirtschaftssystem weiterzuentwi-

ckeln und Rahmenbedingungen zu schaffen, die ech-

ten Profisport sowie ein Berufsbild Profifußballerin 

ermöglichen und auf nachhaltige Nachwuchs- und 

Talentförderung setzen.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, beab-

sichtigt die DFB GmbH & Co. KG gemeinsam mit den 

14 Vereinen der Frauen-Bundesliga die gemeinsame 

Gesellschaft Frauen-Bundesliga FBL GmbH („FBL 

GmbH“) zu gründen, die sich mit hundertprozenti-

gem Fokus um die Belange der Frauen-Bundesliga 

kümmern soll. Die Rechte zur Organisation des Spiel-

betriebs und der Vermarktung der Frauen-Bundesliga 

sollen hierfür zukünftig an die FBL GmbH unterver-

pachtet werden. Alle Schritte sind vorbehaltlich der 

Entscheidung des Bundestags zu verstehen. Weitere 

Details zu den im Ergebnis vorgesehenen Maßnah-

men und Struktur- bzw. Satzungsänderungen können 

dem entsprechenden Antrag entnommen werden.

3.4  2 .  FR AUE N - B UND E S LI G A 
(2 .  FB L)

Die 2. Frauen-Bundesliga hat sich als tragfähiger 

Unterbau der Frauen-Bundesliga sowie als Talent-

schmiede weiter etabliert. Auch in Bezug auf Sicht

barkeit und Reichweite wurde der eingeschlagene Weg 

konsequent fortgesetzt. Den bisherigen Streaming

partner Staige löste in der Saison 2023/2024 

sporttotal.tv ab. Für die Spielzeiten 2025/2026 bis 

2027/2028 konnten mit LIGEN und LEAGUES neue 

Produktions- und Streamingpartner gewonnen wer-

den. Ein echter Meilenstein: Alle 182 Partien der  

2. FBL werden weiterhin live und kostenfrei über die 

Plattform LEAGUES übertragen. Sportlich dominier-

ten in den drei Spieljahren Clubs aus dem Nordosten: 

RB Leipzig, der 1. FFC Turbine Potsdam und zuletzt 

der 1. FC Union Berlin sicherten sich jeweils die Meis-

terschaft. Besonders Union Berlin sorgte für Aufsehen 

und stellte einen Zuschauerrekord nach dem anderen 

auf. Am letzten Spieltag strömten 20.132 Zuschau-

er*innen ins Stadion „An der Alten Försterei”, am Sai-

sonende stand ein beeindruckender Schnitt von 7.190 

pro Heimspiel in der Spielzeit 2024/2025.
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3 . 5  Z U L A S S U N G S V E R FA H R E N 
FB L  UND  2 .  FB L

Zur Saison 2024/2025 wurden in der Frauen-Bun-

desliga Nachhaltigkeitsrichtlinien eingeführt. Auf-

steiger müssen im ersten Jahr fünf Anforderungen 

aus den Bereichen Organisation, Umwelt und soziale 

Verantwortung erfüllen. Für Vereine und Kapitalge-

sellschaften mit Mannschaften in der Bundesliga,  

2. Bundesliga oder 3. Liga sind die Nachhaltigkeits-

richtlinien bereits über diese drei Herrenspielklas-

sen verpflichtend erfüllt. Ergänzend wurden perso-

nell-administrative Zulassungskriterien angepasst, 

um die Professionalisierung beider Spielklassen 

gezielt zu fördern.

3.6  E INFÜHRUN G  3 .  L I G A 
FR AUE N 

Nach einem breit angelegten Beteiligungsprozess 

hat der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfuß-

ball die Einführung einer „3. Liga Frauen“ ab der 

Saison 2027/2028 auf den Weg gebracht. Die  

3. Liga Frauen soll dreigeteilt mit je zwölf Teams 

und zentral vom DFB organisiert werden. Ziel ist 

eine bundesweit einheitliche Struktur zur Stärkung 

der Talentförderung.

Zudem wurde festgelegt, ab 2029/2030 keine zwei-

ten Mannschaften in der 2. FBL und keine dritten 

Teams in der 3. Liga Frauen zuzulassen – vorbehalt-

lich einer abschließenden Bewertung bis Juni 2028.

Dieser Antrag liegt nun dem Bundestag 2025 zur 

Abstimmung vor.

3.7  D FB - P O K A L  D E R  FR AU E N

Nach der Europameisterschaft in England 2022 

ist die Bedeutung der DFB-Pokalspiele deutlich 

gewachsen. Die letzten drei Finals waren jeweils 

ausverkauft. Auch das Halbfinale 2024/2025 zwi-

schen dem Hamburger SV und Werder Bremen 

im Volksparkstadion brachte mit 57.000 Fans 

einen historischen Zuschauerrekord. In der Saison 

2024/2025 kam es erstmalig zu einer zentralen 

Vermarktung des Wettbewerbs ab dem Viertelfi-

nale mit Volkswagen, TARGOBANK, FLYERALARM 

und freenet als Partner. Zur Saison 2025/2026 

wurde das Format durch Play-offs erweitert, was 

unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen 

Borussia Dortmund und Bayern München führte. 

4 .  E N T W I C K LU N G 
V E R E I N E ,  E H R E N A M T 
U N D  S P I E L B E T R I E B

4. 1  AUS SCHUS S  FR AUE N -  UND 
M Ä D CHE NFUS S BA LL  (A F M)

Ausgehend vom Bundestagsbeschluss 2022 zum 

„Projekt Zukunft weiblich“ wurden zentrale Weichen-

stellungen für die Weiterentwicklung des Frauen- und 

Mädchenfußballs vorgenommen. Aufbauend auf dem 

Projekt Zukunft wurden neue Förderstrukturen für 

weibliche Talente entwickelt und abgestimmt (siehe 

Bericht „Projekt Zukunft weiblich“). Die B-Juniorinnen- 

Bundesliga wurde zur Saison 2024/2025 in drei 

Themenblöcke umgewidmet: den DFB-B-Juniorin-

nen-Vereinspokal, die DFB-Leistungs- und Talent-

förderzentren weiblich sowie gezielte Projekte für 

B-Juniorinnen in Zusammenarbeit mit den fünf Regi-

onalverbänden. 

Weiterhin wurden bestehende Programme wie 

„DFB-Assist“, „UEFA Playmakers“ und „Tag des Mäd-

chenfußballs“ mit Blick auf die in der FF27 Strategie 

definierten Ziele analysiert und weiterentwickelt. 

4.2  PROJE K TE ,  VE R ANS TA L-
TUN G E N  UND  WE T TB E WE RB E

Der Ausschuss entwickelt gemeinsam mit Fachberei-

chen Projekte zur Förderung von Frauen und Mädchen 

im Fußball. Eine auf die FF27-Strategie abgestimmte 

Gesamtkonzeption für den Breitenfußball wurde 

verabschiedet, z. B. mit Fokus auf Grundschulen im 

Projekt „UEFA Playmakers“. Bei der Jahrestagung tau-

schen sich ehren- und hauptamtliche Vertreter*innen 

zu aktuellen Entwicklungen und Best-Practice-Bei-

spielen aus. Themenschwerpunkte der letzten Jahre 

waren der Mädchenfußball, das Rollenverständnis in 

den Landesverbänden und die Umsetzung der Emp-

fehlungen des Amateurfußballkongresses.

Der „Tag des Mädchenfußballs“ verzeichnet seit 2022 

mehr als 500 Aktionstage mit 17.500 Teilnehmerin-

nen und einer steigenden Zahl an Erstregistrierungen. 

Der Ü 35-Cup wurde 2023 auf Ü 32 umgestellt und 

2025 erstmals als „Deutsche Meisterschaft im Ü-Fuß-

ball“ ausgetragen.

Seit 2023 finden Deutsche Futsal-Meisterschaften 

der Frauen statt, 2024/2025 wurde das B-Juniorin-

Die Medienrechte wurden bis 2029/2030 neu ver-

geben: ARD/ZDF zeigen je ein Spiel pro Runde, Sky 

überträgt elf Partien, die Highlightrechte gingen an 

SportA, Sport1 und kicker.

3. 8  S PIE LB E TRIE B  
B -J UNI O RINNE N

In der letztmaligen Bundesliga Saison 2023/2024 

wurde Borussia Mönchengladbach Meister und 

folgte damit dem Team von Bayer 04 Leverkusen, 

das sich in der Saison 2022/2023 vor mehr als 1.000 

Zuschauer*innen den Meistertitel holen konnte. Ab 

der Saison 2024/2025 wurde der Spielbetrieb umge-

stellt und es wurde der DFB-Pokal der B-Juniorinnen 

eingeführt. In der ersten Saison kürte sich die TSG 

Hoffenheim vor mehr als 1.000 Zuschauer*innen im 

Stadion am Brentanobad in Frankfurt am Main zum 

Pokalsieger. 

Anmerkung: B-Juniorinnen-Bundesliga (bis 2023/2024) und 

DFB-Pokal der Juniorinnen (seit 2024/2025) siehe Bericht 

DFB-Bundesjugendtag 2025.

3. 9  G O O G LE  PI X E L  SUPE RCUP 
D E R  FR AU E N

Mit der Wiedereinführung des Supercups 2023 wurde 

eine nationale Bühne zur Stärkung der Sichtbarkeit 

und Professionalisierung geschaffen. Der jährlich 

wechselnde Austragungsort soll Reichweite und 

Zuschauerpotenzial fördern. Die ersten beiden Aus-

gaben 2024 (Dresden) und 2025 (Karlsruhe) zogen 

jeweils mehr als 16.000 Fans an und wurden live im 

TV übertragen. Zudem konnten direkt mehrere Spon-

soren gewonnen werden – ein starkes Signal für den 

Frauenfußball.

3. 10 UE FA  WOME N ’ S  CHAM -
PI ONS  LE AG UE  (U WCL)

Dank Rang 2 in der UEFA-Eintrittsliste konnten zuletzt 

drei deutsche Teams regelmäßig an der UWCL-Grup-

penphase teilnehmen. Erfolgreich waren die Saisons 

2021/2022 und 2023/2024 mit der TSG Hoffenheim 

bzw. Eintracht Frankfurt, dem VfL Wolfsburg und Bay-

ern München. Wolfsburg erreichte 2023 das Finale 

gegen den FC Barcelona, verlor allerdings mit 2:3. 

Zur Saison 2025/2026 wurde die UWCL reformiert: 

Es gibt nun eine Ligaphase und den neuen UEFA 

Women’s Europa Cup.

nen-Turnier wieder aufgenommen, 2025/26 folgt die 

C-Juniorinnen-Meisterschaft.

Die Gründung einer Futsal-Nationalmannschaft der 

Frauen steht weiterhin im Fokus. Dabei wird über 

einen Projektzeitraum von vier Jahren als nachhal-

tigen Ansatz für nächste Entwicklungsschritte nach-

gedacht.

Im August 2025 fand in Rostock-Warnemünde zum 

vierten Mal das „Final Four“ der Deutschen Beach

soccer-Tour der Frauen statt. Der Qualifikations-

modus wurde auf eine bundesweite Punktetabelle 

umgestellt. Siegerin wurde die Mannschaft vom „FC 

Lieberampool“ des Kieler MTV, die sich in einem gut 

besuchten Finalspiel mit 6:3 gegen den FSV Silvester 

91 Bad Salzungen (Thüringen) durchsetzen konnte. 

4. 3  D FB -A S S IS T

Im Rahmen des Projekts „DFB-Assist“ hat jeder Lan-

desverband eine Strategie zur Förderung von Frauen 

und Mädchen im Fußball entwickelt. Hierbei wurden, 

in enger Unterstützung durch den DFB, innerhalb 

mehrerer Workshops (digital und in Präsenz) die Stra-

tegien auf Grundlage einer Analyse verschiedenster 

Datensätze erarbeitet. Dies führte dazu, dass sich 

diese durch eine individuelle Zielsetzung je Landes-

verband auszeichnen. Die Gewinnung von Frauen und 

Mädchen im Fußball sowie die Steigerung ihrer Sicht-

barkeit sind jedoch Grundlage aller Strategien und 

werden somit als Gesamtziel und Verknüpfung zur 

FF27-Strategie gesehen. Der AFM begrüßt aus diesem 

Grund auch die Implementierung von DFB-Assist im 

DFB-Masterplan.

5 .  TA L E N T F Ö R D E R U N G 
W E I B L I C H

5.1 ERSTER ZYKLUS ANERKEN-
NUNGSPROZESS ZU DFB-LEIS-
TUNGS- UND TALENTFÖRDER-
ZENTREN WEIBLICH (LZW/TFZW)
Zum 1. Januar 2025 wurden erstmals sechs Clubs 

als DFB-Leistungs- oder Talentförderzentren aner-

kannt: Bayern München, die TSG Hoffenheim und die 

SGS Essen als Leistungszentren; Eintracht Frankfurt, 

der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg als Talent-

förderzentren. Freiburg stieg zur Saison 2025/2026 

zu einem Leistungszentrum auf. Die Anerkennung 
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basiert auf sportlichen und strukturellen Kriterien. 

Zur Unterstützung der Weiterentwicklung fanden 

Netzwerktreffen statt. Zudem wurde die Rolle einer 

„Trainer*in-Entwicklerin“ geschaffen, die Nachwuchs

trainer*innen vor Ort über fünf Monate begleitet.

5.2  D FB - B ONUS SYS TE M 
UND  Z IE LVE RE INBA RUN G E N 
FÜ R  CLUB S  D E R  2 .  FR AUE N -
B UND E S LI G A
Seit der Saison 2021/2022 ergänzt das Bonussystem 

der 2. Frauen-Bundesliga die Zielvereinbarungsge-

spräche zwischen DFB und Clubs. In Bereichen wie 

Talentförderung, Trainer*innenqualifizierung, Sport-

psychologie und dualer Karriere werden individuelle 

Ziele vereinbart, die bis Saisonende zu erreichen sind. 

Dadurch profitieren fast alle Zweitligaspielerinnen 

von psychologischer Betreuung, qualifiziertem Per-

sonal und strukturierten Fördermaßnahmen.

5. 3  ZUSAMME NA RB E IT  MIT 
D E N  L AND E S VE RBÄND E N

Die Landesverbände spielen weiterhin eine zentrale 

Rolle in der Talentförderung. Durch regelmäßige 

Fachtreffen mit dem DFB wird ein kontinuierlicher 

Austausch sichergestellt. Das Bonussystem fördert 

verbindliche Standards wie den Betreuungsschlüssel 

und die Personalqualifikation. Über regionale Ziel-

vereinbarungen werden Fördermaßnahmen gezielt 

gesteuert. Elf Landesverbände erfüllen die DOSB-Kri-

terien. Seit Sommer 2025 läuft die Fortschreibung 

der Regionalkonzepte mit Blick auf die Olympischen 

Spiele 2028.

DA N K E !

Mit diesem Bericht verabschiede ich mich als DFB- 

Vizepräsidentin. Es war mir eine Ehre und große 

Freude, für den Frauen- und Mädchenfußball wich-

tige Impulse zu setzen und Entscheidungen voran-

zutreiben. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die 

gemeinsam mit mir den Frauen- und Mädchenfußball 

unterstützt und mit Leidenschaft weiterentwickelt 

haben.

6 .  P R OJ E K T  ZU K U N F T 
W E I B L I C H

Zur Stärkung des deutschen Nachwuchsfußballs 

wurde 2019 das „Projekt Zukunft“ gestartet. Ziel war 

es, Talente besser zu identifizieren und zu fördern, 

um den deutschen Fußball wieder an die Weltspitze 

zu führen. Eine interdisziplinäre Projektgruppe aus 

DFB, Vereinen und Landesverbänden entwickelte 

Maßnahmen in den Bereichen Wettbewerbe, För-

derstrukturen, Trainer*innen, Nationalmannschaften 

und Fußballentwicklung. Eine zentrale Projektstelle 

koordinierte die Umsetzung und bereitete Entschei-

dungsvorlagen vor.

Mit dem Bundestag 2025 endet das Projekt Zukunft 

offiziell. Bereits 2024 wurde die zentrale Projektlei-

tung aufgelöst und die Themen an die Fachabteilun-

gen übergeben. Wichtige Ergebnisse wie die Regio-

nale Trainerentwicklung (RTE), die Umstrukturierung 

der B-Juniorinnen-Bundesliga, die DFB-Förderzentren 

weiblich sowie die Einführung der U 20-/U 23-Natio-

nalmannschaft werden weiterhin evaluiert und wei-

terentwickelt.

Offen geblieben sind vor allem die Förderung weib-

licher Trainer*innentalente. Trotz Stipendien sind die 

Anmeldungen zu Lizenzlehrgängen weiter ausbaufä-

hig. Die Rolle der Landesverbände in der Talentför-

derung ist – wie im männlichen Bereich – noch nicht 

klar definiert. Für alle Themen liegen detaillierte 

Analysen und Konzepte vor, die auch extern genutzt 

werden können. Die Datenlage im Frauenfußball ist 

bislang uneinheitlich; Ziel bleibt eine vergleichbare 

Qualität wie im Männerbereich. Weitere Infos zu den 

einzelnen Handlungsfeldern sind dem Bericht zum 

Bundesjugendtag zu entnehmen.

P R O J E K T  Z U K U N F T  W E I B L I C H

Trainer*innenTrainer*innen

Mehr Frauen als Trainer*in

› Befragungen zur 
Trainer*innenausbildung

› Mögl. Maßnahmen 
ableiten

› Mentor*innen-Programm 
implementieren

Mädchen-/Fraueninhalte in 
Ausbildung integrieren

› Integration in 
Ausbildungstreppe

› Integration in    
Ausbildung für 
Ausbilder*innen

Trainer*entwicklung in den 
weiblichen Leistungs- und 
Talentförderzentren

› Einführung 
Trainerentwickler*in

WettbewerbeWettbewerbe

Kinderfußball

› Gemeinsames Spielen als 
Selbstverständlichkeit

› Umsetzung KiFU-Festivals 
bei der EURO 2024

U17 / BJBL

› Umstrukturierung der BJBL 
zu einem alters- & 
leistungsgerechtem 
Pokalwettbewerb

Professionalisierung FFBL

› Anpassung ZLV der FFBL 
und 2. FBL

FörderstrukturenFörderstrukturen

Erstsichtung

› Gestaltung zukünftiger 
Formate für die 
Erstichtung

Sichtung U-NM

› Gestaltung zukünftiger 
U14-U19 
Sichtungsformate

Förder-/Leistungszentrum 
Weiblich (FLZW)

› Einführung von Förder-
bzw. Leistungszentren im 
weiblichen Bereich 

NationalmannschaftenNationalmannschaften

Bessere Betreuung der UNM 

› Einführung einer neuen 
UNM im ÜB (U20)

› Optimierung der Personal-
struktur in den U-NM

Trainerentwickler*in für die 
U-NM weiblich

› Einführung 
Trainerentwickler*in

FußballentwicklungFußballentwicklung

Datenerhebung

› Erhebung von Spieldaten 
in der FFBL (siehe PZM)

› Erhebung von Spieldaten 
in weiteren 
Wettbewerben, z.B. 2. FBL 
oder DFB-Pokal Frauen

Datenbank/-plattform

› Integration von Frauen-
/Mädchenthemen in 
Datenbank

› Ggf. Anbindung zur 
Unterstützung 
Erstsichtung

› Pilotierung 
Verletzungsprävention mit 
Zone7

Fußballentwicklung

Datenerhebung

› Erhebung von Spieldaten 
in der GFBL (siehe PZM)

› Erhebung von Spieldaten 
in weiteren 
Wettbewerben, z.B. 2. FBL 
oder DFB-Pokal Frauen

Datenbank/-plattform

› Integration von Frauen-
/Mädchenthemen in 
Datenbank

› Ggf. Anbindung zur 
Unterstützung 
Erstsichtung

› Pilotierung 
Verletzungsprävention mit 
Zone7

Bundestag 2025

T H E M E N F E L D E R  – S T A N D  2 0 2 5

= Abgeschlossen = teilweise umgesetzt/ 
im laufenden Prozess

= Nicht final umgesetzt
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B E R I C H T  D E R  
V I Z E P R Ä S I D E N T I N  F Ü R 
B I L D U N G ,  F R E I Z E I T-  U N D 
B R E I T E N F U S S B A L L
P R O F.  D R .  S I L K E  S I N N I N G

WA LK IN G  FO OTBA LL 

Walking Football hat sich in Deutschland in den 

letzten Jahren zu einer beliebten und inklusiven 

Fußballvariante entwickelt. Hauptsächlich richtet 

sich diese Form des Fußballs an ältere Menschen, 

Wiedereinsteiger*innen und Personen mit körperli-

chen Einschränkungen. Der Fokus liegt auf Gesund-

heit, Gemeinschaft und Spaß an Bewegung – nicht 

auf Tempo oder intensivem körperlichen Einsatz. 

Die Regeln sind bewusst angepasst: Rennen ist ver-

boten und der Ball darf nur flach gespielt werden. 

Mittlerweile bieten alle Landesverbände Workshops, 

Schnuppertrainings sowie das „Walking Football Zer-

tifikat“ für Trainer*innen an. Zudem wurde Walking 

Football vom DOSB mit dem „Qualitätssiegel Sport 

Pro Gesundheit” als Präventionssport offiziell zer-

tifiziert.

LE ITB ILD E NT WI CK LUN G 
D FB -AUS SCHUS S  FÜR 
B E ACHSO CCE R ,  FRE IZ E IT-  
UND  B RE ITE NS P O R T 
Der DFB-Ausschuss für Beachsoccer, Freizeit- und 

Breitensport hat sich seit 2023 mit seinen Aufgaben, 

der Zusammensetzung und dem eigenen Leitbild 

intensiv auseinandergesetzt. 

Aufgrund dieses Prozesses wurde deutlich, dass die 

Benennung und Aufgabenbeschreibung des Aus-

schusses in der DFB-Satzung nicht mehr mit den 

aktuellen und anstehenden Schwerpunkten und Auf-

gaben sowie dem eigenen Selbstverständnis überein-

stimmt. Daraus resultierend wurde vom Ausschuss 

ein Änderungsvorschlag des §54 der DFB-Satzung für 

den DFB-Bundestag 2025 erarbeitet. Dieser beinhal-

tet unter anderem die Umbenennung in „DFB-Aus-

schuss für Freizeit- und Breitenfußball”.

F R E I Z E I T-  U N D 
B R E I T E N F U S S B A L L

Ü - FUS S BA LL

Der Ü-Fußball ist ein wachsender Bestandteil des 

deutschen Breitenfußballs und zeichnet sich weiter-

hin durch eine Vielfalt an Wettbewerbs- und Spiel-

formen aus. Die Heterogenität in der Ausgestaltung 

der Formate in den Landesverbänden spiegelt die 

unterschiedlichen regionalen Bedürfnisse wider – 

und zugleich die Flexibilität und Lebendigkeit dieser 

Altersgruppe.

Was die Ü-Fußballer*innen bundesweit eint, ist ihre 

unverändert bedeutende Rolle im Vereinsleben: Sie 

sind nicht nur auf dem Platz aktiv, sondern überneh-

men auch zahlreiche ehrenamtliche und freiwillige 

Aufgaben und prägen das soziale Miteinander in 

den Fußballvereinen maßgeblich. Der DFB setzt sich 

daher weiterhin dafür ein, das aktive Fußballspielen 

dieser Altersgruppe zu fördern.

D EUT SCHE  ME IS TE RSCHA F TE N 
IM  Ü - FUS S BA LL 

Im Jahr 2025 wurden die Deutschen Meisterschaften 

im Ü-Fußball erstmals als Nachfolge-Wettbewerb der 

DFB-Ü-Cups im Olympiapark Berlin ausgespielt. Der 

Wettbewerb gilt als Highlight für alle Ü-Spieler*innen. 

Die Aufwertung in eine Deutsche Meisterschaft war 

das Ergebnis einer Arbeitsgruppe aus Vertreter*in-

nen des DFB-Ausschuss für Beachsoccer, Freizeit- und 

Breitensport, dem DFB-Ausschuss für Frauen- und 

Mädchenfußball sowie Landesverbandsvertreter*in-

nen und Spieler*innen. Neben den Ü 32-, Ü 40- und 

Ü 50-Männern spielen auch die Ü 32-Frauen ihren 

jeweiligen Deutschen Meister im Rahmen der Ver-

anstaltung aus.
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ANA LYSE  E RFO LG SFA K TO RE N 
FRE IZ E ITFUS S BA LL 

Mit externer Unterstützung wurden die Struktu-

ren, Bedeutungen und Entwicklungsperspektiven 

des Freizeit- und Alternativfußballs in Deutsch-

land systematisch untersucht. Ziel war es, fundierte 

Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für 

eine strategische Auseinandersetzung mit diesem 

Segment innerhalb des organisierten Sports dienen 

können. Ausgangspunkt waren die Veränderungen 

der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für 

Sport und Vereinsengagement. Aspekte wie zeitli-

che Flexibilität, niedrigschwelliger Zugang, soziale 

Inklusion und individuelle Lebensgestaltung gewin-

nen zunehmend an Bedeutung – insbesondere für 

Spieler*innen, die im traditionellen Amateurfußball 

bislang unterrepräsentiert sind oder sich nicht mehr 

dauerhaft an dessen Strukturen binden wollen. Im 

Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage, wel-

ches Potenzial Freizeitfußballformate im Hinblick auf 

Mitgliederentwicklung, Zielgruppenansprache und 

Angebotsdiversifizierung für den DFB und seine Lan-

desverbände bieten können. Damit wurde außerdem 

eine entsprechende Handlungsempfehlung des Ama-

teurfußballkongresses 2023 aufgegriffen. 

Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine wertvolle 

Grundlage für die Weiterentwicklung alternativer 

Fußballangebote und tragen dazu bei, neue Zugänge 

zum Fußball zu schaffen – insbesondere für Men-

schen, die bislang keinen oder nur eingeschränkten 

Zugang zum organisierten Vereinsfußball haben.

K LE INFE LD FUS S BA LL  /  A LTE R-
NATIVE  FUS S BA LL AN G E B OTE 

Verstärkt durch den Amateurfußballkongress 2023 

sowie die Entwicklung von kommerziellen Kleinfeld-

fußballangeboten (unter anderem Kings-, Baller- und 

Icon-League) steigt das Interesse nach alternativen 

Fußballangeboten im Amateurfußball. Bunte und 

Freie Ligen, die Uni-Ligen und auch Betriebssportan-

gebote bieten teilweise schon seit Jahrzehnten Klein-

feldfußballformate in ganz Deutschland an. Verein-

zelt führen Landesverbände Kleinfeldwettbewerbe 

wie Ligen und Pokale für aktive Spieler*innen durch.

Ergänzungen zum regulären Spielbetrieb im Amateur-

fußball bieten daher die Chance, für Spieler*innen ein 

zusätzliches Angebot zu schaffen, die sich im klassi-

schen Elf-gegen-Elf mit Spielen an jedem Wochen-

ende nicht wiederfinden. Gleichzeitig werden neue 

3. Maßnahmen für Vereine: 

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, die 

direkt die Vereine und ihr Umfeld erreichen.

In allen drei Bereichen wurden in den vergangenen 

Jahren wichtige Fortschritte erzielt. Die zentralen 

Meilensteine im Überblick:

	→ �Safe Sport Code: Der DFB beteiligt sich seit 

2022 aktiv am DOSB-Prozess „Zukunftsplan 

und Safe Sport Code“. Das neu entstehende 

sportartenübergreifende Regelwerk dient der 

Prävention, Intervention und Sanktionierung 

interpersonaler Gewalt – auch unterhalb der 

strafrechtlichen Schwelle. Der 2024 von der 

DOSB-Mitgliederversammlung verabschiedete 

und weiter zu evaluierende Safe Sport Code 

wird die fachliche Grundlage für die weitere 

Entwicklung im Themenfeld sein.

	→ �Rechts- und Verfahrensordnung: Im April 

2023 wurde §6b „Verstöße gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung“ (sexualisierte Gewalt, sexu-

eller Missbrauch, sexuelle Belästigung) in die 

Ordnung aufgenommen. Der DFB war damit der 

erste nationale Sportfachverband, der diesen 

Tatbestand in seine Regularien integriert hat.

	→ �Trainer*innen-Ausbildung: 2023 wurden 

das Kindertrainer*innen-Zertifikat und die B+ 

Lizenz um ein Modul zum Thema Kinderschutz 

ergänzt. 2024 kam ein weiteres Modul hinzu, 

das die Qualitätsentwicklung im Jugendfußball 

weiter stärkt.

	→ �Zielgruppenspezifische Schulungen: Umfang-

reiche Schulungen wurden durchgeführt – unter 

anderem mit den Teams hinter den National

mannschaften und den Teamer*innen der  

Egidius-Braun-Ferienfreizeiten. Diese fanden 

sowohl intern als auch mit externer Unterstüt-

zung (z. B. Deutsche Sporthochschule, Deut-

scher Kinderschutzbund) statt.

	→ �Monitoring des Wohlbefindens: Ein neu entwi-

ckelter Fragebogen zur Erhebung des Wohl-

befindens der Spieler*innen in den DFB-Mann-

schaften wurde in Zusammenarbeit mit dem 

Compliance-Beauftragten und dem Teamma-

nagement erstellt. Die erste Durchführung 

erfolgte im März und April 2025; eine regelmä-

ßige Wiederholung ist geplant.

	→ �Zusammenarbeit mit Landes- und Regio-

nalverbänden: Die jährlichen Fachtage sowie 

begleitende Online-Austauschformate haben 

Zielgruppen für den Vereinsfußball angesprochen 

und die Möglichkeit geschaffen, aus dem regulären 

Spielbetrieb zurückgezogenen Mannschaften eine 

Spielalternative in der laufenden Saison zu geben.  

Der DFB-Ausschuss für Beachsoccer, Freizeit- und 

Breitensport hat daher im Jahr 2025 mit sechs Lan-

desverbänden (Bayerischer Fußball-Verband, Fuß-

ballverband Rheinland, Württembergischer Fuß-

ballverband, Niedersächsischer Fußballverband, 

Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern, 

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen) 

unterschiedlichste Formate im Kleinfeldfußball pilo-

tiert. Alle Formate haben unter anderem wichtige 

Aspekte des freien, dynamischeren und formlose-

ren Freizeitfußball integriert. Abgeschlossen wurde 

das Pilotprojekt mit dem 1. DFB-Kleinfeld-Cup am 

DFB-Campus in Frankfurt am Main am 19. Juli 2025 

sowie einem Workshop zum Kleinfeldfußball an glei-

cher Stelle. Perspektivisch will der Ausschuss sein 

Engagement in diesem Bereich ausweiten und die 

Zusammenarbeit mit den weiteren spielbetrieblichen 

Bereichen intensivieren. 

G E S E L L S C H A F T L I C H E 
V E R A N T WO R T U N G

K IND E R-  UND  J U G E NDSCHUT Z

Die Gesamtkoordination des Kinder- und Jugend-

schutzes liegt im Bereich Nachhaltigkeit. Dort werden 

Konzepte, Maßnahmen und Kooperationen entwi-

ckelt, deren Umsetzung in enger Zusammenarbeit 

mit den jeweiligen Fachbereichen erfolgt – darunter 

Amateurfußball, Nationalmannschaften, Personal, 

Talentförderung und weitere.

Die Aufgaben des DFB im Bereich Kinder- und 

Jugendschutz gliedern sich in drei zentrale Hand-

lungsfelder:

1. Schutz im direkten DFB-Umfeld: 

Aufbau zielgruppengerechter Präventions- und 

Interventionsstrukturen für Kinder und Jugend-

liche, z. B. in den U-Mannschaften oder an den 

DFB-Stützpunkten.

2. Unterstützung der Landesverbände: 

Als Dachverband unterstützt der DFB die Landes-

verbände durch regelmäßige Schulungen sowie 

die Entwicklung gemeinsamer Standards und 

Materialien für die Arbeit mit Vereinen.

sich als wertvoll erwiesen. Beim Fachtag 2025 

wurde deutlich die Notwendigkeit betont, den 

bestehenden 10-Punkte-Plan zu überarbeiten. 

Diese Forderung wurde vom DFB-Präsidium 

im Anschluss bereits bestätigt. Zudem soll im 

nächsten Masterplan ein Projekt entwickelt wer-

den, das Vereine noch gezielter bei der Umset-

zung von Kinderschutzmaßnahmen unterstützt.

	→ �Reflexion durch Missbrauchsberichte: Die 

Berichterstattung über Missbrauchsfälle im 

Fußball hat alle Verantwortlichen im DFB tief 

bewegt. Dies führte zu einer umfassenden 

Überprüfung der bestehenden Maßnahmen. 

Themen wie die Befähigung der Vereine zur 

Umsetzung wirksamer Kinderschutzkonzepte, 

die Vermeidung von „Vereinshopping“ und das 

Thema Aufarbeitung werden in den kommen-

den Monaten im Fokus stehen.

E RWE ITE RUN G  D E S  
HAND LUN G S FE LD E S

Seit 2023 wurde der Schutz vor Gewalt auf weitere 

Zielgruppen ausgeweitet. Ausgangspunkt war eine 

Risiko- und Potenzialanalyse zu Strukturen, Prozessen 

und Zuständigkeiten im DFB. Daraus resultierte die 

Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 

mit Vertreter*innen aus Justiziariat, Compliance, HR, 

Nachhaltigkeit, Kommunikation und der AGG-Be-

schwerdestelle. Ziel ist die kontinuierliche Weiter-

entwicklung von Maßnahmen und Konzepten zum 

Schutz der hauptamtlichen Mitarbeitenden. 

Parallel wurde das Projekt „Schutz vor interpersonel-

ler Gewalt im Schiedsrichterwesen“ ins Leben gerufen. 

Auf Basis einer umfassenden Befragung aller Schieds-

richter*innen wurden konkrete Maßnahmen entwi-

ckelt – darunter Schulungen, die Benennung zusätz-

licher Ansprechpersonen und die Erstellung von 

Leitfäden. Diese Maßnahmen sollen schrittweise auf 

weitere Zielgruppen im Fußball übertragen werden.

e F O O T B A L L

Der digitale Fußball hat in den vergangenen drei 

Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durch-

laufen – sowohl international als auch innerhalb 

des DFB. Ein zentraler Wendepunkt war die Umbe-

nennung des traditionsreichen Spiels „FIFA“ durch 

EA SPORTS in „EA SPORTS FC“ im Jahr 2023. Diese 

Änderung war Ausdruck eines grundlegenden Zer-

würfnisses zwischen dem Spielehersteller EA SPORTS 
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und der FIFA. Das führte nach fast drei Jahrzehnten 

zur Beendigung der Lizenzpartnerschaft. EA SPORTS 

entwickelt das Spiel unter eigener Marke weiter. Die 

FIFA begann, ein eigenes eFootball-Portfolio aufzu-

bauen – mit Fokus auf „eFootball“ von Konami (wie 

EA SPORTS FC eine Fußballsimulation), den „Football 

Manager“ von SEGA (eine Fußballmanagement-Simu-

lation, bei der man als Trainer/Manager agiert) sowie 

„Rocket League“ (ein actionreiches fußballnahes 

Spiel, das Fußball mit Autos kombiniert).

Diese Trennung hat die Branche nachhaltig verän-

dert: Sie öffnet den digitalen Fußballkosmos für neue 

Spieletitel und ermöglicht Sportorganisationen wie 

dem DFB, sich breiter und zukunftsweisend aufzu-

stellen. Die potenzielle Zielgruppe wächst dadurch 

erheblich – von klassischen eFootball-Fans bis hin 

zu Casual Gamern und Entertainment-Liebhabern. 

Der DFB pflegt dabei weiterhin ein gutes Verhältnis 

zu beiden Parteien – sowohl zur FIFA als auch zu EA 

SPORTS – und nutzt aktiv die entstehenden Chancen.

Sportlich hat sich der DFB in den vergangenen 

Jahren stark positioniert. Im August 2024 nahm die 

eNationalmannschaft erstmals am FIFAe World Cup 

im „Football Manager“ teil und erreichte auf Anhieb 

den zweiten Platz. Im Dezember folgte die Premiere 

beim FIFAe World Cup in „Rocket League“ – ein Pilot-

projekt mit nur 16 teilnehmenden Nationen, das über 

200.000 Menschen live auf Twitch verfolgten. Trotz 

einer engagierten Leistung schied das Team knapp 

in der Gruppenphase aus. Bei der UEFA eEURO im 

Juli 2024 überzeugte die eNationalmannschaft in EA 

SPORTS FC und belegte ebenfalls den zweiten Platz. 

Im Jahr 2022 stellten wir mit Umut Gültekin den Ein-

zel-Weltmeister der eFootball-Turniere.

Ein besonderes Highlight bleibt der DFB-ePokal 

powered by ERGO. Die Finalevents der Jahre 2023, 

2024 und 2025 fanden jeweils am DFB-Campus 

statt und entwickelten sich zum meistbesuchten 

und meistgeschauten eFootball-Event in Deutsch-

land – sowohl im Livestream als auch vor Ort. Beson-

ders bemerkenswert ist die starke Partnerschaft mit 

ERGO, Original Wagner, Coca-Cola und Strauss, die 

den Wettbewerb nicht nur finanziell unterstützen, 

sondern deutschlandweit ermöglichen, dass Men-

schen aktiv an Turnieren des DFB im Bereich eFoot-

ball teilnehmen und spielen.

Im Bereich Community und Eventarbeit setzt der 

DFB zusätzlich neue Akzente. Im Februar 2025 trat 

der Verband erstmals als offizieller Partner bei der 

Gamescom LAN auf und setzte dort ein eigenes 

diese Trends aufmerksam und entwickelt Formate, 

die diese neuen Realitäten abbilden und nutzen.

Fazit: 
Der Bereich eFootball wächst und vereint sich immer 

mehr mit der popkulturellen Bewegung des Gaming. 

Für den DFB gilt es, in dieser Zielgruppe aktiv zu sein 

und die mehr als zehn Millionen Gaming-affinen 

Menschen in Deutschland zu erreichen – mit den 

Werten und Welten des DFB, um Brücken zu bauen 

zwischen Fußball, Gaming und Gesellschaft.

W I S S E N S C H A F T

Der DFB hat seine Aktivitäten im Bereich Wissen-

schaft und Forschung weiter intensiviert und stra-

tegisch ausgebaut. Ein zentrales Element ist die 

fortlaufende Beteiligung am UEFA Research Grant 

Programm, das jährlich wissenschaftliche Projekte 

mit Mehrwert für die Nationalverbände fördert. Die 

Bandbreite der Themen reicht dabei von Sicherheits

aspekten im Schiedsrichterwesen über die pädagogi-

sche Qualität im Kinderfußball bis hin zur Zuschauer-

struktur der Google Pixel Frauen-Bundesliga. 

Der DFB hat dazu ein zentrales Online-Angebot 

geschaffen, das beide UEFA-Förderprogramme bün-

delt. Dieses Vorgehen wurde von der UEFA in einer 

Rundmail an alle Landesverbände ausdrücklich als 

„Best Practice“ gewürdigt.

Parallel dazu wurde innerhalb des DFB eine interne 

Arbeitsgruppe etabliert, die sich mit der Entwicklung 

eines übergreifenden Forschungskonzepts beschäf-

tigt. Ziel ist es, die wissenschaftlichen Aktivitäten der 

DFB GmbH & Co. KG und des DFB e.V. systematisch 

miteinander zu verknüpfen und ein strategisches 

Gesamtkonzept für den Verband zu erarbeiten. 

Ein weiterer Meilenstein ist die Durchführung des 

Wissenschaftskongresses „DFB meets dvs“, der vom 

16. bis 18. Oktober 2025 erstmals auf dem DFB-Cam-

pus stattfindet. Es werden rund 150 bis 170 Teilneh-

mende erwartet. Der Kongress bietet eine Plattform 

für den interdisziplinären Austausch zwischen Wis-

senschaft und Praxis. Schwerpunktthemen für den 

DFB sind insbesondere die Trainingsphilosophie in 

Deutschland, das Thema Talentförderung sowie der 

Umgang mit Gewalt im Fußball.

eFootball-Turnier um – ein starkes Zeichen für die 

Nähe zur Gaming-Community und die Innovati-

onskraft des DFB. Ziel ist es, deutschlandweit noch 

präsenter zu sein – mit eigenen Formaten, Turnieren 

und interaktiven Angeboten, die Gaming und Fußball 

verbinden.

Strukturelle Neuaufstellung. Im Dezember 2024 

wurde das bisherige „eFootball & eGaming“-Team 

in die neu gegründete Abteilung „Digital Content“ 

überführt. Mit dieser Neuausrichtung geht ein klarer 

strategischer Fokus einher: Die Generierung von digi-

talen Inhalten, das Erzählen relevanter Geschichten 

und der gezielte Aufbau von Reichweite stehen noch 

stärker im Mittelpunkt. Ziel ist es, eine neue, junge 

und für den DFB besonders attraktive Zielgruppe 

anzusprechen und langfristig zu binden – über Platt-

formen, Formate und Themen, die in der Lebenswelt 

dieser Generation verankert sind. Dem DFB gelingt 

damit über den eFootball ein Brückenschlag zum 

klassischen Fußball: Durch die digitale Ansprache 

erreicht der Verband Zielgruppen, die sonst für den 

DFB schwer zugänglich sind – junge Menschen, die 

sich primär über Gaming-Plattformen wie Twitch 

oder Discord bewegen. Die eNationalmannschaft 

und Formate wie der DFB-ePokal bieten diesen 

Gruppen einen niedrigschwelligen Zugang zur Welt 

des Fußballs und fördern so die Identifikation mit 

dem DFB.

Dabei rückt der DFB bewusst auch die Breite in den 

Fokus: Neben der eFootball-Spitze mit dem Final

event des DFB-ePokals wird künftig verstärkt auf 

die Förderung von eSports-Organisationen und den 

Amateurbereich gesetzt. Casual Gaming, Entertain-

ment und Spaß stehen im Vordergrund mit dem Ziel, 

die breite Masse zu erreichen. Es geht um Teilhabe, 

um Community und um das gemeinsame Erlebnis – 

unabhängig von Können oder Plattform.

Der Blick in die Zukunft ist vielversprechend. Die 

für Winter 2025 geplanten Olympic eSports Games 

wurden auf 2027 verschoben – ein Event, das der 

DFB strategisch begleitet und als Chance sieht, sich 

international zu positionieren. Mit NIKE kommt im 

Jahr 2027 ein großer Partner hinzu, der sich bereits 

heute stark im Bereich eFootball & Gaming engagiert. 

Der DFB stellt dafür schon jetzt die Weichen – mit EA 

SPORTS als starkem Lizenz- und Sponsoringpartner 

an der Seite und einer klaren Strategie zur Erweite-

rung der Spieletitel, auch in Zusammenarbeit mit der 

FIFA. Darüber hinaus werden digitale Welten wie das 

Metaverse sowie mobile Spiele über Smartphone und 

Tablet zunehmend relevant. Der DFB beobachtet 

Ergänzend zum Kongress wird eine Dozieren-

den-Fortbildung mit rund 25 eingeladenen Hoch-

schuldozierenden stattfinden. Ziel ist der Austausch 

zu wissenschaftlichen und schulspezifischen Themen 

rund um den Fußball, die durch die Dozierenden als 

Multiplikatoren in die Hochschullehre eingebracht 

werden können. 

Insgesamt zeigt sich, dass der DFB seine Rolle als 

Impulsgeber und Förderer wissenschaftlicher Arbeit 

im Fußball weiter ausgebaut hat. Dies bezieht sich 

sowohl auf die Unterstützung externer Forschungs-

projekte als auch die strategische Weiterentwick-

lung eigener wissenschaftlicher Strukturen und 

Formate.

B I L D U N G

Der DFB hat die Erarbeitung eines übergreifenden 

Bildungskonzepts angestoßen, um bestehende Bil-

dungsangebote systematisch zu erfassen und stra-

tegisch weiterzuentwickeln. Im Fokus steht dabei 

unter anderem die Bildung für nachhaltige Entwick-

lung (BNE) als gesellschaftlich relevante Aufgabe. 

Das Konzept soll als Grundlage für zukünftige Bil-

dungsstrategien und Projekte dienen. Sowohl die vier 

Handlungsfelder des guten Spiels mit Gesundheit, 

Gemeinschaft, Umwelt und Good Governance, die 

mit den Sustainable Goals verbunden sind, als auch 

die vier Werte des Leitbildes (Leistung, Verantwor-

tung, Spielfreude und Vielfalt) werden im Bildungs-

konzept angemessen berücksichtigt. Der Fußball soll 

dementsprechend nicht „nur“ ein Spiegel der Gesell-

schaft sein, sondern mit einer guten Bildungsstra-

tegie seine Strahlkraft nutzen, um der Gesellschaft 

positive Impulse zu geben.   
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B E R I C H T  D E R  
V I Z E P R Ä S I D E N T I N  F Ü R 
G L E I C H S T E L L U N G  U N D 
D I V E R S I TÄT
C É L I A  Š A Š I C

wurden bereits kurz nach Projektabschluss Stellen in 

einem Verband auf Kreis- oder Landesebene angebo-

ten. Darunter sind u. a. Qualifizierungsausschuss, Mit-

glied des Beirats der Sozialstiftung, Mitglied der Kom-

mission Gesellschaftliche Verantwortung, Mitglied im 

Kreisvorstand, Bereich Sport und Schule im Fußball 

Kreis etc. Im Anschluss hatten die Landesverbände 

die Möglichkeit, ein ähnliches Leadership-Programm 

mit Förderung durch finanzielle Unterstützung aus 

dem Masterplan auf Landesverbandsebene selbst 

durchzuführen. Neun Landesverbände haben bisher 

dafür Fördergelder beantragt.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Förderung von Viel-

falt in den Ausschüssen. Die Analyse der aktuellen 

Zusammensetzung zu meinem Amtsantritt zeigte 

eine geringe Diversität in Ausschüssen und Kommis-

sionen. Der Frauenanteil liegt bei rund 10 bis 14 Pro-

zent, junge Menschen und Personen mit Migrations-

geschichte sind kaum vertreten. Um die Umsetzung 

des Bundestagsbeschlusses vom März 2022 für mehr 

Diversität in den DFB-Ausschüssen voranzutreiben, 

habe ich vielfältige Gespräche mit Ausschuss- und 

Kommissionsvorsitzenden geführt, um für die Mög-

lichkeit der Kooptation zur Erhöhung der Diversität 

zu werben. Eine Kooperation mit dem Bundespro-

jekt „Klischeefrei“ hat zusätzlich zur Bekämpfung von 

Stereotypen in Bezug auf Geschlechterzugehörigkeit 

beigetragen. Erste Ausschüsse haben diesen Weg 

eingeschlagen. Fünf Frauen und ein Mann wurden 

in DFB-Ausschüsse kooptiert, um die Geschlechter-

vielfalt zu erhöhen. In Bezug auf weitere Vielfalts-

merkmale wie Alter oder Herkunft wurde noch nicht 

kooptiert.

Parallel dazu wurde ein Pilotprojekt zur Diversität 

im Hauptamt gestartet, das Recruiting, Teamkultur 

und Produktentwicklung in der DFB-Akademie unter 

Diversitätsaspekten untersucht. Die Ergebnisse zei-

gen, dass Diversität nicht nur ein gesellschaftliches 

Anliegen, sondern auch ein strategischer Erfolgs-

faktor für Organisationen ist. Daraus lassen sich 

auch Schlüsse für das Ehrenamt ziehen. So sollten 

verbindliche, einheitliche Diversitätsziele für Gremi-

enbesetzungen entwickelt und die Umsetzung der 

„Strategie Frauen im Fußball FF27“ konsequent weiter 

vorangetrieben werden.

Die soziale Nachhaltigkeit und somit die Förderung 

der Inklusion von unterrepräsentierten Personen-

gruppen bei Länderspielen und den Pokalfinals 

wurde weiter vorangetrieben: So wurden neben den 

standardmäßig vorhandenen Inklusionsmaßnahamen 

für Menschen mit Behinderungen weitere Maßnah-

men wie die Einführung von Awareness-Konzepten, 

der Einrichtung von All-Gender-Toiletten und gender-

sensiblen Einlasskontrollen erreicht, um möglichst 

viele Bevölkerungsgruppen anzusprechen. 

LG B TI Q - INK LUS I ON

Im Bereich der LGBTIQ-Inklusion wurde mit der Ein-

führung einer inklusiven Spielrechtsregelung für 

trans*, inter und nicht-binäre (tin*) Spieler*innen auf 

dem DFB-Bundestag 2022 ein Meilenstein erreicht. 

Sie können nun entsprechend ihrer Identität und im 

Einklang mit dem im November 2024 auf Bundes

ebene erlassenen Selbstbestimmungsgesetz am 

Spielbetrieb teilnehmen. Der Fokus der Arbeit lag auf 

der Unterstützung der Landesverbände zur Umset-

zung der Spielrechtsregelung. 

Es wurden Schulungen und digitale Sprechstun-

den sowie Unterstützung bei der Rekrutierung von 

tin*-Vertrauenspersonen angeboten. Neben der 

strukturellen Inklusion von tin*-Personen zeigte der 

DFB auch öffentlich Haltung für Geschlechterviel-

falt und gegen Homo- und Transfeindlichkeit z. B. 

durch die Teilnahme am Christopher Street Day in 

Frankfurt, das Hissen der Pride-Fahne auf dem Cam-

pus und durch die Übergabe dieser Fahne an das 

Haus der Geschichte als Zeichen des langfristigen 

Engagements. Zukünftig gilt es, die Umsetzung der 

Spielrechtsregelung weiter zu begleiten, die Hand-

lungssicherheit in den Landesverbänden zu stärken 

und die Inklusion auch in anderen Bereichen des 

organisierten Fußballs zu fördern.

ANTID ISK RIMINIE RUN G

PROJE K T  „ FUS S BA LL  VE RE IN ( T ) 
G EG E N  R A S S ISM US“

Im Themenfeld Antidiskriminierung war das Projekt 

„Fußball Verein(t) gegen Rassismus“ ein zentraler Bau-

stein seit Beginn meiner Amtszeit. Vom 1. Januar 2022 

(Bewilligungszeitraum ab 1. Oktober 2021) bis zum 

30. September 2024 intensivierte der DFB gemein-

sam mit seinen Landesverbänden und Vereinen der 

3. Liga die Maßnahmen im Bereich der sozialen Nach-

haltigkeit. An vier Pilotstandorten – dem Niedersäch-

sischen Fußballverband mit Eintracht Braunschweig, 

dem Saarländischen Fußballverband mit dem 1. FC 

Saarbrücken, dem Sächsischen Fußball-Verband mit 

In meiner Amtszeit als DFB-Vizepräsidentin für Diver-

sität und Gleichstellung konnten entscheidende 

Impulse gesetzt werden, um Vielfalt und Gleichstel-

lung im deutschen Fußball strukturell zu verankern 

und Diskriminierung konsequent entgegenzuwir-

ken. Die Arbeit in diesem Bereich ist geprägt vom 

Verständnis für gesellschaftliche Verantwortung 

und dem festen Willen, den Fußball als Spiegel der 

Gesellschaft inklusiver und gerechter zu gestalten.

V I E L FA LT S F Ö R D E R U N G 

Ein zentraler Schwerpunkt lag auf der Vielfaltsför-

derung. Besonders hervorzuheben ist das DFB-Lea-

dership-Programm für Menschen mit familiärer Ein-

wanderungsgeschichte. Das Pilot-Programm richtete 

sich an ehrenamtlich Aktive im Fußball, die über eine 

eigene oder familiäre Einwanderungsbiografie verfü-

gen und den nächsten Schritt machen möchten, um 

ein Ehrenamt mit noch mehr Verantwortung zu über-

nehmen. Die Teilnehmer*innen aus 19 Landesverbän-

den wurden in mehreren Modulen geschult, um sie 

in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken und sie 

bereit für eine Aufgabe im Landesverband zu machen.  

Gleichzeitig wurden die teilnehmenden Verbände für 

den Umgang mit Diversität sensibilisiert und ange-

regt, sich strukturell zu öffnen. Die Abschlussveran-

staltung auf dem DFB-Campus war nicht nur ein feier-

licher Moment, sondern auch ein Ort der inhaltlichen 

Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen zur Vielfalt 

im Fußball. Die Rückmeldungen zeigen, dass das Pro-

gramm Wirkung entfaltet: Sieben von 19 Mentees 
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dem FSV Zwickau sowie dem Fußball-Verband Mit-

telrhein mit Viktoria Köln – wurden im Rahmen des 

mit Bundesmitteln kofinanzierten Projekts regionale 

Anti-Diskriminierungs-Netzwerke aufgebaut, Prä-

ventions- und Bildungsangebote pilotiert und das 

Beschwerdemanagement über bestehende Anlauf-

stellen weiterentwickelt.

Zentrale Elemente der Netzwerkarbeit waren drei 

bundesweite Netzwerktreffen auf dem DFB-Campus 

(September 2022, November 2023 und Mai 2024), 

die dem fachlichen Austausch zwischen den Pilot-

standorten, Landesverbänden, weiteren Sportorga-

nisationen sowie externen Expert*innen dienten. 

Ergänzend fanden fortlaufend lokale Netzwerktreffen 

an allen Standorten statt, um die Vernetzung auf regi-

onaler Ebene zu stärken und konkrete Maßnahmen 

zu koordinieren.

Im Bereich der Bildungsarbeit sind besonders die 

Workshops zu Diskriminierung und Privilegien her-

vorzuheben, die durch das DFB-Projektteam und 

externe Expert*innen durchgeführt wurden. Sie 

fanden sowohl an den Pilotstandorten (Verein und 

Verband) als auch beim DFB statt und erhielten eine 

Weiterempfehlungsquote von 100 Prozent. Darüber 

hinaus wurden die Lehrmaterialien „Schiris gegen 

Diskriminierung“ entwickelt und an allen Standorten 

vielfältige Bildungsformate wie Podiumsdiskussio-

nen, Lesungen, Filmvorführungen und pädagogische 

Trainings umgesetzt. Die begleitende Kampagne 

„Wir haben was gegen Rassismus“ wurde 2023 und 

2024 bei Länderspielen, Drittligapartien, Spielen der 

Frauen-Bundesliga sowie in vielen Amateurligen aus-

gespielt und trug maßgeblich zur Sichtbarkeit des 

Engagements bei.

Im Bereich des Beschwerdemanagements wurden bei 

drei Vereinen Awareness-Konzepte entwickelt und 

teilweise implementiert. Die Bekanntheit der Anlauf-

stellen für Gewalt und Diskriminierungsvorfälle aller 

21 Landesverbände konnte im letzten Projektjahr 

von 25 Prozent auf 33 Prozent gesteigert werden. 

Die dort tätigen Ansprechpersonen wurden durch 

gezielte Coachings und Fachaustausche qualifiziert 

und gestärkt. Die Ergebnisse des Projekts zeigen, 

dass gezielte Maßnahmen in der Fläche Wirkung ent-

falten können – sowohl in der Sensibilisierung als 

auch in der strukturellen Verankerung von Antidis-

kriminierungsarbeit im Fußball. 

K AMPAG NE  „ FUS S BA LL Z E IT  
IS T  D IE  B E S TE  Z E IT  G EG E N 
R A S S ISM US“

An das Projekt knüpfte die Kampagne „Fußballzeit 

ist die beste Zeit gegen Rassismus“ an, die unter der 

Dachmarke „Fußballzeit“ projektspezifische Bot-

schaften und Produkte entwickelte und öffentlich-

keitswirksam platzierte. Hierbei wurden verschiedene 

Kampagnenprodukte konzipiert, produziert und in 

die breite Öffentlichkeit getragen: etwa Social-Media- 

Produkte, Eckfahnen mit dem Kampagnenslogan für 

die Vereine während des Finaltags der Amateure, die 

gemeinsam mit der Handelsblatt Media Group (HMG) 

entwickelte und produzierte Podcast-Sonderfolge 

zum Thema Rassismus (u. a. mit Jonathan Tah), oder 

die Produktion und Ausspielung eines Kampagnen- 

Radiospots während der Internationalen Wochen 

gegen Rassismus oder eines Gewinnspiels zur Erhö-

hung der Pilotbeteiligung. Sie alle haben das Thema 

Rassismus im Fußball über verschiedene Formate 

in die Breite des Amateurfußballs sowie der Gesell-

schaft getragen.

WE ITE RE  INITIATIVE N

Die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ wur-

den jährlich im März mit vielfältigen Aktionen beglei-

tet. Der DFB war mit klarer Haltung präsent, in den 

Stadien bei Länderspielen, auf Social Media und bei 

Veranstaltungen wie der Eröffnung im Frankfurter 

Römer. 

Im September 2025 wurde die überarbeitete Bro-

schüre zum Erkennen menschenverachtender, rechts-

extremer Symbole in zweiter Auflage veröffentlicht 

und fand breite Anwendung bei Amateur- und Profi-

vereinen. So wird das Bewusstsein für Diskriminierung 

geschärft und klare Handlungsoptionen aufgezeigt.

Bei der Europameisterschaft der U 17-Junioren 2025 

konnten erstmals unterstützende Beratungsangebote 

für Spieler*innen und Staff im Umgang mit Rassis-

musvorfällen in Kooperation mit einem externen 

Partner angeboten werden. 

Die Erkenntnisse aus dem Projekt bildeten eine 

maßgebliche Grundlage für die Entwicklung der 

Lizenzierungsanforderungen im Bereich Soziale 

Nachhaltigkeit für die 3. Liga und die Google Pixel 

Frauen-Bundesliga. So sind nun ein Awareness-Kon-

zept, ein Code of Conduct und ein Diversitätskonzept 

in diesen Ligen eine Zulassungsvoraussetzung.

PROJE K T  ZUR  WIRK SAME N 
UND  NACHHA LTI G E N  ANTIR A S -
S ISM USA RB E IT  IM  D EUT SCHE N 
AM ATEU RFUS S BA LL 
Seit September 2023 setzt der Deutsche Fuß-

ball-Bund gemeinsam mit dem Nordostdeutschen 

Fußballverband (NOFV) sowie MAKKABI Deutschland 

e.V. ein Projekt zur wirksamen und nachhaltigen Anti-

rassismusarbeit im deutschen Amateurfußball um. 

Ziel des Projekts ist es, wirksame und bedarfsge-

rechte Maßnahmen und Angebote gegen Rassismus 

im Amateurfußball zu entwickeln, die auf die Sensibi-

lisierung von unterschiedlichen Erscheinungsformen 

von Rassismus sowie die Vermittlung von Handlungs-

kompetenzen zum Umgang mit Rassismus abzielen. 

Primäre Zielgruppen innerhalb des Amateurfußballs 

sind Spieler*innen, Trainer*innen, Vereinsfunktio-

när*innen, Schiedsrichter*innen, Sportrichter*innen 

sowie Betroffene von Rassismus. 

Das Projekt wurde im März 2024 unter Beteiligung 

von Bernd Neuendorf, Gerald Asamoah und Staats-

ministerin Reem Alabali Radovan, Beauftragte der 

Bundesregierung für Antirassismus, sowie zahlrei-

chen Gästen, Ehrenamtlichen aus dem Amateurbe-

trieb sowie Medienvertreter*innen beim SFC Stern 

1900 in Berlin gestartet. Über eine breite Beteiligung 

der Fußballbasis wurden die Maßnahmen für die 

projektrelevanten Zielgruppen entwickelt sowie in 

einer zwölfmonatigen Pilotphase im NOFV pilotiert 

und auf ihre Wirksamkeit getestet. Es wurden mehr 

als 50 Maßnahmen umgesetzt und 1.000 Amateur-

vertreter*innen über Workshops und pädagogische 

Trainings zum Themenfeld Rassismus geschult. Die 

Projektevaluation zeigt eine hohe Akzeptanz und 

Wirksamkeit der Maßnahmen bei den Zielgruppen 

sowie eine hohe Zufriedenheit bei Projektpartnern 

und den beteiligten Landesverbänden. Die Heraus-

forderung besteht nun darin, diese Ansätze in die 

Regelstrukturen der Landesverbände zu überführen 

und bundesweit verfügbar zu machen.

Insgesamt zeigt die Bilanz meiner Amtszeit, dass wir 

wichtige strukturelle Veränderungen angestoßen und 

erste Erfolge erzielt haben. Gleichzeitig bleibt viel 

zu tun: Die Diversität in den Gremien muss weiter 

erhöht, die Spielrechtsregelung konsequent umge-

setzt und die Antidiskriminierungsarbeit verstetigt 

werden. Die Erfahrungen aus den Pilotprojekten 

bieten hierfür eine solide Grundlage. Es braucht 

weiterhin Mut, Konsequenz und Zusammenarbeit, 

um den Fußball zu einem Ort zu machen, an dem 

alle Menschen willkommen sind – unabhängig von 

Geschlecht, Herkunft, sexueller Identität oder sozia-

lem Hintergrund. Ich danke allen Mitwirkenden für ihr 

Engagement und freue mich auf die nächsten Schritte 

in Richtung eines vielfältigen und diskriminierungs-

freien Fußballs.
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B E R I C H T  D E R  
D F B  S C H I R I  G M B H
R O N N Y  Z I M M E R M A N N

Insgesamt kamen deutsche Schiedsrichter in der 

Saison 2024/2025 im europäischen Vergleich über 

alle Jobprofile hinweg zu den meisten Einsätzen 

in UEFA-Wettbewerben. Das rundet das sehr gute 

Gesamtbild ab. Zudem sind deutsche Schiri-Teams 

und VAR-Experten in vielen Ländern in Europa bei 

nationalen Wettbewerben und auch außerhalb Euro-

pas sehr gefragt, was die deutlich gestiegene Zahl der 

Spielleitungen klar verdeutlicht.

AUS TAUSCH  MIT  JA PAN

In den Sommermonaten 2024 und 2025 haben 

jeweils zwei japanische Schiedsrichter am Sommer-

trainingslager der Bundesliga-Schiedsrichter teil-

genommen. 2025 sind zudem Spieleinsätze in der 

Regionalliga Bayern und 3. Liga durch japanische 

FIFA-Schiedsrichter erfolgt. Im Rahmen eines Austau-

sches kamen 2024 mit Sascha Stegemann sowie 2025 

mit Florian Badstübner und Martin Petersen deutsche 

Schiedsrichter in Japan zu Spieleinsätzen. Dieser bila-

terale Austausch soll auch 2026 fortgeführt werden.

N AT I O N A L E S

E NT WI CK LUN G

Für die internationale Wahrnehmung sorgen national 

gute und sehr gute Leistungen über die vergange-

nen Spielzeiten hinweg. Nichtsdestotrotz arbeiten 

wir weiter sehr akribisch und innovativ an persönli-

chen Qualitätssteigerungen in allen Bereichen, die 

wiederum auf das gute Gesamtbild der deutschen 

Schiedsrichter einzahlt. Dies ist möglich dank des 

vertrauensvollen Miteinanders mit DFL und DFB und 

des guten und konstruktiven Austauschs mit den 

Clubs der jeweiligen Ligen. Zudem wollen wir dem 

Schiedsrichterwesen in Deutschland weiterhin ein 

zunehmend positives Image geben und auch die Pro-

fessionalisierung weiter vorantreiben.

Der Kader der Elite-Schiedsrichter*innen ist seit Jah-

ren quantitativ auf ähnlichem Niveau. Ziel bleibt es, 

die Qualität und Einsatzfrequenz der Schiedsrichter zu 

optimieren, daher wird langfristig eine Reduktion der 

Bundesliga-Kader angestrebt, um die Einsatzfrequenz 

zu erhöhen und die Leistungsfähigkeit zu sichern.

Seit einigen Jahren wird das Prinzip der Perspek-

tiv-Schiedsrichter angewendet. Schiedsrichter der  

2. Bundesliga können zu einzelnen Spielen in der Bun-

desliga sowie Schiedsrichter der 3. Liga zu einzelnen 

Spielen in der 2. Bundesliga eingesetzt werden. Dieses 

Prinzip gilt auch für Schiedsrichter-Assistenten.

S PIE LB E TRIE B

Ab der Saison 2023/2024 kommt auch in der 3. Liga  

ein 4. Offizieller zum Einsatz und verstärkt das 

Schiedsrichterteam. Diese Einführung ist eine Anpas-

sung an das Vorgehen in der Bundesliga und 2. Bun-

desliga und steigert die Professionalität in der 3. Liga 

weiter.

Außerdem wird seit der Saison 2024/2025 die Kapi-

tänsregelung in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 

3. Liga angewendet. Bei diesem Modell erläutern 

die Schiedsrichter den Spielführern einer Mann-

schaft sogenannte „key decisions“. Das Anlaufen der 

Schiedsrichter sowie das Protestieren durch Spieler 

soll damit reduziert und der respektvolle Umgang 

untereinander gestärkt werden.

Der zur Saison 2025/2026 als Pilotprojekt einge-

führte Handshake-Dialog zwischen Schiri-Teams, 

Trainern und Kapitänen 70 Minuten vor dem Anpfiff 

der Spiele in der Bundesliga, 2. Bundesliga und  

3. Liga wurde von den Sportverantwortlichen der 

Clubs zwar im Sinne des Fair Play als grundsätzlich 

positiv bewertet. Da die Zusammenkunft jedoch für 

die Trainer und Kapitäne vielfach schwierig in die 

Spielvorbereitung zu integrieren sei und die inhalt-

lichen Themen im Saisonverlauf abnähmen, wurde 

Ende September 2025 die Entscheidung getroffen, 

die Treffen bis auf Weiteres nicht mehr verpflichtend 

durchzuführen.

TA LE NTFÖ RD E RUN G/ 
PE RS PE K TIVK A D E R

Im Rahmen der Talentförderung innerhalb der DFB 

Schiri GmbH nimmt das Perspektivteam eine zentrale 

Rolle ein. Es setzt sich aus Schiedsrichter*innen der 

Regionalligen zusammen und fungiert als Schnitt-

stelle zwischen der höchsten Amateurliga und dem 

Elitebereich der 3. Liga. Ziel ist es, die Teilnehmen-

den systematisch an die Anforderungen des Profi-

bereichs heranzuführen und gleichzeitig potenzielle 

Kandidat*innen für den Aufstieg zu identifizieren. Zur 

Umsetzung dieser Zielsetzung werden über die Sai-

son hinweg mehrere Präsenzlehrgänge und Work-

shops durchgeführt, ergänzt durch digitale Formate 

wie Online-Workshops oder Playlists, regelmäßige 

I N T E R N AT I O N A L E S

FIFA-  UND  UE FA- E INSÄT Z E

Das deutsche Schiedsrichterwesen erfährt internati-

onal große Anerkennung. Dies wird unter anderem 

durch diverse Turnier- und Finalnominierungen seit 

2022 deutlich.

Im Jahr 2022 waren Daniel Siebert bei der FIFA-Welt-

meisterschaft und Dr. Riem Hussein bei der Women‘s 

EURO im Einsatz. Zusätzlich wurde Harm Osmers mit 

der Leitung des Youth-League-Finales betraut.

2023 waren Katrin Rafalski (als Schiedsrichter-Assis-

tentin) und Marco Fritz (als Video Assistant Referee) 

bei der FIFA Women‘s Weltmeisterschaft im Einsatz. 

Zudem wurde Sven Jablonski für die U 19-EM nomi-

niert und mit der Leitung des Finales betraut. Felix 

Zwayer leitete das Nations-League-Finale zwischen 

Kroatien und Spanien. Im Bereich der Video-Assisten-

ten kamen Bastian Dankert (Europa-League-Finale), 

Marco Fritz (Champions-League-Finale) und Christian 

Dingert (U 21-EM, inkl. Finale) bei exponierten Spie-

len zum Einsatz.

Mit Daniel Siebert (zwei Spielleitungen) und Felix 

Zwayer (vier Begegnungen, darunter ein Halbfinale) 

und ihren Assistenten wurden gleich zwei Schieds-

richter-Teams für die EURO 2024 nominiert. Im 

Bereich Video-Assistent kamen Bastian Dankert, 

Christian Dingert und Marco Fritz bei der EURO zum 

Einsatz und wurden außerdem für das Conferen-

ce-League-Finale bzw. für das UEFA-Super-Cup-Fi-

nale nominiert.

In diesem Jahr hat Felix Zwayer das Europa-League-Fi-

nale geleitet und war bei der neuen FIFA-Club-Welt-

meisterschaft im Einsatz. Fabienne Michel wurde 

für die WU 19-EM nominiert und leitete dort das 

Endspiel. Die hohe Qualität deutscher Video-Assis-

tentinnen und -Assistenten zeigt sich durch weitere 

Turniereinsätze: Katrin Rafalski und Christian Dingert 

kamen bei der Frauen-EM 2025 und Sören Storks bei 

der U 21-EM zum Einsatz.
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Trainingspläne, Athletiktraining sowie sportpsycho-

logische Basismodule. Ein zentrales Element bildet 

das saisonbegleitende Coaching durch erfahrene 

DFB-Coaches und Elite-Schiedsrichter. Darüber 

hinaus besteht eine enge Kooperation mit dem nie-

derländischen Fußball-Verband (KNVB), die sich in 

einem intensiven Erfahrungs- und Referentenaus-

tausch sowie der Durchführung von gemeinsamen 

Lehrgängen widerspiegelt.

S T R U K T U R

SOZ IA LVE RS I CHE RUN G S -
RECHTLI CHE  PRÜFUN G

Anlässlich der Betriebsprüfung 2018 bis 2021 im 

DFB e.V. wird auch der sozialversicherungs-rechtliche  

Status der Schiedsrichter geprüft. Es wird geprüft, ob 

es sich bei der Tätigkeit um eine abhängige Beschäf-

tigung handelte, für die Sozialversicherungsbeiträge 

abzuführen gewesen wären. Derzeit ist nicht abseh-

bar, wann die Deutsche Rentenversicherung Bund 

(DRVB) die Prüfung abschließen wird und mit wel-

cher Entscheidung zu rechnen ist. Eine Risikoanalyse 

wurde erstellt und mögliche Auswirkungen wurden 

geprüft. Aufgrund der in der Sache gegebenen Unab-

hängigkeit von Schiedsrichtern geht der DFB weiter-

hin von einer Selbstständigkeit/Freiberuflichkeit aus. 

Die zurückliegenden Urteile (LAG Hessen 2018, LAG 

Niedersachsen 2020) bestätigen diesen Status aus 

arbeitsrechtlicher Sicht. Auch der Bundesfinanzge-

richtshof (BFH-Urteil v. 20.12.2017 - I R 98/15) hatte 

die Tätigkeit der Schiedsrichter seinerzeit als selbst-

ständige Tätigkeit bewertet.

RECHT S VE RFA HRE N

Nach seiner Klage im Jahr 2021 war Manuel Gräfe im 

Januar 2023 vom Landgericht Frankfurt eine Entschä-

digung in Höhe von 48.500 Euro wegen Altersdiskri-

minierung zugesprochen worden. Nach diesem Urteil 

in erster Instanz, gegen das Manuel Gräfe Berufung 

und der DFB Anschlussberufung eingelegt haben, 

fand am 27. März 2025 eine Berufungsverhandlung 

am Oberlandesgericht Frankfurt statt.

Die zuvor durch das OLG angesetzten Termine im 

Juni und Dezember 2024 konnten jeweils durch 

kurzfristige Klageerweiterungen durch die Kläger-

seite (Gräfe) nicht stattfinden. Am ursprünglich 

geplanten Verkündungstermin (5. Juni 2025) hat 

geist und Offenheit sollen die Eckpfeiler für Mission 

und Vision sein. Das Leitbild der DFB Schiri GmbH 

passt damit auch in die Ausrichtung des DFB e.V.

SCHIE DS RI CHTE RINNE N

Im Rahmen des Professionalisierungsprozesses für 

die Frauen-Bundesliga wurde die DFB Schiri GmbH 

beauftragt, bei der künftigen strukturellen Abbildung 

des Schiedsrichterbereichs sowie einer möglichen 

fachlichen und personellen Weiterentwicklung zu 

beraten. Das Schiedsrichterwesen der Frauen-Bun-

desligen ist derzeit im DFB e.V. innerhalb des Schieds-

richterausschusses sowie der Abteilung Schieds-

richter*innen verortet, wobei operative Aufgaben 

teilweise noch ehrenamtlich ausgeführt werden. 

Nach Prüfung der verschiedenen Strukturmodelle 

wurde empfohlen, die Schiedsrichterinnen für die 

Frauen-Bundesligen in die DFB Schiri GmbH zu über-

führen. Die Integration der Schiedsrichterinnen in die 

DFB Schiri GmbH ermöglicht eine effiziente und ein-

heitliche Steuerung des Schiedsrichterinnen-Bereichs 

im Zusammenspiel mit dem Elitebereich. Neben der 

reinen strukturellen Übertragung sollten weitere 

Schritte zur Entwicklung und Professionalisierung 

der Schiedsrichterinnen unternommen werden.

Die für die weitere Professionalisierung des Schieds-

richterinnenbereichs notwendigen Anpassungen 

in der Satzung und den Ordnungen wurden zur 

Beschlussfassung beim DFB-Bundestag eingereicht. 

PA R T NE RM ANAG E ME NT

Mit Beginn der Saison 2024/2025 hat Das Örtliche 

seinen Partnervertrag mit den DFB-Schiedsrichter*in-

nen bis zum Jahr 2028 verlängert und sein Engage-

ment zusätzlich noch auf die 3. Liga ausgeweitet. Im 

Zuge des Ausrüsterwechsels von adidas zu Nike wer-

den die DFB-Schiedsrichter*innen ab 2027 bis 2034 

von Nike ausgestattet.

T E C H N I K

PUB LI C  ANN O UN CE ME NT

Am 20. Spieltag der Saison 2024/2025 startete das 

Pilotprojekt „Public Announcement“, die Durchsage 

von Schiedsrichter-Entscheidungen im Stadion. Ziel 

des Projekts war es, die Transparenz von Schiedsrich-

das Gericht die mündliche Verhandlung wiederer-

öffnet. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 

4. Dezember 2025 angesetzt.

Im Jahr 2024 hatte der Regionalliga-Schiedsrichter 

Lahora gegen die DFB Schiri GmbH wegen Entschä-

digungs- und Schadensersatzansprüchen nach dem 

AGG geklagt, weil er durch den Westdeutschen Fuß-

ballverband (WDFV) zur Saison 2024/2025 nicht für 

das so genannte Perspektivteam in der DFB Schiri 

GmbH gemeldet und auch nicht für den Kader als 

Schiedsrichter-Assistent für die 3. Liga vorgeschlagen 

wurde. Eine entsprechende Beschwerde des Schieds-

richters gegen die Entscheidung wurde durch das 

Verbandsgericht des WDFV am 9. Dezember 2024 

zurückgewiesen. Herr Lahora steht auf dem Stand-

punkt, die Nichtberücksichtigung durch den WDFV 

sei eine der DFB Schiri GmbH zurechenbare Altersdis-

kriminierung. Das Arbeitsgericht Bonn hat am 12. 

Februar 2025 den Rechtsweg zu den Arbeitsgerich-

ten für unzulässig erklärt und das Verfahren an das 

zuständige Landgericht Frankfurt am Main verwiesen. 

Das Gericht folgt damit der Argumentation der DFB 

Schiri GmbH, wonach Schiedsrichter keine Arbeit-

nehmer sind. Herr Lahora legte sofortige Beschwerde 

gegen diese Entscheidung ein. Das LAG Köln hat in 

der Folge die Entscheidungen des ArbG Bonn abge-

ändert und den Rechtsweg vor die Arbeitsgerichte 

für zulässig erklärt. Die DFB Schiri GmbH hat gegen 

diese Entscheidung Rechtsbeschwerde vor dem Bun-

desarbeitsgericht eingelegt.

G E SCH Ä F T SFÜHRE RWECHSE L

Lutz Michael Fröhlich ist auf eigenen Wunsch zum 31. 

Dezember 2024 als Geschäftsführer der DFB Schiri 

GmbH ausgeschieden. Zum 1. Juli 2024 wurde Knut 

Kircher als neuer Geschäftsführer für den Bereich 

Sport und Kommunikation berufen.

LE ITB ILD  D FB  SCHIRI  G MB H

Die GmbH hat sich erstmals ein eigenes Leitbild 

gegeben. Die Vision der DFB Schiri GmbH ist es, die 

international führende Organisation für Schiedsrich-

ter-Kompetenz und Schiedsrichter-Dienstleistungen 

im Profifußball zu sein. Mit Leidenschaft und Profes-

sionalität soll an der Ausbildung und kontinuierlichen 

Weiterentwicklung der Schiedsrichter*innen gearbei-

tet werden, damit diese die bestmögliche Leistung 

erbringen können, für den sportlichen Erfolg, Res-

pekt und Fair Play. Leistung, Verantwortung, Team-

ter-Entscheidungen in der Bundesliga und 2. Bun-

desliga weiter zu erhöhen – sowohl für Stadionbe-

sucher*innen als auch für Fernsehzuschauer*innen.

Die Schiedsrichter sprechen dabei zum Publikum, 

wenn die Überprüfung einer Entscheidung am Moni-

tor in der Review Area am Spielfeldrand abgeschlos-

sen ist oder wenn eine Entscheidung auf Hinweis des 

Video-Assistenten (VAR) geändert wurde. Im Stadion 

sind die Gründe für eine Intervention des Video-As-

sistenten sowie die anschließende finale Entschei-

dung des Unparteiischen nicht immer für alle Fans 

sofort nachvollziehbar. Stadiondurchsagen sollen 

dem entgegenwirken, indem der Schiedsrichter über 

die Gründe für einen Eingriff des Video-Assistenten 

und über seine endgültige Entscheidung informieren.

Seit der Saison 2025/2026 wird die Durchsage von 

Entscheidungen der Schiedsrichter in allen Stadien 

der Bundesliga und 2. Bundesliga durchgeführt. 

S E MI -AUTOM ATE D  O FFS ID E 
TECHN O LO GY

Seit 2022 kommt die Semi-Automated Offside Tech-

nology bei ausgewählten FIFA- und UEFA-Wettbe-

werben zum Einsatz. Diese technologische Neuerung 

kann eine beschleunigte Überprüfung potenzieller 

Abseitsstellungen im Zuge von Torerzielungen durch-

führen. Die Ergebnisse der Abseitserkennung können 

im Fernsehsignal grafisch in einer Animation darge-

stellt werden, um Transparenz über die Entscheidung 

herzustellen.

Seit dem Saisonstart 2025/2026 unterstützt die 

halbautomatische Abseitstechnologie (SAOT) auch 

die Schiedsrichterteams in der Bundesliga und  

2. Bundesliga.

RE F  C AM

Die RefCam wurde erstmals in der Saison 2023/2024 

in der 3. Liga eingesetzt. Einige Sequenzen wurden 

in einer Dokumentation über Schiedsrichter sowie 

in Social Media ausgestrahlt. Auch in der Saison 

2024/2025 kam die RefCam in ausgewählten Spielen 

zum Einsatz, die Bilder wurden unter anderem für die 

ARD-Dokumentation „Unparteiisch 2“ verwendet. Im 

DFB-Pokal-Finale 2025 wurden RefCam-Bilder erst-

mals „near-live“ (= Ausstrahlung während des laufen-

den Spiels in Zeitlupenpaketen) und im Nachgang 

über YouTube veröffentlicht. Innerhalb weniger Tage 
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gab es darauf bereits eine halbe Million Zugriffe und 

die Reaktionen waren durchweg positiv, teilweise 

sogar euphorisch. Der Einsatz der RefCam erforderte 

bisher eine Sondergenehmigung des IFABs.

Ab der Saison 2025/2026 soll die RefCam in insge-

samt etwa 50 Spielen, vor allem in der Bundesliga, 

eingesetzt werden. Das Bildmaterial darf „near-live“ 

ausgestrahlt und im Nachgang den Medienpartnern 

zur Verfügung gestellt werden. Handlungsleitend ist 

dabei, dass die RefCam-Bilder dem Schiedsrichterwe-

sen nicht schaden. Die RefCam bietet die Möglichkeit, 

die Tätigkeit der Schiedsrichter*innen für ein breites 

Publikum transparenter und begreifbarer zu machen.

VAC  AM  C AMPUS

Im Zuge der Weiterentwicklung des VAR-Bereichs 

wurde eine mögliche Neuerrichtung des VAR-Cen-

ters am DFB-Campus in Frankfurt am Main geprüft. 

DFB und DFL haben zum Jahreswechsel 2024/2025 

einen Grundsatzbeschluss gefasst, durch den das 

Projektvorhaben „VAC am DFB-Campus“ sowie die 

Durchführung der Entwurfs- und Genehmigungspla-

nung bewilligt wurden.

Parallel zur Einreichung des Bauantrags im Sommer 

2025 sollen die Ausführungsplanung, die Vorberei-

tung der Vergabe an die Bauunternehmen sowie die 

Mitwirkung bei der Vergabe durchgeführt und eine 

Abstimmung des Verrechnungsmodells herbeigeführt 

werden. Der Projekt- und Investitionsplan wird dann 

auf Basis von Marktangeboten finalisiert. Sobald diese 

Schritte vorbereitet sind, soll die finale Beschlussfas-

sung initiiert werden (ca. Q4/2025 oder Q1/2026).

Nach den finalen Gremienbeschlüssen können der 

Rückbau der bestehenden Flächen und die Ausfüh-

rung der für die Flächen des neuen VAC baulichen 

Maßnahmen beginnen. Eine Übergabe der Flächen 

an die DFB Schiri GmbH ist Ende 2026 vorgesehen. 

Unter Berücksichtigung der Einbauzeiten und eines 

technischen „Shadow-Betriebs“ in der Rückrunde 

2026/2027 kann die Inbetriebnahme des neuen 

VAR-Centers zur Saison 2027/2028 erfolgen.

Das VAR-Center wird nach den Bedarfen für ein pro-

fessionelles Arbeiten der Video-Assistenten sowie 

dem aktuellen Stand der Technik entstehen. Die 

Betriebssicherheit hat einen hohen, für die Bundes-

liga notwendigen Standard. Die inhaltliche Arbeit und 

das Training mit den Schiedsrichtern und Video-As-

sistenten werden intensiviert und Synergien in der 

Zusammenarbeit mit anderen Bereichen im Fußball 

am DFB-Campus ermöglicht. 

Neben dem reinen VAR-Center entsteht ein Medien- 

und Besucherbereich für einen Einblick in die Arbeit 

der Video-Assistenten, auch während des Live-Be-

triebs. Dies soll die Transparenz steigern und zum 

Verständnisgewinn der Arbeit der Schiedsrichter und 

Video-Assistenten beitragen.

S TAT I S T I K

D E U T S C H E  S C H I E D S R I C H T E R *I N N E N  B E I  
I N T E R N AT I O N A L E N  W E T T B E W E R B E N

WETTBEWERB SCHIEDSRICH-
TER*IN

VIDEO- 
ASSISTENT*IN

SCHIEDSRICHTER- 
ASSISTENT*IN

2022

Männer-WM Daniel Siebert
Bastian Dankert
Christian Dingert
Marco Fritz

Jan Seidel
Rafael Foltyn

Frauen-EM Dr. Riem Hussein
Christian Dingert
Harm Osmers

Katrin Rafalski

UEFA-Youth-League- 
Finale

Harm Osmers
Eduard Beitinger
Robert Kempter

Frauen-WM Marco Fritz Katrin Rafalski

2023

Europa-League-Finale Bastian Dankert

Champions-League- 
Finale

Marco Fritz

Nations-League-Finale Felix Zwayer
Marco Fritz
Sven Jablonski

Marco Achmüller
Marco Fritz

U 21-EM (inkl. Finale) Christian Dingert

U 19-EM (inkl. Finale) Sven Jablonski Robert Kempter

2024

Conference-League- 
Finale

Christian Dingert
Marco Fritz

Männer-EM
Daniel Siebert
Felix Zwayer

Bastian Dankert
Christian Dingert
Marco Fritz

Jan Seidel
Rafael Foltyn
Stefan Lupp

UEFA-Super-Cup- 
Finale

Bastian Dankert
Christian Dingert

2025

Europa-League-Finale Felix Zwayer
Benjamin Brand
Bastian Dankert

Frauen-EM
Katrin Rafalski
Christian Dingert

U 21-EM Sören Storks
Christian Dietz
Robert Kempter

U 19-Frauen-EM  
(inkl. Finale)

Fabienne Michel

FIFA-Club-WM Felix Zwayer
Bastian Dankert 
(inkl. Finale)

Christian Dietz
Robert Kempter

S C H I E D S R I C H T E R *I N 
D E S  JA H R E S

2022
Katrin Rafalski

Deniz Aytekin

2023
Mirka Derlin

Dr. Felix Brych

2024
Fabienne Michel

Deniz Aytekin

2025
Dr. Riem Hussein

Dr. Felix Brych
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B E R I C H T  D E R 
G E S C H Ä F T S F Ü H R E R  D E R 
D F B  E U R O  G M B H 
PAT R I C K  K I S KO  
J Ü R G E N  E I S S M A N N 
P H I L I P P  L A H M  
M A R K U S  S T E N G E R

Die DFB EURO GmbH mit den beiden Geschäftsfüh-

rern Philipp Lahm und Markus Stenger bildete hier 

eine wichtige Schnittstelle zwischen DFB, UEFA und 

der EURO 2024 GmbH und verantwortete zudem 

die Bereiche Sicherheit (inklusive Gestellung der 

Veranstaltungsleiter für alle Spiele), oder auch die 

Einholung der zahlreichen für die Turnieraustragung 

notwendigen Genehmigungen bei den relevanten 

Behörden. Die Spitze des DFB war in die Organisa-

tion allen voran über Generalsekretärin Heike Ullrich 

und Präsident Bernd Neuendorf in der sogenannten 

Steering-Group gemeinsam mit der UEFA-Führung 

eingebunden. Philipp Lahm war zudem als Turnierdi-

rektor, unterstützt von Celia Šašic, das repräsentative 

Aushängeschild der UEFA EURO 2024 und vertrat die 

Interessen der Turnierorganisation bei zahlreichen 

Spielen und sonstigen Veranstaltungen.

Auch wirtschaftlich konnte über das Geschäftsergeb-

nis der DFB EURO GmbH ein signifikanter Beitrag zum 

DFB-Haushalt geleistet werden.

Das DFB-Reisebüro wurde zudem direkt von der UEFA 

damit beauftragt, die Hotels und Trainingsplätze für die 

Teams unter Vertrag zu nehmen und das Handling zu 

übernehmen. Die UEFA zeigte sich im Nachgang sehr 

zufrieden mit der Partnerschaft; für das DFB-Reisebüro 

ist ein erfreuliches finanzielles Ergebnis erzielt worden.

G A S TG E B E R  D EUT SCHL AND  – 
VIE LFA LT,  S I CHE RHE IT  UND 
K ULTUR 

Deutschland präsentierte sich als weltoffener Gastge-

ber mit einem starken Sicherheitskonzept, kultureller 

Vielfalt und einem hohen Maß an Bürgerbeteiligung. 

Die zehn Austragungsorte boten nicht nur moderne 

Infrastruktur, sondern auch ein buntes Rahmenpro-

gramm mit Kunst, Musik und interaktiven Fan-Zonen.

Die Gastgeberstädte („Host Cities“) waren zuständig 

für die lokale Imageentwicklung, Fan-Festivals, Bür-

gerinformationen und die Organisation des öffentli-

chen Nahverkehrs. Die Bundesregierung unterstützte 

mit Sicherheitsmaßnahmen, Mobilitätsinitiativen und 

Imagekampagnen.

Das Kunst- und Kulturprogramm zur UEFA EURO 

2024 wurde mit insgesamt 13,2 Millionen Euro von 

der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 

und Medien (BKM) sowie dem Bundesministerium 

des Innern und für Heimat (BMI) gefördert und von 

der zu diesem Zweck gegründeten Stiftung Fußball 

& Kultur EURO 2024 gGmbH koordiniert.

Unter dem Vorsitz von Kulturstaatsministerin Claudia 

Roth waren neben dem BKM und dem BMI die UEFA, 

der DFB, die DFB EURO GmbH, die DFB-Kulturstif-

tung sowie der Deutsche Städtetag im Aufsichtsrat 

vertreten. Mit über 300 Veranstaltungen wurde vor 

und während der Fußball-Europameisterschaft 2024 

die kulturelle Vielfalt in Deutschland gefeiert.

NACHHA LTI G K E IT  UND 
G E S E LL SCHA F TLI CHE  
VE R ANT WO R TUN G 

Mit einem Investitionsvolumen von 29,6 Millionen 

Euro setzte die UEFA neue Standards in Umwelt-, 

Sozial- und Governance-Belangen. Über den für die 

UEFA EURO 2024 aufgelegten Klimafonds konnten 

190 Amateurvereine und die 21 Landesverbände bei 

Projekten zur Energieeffizienz, Mobilität und Ressour-

censchonung unterstützt werden. Barrierefreiheit 

wurde großgeschrieben: 10.000 Fans mit Behin-

derung besuchten Spiele, 41.000 nutzten Audio

deskription. Gleichzeitig bildete die UEFA EURO 2024 

den Rahmen für das gelungene DFB-Punktespiel, an 

dem insgesamt 4.650 registrierte Vereine (über 27% 

der aktiven Vereine) teilnahmen.

TECHN O LO G ISCHE  
INN OVATI ONE N

Die UEFA EURO 2024 war technologisch wegwei-

send: Mikrochip-Technologie im Ball, transparente 

VAR-Kommunikation auf Stadionbildschirmen und 

ein hochmodernes International Broadcast Centre 

(IBC) in Leipzig sorgten für höchste Standards. 1.800 

Broadcast-Mitarbeitende und 46 Kameras pro Spiel 

ermöglichten eine umfassende Berichterstattung in 

231 Ländern.

ME D IE N ,  M A RK E TIN G  UND 
G LO BA LE  RE I CHWE ITE 

Die mediale Präsenz war überwältigend: 3,8 Milliar-

den Seitenaufrufe auf UEFA.com und in der App, 10 

Millionen App-Downloads und 72 Millionen Social- 

Media-Follower. Die offizielle Hymne „Fire“ von 

Meduza, OneRepublic und Leony sowie das Maskott-

chen Albärt trugen zur emotionalen Bindung bei. Die 

Trophy Tour durch Deutschland und internationale 

Promotions in China und den USA verstärkten die 

globale Sichtbarkeit.

U E FA  E U R O  2 0 24 

E IN  EURO PÄ ISCHE S  FUS S BA LL- 
FE S T  MIT  NACHHA LTI G E M 
VE RM ÄCHT NIS 

Die UEFA EURO 2024, ausgetragen vom 14. Juni bis 

14. Juli 2024 in Deutschland, war ein Meilenstein in 

der Geschichte europäischer Fußballturniere. Unter 

dem Motto „United by Football. Vereint im Herzen 

Europas.“ versammelte das Turnier Menschen aus 

über 190 Ländern und setzte neue Maßstäbe in den 

Bereichen Sport, Organisation, Nachhaltigkeit, Tech-

nologie und gesellschaftliche Verantwortung.

O RG ANISATI ON  UND  
ZUS TÄND I G K E ITE N

Die UEFA übernahm die Gesamtverantwortung für 

das Turnier inklusive den Bereichen Corporate Social 

Responsibility, Ticketing und Hospitality-Verkauf 

sowie die kommerziellen Partnerschaften. Die EURO 

2024 GmbH – ein Joint Venture von UEFA und DFB 

mit den beiden Geschäftsführern Andreas Schär und 

Markus Stenger – war zuständig für die operative 

Steuerung und organisatorische Gesamtimplemen-

tierung des Turniers in Deutschland, die Stakehol-

der-Koordination (allen voran Städte und Stadien), 

das Volunteerprogramm und die Abstimmung mit 

den zahlreichen involvierten Behörden des Bundes 

und der Länder.

115114 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

Bericht der Geschäftsführer der DFB EURO GmbH  

PATRICK K ISKO |  JÜRG EN EIS SMANN |  PHIL IPP L AHM |  MARKUS S TENG ER



KOMME R Z IE LLE  PA R T NE R  UND 
WIR T SCHA F TLI CHE  WIRK UN G 

Globale Sponsoren wie adidas, Coca-Cola, Booking.

com, Hisense und BYD sowie nationale Partner wie 

Bitburger, Deutsche Bahn und ERGO trugen maß-

geblich zum Erfolg bei. Die wirtschaftliche Gesamt-

wirkung für Deutschland betrug laut Nielsen Sports 

7,44 Milliarden Euro. 97 % der internationalen Ticke-

tinhaber gaben an, Deutschland erneut besuchen zu 

wollen.

VE RM ÄCHT NIS  UND  ZUK UNF T

Mehr als die Hälfte des Nettoerlöses von 1,27 Milli-

arden Euro wird über das UEFA-HatTrick-Programm 

in die Entwicklung des europäischen Fußballs inves-

tiert. Dies umfasst Infrastrukturprojekte, Förderung 

des Frauenfußballs, Jugendprogramme und soziale 

Initiativen. Die UEFA EURO 2024 hinterlässt ein nach-

haltiges Vermächtnis, das weit über den sportlichen 

Erfolg hinausgeht und als Modell für zukünftige 

Großveranstaltungen dient.

G E SCHÄ F T SFÜHRE RWECHSE L 
IN  D E R  D FB  EURO  G MB H

Nach der erfolgreichen Durchführung der UEFA EURO 

2024 wurde die DFB EURO GmbH im Rahmen einer 

Neuausrichtung organisatorisch und personell neu 

aufgestellt. Philipp Lahm und Markus Stenger haben 

ihre Ämter am 30. September 2024 niedergelegt. Seit 

dem 1. Oktober 2024 haben Jürgen Eißmann und 

Patrick Kisko die Geschäftsführung übernommen. 

Der aktuelle Schwerpunkt der Gesellschaft liegt auf 

der Durchführung des Bewerbungsverfahrens für die 

Ausrichtung der UEFA Women’s EURO 2029 („UEFA 

WEURO 2029“) in Deutschland. 

Eckdaten der Bewerbung um die Ausrichtung der 

UEFA WEURO 2029:

	→ �20. September 2024: Einreichung der Interes-
senbekundung des DFB bei der UEFA

	→ �12. März 2025: Einreichung der vorläufigen 
Bewerbungsunterlagen

	→ �13. Juni 2025: Auswahl der acht Spielorte durch 
den DFB

	→ �27. August 2025: Einreichung der Bewerbungs-
unterlagen bei der UEFA

	→ �3. Dezember 2025: Entscheidung über den 
Ausrichter durch das UEFA-Exekutivkomitee 
(UEFA-ExCo)

INTE RNATI ONA LE S  U E FA- 
B E WE RB UN G S VE RFA HRE N

Die UEFA hat ihre Anforderungen an den Ausrichter 

der UEFA WEURO 2029 in insgesamt zwölf Sektoren 

zusammengefasst. Auf Basis dieser „Requirements“ 

mussten die Bewerbungsunterlagen erstellt werden.

In einem ersten Schritt wurde ein vorläufiges Bewer-

bungsdokument (Preliminary Bid Dossier) erarbeitet 

und am 12. März 2025 fristgerecht bei der UEFA ein-

gereicht. Im zweiten Schritt fand ein Dialogprozess 

mit der UEFA über die Inhalte der Bewerbungsunter-

lagen – in erster Linie über die Abweichungen der 

von den Standorten abzuschließenden Host City-, 

Airport- und Stadionverträge – statt. Das finale 

Bid-Dossier mit allen relevanten Inhalten zur deut-

schen Bewerbung wurde am 27. August 2025 bei 

der UEFA eingereicht. Die endgültige Entscheidung 

darüber, welcher Nationalverband (bzw. -verbände) 

die UEFA Women’s EURO 2029 ausrichten wird, trifft 

das UEFA-Exekutivkomitee am 3. Dezember 2025 in 

Nyon.

Um bei der Vergabeentscheidung die absolute Mehr-

heit der wahlberechtigten Mitglieder des UEFA-Exe-

kutivkomitees für die deutsche Bewerbung zu gewin-

nen, hat die DFB EURO GmbH in enger Abstimmung 

mit der DFB-Spitze sowie der Abteilung Internationale 

Beziehungen zielgerichtete und umfassende Kommu-

nikationsmaßnahmen ergriffen. Ziel war es, die Ent-

scheidungsträger frühzeitig und überzeugend über 

die Stärken und den gesellschaftlichen Mehrwert der 

deutschen Bewerbung zu informieren und sie für das 

Konzept zu gewinnen.

U E FA  WO M E N ’ S  E U R O 
2 0 29  B I D

Der DFB hat sich im September 2024 aufgrund der 

durchweg positiven Resonanz bei der Durchführung 

der UEFA EURO 2024 sowie der wichtigen Perspek-

tiven, die ein weiteres internationales Top-Event für 

die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland 

mit sich bringt, dafür entschieden, sich für die UEFA 

Women‘s EURO 2029 zu bewerben. 

Der Frauenfußball in Europa hat in den vergangenen 

Jahren eine beeindruckende Entwicklung genom-

men – und das Potenzial ist noch lange nicht ausge-

schöpft. Mit der UEFA Women’s EURO 2029 möchte 

der DFB in Deutschland ein Turnier ausrichten, das 

diese Dynamik weiter vorantreibt. Unter dem Motto 

„TOGETHER WE RISE” ist die Bewerbung in erster Linie 

von der Idee getragen, dass mit einer UEFA WEURO 

2029 in Deutschland die Professionalisierung des 

Frauenfußballs insgesamt vorangetrieben und die 

Förderung von Frauen im Fußball weiter gestärkt wer-

den kann: Der Frauenfußball soll auf allen Ebenen 

nachhaltig wachsen. 

Um dies zu erreichen, sollen erstmals bei einer UEFA 

WEURO mehr als eine Million Tickets verkauft wer-

den, damit soll die erste Frauen-Europameisterschaft 

der Geschichte stattfinden, die auch wirtschaftlich 

erfolgreich sein soll. Profitieren sollen alle Mit-

gliedsverbände der UEFA, die Europameisterschaft 

in Deutschland soll den Frauenfußball in ganz Europa 

nachhaltig weiterentwickeln. 

Mitbewerber um die Ausrichtung der UEFA WEURO 

2029 sind die Verbände aus Dänemark/Schweden, 

Polen und Portugal. Italien hatte zunächst ebenfalls 

eine Bewerbung angekündigt, hat diese jedoch inzwi-

schen zurückgezogen.

Um die Vorgaben der UEFA für diesen Bid bestmög-

lich zu bearbeiten, wurde ein DFB-Team mit Perso-

nen aus den Fachabteilungen und externen Experten 

zusammengestellt. Diese Kolleg*innen fungierten 

in ihren jeweiligen Bereichen zugleich als Schnitt-

stelle zu den externen Stakeholdern des Bids (Städte, 

Stadien, Flughäfen, Trainingsplätze, Hotels), um den 

Input zu prüfen und systematisch in die Bewerbungs-

unterlagen einzuarbeiten.

NATI ONA LE S  B E WE RB UN G S -
VE RFA HRE N  ZUR  S PIE LO R T
AUS WA HL

Parallel dazu führte die DFB EURO GmbH bis zum  

13. Juni 2025 zur Auswahl der acht Standorte und 

Stadien, die der DFB in seiner Bewerbung bei der 

UEFA einbeziehen möchte, ein transparentes und 

diskriminierungsfreies nationales Bewerbungsver-

fahren durch. Die Durchführung und Bewertung des 

nationalen Bewerbungsverfahrens erfolgte innerhalb 

des DFB mit einer mehrstufigen Gremienstruktur.

Die erste Ebene bildete eine fachlich besetzte 

Arbeitsgruppe, in der hauptamtliche Mitarbeitende 

des DFB ihr spezifisches Know-how in die verschie-

denen Bewerbungssektoren einbrachten. Sie waren 

verantwortlich für die Prüfung der eingereichten 

Unterlagen und die Ausarbeitung der fachlichen 

Bewertung auf Basis der UEFA-Anforderungen.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden anschlie-

ßend einem Expertengremium zur Überprüfung 

vorgelegt. Dieses interdisziplinär zusammenge-

setzte Gremium hatte drei zentrale Aufgaben: die 

Freigabe des Verfahrenskonzepts, die strategische 

Überprüfung sowie – bei Bedarf – eine Anpassung 

der technischen Bewertung und schließlich die Aus-

arbeitung einer Empfehlung an das DFB-Präsidium. 

Dem Gremium gehörten u. a. Dr. Holger Blask, Jür-

gen Eißmann, Dr. Jörg Englisch, Doris Fitschen, Pia 

Hess, Michael Kirchner, Patrick Kisko, Nia Künzer und 

Steffen Simon an.

Als finales Entscheidungsgremium fungierte das 

DFB-Präsidium. Es war zuständig für die Verab-

schiedung des Bewerbungsverfahrens gemäß dem 

DFB-Bewerbungsreglement sowie für die Vorauswahl 

(„Shortlist“) und schließlich die endgültige Auswahl 

der Spielorte. Dabei stützte sich das Präsidium auf die 

Empfehlungen des Expertengremiums, hatte jedoch 

die Möglichkeit, im begründeten Einzelfall von diesen 

Empfehlungen abzuweichen.

FE S TLEG UN G  D E R  S PIE LO R TE

Seitens des DFB wurde nach erfolgtem Beschluss 

zur Einreichung der Interessenserklärung zur Aus-

tragung der UEFA WEURO 2029 eine Informations-

veranstaltung mit denjenigen potenziellen Spielorten 

durchgeführt, die jeweils über ein Stadion mit einer 

Bruttokapazität von mindestens 20.000 Sitzplätzen 

(UEFA-Requirements) verfügen. 
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Nach dieser Veranstaltung bekundeten mehr als 30 

Spielorte ihr Interesse, sich an einem Nationalen 

Bewerbungsverfahren zu beteiligen.

Im Rahmen der Vorauswahl wurden die Bewerbersta-

dien auf Grundlage ihrer Brutto-Sitzplatzkapazität in 

drei Kategorien eingeteilt:

	→ Kategorie A: 20.000 bis 30.000 Plätze

	→ Kategorie B: 30.001 bis 50.000 Plätze

	→ Kategorie C: über 50.000 Plätze

Die Auswahl erfolgte auf Basis eines dreistufigen 

Bewertungsprozesses, bei dem die zuvor definier-

ten Kriterien entsprechend gewichtet wurden. Ziel 

war es, bis zu sechs Spielorte aus Kategorie A, bis zu 

drei aus Kategorie B und bis zu drei aus Kategorie C 

für die nächste Phase zu benennen.

Als Ergebnis dieses Prozesses wurden am 12. März 

2025 folgende elf Städte offiziell in die Shortlist auf-

genommen: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt 

am Main, Gelsenkirchen, Hannover, Köln, Leipzig, 

München, Rostock und Wolfsburg.

Im weiteren Verlauf des Auswahlverfahrens erhielten 

diese elf Spielorte die Möglichkeit, ihre eingereich-

ten Unterlagen weiter zu optimieren. Die finalisier-

ten Bewerbungsunterlagen wurden erneut durch 

die Arbeitsgruppe geprüft, vom Expertengremium 

bewertet und schließlich dem DFB-Präsidium zur 

Entscheidung vorgelegt.

Im Ergebnis wurden schließlich folgende acht Städte 

als potenzielle Spielorte für die UEFA Women’s EURO 

2029 ausgewählt: Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt 

am Main, Hannover, Köln, Leipzig, München und 

Wolfsburg.

ZUSAMME NA RB E IT  MIT  
S TA K E H O LD E RN 

Für die Erstellung der Bewerbungsunterlagen auf 

knapp 2.500 Seiten wurde mit zahlreichen Stake-

holdern (Bund, Länder, Städte, Stadien etc.) zusam-

mengearbeitet und der Dialog gesucht. Erfreulich 

war in diesem Prozess, dass auf Seiten des Bundes 

und der Städte bereits verbindliche Beschlüsse oder 

Garantien abgegeben werden konnten. Dies zeigt 

das große Interesse und die breite Unterstützung, 

die diese Bewerbung auch aus Kreisen außerhalb der 

Fußball-Familie erfährt.

B ID -SUPP O R T 

Die Unterstützung für den Bid wurde dem DFB 

darüber hinaus von zahlreichen Persönlichkeiten, 

Unternehmen, Medien, Verbänden in Form von 80 

Unterstützerschreiben zum Ausdruck gebracht, die 

als Bestandteil der Bewerbungsunterlagen bei der 

UEFA eingereicht wurden. Diese Anschreiben doku-

mentieren die große Rückendeckung für die DFB-Be-

werbung.

KOMM UNIK ATIVE  
M A S SN A HME N

Umfassende Kommunikationsmaßnahmen wurden 

ergriffen, um den Bid in allen Aspekten zu begleiten. 

Dies betrifft den Bewerbungsprozess zur Auswahl der 

acht Spielorte begleitende Maßnahmen, aber auch 

darüberhinausgehende Aktionen, um die deutsche 

Bewerbung national wie auch international sichtbar 

zu machen. Ferner war es das Ziel, eine kontinuier-

liche Medienpräsenz zu erzeugen, um die Bekannt-

heit und Sympathie für den Bid in der Öffentlichkeit 

zu steigern. Zur klassischen Medienarbeit zählte 

die Content-Kreation – von Pressemitteilungen bis 

zu Social-Media-Formaten. Zahlreiche Events und 

Anlässe wurden genutzt, um die Bewerbung zu 

platzieren; so griff Julian Nagelsmann das Thema 

beispielsweise in der Pressekonferenz zur Kaderbe-

kanntgabe für die ersten WM-Qualifikationsspiele im 

September 2025 auf.

Aktuell ist bei allen medienrelevanten Spielen des 

DFB (z. B. Länderspiele, DFB-Pokal der Männer und 

Frauen, Highlight-Spiele der Google Pixel Frau-

en-Bundesliga) eine Sichtbarkeit des Bid vorgese-

hen – sei es durch Bandenwerbung oder flankierende 

Veranstaltungen. Marketing-Tage der Nationalmann-

schaften und Media Days der vom DFB organisierten 

Ligen wurden genutzt, um Content für den Bid zu 

produzieren.

Aktionen wie „Future Leaders in Football“, „Female 

Brilliance” oder die Karrieremesse „Next Goal” wur-

den begleitet und kommunikativ genutzt. Einen 

immer größeren Stellenwert nimmt zudem die Ver-

netzung mit Stakeholdern ein – sowohl durch Koope-

rationen mit Spielorten, Stadien und Vereinen, als 

auch durch die Einbindung von Partnern, den Regi-

onal- und Landesverbänden, anderen Sportverbän-

den und prominenten Persönlichkeiten in die Aktion  

„29 Champions for 29“.

Kurz vor der Vergabe der UEFA am 3. Dezember 2025 

soll vom 21. bis 23. November ein Aktionsspieltag, 

der sich über sämtliche Ligen erstreckt und auch den 

Amateurbereich ansprechen wird, ein letztes deutli-

ches Zeichen aus der Fußball-Familie senden.

Darüber hinaus wurde der Bid auch in der internen 

Kommunikation gestärkt, um hausintern ein stärkeres 

Bewusstsein für dieses wichtige Projekt zu schaffen.
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damaligen Zeitpunkt erhebliche Auswirkungen auf 

den Abstiegskampf. Das DFB-Bundesgericht bestä-

tigte nach einer langen mündlichen Verhandlung das 

Urteil des DFB-Sportgerichts. Im Ergebnis sprach das 

DFB-Bundesgericht aus, dass es für eine Spielwertung 

weder erforderlich ist, dass der getroffene Spieler tat-

sächlich eine erhebliche Verletzung davongetragen 

hat, noch dass der Schiedsrichter das Spiel abgebro-

chen hat. Die ernstliche ärztliche Sorge, dass eine neu-

rologische Verletzung eingetreten sein konnte, war 

ausreichend. Die vom Schiedsrichter auch unter Beach-

tung der polizeilichen Sicherheitslage getroffene Ent-

scheidung, das Spiel fortzusetzen, statt abzubrechen, 

konnte die sportrechtliche Würdigung der Vorgänge 

nicht beeinträchtigen. Die dadurch erfolgte Trennung 

der Spielleitung von der sportrechtlichen Würdigung 

führt letztlich zur Stärkung der Position des Schieds-

richters. Dieser kann bei der Frage des Abbruchs dem 

Aspekt der Einschätzung der Sicherheitslage durch 

die Polizei größere Bedeutung beimessen, ohne dass 

er die Rechte einer möglicherweise durch eine Ver-

letzung geschwächten Mannschaft beeinträchtigen 

muss. Insgesamt aber bleibt zu hoffen, dass derartige 

Vorfälle die seltene unrühmliche Ausnahme bleiben 

und unschöne Eingriffe der Zuschauer auf das Spiel-

feld verhindert werden können. 

In einem weiteren Berufungsverfahren (Hansa 

Rostock) befasste sich das DFB-Bundesgericht mit 

der Frage von Äußerungen auf einem Banner, das im 

Rahmen einer Choreografie im Fanblock ausgerollt 

worden war. Die Gestaltung des Banners konnte als 

Anspielung auf die ausländerfeindlichen Übergriffe im 

Jahr 1992 verstanden werden. In diesem Sinne war es 

als diskriminierend und ausländerfeindlich zu bewer-

ten. Das DFB-Bundesgericht hob hervor, dass es weni-

ger darauf ankam, welche Aussagen die Fangruppe 

damit konkret machen wollte, sondern welcher Ein-

druck bei Dritten entstehen konnte, die das Banner zur 

Kenntnis nahmen. Wenn die Gestaltung eines Banners 

objektiv geeignet ist, als diskriminierend oder auslän-

derfeindlich aufgenommen zu werden, darf es nicht 

aufgehängt werden. Hier setzte das DFB-Bundesge-

richt die Eingriffsschwelle herab. Nicht nur die direkte 

zielgerichtete Äußerung mit diskriminierenden und 

ausländerfeindlichen Inhalten ist verboten, sondern 

auch solche Äußerungen, die objektiv so verstanden 

werden können. Der Sinn und Zweck dieser Rechtspre-

chung liegt darin, dass es der sportliche Anstand und 

Respekt gebietet, bereits den Anschein eines diskri-

minierenden oder ausländerfeindlichen Verhaltens zu 

verhindern. Gerade der Sport sollte hier Vorbild sein, 

die Menschenwürde aller Beteiligten als tatsächlich 

unantastbar zu schützen. 

In zwei Verfahren musste sich das DFB-Sportgericht 

mit spieltechnischen Fragen befassen, die eigentlich 

geklärt schienen.

Im Verfahren FC Kosova Kernen ging es um die Frage, 

wer die Verantwortung trägt, wenn eine Mannschaft 

einen 12. Spieler mitspielen lässt. Hier entschied 

das DFB-Bundesgericht, dass die Kontrollpflicht des 

Schiedsrichters nicht zur Entlastung führt. Wenn ein 

12. Spieler eine nicht unerhebliche Zeit mitspielt, 

kann eine in den Statuten eines Landesverbandes 

verankerte Spielwertung nicht gegen DFB-Recht 

verstoßen. 

Im Verfahren aus dem Spiel der Frauen-Bundesliga 

zwischen Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg 

ging es um einen Regelverstoß. Die Schiedsrich-

terin hatte einen Strafstoß wegen der frühzeiti-

gen Bewegung der Torhüterin wiederholen lassen, 

ohne abzuwägen, ob diese Bewegung die Schützin 

beeinträchtigt hatte. Die Frage war daher, ob das 

Sportgericht nachträglich noch feststellen durfte, 

ob eine Beeinträchtigung stattgefunden hatte. Das 

DFB-Bundesgericht stellte klar, dass es bei einem 

Regelverstoß ausschließlich darauf ankommt, ob 

die Spielfortsetzung nicht der subjektiven Feststel-

lung der Schiedsrichterin entsprach. Die objektive 

Situation muss außer Betracht bleiben. In dem Fall 

hatte die Schiedsrichterin die notwendige Feststel-

lung zur Unterbrechung des Spiels nicht getroffen, 

sodass die Entscheidung aus ihrer Sicht falsch war. 

Für das DFB-Bundesgericht war dies ausreichend, um 

den Regelverstoß zu bejahen. Auf die Frage, welche 

Feststellungen die Schiedsrichterin objektiv hätte 

treffen können (wie der Ablauf also tatsächlich war), 

kam es dagegen nicht an. 

Ein besonderer Dank gilt meinem Stellvertreter Kostja 

von Keitz und allen engagierten und sachkundigen 

Beisitzern des Bundesgerichts für ihre unermüdliche 

und fachlich hochqualitative Arbeit. Ebenfalls mit 

großen Dank darf ich die großartige Unterstützung 

durch die für die Sportgerichtsbarkeit zuständigen 

hauptamtlichen Mitarbeiter der Rechtsabteilung des 

DFB erwähnen. Unter der Leitung von Dr. Bastian Has-

linger erledigen die Mitarbeiter die gesamte organisa-

torische Tätigkeit, die mit dem Gericht verbunden ist. 

Ohne diese Hilfe wäre die Arbeit nicht zu bewältigen. 

Die immer freundliche, hilfsbereite und kompetente 

Unterstützung, die die ehrenamtlichen Mitglieder des 

DFB-Bundesgerichts erhalten, erleichtert die Tätigkeit 

wesentlich und bereitet Freude in der Ausübung des 

Ehrenamts. 

Während dieses Berichtszeitraums fand im DFB-Bun-

desgericht ein Wechsel im Vorsitz statt. Achim Späth, 

der elf Jahre lang das DFB-Bundesgericht geleitet 

hatte, gab zum 1. Oktober 2024 den Staffelstab an 

seinen langjährigen Stellvertreter Oskar Riedmeyer 

weiter. Achim Späth war seit 2007 stellvertretender 

Vorsitzender des DFB-Sportgerichts gewesen und 

hatte den Vorsitz des DFB-Bundesgerichts im Jahr 

2013 von Goetz Eilers übernommen. Er führte das 

DFB-Bundesgericht mit ruhiger Hand insbesondere 

durch die sportrechtlich schwierigen Zeiten der Pan-

demie. Er prägte die Rechtsprechung der DFB-Sport-

gerichtsbarkeit über mehr als ein Jahrzehnt und 

war dabei ein verlässlicher Partner der Vereine und 

Gesellschaften. Zu allen Sportrichtern pflegte er ein 

freundschaftliches Verhältnis, was ihm überall große 

Anerkennung verschaffte. Die Übergabe des Amtes 

vor dem Erreichen der Altersgrenze an den Stellver-

treter stärkt die Kontinuität des Gerichts und der 

Rechtsprechung. Die Sportgerichtsbarkeit des DFB 

baut dankbar auf dem Wirken von Achim Späth auf.

Leider musste sich das DFB-Bundesgericht dauerhaft 

von seinem vormaligen Vorsitzenden Goetz Eilers 

verabschieden, der am 29.Juli 2024 nach einem 

erfüllten Leben rund um das Sportrecht verstarb. Er 

wird nicht nur als langjähriger Justiziar und stellver-

tretender Geschäftsführer des DFB, sondern auch als 

Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts, dem er sieben 

Jahre lang vorstand, und nicht zuletzt als großartiger 

Mensch in Erinnerung bleiben.

Insgesamt hat sich die Arbeit im DFB-Bundesgericht 

nach den stürmischen Jahren der Pandemie wieder 

auf den üblichen Umfang eingependelt. Die geringe 

Anzahl von Berufungen, die vom DFB-Bundesge-

richt verhandelt werden mussten, spiegelt die hohe 

Qualität und Akzeptanz der Arbeit des DFB-Sportge-

richts wider. Nur in wenigen Verfahren besteht aus 

der Sicht der Betroffenen eine Notwendigkeit, das 

Berufungsgericht mit der Überprüfung des Erstur-

teils zu befassen. Wenn jedoch Berufung eingelegt 

wird, werden die Verfahren regelmäßig besonders 

nachhaltig betrieben. Eine Reihe von Urteilen des 

DFB-Bundesgerichts wurde daher auch in diesem 

Berichtszeitraum von den Betroffenen beim Ständi-

gen Schiedsgericht angegriffen, das im Verhältnis der 

Vereine und Gesellschaften zum DFB die ordentliche 

Gerichtsbarkeit ersetzt. Jedoch hielten alle Urteile 

den Einwänden stand. Der Umstand zeigt jedoch, 

welche Bedeutung den Urteilen von den Vereinen 

und Gesellschaften beigemessen wird.  

Das Verfahren des DFB-Bundesgerichts mit der größ-

ten medialen Aufmerksamkeit war die Berufung von 

Union Berlin gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts 

aufgrund des Wurfes eines Feuerzeugs im Bundesli-

gaspiel gegen den VfL Bochum. Das Urteil hatte zum 
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Abbrennen und Werfen von bengalischen Feuern und 

anderen Gegenständen, das Entzünden von Rauch-

bomben und Leuchtraketen sowie diskriminierendes 

und gewaltsames Verhalten in den Fankurven stellen 

schwerwiegende Verstöße gegen die Verbandsstatu-

ten dar, die nicht toleriert werden können und damit 

auch sportrechtlich zu verfolgen sind. Die Rechtsor-

gane richten ihre Arbeit dabei vorrangig „täterorien-

tiert“ aus, das heißt die Ermittlung der verantwort-

lichen Täter durch den Heim- und den Gastverein 

und deren Sanktionierung bzw. die Weiterleitung der 

Strafen durch die Vereine und damit die Verhinderung 

zukünftiger Verstöße sind das primäre Ziel des sport-

gerichtlichen Handelns. Dabei wirkt sich die erfolg-

reiche Ermittlung der schuldigen Täter bei Vergehen 

in den Zuschauerbereichen immer erheblich strafmil-

dernd aus. Das Sanktionssystem der Rechts- und Ver-

fahrensordnung des DFB ist dabei kein Selbstzweck, 

sondern folgt dem gemeinsamen Interesse von Ver-

bänden, Vereinen bzw. Kapitalgesellschaften und 

Zuschauern, Fußballspiele störungsfrei und sicher zu 

erleben. Die dauerhafte und nachhaltige Eindämmung 

solcher Vorfälle ist nur dann möglich, wenn sich alle 

Beteiligten hierzu offen positionieren und ihre Auf-

gaben – auch in sportgerichtlichen Verfahren – ver-

antwortungsbewusst und im Interesse des Fußballs 

wahrnehmen. Die Ahndungspraxis der Rechtsorgane 

(Haftung der Clubs für schuldhaftes Fehlverhalten von 

Zuschauern) ist inzwischen auch durch den Bundesge-

richtshof als rechtmäßig abgesegnet worden.

Zu den herausragenden Verfahren der vergange-

nen Spielzeiten zählte in der Saison 2022/2023 das 

Doping-Verfahren gegen einen Spieler der 2. Bun-

desliga, in dessen Körper eine verbotene Substanz 

(EPO) festgestellt wurde. Im Ergebnis eines aufwän-

digen und komplexen, insbesondere von wissen-

schaftlichen Grundsatzfragen zum Dopingnachweis 

geprägten Verfahrens hat das Sportgericht den Spie-

ler wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Vor-

schriften des DFB mit einer – als angemessenen 

bewerteten – Sperre von zwei Jahren belegt. Auf die 

Berufungen von Spieler und NADA hat das Interna-

tionale Schiedsgericht (CAS) den Verstoß gegen die 

Anti-Doping-Bestimmungen bestätigt, die Sperre 

aber auf vier Jahre verlängert, dies entgegen der 

hier vertretenen Ansicht zur Strafbemessung unter 

Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgebotes und der 

nationalen Rechtsprechung.

Zu den besonderen Verfahren im Berichtszeitraum 

zählten auch die Fälle, in denen sich die Sportge-

richtsbarkeit mit einer Vielzahl von Stör- und Pro-

testaktionen von Anhängern der Clubs gegen den 

geplanten Einstieg eines Investors zur Verwertung 

der Bundesliga-Medienrechte befassen musste. Zu 

Beginn der Rückrunde der Spielzeit 2023/2024 ging 

kaum ein Spiel der Bundesliga und der 2. Bundes-

liga ohne eine Spielunterbrechung über die Bühne. 

Mit Tennisbällen, Schokotalern, Flummis oder auch 

ferngesteuerten Autos sorgten Anhänger der Clubs 

immer wieder für Spielunterbrechungen. Die Sport-

gerichtsbarkeit hat hier Sanktionen gegen die Clubs 

verhängen müssen, auch wenn der Protest der 

Anhänger als sozialadäquate und zulässige Maß-

nahme der Meinungsäußerungsfreiheit grundsätzlich 

berechtigt und hinzunehmen war. Die angewendeten 

Protestformen der Anhänger gingen allerdings über 

das zulässige Maß hinaus. Das Werfen von Gegen-

ständen auf das Spielfeld ist im Hinblick auf eine 

mögliche Gefährdung dort befindlicher Personen 

ebenso verboten wie zielgerichtet herbeigeführte 

Spielunterbrechungen, die geeignet sind, den ord-

nungsgemäßen Ablauf und das Ergebnis des Spiels 

zu beeinträchtigen.  

Als sportrechtlich anspruchsvoll stellte sich auch das 

Verfahren des Feuerzeugwerfers von Köpenick in der 

Saison 2024/2025 dar. In diesem Verfahren war über 

den Einspruch gegen die Wertung eines Spiels der 

Bundesliga zu befinden, in dem der Torwart der geg-

nerischen Mannschaft von einem aus dem Fanblock 

geworfenen Feuerzeug getroffen wurde. Mit diesem, 

dem betreffenden Club zurechenbaren Fehlverhal-

ten ging das Sportgericht von einer Schwächung der 

gegnerischen Mannschaft aus, womit der Einspruch 

nach § 17 Nr. 2 b) der DFB-Rechts- und Verfahrens-

ordnung begründet war. Die Umwertung des Spie-

lergebnisses war dabei als Regelfolge alternativlos, 

auch wenn solche Eingriffe am grünen Tisch dem 

sportlichen Geist widersprechen und nur das letzte 

Mittel bleiben können. Berufung und Schiedsklage 

gegen das Urteil sind erfolglos geblieben. Dabei ist 

das Schiedsgericht auch dem Ansatz des Sportge-

richtes gefolgt, wonach das Spiel vom Schiedsrich-

ter zwar nicht förmlich, gleichwohl aber durch den 

einvernehmlichen Nichtangriffspakt der beteiligten 

Mannschaften in den letzten Spielminuten faktisch 

abgebrochen wurde und damit einem Spielabbruch 

im Sinne der DFB-Bestimmungen gleichzusetzen war. 

In diesen Fällen ist die Spielwertung gegen den Club, 

dessen Anhänger den Spielabbruch verursacht hat, 

zwingende Folge. 

Schließlich hatte sich das Sportgericht jüngst mit 

einem Fall der versuchten unzulässigen Einwirkung 

auf den sportlichen Wettbewerb (Spielmanipula-

tion) zu befassen, in dem vor einem Landespokalfi-

Der Berichtszeitraum erstreckt sich auf die drei 

Spielzeiten 2022/2023 bis 2024/2025. 

Das Sportgericht hatte sich in diesem Zeitraum mit 

insgesamt 3.196 Fällen zu befassen. Davon entfie-

len 1.726 auf die Bundesliga, 2. Bundesliga und den 

DFB-Pokal, 790 auf die 3. Liga, 69 auf Frauen-Bun-

desliga und 2. Frauen-Bundesliga, 543 auf Junio-

ren-Bundesligen bzw. DFB-Nachwuchsligen sowie 

68 auf andere Wettbewerbe (Futsal-Bundesliga und 

B-Juniorinnen-Bundesliga). Im Übrigen beziehe ich 

mich auf das Zahlenwerk im Bericht des Vorsitzenden 

des DFB-Kontrollausschusses, Dr. Anton Nachreiner. 

Die Zahl der Roten Karten in den DFB-Ligen bewegt 

sich weiterhin auf niedrigem Niveau. In der Bundes-

liga kommt es durchschnittlich zu etwa einer Roten 

Karte pro Spieltag, in der 2. Bundesliga sind es im 

Durchschnitt zwei Rote Karten pro Spieltag. Die fol-

genden Sperrstrafen hielten sich dabei weitgehend 

im Rahmen des Üblichen, Sperrstrafen mit mehr als 

drei Spielen mussten nur ausnahmsweise verhängt 

werden. 

Ansonsten waren die Themenstellungen des 

DFB-Sportgerichtes in den letzten drei Jahren unter 

sportrechtlichen Aspekten weitgehend die altbe-

kannten, mit nachfolgend dargestellten Ausnahme-

fällen: 

Mit Ende der coronabedingten Lockdownphasen, in 

denen es gemäß staatlicher Vorgaben eine Vielzahl 

von Spielen ohne Zuschauer oder mit begrenzter 

Zuschauerzahl gab, haben mit der Saison 2022/2023 

leider wieder die Verfahren gegen Vereine wegen des 

Fehlverhaltens ihrer Anhänger breiten Raum einge-

nommen. Im Durchschnitt entfielen in der Bundes-

liga und der 2. Bundesliga in allen drei Spielzeiten 

mehr als 80 % aller Verfahren vor dem Sportgericht 

auf pyrotechnische Aktionen in den Kurven. Das 
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nalspiel mit unlauteren Mitteln versucht wurde, den 

Einsatz eines Spielers der gegnerischen Mannschaft 

zu verhindern. Die handelnden Trainer sind mit län-

geren Tätigkeitsverboten belegt worden. Hiergegen 

haben die Betroffenen Berufung zum DFB-Bundes-

gericht eingelegt, das Verfahren ist zum Zeitpunkt 

der Abgabe des Berichts noch nicht abgeschlossen. 

Im Berichtszeitraum setzte sich das DFB-Sportge-

richt aus folgenden Personen zusammen: Stephan 

Oberholz als Vorsitzender, Georg Schierholz als 

Stellvertreter (der altersbedingt ausscheidet), Torsten 

Becker, Steffen Tänzer, Prof. Dr. Andreas Pitz, Dr. Mar-

cus Tischler und Heinz Müller als DFB-Beisitzer sowie 

den vielen Sportgerichts-Sonderbeisitzer*innen für 

die jeweiligen Fachbereiche. Ihnen allen danke ich 

sehr für ihre engagierte und kompetente Mitarbeit. 

Die sportrechtlich mitunter schwierige Arbeit für den 

Fußball im DFB haben wir immer mit Freude und gro-

ßem Engagement erbracht. 

Im Querschnitt des Berichtszeitraumes hatten die 

Entscheidungen des DFB-Sportgerichtes durchge-

hend eine Rechtskraftquote von über 95 %. Diese 

Quote spiegelt die Akzeptanz wider, die die Arbeit 

der Sportgerichtsbarkeit bei den Vereinen und Kapi-

talgesellschaften gefunden hat. Diese Bilanz basiert 

auch auf der Unterstützung durch das Hauptamt, hier 

Dr. Jörg Englisch, Dr. Bastian Haslinger, Dr. Dirk Krä-

mer, Felix Fütterer, Maraike Meurer-Dörn, Kim Sterzel, 

Georg Borchardt und vor allem auch Daniela Wagner 

und Frauke Jeske, ohne die der Arbeitsanfall nicht zu 

bewältigen wäre, sowie auf der sachlichen und fairen 

Kommunikation mit den Vertretern der Vereine. Ohne 

deren Engagement und den gemeinsamen Willen 

zu einer – in der Regel konsensorientierten – Kon-

fliktlösung hätten die Verfahren nicht gleichermaßen 

angemessen und verantwortungsvoll abgeschlossen 

werden können.  

Meine besonderen Anliegen waren und sind die 

transparente, faire Kommunikation im Sportgerichts-

verfahren sowie die Sicherung einer unabhängigen 

Sportrechtsprechung durch strikte Befolgung rechts-

staatlicher Grundsätze unter Wahrung der Verbands-

autonomie. Diesem Anspruch fühlt sich das Sportge-

richt weiterhin verpflichtet.
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Herkömmlicherweise ein zentraler Bestandteil des 

Rechenschaftsberichts des Kontrollausschusses ist 

eine Statistik über die geleistete Arbeit. Zu meinem 

Amtsantritt als Vorsitzender des Kontrollausschus-

ses im Oktober 2007 vermeldete mein Vorgänger Dr. 

Horst Hilpert für die Lizenzligen und die Frauen-Bun-

desligen für den Berichtszeitraum 1. Juni 2004 bis 

30. Juni 2007 insgesamt 702 Sportstrafverfahren, 

wovon 236 eingestellt worden seien. Ein geradezu 

traumhafter Zustand im Vergleich zur Auflistung für 

die drei vergangenen Spielzeiten. Hauptursache für 

die kontinuierliche Zunahme der Sportgerichtsverfah-

ren seither ist der exorbitante Anstieg der Verfahren 

gegen Vereine wegen schuldhaften rechtswidrigen 

Fehlverhaltens ihrer Zuschauer und Anhänger.

 

Im Berichtszeitraum erledigte der Kontrollausschuss 

die ihm übertragenen Aufgaben in nachfolgender 

Besetzung, wobei sich eine Neuerung in der vergan-

genen Wahlperiode dadurch ergab, dass dem bisher 

ausschließlich mit Männern besetzten Gremium nun-

mehr zwei Frauen angehörten:

Dr. Anton Nachreiner (Vorsitzender), Fred Kreitlow 

(stellvertretender Vorsitzender), Emanuel Beierlein, 

Dr. Florian Bollacher, Marc Hobrack, Bernd-Peter 

Knafla, Achim Kroth, Inka Müller-Schmäh, Jürgen 

Paepke, Dr. Patrick M. Pintaske, Prof. Dr. Björn Schiff-

bauer, Thomas Schönig, Christine Zanner.

Mit dem letzten DFB-Bundestag sind Thomas Berg-

mann und Ralph-Uwe Schaffert, die als DFB-Vizeprä-

sidenten in neue Aufgabenfelder gewählt wurden, 

sowie Bernd Steudl auf eigenen Wunsch ausgeschie-

den. Ihnen und allen aktiven Gremienmitgliedern 

danke ich für ihre stetige Einsatzbereitschaft und 

absolute Loyalität recht herzlich. Dieser Dank für das 

von gegenseitigem Vertrauen geprägten Miteinan-

der gilt ebenso Thomas Bergmann und Ralph-Uwe 

Schaffert in ihren neuen Funktionen, Direktor Dr. Jörg 

Englisch sowie den hauptamtlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern Dr. Bastian Haslinger, Dr. Dirk 

Krämer, Maraike Meurer-Dörn, Felix Fütterer, Georg 

Borchardt sowie Daniela Wagner, Frauke Jeske und 

Kim Sterzel, ohne deren Fleiß, Hilfsbereitschaft und 

Sachkunde eine effektive Aufarbeitung der Masse an 

Fällen und Erledigung sonstiger Angelegenheiten 

nicht denkbar wäre. 

Eingeschlossen in den Dank sind auch die Mitglieder 

der beiden Rechtsorgane des DFB, insbesondere die 

Vorsitzenden Achim Späth (bis 30. September 2024), 

Oskar Riedmeyer (seit 1. Oktober 2024) und Stephan 

Oberholz für das weitgehend konsensuale und auch 

bei Meinungsverschiedenheiten konfliktfreie Zusam-

menwirken. Gleiches gilt fast ausnahmslos für Ver-

einsvertreter und deren Rechtsbeistände, was auch in 

diesem Berichtszeitraum zu einer großen Akzeptanz 

der Anträge des Kontrollausschusses und der nach-

folgenden Gerichtsentscheidungen beigetragen hat. 

Mein Dank gilt zudem der Ethik-Kommission des DFB 

mit Frau Prof. Dr. Irina Kummert an deren Spitze für 

die stets gute Zusammenarbeit. Schließlich danke ich 

den anderen Gremien der DFL und des DFB, insbe-

sondere der DFB-Kommission Prävention & Sicherheit 

& Fußballkultur und deren Sicherheitsbeobachtern, 

für die gewinnbringende Zusammenarbeit.

BUNDESLIGA , 2 .  BUNDESLIGA , DFB-POK AL
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

VERFAHREN INSGESAMT 275 451 657 619

Davon entfielen auf:

SPIELER 53 56 72 64

TRAINER/OFFIZIELLE 6 9 12 16

VEREINE 167 301 439 381

SCHRIFTLICHE VERFAHREN 171 296 425 407

EINZELRICHTER-URTEIL 34 66 81 49

MÜNDLICHE VERHANDLUNGEN 21 4 17 5

ERMITTLUNGEN/EINSTELLUNGEN 49 85 134 158

FR AUEN-BUNDESLIGA , 2 .  FR AUEN-BUNDESLIGA,  
DFB-POK AL DER FRAUEN

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

VERFAHREN INSGESAMT 22 20 25 24

Davon entfielen auf:

SPIELERINNEN 9 11 9 12

TRAINER/OFFIZIELLE 4 4 4 5

VEREINE 5 3 6 7

SCHRIFTLICHE VERFAHREN 11 15 14 20

EINZELRICHTER-URTEIL 7 3 4 2

MÜNDLICHE VERHANDLUNGEN 0 0 1 2

ERMITTLUNGEN/EINSTELLUNGEN 4 2 6 0

3. LIGA
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

VERFAHREN INSGESAMT 123 215 292 283

Davon entfielen auf:

SPIELER 32 32 43 34

TRAINER/OFFIZIELLE 6 7 12 16

VEREINE 71 132 175 155

SCHRIFTLICHE VERFAHREN 90 123 159 168

EINZELRICHTER-URTEIL 18 47 68 39

MÜNDLICHE VERHANDLUNGEN 1 1 3 4

ERMITTLUNGEN/EINSTELLUNGEN 14 44 62 72
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Folgende Anmerkungen darf ich mir zu den zahl-

reichen erledigten Verfahren erlauben:

	→ �Der erhebliche Anstieg der Verfahren 
wegen Zuschauerfehlverhaltens im Spieljahr 
2023/2024 beruht zu einem großen Teil (ca. 
100 Verfahren) auf den Protestaktionen von 
Fans (Stichwort „Tennisbälle“) gegen den 
geplanten Einstieg eines Investors zur Verwer-
tung der Bundesliga-Medienrechte. Mochte 
zwar das Anliegen der Fans von dem in Art. 5 
des Grundgesetztes verankerten Grundrecht 
der Meinungsfreiheit gedeckt sein, so jedoch 
nicht die Einflussnahme auf das Spielgeschehen 
durch das bewusste Verursachen von zum Teil 
länger andauernden Spielunterbrechungen.

	→ �Die sprunghafte Zunahme von Roten Karten im 
Juniorenbereich in der Saison 2024/2025 ist 
aufgrund neuer Spielklassen im Juniorenbe-
reich (DFB-Nachwuchsligen) mit zusätzlichen 
Mannschaften unter der Zuständigkeit des DFB 
erklärbar. 

	→ �An Einzelverfahren gegen Vereine der Bundes-
liga stachen die Spielwertungs- und Sportstraf-
verfahren wegen Spielabbruchs bzw. wettbe-
werbswidrigem „Nichtangriffspakt“ gegen den 
VfL Bochum und den 1. FC Union Berlin hervor.

	→ �Hervorzuheben und verbunden mit erheb-
lichem Arbeitsaufwand gestaltete sich das 
Verfahren gegen Mario Vušković (Hamburger 
SV) wegen eines Dopingvergehens. Es endete 
schlussendlich vor dem CAS, bestätigt durch 
das Schweizerische Bundesgericht, mit einer 
vierjährigen Sperre. Die Rechtsinstanzen des 
DFB hatten auf entsprechenden Antrag des 
Kontrollausschusses aus Gründen der Verhält-
nismäßigkeit auf eine Sperre von zwei Jahren 
erkannt. Diese erachte ich für diesen Einzelfall 
ohne Anhaltspunkt für eine systematische 
Dopingaktivität nach wie vor als tat- und 
schuldangemessen und auch ausreichend.

	→ �Untragbar waren und sind verschiedene 
Angriffe in den Stadien auf Einzelpersonen in 
Wort und Bild. Klarzustellen ist dabei, dass der 
Maßstab für eine sportstrafrechtliche Beur-
teilung nicht der Beleidigungstatbestand des 
Strafgesetzbuchs ist, sondern sogenanntes 
„unsportliches Verhalten“ im Sinne der Satzung 
und der Rechts- und Verfahrensordnung des 
DFB.

	→ �Ebenso unsäglich sind die fast schon zur 
Gewohnheit gewordenen Sachbeschädigungen, 
vor allem von Gästefans, insbesondere an den 
Toilettenanlagen der Stadien. Hier waren und 
sind Kriminelle am Werk!

	→ �Seit Jahren ungelöst ist die Problematik der von 
den Ordnungsbehörden und dem DFB nicht 
genehmigten Pyrotechnik in den Stadien. Dabei 
ist das Abbrennen und Abschießen bzw. Werfen 
von pyrotechnischen Gegenständen ohne 
Genehmigung schon nach staatlichem Recht 
verboten und sanktionsbewehrt, ebenso nach 
den Stadienordnungen aller Vereine. Da die 
Sanktionsmöglichkeiten, die sowohl Satzung 
als auch Rechts- und Verfahrensordnung des 
DFB eigentlich bieten, nicht mehr ausgeschöpft 
werden, steigt die Anzahl der Verstöße bestän-
dig. Verschiedene Arbeitsgruppen zu dieser 
Thematik haben bisher zu keinen Fortschritten 
und schon gar nicht zu einer Lösung im Sinne 
einer Verbannung aus den Stadien geführt. Viel-
mehr streben viele Vereine trotz Kenntnis und 
im Bewusstsein der Gefährlichkeit der Aktionen 
eine Strafmilderung oder gar eine Abschaffung 
jeglicher Sanktionen an. Erstaunlich ist insoweit 
– und in der Diskussion aus meiner Sicht bisher 
völlig zu kurz gekommen – dass die Vereine ihre 
teuer bezahlten Akteure in giftigem und nach 
meinen Informationen zum Teil auch krebserre-
gendem Rauch unter Höchstleistungsanspruch 
agieren lassen. Bleibt hier der Arbeitsschutz auf 
der Strecke? 

Auf dem Bundestag 2025 werde ich schon im Hin-

blick auf die bekannte Altersgrenze nicht mehr zur 

Wahl stehen. Meinem Nachfolger wünsche ich für 

die verantwortungsvolle Tätigkeit an der Spitze des 

Kontrollausschusses eine glückliche Hand, Durchhal-

tevermögen und viel Erfolg. 

Ich verabschiede mich nach 24 Jahren im Kontroll-

ausschuss, davon seit 18 Jahren als Vorsitzender. Ich 

durfte in dieser Zeitspanne einige der größten und 

viele große Namen des deutschen Fußballs kennen-

lernen und den fachlichen Austausch pflegen. Es war 

eine arbeitsreiche, spannende, zuweilen auch harte, 

aber immer interessante Tätigkeit. Es war mir eine 

große Ehre und Freude fast ein Vierteljahrhundert für 

den DFB ehrenamtlich gearbeitet zu haben. 

FUTSAL-BUNDESLIGA
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

VERFAHREN INSGESAMT 16 12 25 18
Davon entfielen auf:

SPIELER 12 9 13 10

TRAINER/OFFIZIELLE 2 3 0 0

VEREINE 2 0 10 7

SCHRIFTLICHE VERFAHREN 11 4 10 7

EINZELRICHTER-URTEIL 5 8 13 10

MÜNDLICHE VERHANDLUNGEN 0 0 0 0

ERMITTLUNGEN/EINSTELLUNGEN 0 0 2 1

B-JUNIOREN-BUNDESLIGA / DFB-NACHWUCHSLIGA
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

VERFAHREN INSGESAMT 44 60 52 104
Davon entfielen auf:

SPIELER 22 39 41 79

TRAINER/OFFIZIELLE 9 6 9 8

VEREINE 9 8 0 3

SCHRIFTLICHE VERFAHREN 33 45 46 68

EINZELRICHTER-URTEIL 6 8 4 17

MÜNDLICHE VERHANDLUNGEN 1 0 0 1

ERMITTLUNGEN/EINSTELLUNGEN 4 7 2 14

A-JUNIOREN-BUNDESLIGA / DFB-NACHWUCHSLIGA
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

VERFAHREN INSGESAMT 72 84 88 159
Davon entfielen auf:

SPIELER 47 59 70 119

TRAINER/OFFIZIELLE 8 13 6 19

VEREINE 5 9 1 11

SCHRIFTLICHE VERFAHREN 49 74 72 104

EINZELRICHTER-URTEIL 11 7 9 39

MÜNDLICHE VERHANDLUNGEN 0 0 0 6

ERMITTLUNGEN/EINSTELLUNGEN 12 3 7 10

B-JUNIORINNEN-BUNDESLIGA SOWIE -POK AL
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

VERFAHREN INSGESAMT 32 5 6 2
Davon entfielen auf:

SPIELERINNEN 12 1 3 2

TRAINER/OFFIZIELLE 1 3 2 0

VEREINE 5 0 1 0

SCHRIFTLICHE VERFAHREN 14 3 6 2

EINZELRICHTER-URTEIL 4 1 3 0

MÜNDLICHE VERHANDLUNGEN 0 0 0 0

ERMITTLUNGEN/EINSTELLUNGEN 14 1 0 0
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B E R I C H T  D E R  
KO M M I S S I O N  P R ÄV E N T I O N  & 
S I C H E R H E I T  &  FA N K U LT U R
H E N D R I K  G R O S S E  L E F E R T

ten Erfahrungsaustausch und stärkt die organisato-

rische Resilienz in und gegen Krisensituationen. Auf 

diese Weise trägt sie maßgeblich dazu bei, dass sich 

Sicherheitsmanagement im Profifußball von einer rei-

nen Pflichtaufgabe zu einer gelebten, gemeinsamen 

Verantwortungskultur entwickelt. 

G ANZ HE ITLI CHE  S I CHE RHE IT S -
Q UA LIFIZ IE RUN G  UND  FO R T-
B ILD UN G  IM  PRO FIFUS S BA LL

Gemäß seiner Satzung schafft der DFB die struk-

turellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen für 

sichere Fußballveranstaltungen – mit dem Ziel, sämt-

liche am Fußball beteiligten Akteure, einschließlich 

der Zuschauenden, bestmöglich zu schützen. Dies 

gilt sowohl für eigene Veranstaltungen (z. B. Länder-

spiele) als auch für jene der Mitgliedsverbände sowie 

der Vereine im Amateur- und Profibereich.

Die Kommission Prävention & Sicherheit & Fußball-

kultur und der DFB-Stabsbereich Sicherheit sowie 

weitere projektbezogene Arbeitsgruppen und strate-

gische Netzwerkpartner bilden dabei tragende Säulen 

der sicherheitsbezogenen Arbeit des DFB.

Im Berichtszeitraum intensivierte der DFB-Stabsbe-

reich Sicherheit in enger Zusammenarbeit mit der 

DFL seine Anstrengungen, das Sicherheitsmanage-

ment im Fußball nachhaltig zu stärken und eine 

tragfähige Sicherheitskultur im Umfeld des Fußballs 

zu etablieren. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf 

dem flächendeckenden Ausbau qualifizierender 

Maßnahmen für die im Sicherheitsnetzwerk tätigen 

Personen – insbesondere in Kooperation mit der SRH 

Hochschule Heidelberg.

Die Fortbildungsangebote richten sich vor allem an 

Sicherheitsbeauftragte, Veranstaltungsleiter, Beschu-

lungskoordinatoren im Bereich der Sicherheits- und 

Ordnungsdienste sowie an Stadionsprecher und 

Platzansager. Diese nehmen innerhalb der Sicher-

heitsarchitektur eine zentrale Rolle ein und tragen 

(haftungsrechtlich relevante) Verantwortung. Die 

Sicherheitsbeauftragten der Klubs und Vereine bilden 

als Hauptverantwortliche für sicherheitsrelevante 

Themen die zentrale Zielgruppe des DFB-Stabsbe-

reichs Sicherheit.

Regelmäßige Arbeitstagungen (halbjährlich), die 

Kommunikation an Spieltagen sowie digitale Aus-

tauschplattformen bilden die Grundlage für einen 

kontinuierlichen Wissenstransfer und Erfahrungsaus-

tausch. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse flie-

ßen zudem systematisch in die sicherheitspolitische 

Arbeit des DFB ein – insbesondere im Kontext der 

öffentlichen Debatte um Polizeikosten.

Die SRH Hochschule Heidelberg führt seit 2011 im 

Auftrag von DFB und DFL einen einjährigen, modular 

aufgebauten Kontaktstudiengang zur Qualifizierung 

von Sicherheitsmanager*innen durch. Bis zum Jahr 

2025 haben rund 200 Absolvent*innen den Titel 

„Zertifizierter Sicherheitsmanager im Fußball“ erwor-

ben und ihre sicherheitsbezogenen Kompetenzen 

erfolgreich ausgebaut.

Z E R TIFIZ IE R TE  VE R ANS TA L-
TUN G S LE ITUN G  IM  PRO FI
FUS S BA LL

In Deutschland bestehen bislang keine gesetzlich 

normierten Anforderungen an die Qualifikation von 

Veranstaltungsleitungen. Angesichts der zuneh-

menden Bedeutung der Verkehrssicherungspflicht 

sowie potenzieller Haftungsrisiken hat der DFB-Stabs-

bereich Sicherheit frühzeitig reagiert und in enger 

Kooperation mit der DFL sowie renommierten Fach-

leuten ein innovatives, berufsbegleitendes Qualifi-

zierungsformat entwickelt.

Mit diesem Schritt wurde ein weiterer zentraler Bau-

stein geschaffen, um das Risiko eines Organisations-

verschuldens strukturiert zu minimieren – sowohl für 

die Mitgliedsverbände, Clubs und Vereine als auch 

für den DFB selbst als Veranstalter. In bislang elf 

Kursdurchläufen wurden rund 180 Personen erfolg-

reich zertifiziert.

Die formalisierte Zertifizierung der in leitender Funk-

tion im Veranstaltungswesen agierenden Personen 

stellt eine fundamentale Basisqualifikation dar, deren 

Absolvierung aus Sicht des DFB-Stabsbereichs Sicher-

heit als unabdingbare Voraussetzung für die fach-

gerechte Ausübung der Tätigkeit erachtet wird. Zur 

weiterführenden Vertiefung der sicherheitsrelevan-

ten Kompetenzfelder existiert darüber hinaus der 

spezialisierte Zertifikatsstudiengang „Sicherheitsma-

nagement im Fußball“, der den Absolvent*innen eine 

umfassende und systematisch strukturierte Wissens-

grundlage zur methodisch fundierten Bearbeitung 

sämtlicher sicherheitsrelevanter Fragestellungen 

vermittelt.

Das Sicherheitsmanagement des Deutschen Fuß-

ball-Bundes (DFB) basiert auf einem integrativen 

Dreisäulenmodell, das sich aus

1. Personeller Qualifizierung, 

2. Strukturinvestitionen – insbesondere in Sicher-

heitsmanagement und -infrastruktur – 

sowie 

3. Netzwerk- und Gremienarbeit zusammensetzt.

Darüber hinaus werden bereits zahlreiche Themen, 

die zu einem sicheren Stadionerlebnis beitragen, 

durch gesetzliche und verbandliche Vorgaben, Richt-

linien sowie Regularien geregelt. Dennoch bestehen 

insbesondere in den Bereichen der Vermeidung von 

Gefahren durch Pyrotechnik, des nachhaltigen Aus-

baus von Sicherheitsressourcen sowie der Etablie-

rung einer umfassenden Sicherheitskultur weiterhin 

Optimierungspotenziale.

E TA B LIE RUN G  E INE R 
S I CHE RHE IT S K ULTUR  IM  
PRO FIFUS S BA LL 

Die Kommission Prävention & Sicherheit & Fußball-

kultur verfolgt im Rahmen ihrer Arbeit konsequent 

das Ziel, eine tragfähige Sicherheitskultur im Profi-

fußball zu etablieren und nachhaltig zu verankern. 

Unter Sicherheitskultur versteht man die Gesamtheit 

der Werte, Haltungen und Verhaltensweisen aller 

am Spielbetrieb beteiligten Akteure, die Sicherheit 

nicht als isolierte Maßnahme, sondern als integra-

len Bestandteil der Fußballkultur begreifen. Dieses 

Verständnis drückt sich in einem verantwortungsbe-

wussten Umgang mit sicherheitsrelevanten Themen 

ebenso aus wie in einer kontinuierlichen Prävention. 

Ein professionelles Sicherheitsmanagement ver-

körpert Prävention in Reinform, da Verantwortliche 

kontinuierlich prüfen, wie ihre Maßnahmen einen 

möglichst reibungslosen und harmonischen Ablauf 

der Veranstaltung gewährleisten können. Durch die 

systematische Aus- und Fortbildung relevanter Per-

sonengruppen sowie das konstruktive Zusammen-

wirken mit Sicherheitsbehörden, Vereinen, Verbän-

den und Fanorganisationen fördert die Kommission 

kooperative Netzwerke, ermöglicht einen transparen-

131130 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

BERICHT DER KOMMISSION PRÄVENTION & SICHERHEIT & FANKULTUR

���������������������  



Q UA LIFIZ IE RUN G  VON  S I CHE R-
HE IT S -  UND  O RDNUN G S D IE NS -
TE N  (Q UA SO D)

Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und 

verlässlichen Ordnungsdienststruktur hat der DFB 

gemeinsam mit seinen Sicherheitsnetzwerkpartnern 

– darunter:

	→ �die Sicherheitsbeauftragten der Klubs und 
Vereine,

	→ die Deutsche Hochschule der Polizei,

	→ die gesetzliche Unfallversicherung VBG,

	→ �der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft 
(BDSW),

	→ der Deutsche Städtetag sowie

	→ �die Kommission Prävention & Sicherheit & 
Fußballkultur –

das modulare Qualifizierungskonzept QuaSOD (Qua-

lifizierung von Sicherheits- und Ordnungsdiensten) 

entwickelt. 

Ziel ist es, insbesondere im Profifußball die Verfüg-

barkeit von qualifiziertem und zuverlässig geprüftem 

Ordnungspersonal weiterhin nachhaltig zu sichern.

Z E R TIFIZ IE RUN G  D E S  S I CHE R-
HE IT SM ANAG E ME NT S  IM  PRO -
FIFUS S BA LL

Das bereits etablierte und international einzigar-

tige Zertifizierungsverfahren des DFB und der DFL 

in Zusammenarbeit mit der DEKRA Certification 

GmbH wurde auch im Berichtszeitraum konsequent 

weiterentwickelt. Das zugrunde liegende Regelwerk 

wurde fortlaufend an veränderte Rahmenbedingun-

gen angepasst, um aktuellen sicherheitsrelevanten 

Anforderungen gerecht zu werden. Parallel dazu 

erfolgt eine kontinuierliche Qualifizierung und Schu-

lung der eingesetzten Auditor*innen, um die Qualität 

und Aussagekraft der Audits nachhaltig zu sichern.

Alle deutschen Profivereine werden im Rahmen 

dieses Verfahrens mindestens einmal jährlich durch 

eine unabhängige Instanz geprüft. Die Ergebnisse 

der Audits fallen – von der Bundesliga bis zur 3. Liga 

– durchweg positiv aus und belegen das hohe sicher-

heitsbezogene Engagement der Clubs.

Die Einführung einer verpflichtenden Zertifizierung 

des Sicherheitsmanagements als Zulassungsvoraus-

Sie sind ein zentraler Bestandteil eines modernen, 

lernenden Sicherheitsmanagements im deutschen 

Profifußball – und ein gelebter Ausdruck der Verant-

wortung gegenüber allen Beteiligten. Zukünftig gilt 

zu prüfen, ob Koordinierungsgruppen weiterhin nur 

im Bedarfsfall zusammentreten oder als dauerhaf-

tes Gremium fungieren. Letzteres wird aktuell vom 

DFB-Stabsbereich Sicherheit als favorisierte Lösung 

angesehen. 

G RE MIE NA RB E IT

UEFA-Stadium & Security Committee 

Das UEFA-Stadium & Security Committee befasste 

sich im Berichtszeitraum in besonderer Intensität 

mit den Schwerpunktthemen „Safe Standing“ sowie 

dem fortdauernden Problem des missbräuchlichen 

Einsatzes pyrotechnischer Erzeugnisse. Im Rahmen 

der von der UEFA initiierten Pilotphase zur kontrol-

lierten Öffnung von Stehplätzen bei internationa-

len Clubwettbewerben beteiligten sich zahlreiche 

Vereine und leisteten damit einen substanziellen 

Beitrag zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse über 

die Chancen und Grenzen dieser Zuschauerformate. 

Parallel dazu unterstrich die UEFA nachdrücklich ihre 

unverminderte Erwartungshaltung, dass dem regel-

widrigen Abbrennen von Pyrotechnik mit größter 

Konsequenz entgegengetreten wird – eine Position, 

die in vollem Umfang auch von der Kommission Prä-

vention & Sicherheit & Fußballkultur getragen und 

bekräftigt wird.

Stadionverbote 

Im Themenfeld der Stadionverbote hat sich jüngst 

– insbesondere aus dem politischen Umfeld – die 

Forderung verstärkt, die Zuständigkeit für die Ver-

hängung entsprechender Maßnahmen auf eine zen-

trale Kommission des DFB zu übertragen. Demge-

genüber vertritt die bestehende Kommission nach 

wie vor die Auffassung, dass eine sachgerechte, 

faire und zugleich praxisnahe Bearbeitung von Sta-

dionverboten primär in den lokalen Stadionverbots-

kommissionen gewährleistet ist. Gleichwohl wird die 

Notwendigkeit einer übergeordneten Rechts- und 

Fachaufsicht ausdrücklich anerkannt. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Einrichtung 

einer Zentralen Stadionverbotskommission beim DFB 

unabdingbar, um die Einhaltung der bestehenden 

Richtlinien verbindlich sicherzustellen, Vereine bei 

Pflichtverletzungen konsequent zur Verantwortung 

setzung zur 3. Liga ist bereits in Vorbereitung und wird 

zeitnah in die entsprechenden Statuten überführt.

KO O RD INIE RUN G SG RU PPE N -
Ü B UN G E N

Veranstalter im Fußball stehen, nicht zuletzt unter 

dem Eindruck der aktuellen Sicherheitslage, mehr 

und mehr in der Verantwortung, sich rechtzeitig 

mit der Bewältigung von herausfordernden bis hin 

zu krisenhaften Ereignissen auseinanderzusetzen. 

Neben der persönlichen Verantwortung des Ver-

anstaltungsleiters sind im Rahmen der örtlichen 

Sicherheitskonzepte verschiedene Funktionen für die 

Sicherheitsgewährleistung von elementarer Bedeu-

tung – insbesondere die Sicherheitsbeauftragten und 

die Führungskräfte und Mitarbeiter des Sicherheits- 

und Ordnungsdienstes. Erforderliche Entscheidun-

gen sind regelmäßig im komplexen Netzwerk abzu-

stimmen. So sind die Belange bzw. Rahmenvorgaben 

von öffentlich-rechtlichen Verantwortungsträgern 

(z. B. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Kommune) 

grundsätzlich zu berücksichtigen. Um dies gewähr-

leisten zu können, muss der Veranstalter auf ein Gre-

mium zurückgreifen, in dem alle beteiligten Funkti-

onen und Institutionen angemessen vertreten sind.

Vor diesem Hintergrund hat der DFB-Stabsbereich 

Sicherheit die Zusammenarbeit mit lokalen Koor-

dinierungsgruppen an Länderspielstandorten im 

Berichtszeitraum weiter intensiviert. In enger Abstim-

mung mit den jeweiligen Sicherheitsbehörden und 

Veranstaltern wurden regelmäßig realitätsnahe Kri-

senübungen durchgeführt, um die Abläufe im Kri-

sen- und Notfallmanagement zu testen, zu evaluieren 

und weiterzuentwickeln. Eine weitere Intensivierung 

der Übungsdurchführungen, auch im Zuge möglicher 

Verbandsstrafenkompensationen, ist beabsichtigt.

Diese Übungen dienen nicht nur der Sensibilisierung 

und Qualifizierung der Beteiligten, sondern fördern 

auch das Vertrauen und die Kommunikationsfähigkeit 

innerhalb des lokalen Sicherheitsnetzwerks. Durch 

die Simulation komplexer Szenarien – etwa Evaku-

ierungen, medizinische Großschadenslagen oder 

sicherheitsrelevante Störungen – werden bestehende 

Prozesse auf ihre Praxistauglichkeit geprüft und Opti-

mierungspotenziale identifiziert.

Die Erkenntnisse aus diesen Übungen fließen sys-

tematisch in die Weiterentwicklung der Sicherheits-

konzepte des DFB ein und tragen maßgeblich zur 

Stärkung der gesamtorganisatorischen Resilienz bei. 

zu ziehen und auf diese Weise die bundesweite Ein-

heitlichkeit der Sanktionspraxis nachhaltig zu stärken.

S TA D I ON A LLIANZ E N

Ein reibungsloses und vertrauensvolles Zusam-

menspiel sämtlicher beteiligter Akteure ist für die 

hochkomplexe Organisation von Fußballgroßveran-

staltungen von elementarer Bedeutung. Dieses Ziel 

verfolgen die unterhalb der Örtlichen Ausschüsse 

Sport und Sicherheit etablierten Stadionallianzen, die 

in enger Kooperation von DFL und DFB in Abstim-

mung mit den Landesinformationsstellen für Sport

einsätze (LIS) sowie den zuständigen Innenministe-

rien konzipiert und kontinuierlich weiterentwickelt 

werden.

Das Fundament dieser Stadionallianzen bilden sicher-

heitsrelevante Entscheidungsträger*innen, die ihre 

Beschlüsse in gemeinsamer Verantwortung erar-

beiten und auch geschlossen nach außen vertreten. 

Hierzu zählen insbesondere die Sicherheitsmana-

ger*innen, Leiter*innen der Ordnungsdienste, Ver-

treter*innen der Polizeien, Feuerwehren, Rettungs-

dienste sowie der kommunalen Behörden. Auf dieser 

Grundlage werden standortspezifisch verbindliche 

Strukturen etabliert, Kommunikationswege definiert 

und zentrale Ansprechpartner*innen für die Innenmi-

nisterien bestimmt.

Im Verlauf des Berichtszeitraums haben sich zuneh-

mend weitere Bundesländer dem Netzwerk der Sta-

dionallianzen angeschlossen, sodass sich dieses 

Instrument mittlerweile zu einem flächendecken-

den Erfolgsmodell entwickelt hat. Damit leisten die 

Stadionallianzen einen entscheidenden Beitrag zur 

Stärkung der nationalen Sicherheitsarchitektur im 

Fußball und tragen maßgeblich zu einem klimaresi-

lienten, kooperativen und verantwortungsbewussten 

Veranstaltungsmanagement bei.

B EG LE ITUN G  VON  L ÄND E R-
S PIE LE N  & TURNIE RE N 

Der DFB fungiert als Veranstalter einer Vielzahl von 

Begegnungen und Turnieren, die jährlich hundert-

tausende Besucher*innen in die Stadien ziehen, um 

die Nationalmannschaften hautnah zu erleben. Der 

Stabsbereich Sicherheit übernimmt hierbei die kon-

tinuierliche Begleitung sämtlicher Heim- und Aus-

wärtsspiele der Männer-Nationalmannschaft sowie 

der Heimspiele der Frauen- und U 21-Nationalmann-
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schaft. Ziel ist es, ein jederzeit sicheres Stadioner-

lebnis zu gewährleisten, die Einhaltung sämtlicher 

Verkehrssicherungspflichten zu überwachen und 

ein Höchstmaß an organisatorischer Professionali-

tät sicherzustellen. In enger Abstimmung mit den 

jeweils zuständigen lokalen Sicherheitsnetzwerken 

wird so gewährleistet, dass Länderspiele auf höchs-

tem internationalen Veranstaltungsniveau durchge-

führt werden können.

Darüber hinaus begleitet der Stabsbereich Sicher-

heit auch internationale Turniere im In- und Aus-

land. Besonders hervorzuheben ist hierbei die enge 

Zusammenarbeit mit der EURO 2024 GmbH, im Rah-

men derer das in Deutschland ausgerichtete Turnier 

im Sommer 2024 im sicherheitsrelevanten Bereich 

auf höchstprofessionelle Weise organisiert und abge-

wickelt wurde. 

Ebenso fanden die Turniere der U 21- und der Frau-

en-Nationalmannschaft unter sicherheitsstrate-

gischer Begleitung des DFB statt – stets mit dem 

vorrangigen Ziel, die Athlet*innen bestmöglich zu 

schützen und ihnen optimale Rahmenbedingungen 

für die Konzentration auf ihre sportliche Leistungs-

fähigkeit zu ermöglichen.

B E SOND E RE R  DANK 

Ein ausdrücklicher Dank gilt Prof. Dr. h.c. Gunter 

A. Pilz sowie Harald Meyer, die die Kommission 

im Vorfeld des Bundestags verlassen haben. Beide 

Persönlichkeiten haben durch ihre jahrzehntelange, 

engagierte und fachlich herausragende Mitarbeit 

maßgeblich zur Entwicklung und Festigung der 

sicherheitsbezogenen Arbeit im Fußball beigetra-

gen. Ihr unermüdlicher Einsatz, ihre hohe Expertise 

und ihre stets verlässliche Haltung machten sie zu 

unverzichtbaren und geschätzten Ansprechpartnern 

innerhalb der Kommission. Auch über ihre aktive 

Tätigkeit hinaus werden sie aufgrund ihrer herausra-

genden Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung 

weiterhin als wertvolle Gesprächspartner in sicher-

heitsrelevanten Fragen herangezogen.

 

DANIE L-NIVE L-S TIF TUN G 
UNTE R  D E M  DACH  D E S  D FB 

Die Daniel-Nivel-Stiftung, die sich seit über 25 Jahren 

der Gewaltprävention im Fußball widmet und Opfer 

unterstützt, wird seit 2024 als Treuhandstiftung unter 

dem Dach der DFB-Stiftung Egidius Braun weiterge-

führt. Damit setzt der DFB das humanitäre Engage-

ment seines verstorbenen Ehrenpräsidenten Egidius 

Braun fort, der sich nach der Gewalttat gegen den 

französischen Polizisten Daniel Nivel im Jahr 1998 

bis zu seinem Tod für dessen Familie einsetzte.

Im Rahmen des neuen Stiftungsprojekts „Fans und 

Polizei“ fand am DFB-Campus in Frankfurt ein ers-

ter Workshop mit Polizeivertreter*innen aus Bund 

und Ländern statt. Ziel ist es, durch den Austausch 

sicherheitsrelevante Themen rund um Fußballveran-

staltungen gemeinsam zu bearbeiten. In Kürze folgt 

ein analoges Format mit Fanvertreter*innen, das in 

einen gemeinsamen Abschlussworkshop im Novem-

ber 2025 in Frankfurt münden wird. Inhaltlich wird 

das Format vom Stabsbereich Sicherheit des DFB in 

Zusammenarbeit mit dem Bereich Fanbelange und 

dem Dienstleister KOFAS organisiert und durchge-

führt. Im Fokus stehen dabei die Verbesserung des 

Informationsmanagements zwischen Polizei und 

Fans, die Reflexion bewährter Kommunikationsstra-

tegien sowie die Entwicklung einer gemeinsamen 

Sicherheitskultur.

Die Fortführung der Stiftung und die neuen Formate 

unterstreichen das Bestreben des DFB, ein sicheres 

Stadionerlebnis zu schaffen und gesellschaftliche 

Verantwortung zu übernehmen.
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B E R I C H T  D E S  
VO R S I T Z E N D E N  D E S 
P R Ü F U N G S AU S S C H U S S E S
T H O M A S  W E M B E R

A RB E IT S WE IS E  UND  
ZUSAMME NA RB E IT

Unsere Arbeit war von Vertrauen und Verlässlichkeit 

geprägt. Sechs bis sieben Sitzungen pro Jahr – teils 

virtuell, teils in Präsenz am DFB-Campus – bildeten 

das Rückgrat. Daneben gab es regelmäßige monat-

liche Jours Fixes, zahlreiche informelle Abstimmun-

gen und anlassbezogene Videokonferenzen sowie 

einen intensiven Austausch mit dem Schatzmeis-

ter und Mitarbeitenden der Finanzdirektion. Über 

wesentliche Entwicklungen bei der DFB GmbH & 

Co. KG wurden wir durch die Verantwortlichen gut 

informiert. Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit 

war der jährliche Austausch mit dem Präsidenten 

und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der DFB GmbH 

& Co. KG über finanzielle Rahmenbedingungen, stra-

tegische Zielsetzungen sowie bedeutende aktuelle 

Entwicklungen.

In unserer Klausurtagung im März 2024 haben wir 

unser Selbstverständnis, unsere Aufgaben und 

unsere internen Abläufe reflektiert. Zudem haben 

wir die Grundsätze der Zusammenarbeit neu jus-

tiert: frühzeitige Unterlagenbereitstellung, digitale 

Arbeitsplattformen, Festlegung einer Jahresagenda 

mit Zuständigkeitsverteilung im Gremium und eine 

klare Rollenteilung zwischen Haupt- und Ehrenamt. 

Diese Weichenstellungen haben unsere Arbeit deut-

lich effizienter gemacht.

Z E NTR A LE  THE ME N  UND  
E NT WI CK LUN G E N

1. Haushaltswirtschaft und Konsolidierung

Der DFB sah sich in den Jahren 2022 und 2023 mit 

einem strukturellen Defizit konfrontiert. Der Prü-

fungsausschuss hat die Haushaltsplanungen eng 

begleitet, sich sehr aktiv an den gebildeten Arbeits-

kreisen zur Kostenanalyse und Investitionslenkung 

eingebracht und immer wieder auf die Notwendigkeit 

strikter Kosten- und Budgetdisziplin hingewiesen. Die 

mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2029, die wir 

begleitet haben, zeigt, dass der Verband nunmehr 

finanziell sehr gut aufgestellt ist.

Besonders herauszuheben ist der Verkauf der ehema-

ligen DFB-Liegenschaften in Frankfurt. Hier haben wir 

die vom Schatzmeister gelenkten Prozesse von der 

Ausschreibung bis zur Veräußerung eng begleitet. 

Auf der Grundlage unserer Feststellungen in Bezug 

auf die Erlössituation, die bestehenden Risiken und 

die Umsetzbarkeit hat der Prüfungsausschuss dem 

Präsidium die Veräußerung empfohlen. Das Präsidium 

ist diesem Vorschlag gefolgt – ein wichtiger Schritt 

zur finanziellen Konsolidierung.

2. EURO 2024

Die UEFA EURO 2024 war nicht nur ein sportlicher 

Höhepunkt, sondern auch eine enorme finanzielle 

und organisatorische Herausforderung. Der Prü-

fungsausschuss hat den Sonderhaushalt begleitet. 

Wir konnten feststellen, dass die Mittel effizient ein-

gesetzt und Risiken beherrscht wurden. Besonders 

erfreulich: Am Ende stand nicht nur ein positives 

finanzielles Ergebnis. Vielmehr bleiben viele för-

dernde Aktionen wie das DFB-Punktespiel und posi-

tive Eindrücke für den Fußball und für das gesamte 

Land bestehen. 

3. Jahresabschlüsse und Abschlussprüfer

Die Jahresabschlussprüfungen für den DFB e.V. und 

seine Tochtergesellschaften verliefen in den Jah-

ren unserer Amtsperiode geordnet und in enger 

Abstimmung mit dem Abschlussprüfer, dem Schatz-

meister und den Fachbereichen. Mit der Einführung 

eines Konzernabschlusses ab 2024 wurde ein wei-

terer Schritt zu mehr Transparenz getan. Turnusge-

mäß haben wir für 2024 die Neuausschreibung des 

Abschlussprüfers durchgeführt und dabei auf Unab-

hängigkeit, Kompetenz und Kontinuität geachtet. Die 

Entscheidung erfolgte einstimmig auf der Grundlage 

einer Bewertungsmatrix mit vordefinierten Anforde-

rungen. Der Prozess erfolgte in fortlaufender Abstim-

mung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der DFB 

GmbH & Co. KG.

4. Compliance und Risikomanagement

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Wirksamkeits-

prüfung des Compliance-Management-Systems, 

die externe Prüfer 2024/2025 durchführten. Das 

Ergebnis: ein stabiles und funktionierendes System, 

verbunden mit Empfehlungen zur weiteren Opti-

mierung zur Erlangung einer Bescheinigung unter 

Bezugnahme auf die IDW-Standards. Insbesondere 

das Tax-Compliance-System hat sich bewährt und 

half, steuerliche Risiken frühzeitig zu identifizieren 

und zu minimieren.

Auch beim Risikomanagement konnten wir feststel-

len, dass Strukturen und Prozesse deutlich verbessert 

wurden.

Die Amtsperiode des Prüfungsausschusses von März 

2022 bis November 2025 war geprägt von einschnei-

denden Entwicklungen, neuen Herausforderungen 

und richtungsweisenden Entscheidungen. In dieser 

Zeit hat der Deutsche Fußball-Bund nicht nur die 

UEFA EURO 2024 erfolgreich in Deutschland aus-

gerichtet, sondern auch strukturelle Weichenstel-

lungen vollzogen – finanziell, organisatorisch und 

strategisch. Der Prüfungsausschuss durfte diesen 

Weg kritisch, beratend und konstruktiv begleiten.

ZUSAMME NS E T ZUN G  UND 
S E LB S T VE RS TÄNDNIS

Mit der Wahl durch den Bundestag 2022 wurde der 

Prüfungsausschuss neu konstituiert. Thomas Wem-

ber übernahm den Vorsitz, flankiert von dem bishe-

rigen stellvertretenden Vorsitzenden Jörg Degenhart 

(Ligaverband), dem wiedergewählten Mitglied Peter 

Wolf und dem ebenfalls neu ins Amt gekommenen 

Christian Okun (Regional- und Landesverbände) als 

Stellvertreter sowie Hans-Jörg Hoch als weiterem 

Mitglied.

Die Rolle des Prüfungsausschusses ist durch die Sat-

zung klar umrissen: Wir prüfen die Ordnungsmäßig-

keit der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verbandes, 

überwachen die Wirksamkeit von internen Kontroll- 

und Risikosystemen sowie die Rechnungslegung, 

begleiten die Haushaltswirtschaft und wählen den 

unabhängigen Abschlussprüfer. Zudem werden wir 

bei bedeutsamen Investitionen, Projekten und Verträ-

gen angehört und können Empfehlungen abgeben. 

Diese Verantwortung haben wir stets mit dem Selbst-

verständnis getragen, kritische Instanz und Partner 

zugleich zu sein – unabhängig, aber im engen Dialog 

mit Präsidium, Schatzmeister, Verwaltung, Generalse-

kretariat, DFB GmbH & Co. KG und Interner Revision.
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5. Personal Reporting

Im Kontext der Analyse von bedeutsamen Kostenent-

wicklungen haben wir eine Aufarbeitung von Perso-

nalkennzahlen und deren Analyse angeregt, die in 

den Aufbau eines regelmäßigen Personal Reportings 

an den Prüfungsausschuss mündete. Damit wurde die 

Grundlage für Transparenz bei der Entwicklung des 

größten nachhaltigen Ausgabenpostens im Verband 

und seinen Tochtergesellschaften gelegt.

6. Strategische Themen

Der Ausschuss war in eine Reihe strategisch wichtiger 

Entscheidungen eingebunden:

	→ �Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB: 
Weichenstellung für die finanzielle Ausgestal-
tung der Zusammenarbeit in den Jahren 2023 
bis 2029

	→ �Vergütungsordnung 3.0: Mitwirkung an Trans-
parenz und Angemessenheit der Regelungen

	→ �Finanzordnungsänderungen 2024: Klärung 
und Präzisierung der Zuständigkeiten des Prü-
fungsausschusses

	→ �Bewerbungen für die FIFA Frauen-WM 2027 
und die UEFA Frauen-EM 2029: Prüfung der 
finanziellen Tragfähigkeit 

B E WE R TUN G  UND  AUS B LI CK

Rückblickend lässt sich festhalten: Der DFB-Prü-

fungsausschuss hat in dieser Amtsperiode maßgeb-

lich zur Stärkung der finanziellen Stabilität und der 

Kontrollsysteme des Verbandes beigetragen. Wir 

haben Risiken benannt, Transparenz eingefordert 

und bei entscheidenden Weichenstellungen bera-

tend mitgewirkt. Wir sind stolz auf die gemeinsam 

erzielten Fortschritte und Ergebnisse in der ablaufen-

den Amtsperiode, die dazu beitragen, den Verband 

zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen.

Gleichzeitig bleibt der Weg herausfordernd: Die finan-

zielle Umsetzung der vom Präsidium zu beschließen-

den Strategie, die Austarierung der von sportlichen 

Erfolgen sehr stark abhängigen Einnahmensituation 

mit der Ausgestaltung der nachhaltigen Ausgaben

struktur, die Weiterentwicklung der Kontrollsysteme, 

aber auch die Begleitung der digitalen Transforma-

tion werden künftige Schwerpunkte sein.

DANK SAG UN G

Mein besonderer Dank gilt den Kollegen im Prü-

fungsausschuss für ihre stets kollegiale und sehr ver-

trauensvolle Zusammenarbeit. Nicht minder danke 

ich dem Schatzmeister, den Mitarbeitern der Internen 

Revision und der Finanzdirektion, dem Präsidium und 

Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG sowie den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für 

die offene und konstruktive Kooperation.

Abschließend bedanke ich mich bei Ihnen, den Dele-

gierten des Bundestages, für Ihr Vertrauen in die 

Arbeit des Prüfungsausschusses. Ich verabschiede 

mich als Vorsitzender des Prüfungsausschusses von 

Ihnen und wünsche dem Gremium in der kommen-

den Amtsperiode viel Erfolg zum Wohle unseres DFB.
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B E R I C H T  D E S  
VO R S I T Z E N D E N  D E S  
V E R G Ü T U N G S AU S S C H U S S E S
D R .  T H O M A S  P R Ö C K L

AUFG A B E N 

Die Aufgaben ergeben sich aus der neuen Vergü-

tungsordnung, die durch den 44. Ordentlichen 

DFB-Bundestag 2022 beschlossen wurde. Die Tätig-

keitsschwerpunkte umfassen:

PAUSCHALER AUFWANDSERSATZ FÜR 
PRÄSIDIUMSMITGLIEDER 

Festlegung der sogenannten Zeitbezugswerte 

(Anzahl der Wochenarbeitstage, die ein Amtsträger 

durchschnittlich für DFB-Aufgaben aufwendet) für die 

Vizepräsident*innen bei Amtsantritt und einmalige 

Überprüfung zur Amtsmitte.

Festlegung des zeitlichen Umfangs der Tätigkeit, 

sofern

	→ �diese über dem Mindestumfang von 1,5 Tagen 
pro Woche liegt bzw.

	→ �vom Präsidiumsmitglied keine pauschale Vergü-
tung (3.500 Euro pro Monat) gewählt wird.

TAGESGELD

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geltendma-

chung von Tagesgeldern sowie der Handhabung von 

Sitzungen, die Tagesgeld auslösen (Prüfung vorge-

legter Einzelfälle). 

Beanstandungsrecht bei Bekanntwerden fehlerhafter 

oder unwirtschaftlicher Geltendmachung von Tages-

geldern.

ÄNDERUNGEN

Zustimmungsvorbehalt bei Änderungen der Vergü-

tungsordnung sowie Kenntnisnahme von Änderun-

gen der Auslagen- und Honorarordnung.

Die Bewertung des Vergütungssystems, einzelner 

Regelungen sowie der strukturellen Einbindung des 

Ausschusses in die DFB-Gremienstruktur ist nicht 

explizit Bestandteil des Aufgabenprofils, wurde 

jedoch von den Ausschussmitgliedern als ergän-

zende Aufgabe wahrgenommen, dem Präsidium 

wurden dazu Vorschläge unterbreitet.

S IT ZUN G E N  UND  
A RB E IT S WE IS E

	→ �21 ordentliche Sitzungen, davon sieben in 
Präsenz

	→ �jeweils eine gemeinsame Sitzung mit dem Prü-
fungsausschuss sowie mit der Ethikkommission 
– beide ohne Beteiligung von Präsidiumsmit-
gliedern

	→ �Erläuterung der Grundsätze zur Erfassung der 
Zeitbezugswerte für die Präsidiumsmitglieder in 
zwei Videokonferenzen 

	→ �Erörterung der Vergütungsordnung in drei 
Arbeitssitzungen mit Präsidiumsmitgliedern; 
die daraus resultierenden Überarbeitungs-
vorschläge wurden dem Präsidium durch den 
Ausschussvorsitzenden vorgestellt

TÄTI G K E IT  UND  E RG E B NIS S E 
IM  E INZ E LNE N

PAUSCHALER AUFWANDSERSATZ FÜR 
PRÄSIDIUMSMITGLIEDER

Festlegung bei Amtsantritt

	→ soll innerhalb eines Monats erfolgen;

	→ �es konnte kaum auf Erfahrungswerte zurückge-
griffen werden, daher erfolgte die Festlegung 
auf Grundlage grober Zeitdokumentationen

Überprüfung zur Mitte der Amtszeit 

	→ �Grundlage: umfangreichere Zeitdokumenta
tionen 

	→ �auf Veranlassung des Vorstands erfolgte eine 
ergänzende anwaltliche Prüfung bzgl. Gemein-
nützigkeitsgrundsätzen

Umfang 

	→ �13 Präsidiumsmitglieder  
(anfangs 14 einschließlich des zwischenzeitlich 
hauptamtlichen Schatzmeisters)

	→ keine Festlegung für sechs Mitglieder:

•	 ein Mitglied verzichtet auf die Vergütung,

•	 �ein Mitglied bezieht auf eigenen Wunsch eine 
geringere als die pauschale Vergütung,

•	 �drei Mitglieder erhalten die pauschale Vergü-
tung,

•	 �ein Mitglied macht weniger als 1,5 Arbeitstage 
pro Woche geltend,

ZUSAMME NS E T ZUN G  D E S  
AUS SCH US S E S

Dem DFB-Vergütungsausschuss gehörten in der lau-

fenden Amtszeit folgende Mitglieder an:

	→ Dr. Thomas Pröckl, Vorsitzender

	→ Heribert Bruchhagen

	→ Katrin Gäbler

	→ Prof. Dr. Marcel Tyrell

Heribert Bruchhagen, Prof. Dr. Tyrell und Thomas Prö-

ckl wurden durch den 44. Ordentlichen DFB-Bundes-

tag am 11. März 2022 (wieder)gewählt. Katrin Gäb-

ler, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, wurde 

auf Vorschlag der Ausschussmitglieder durch das 

DFB-Präsidium in dessen Sitzung am 29. April 2022 

in den Ausschuss berufen.

In der konstituierenden Sitzung am 30. März 2022 

wählten die Mitglieder des Ausschusses Thomas  

Pröckl zum Vorsitzenden.
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SCHLUS S B E ME RK UN G

Die neue Vergütungsordnung verlangt von den Mit-

gliedern des Präsidiums, die mehr als durchschnitt-

lich 1,5 Tage pro Woche für den DFB tätig sind, 

zweimal eine zehn Wochen umfassende, detaillierte 

Dokumentation. Diese Dokumentation soll dabei 

nicht nur den verbandsinternen, sondern auch den 

steuerlichen Ansprüchen genügen, um die Einhal-

tung der Vorgaben für gemeinnützige Organisatio-

nen zu belegen. Diese zeitaufwändigen Dokumenta-

tionen sind von betroffenen Vizepräsidentinnen und 

Vizepräsidenten mit großer Sorgfalt erstellt und mit 

dem Vergütungsausschuss besprochen worden. Alle 

Entscheidungen über die Zeitbezugswerte wurden 

besprochen und im Einvernehmen festgelegt. Vor-

geschlagene Kürzungen wurden entgegenkommend 

akzeptiert.

Der Vergütungsausschuss stellt abschließend fest, 

dass in der abgelaufenen Amtszeit die Vorgaben der 

Vergütungsordnung eingehalten und keine Verstöße 

bei der Geltendmachung von Tagesgeldern festge-

stellt wurden. 

	→ �sieben Mitglieder erhalten Vergütungen auf 
Basis des vom Vergütungsausschuss festge-
legten Zeitumfangs, denen eine Zeiterfassung 
gemäß den Vorgaben der Vergütungsordnung 

zugrunde liegt. 

TAGESGELD

	→ �Prüfung von 18 Anträgen, davon Ablehnung in 
15 Fällen aufgrund der strikten Vorgaben der 
Vergütungsordnung;

	→ �keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der 
Geltendmachung von Tagesgeldern; Innen-
revision des DFB wurde am 23. Juli 2023 mit 
einer entsprechenden Prüfung beauftragt; der 
Abschlussbericht vom 15. Dezember 2023 
ergab keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten 
oder unangemessene Sitzungsanberaumungen

ÄNDERUNGEN

	→ �Zustimmung zu vier Änderungen der Vergü-
tungsordnung, 

	→ �zwei Anpassungen der Auslagen- und Honorar-
ordnung wurden zur Kenntnis genommen
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B E R I C H T  D E S  
VO R S I T Z E N D E N  D E R 
S T R U K T U R KO M M I S S I O N
P E T E R  F RY M U T H

1 .

Gemäß dem Beschlussantrag ist es die Aufgabe die-

ser Strukturkommission, 

„die Verfassung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB 
e.V.) gemeinsam mit seinen 27 Mitgliedsverbänden 
(5 Regionalverbände, 21 Landesverbände und DFL 
Deutsche Fußball Liga e.V.) und unter Einbeziehung 
externer Fachleute grundlegend organisatorisch und 
strukturell zu analysieren und Vorschläge für Verän-
derungen der DFB-Satzungen und -Ordnungen und/
oder der DFB-Organe, der DFB-Zentralverwaltung 
und der DFB-Tochtergesellschaften zu entwickeln, die 
insbesondere folgende Ziele verfolgen sollen:

	→ �Erfolgreicher Profi- und Amateurfußball unter 
dem gemeinsamen Dach des DFB e.V. und seiner 
Tochtergesellschaften. Der sportliche Anspruch 
des Spitzenfußballs und die Interessen eines breit 
aufgestellten Amateur- und Breitenfußballs sind 
keine Gegensätze, sondern Beleg für die Vielfalt 
des Fußballs in Deutschland.

	→ �Prüfung und genauere Definition des Verhältnis-
ses zwischen dem DFB e.V. und seinen Mitglieds-
verbänden, d. h. des DFL Deutsche Fußball Liga 
e.V. einerseits, aber auch den 5 Regional- und 21 
Landesverbänden andererseits unter Wahrung der 
föderalen Struktur des DFB e.V. und der satzungs-
mäßig verankerten Sperrminoritätsrechte des 
Deutsche Fußball-Liga e.V.

	→ �Prüfung und genauere Definition des Verhältnis-
ses zwischen dem DFL Deutsche Fußball-Liga e.V., 
den Profifußballvereinen und den Nachwuchsaka-
demien der Profifußballvereine einerseits und den 
5 Regional- und 21 Landesverbänden sowie deren 
Mitgliedsvereinen andererseits.

	→ �Klärung der Zusammensetzung des gesetzlichen 
Vorstands und der Aufgaben und Rechte der Mit-
glieder des gesetzlichen Vorstands des DFB e.V.

	→ �Prüfung der Verpachtung des wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs an die DFB GmbH & Co. KG 
sowie deren Betrieb unter steuerlichen, recht-
lichen, organisatorischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten.

	→ �Sicherung der Compliance- und Ethikvorgaben 
unter Überprüfung der Funktionen, Aufgaben und 
Rechte der unabhängigen Institutionen des DFB 
e.V. (Verbandsgerichtsbarkeit, Ethik-Kommission, 
Prüfungsausschuss, Vergütungsausschuss).

	→ �Reformen zur verstärkten Umsetzung des unstreiti-
gen und in der Satzung verankerten Willens, in den 
Strukturen des DFB e.V. für mehr Diversität, Integ-

ration, (Meinungs-)Vielfalt und die Verhinderung 
und Beseitigung von Diskriminierung, insbesondere 
im Hinblick auf die soziale und ethnische Herkunft, 
den Glauben, das Alter, das Geschlecht, die sexuelle 
Identität oder eine Behinderung zu sorgen.

	→ �Stärkung des Frauenfußballs mit Blick sowohl auf 
den Profifußball in den Nationalmannschaften 
und den Frauen-Bundesligavereinen als auch den 
Amateurfußball in den Vereinen der Landesver-
bände. Die Weiterentwicklung des Frauenfußballs 
muss ein herausgehobenes Anliegen des gesam-
ten deutschen Fußballs werden. 

	→ �Das „Projekt Zukunft“ (männlich/weiblich) ist 
ganzheitlich, das heißt unter Beachtung der 
Interessen aller Mitgliedsverbände des DFB e.V., 
der Interessen der Profifußballvereine und der 
Interessen der Amateurvereine zum Abschluss zu 
bringen. Ohne Basis keine Spitze und ohne Spitze 
keine Basis! 

	→ �Überprüfung der Regelungen in der Geschäftsord-
nung des Präsidiums insbesondere im Hinblick auf 
die Stellung, Aufgaben und Richtlinienkompetenz 
des Präsidenten, die Zuordnung von Ressorts zu 
einzelnen Präsidiumsmitgliedern und die Sicher-
stellung von „Check and Balance“-Instrumenten. 

	→ �Überprüfung der Regelungen zum Ablauf von 
Bundestagen, Vorstands- und Präsidiumssitzun-
gen im Hinblick auf die Gewährleistung einer 
ergebnisoffenen Diskussionskultur, der Sicherung 
demokratischer Wahlverfahren und stringenter 
Versammlungsleitung.“

Die Besetzung der Strukturkommission wurde dem 

Präsidium übertragen. Darüber hinausgehende Vor-

gaben etwa zu Größe oder Zusammensetzung des 

Gremiums oder zu dessen Arbeitsweise enthält der 

Beschluss nicht. Auch wird keine explizite Zeitleiste für 

die Bearbeitung der in ihrer Gesamtheit sehr umfas-

senden und inhaltlich zum Teil komplexen Fragestel-

lungen vorgegeben. Das ist auch konsequent, da die 

Themen ganz überwiegend längst in unterschiedli-

chen Zuständigkeiten und auf der Grundlage beste-

hender Zeitpläne bearbeitet wurden bzw. werden (z. B. 

Projekt Zukunft, Grundlagenvertrag, Überprüfung KG, 

CMS). Lediglich in der Antragsbegründung wird ausge-

führt, dass „die Zeit bis zum nächsten DFB-Bundestag“ 

für die vorgenannten Analysen und die Entwicklung 

von Vorschlägen genutzt werden soll.

Das DFB-Präsidium hat sich auf dieser Grundlage in 

seiner Sitzung am 19. April 2024 mit der Berufung 

und Aufgabe der Strukturkommission befasst und 

diese konkretisiert. 

Der 44. ordentliche DFB-Bundestag hatte am 

11. März 2022 den vom seinerzeitigen DFB-Prä-

sidium eingebrachten Abänderungsantrag Nr. 

1.1d/1.2d/1.3d/16a/18a/55a verabschiedet. 

Gegenstand war die Einberufung einer Kommis-

sion zur Prüfung und Überarbeitung der Strukturen 

sowie der Satzungen und Ordnungen des DFB e.V. 

und seiner Tochtergesellschaften (im Folgenden 

„Strukturkommission“).

Hintergrund der Einberufung dieser Strukturkommis-

sion war das gleichzeitige Vorliegen diverser zum 

Teil gegenläufiger Einzelanträge von DFB-Präsidium, 

Regional-/Landesverbänden und DFL e.V. u. a. zur 

Anpassung der DFB-Strukturen auf dem DFB-Bun-

destag im Jahr 2022.

Zum damaligen Zeitpunkt waren die Interessen der 

Beteiligten unterschiedlich und eine Zusammenar-

beit der handelnden Verbandsführungen schwierig. 

In der Öffentlichkeit ausgetragene Differenzen, zum 

Teil verbunden mit der Preisgabe von Interna und 

begleitet von einer ständigen medialen Berichter-

stattung, hatten zu einem Vertrauensverlust hinsicht-

lich der Effektivität der bestehenden Strukturen, aber 

auch der Eignung der konkret handelnden Personen 

geführt. In diesem Kontext sind die damaligen Ein-

zelanträge zu bewerten.
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Unter anderem traf das DFB-Präsidium folgende 

Beschlüsse:

	→ �Die Strukturkommission hat – ungeachtet 
des zu ihrer Gründung führenden Bundes-
tagsbeschlusses – den Charakter eines vom 
DFB-Präsidium zur Regelung bestimmter 
Themengebiete eingesetzten Gremiums (§ 34 
Nr. 11 DFB-Satzung). Sie wird für eine einmalig 
zu bearbeitende Fragestellung geschaffen und 
nach erfolgter Bearbeitung der übertragenen 
Aufgaben wieder aufgelöst.

	→ �Zur Wahrung der gebotenen Effizienz wird sich 
die Strukturkommission zunächst einen Über-
blick über die im Bundestagsbeschluss genann-
ten Themen verschaffen und unter Berücksich-
tigung zwischenzeitlich erfolgter Vorarbeiten 
und bereits getroffener Entscheidungen bzw. 
umgesetzter Maßnahmen kritisch prüfen, 
bei welchen davon noch ein hinreichender 
Mehrwert durch eine schwerpunktmäßige 
Befassung des Gremiums generiert werden 
kann. Hinsichtlich der anderen Themen ist vom 
Gremium ein Beschluss zu treffen, dass der 
aus dem Bundestagsbeschluss resultierende 
Auftrag als in ausreichendem Maße erfüllt zu 
bewerten ist. 

2 .

Das DFB-Präsidium beschloss zudem auf Basis der 

Vorschläge der Konferenz der Landes- und Regio-

nalverbandspräsidenten sowie des DFL e.V., folgende 

Besetzung der Strukturkommission mit Vertretern 

aller Mitgliedsverbände und der DFB GmbH & Co. KG:

	→ �Für den DFB e.V. und die DFB GmbH & Co. KG: 
Peter Frymuth (Leitung), Ralph-Uwe Schaffert 
und Heike Ullrich,

	→ �für die Landes- und Regionalverbände:  
Gregor Eibes, Dr. Christoph Kern und Udo  
Penßler-Beyer sowie

	→ für die DFL: Dr. Marc Lenz und Oliver Leki. 

Seitens des Hauptamts wurde die Strukturkommis-

sion u. a. durch Christina Gassner, Dr. Jörg Englisch, 

Dr. Bastian Haslinger und Christian Sudhoff sowie für 

die DFL durch Jürgen Paepke unterstützt.

rungsrecht, Satzungsrecht (u. a. Schatzmeister, 
Sozialversicherungspflicht Präsidium, Schieds-
richter)

	→ �WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
(Frankfurt) / RA Dr. Thomas Dehesselles: Ver-
einsrecht, Gemeinnützigkeitsrecht

3 .

Die Hintergründe der Einberufung der Strukturkom-

mission wurden eingangs bereits erwähnt (insbeson-

dere das gleichzeitige Vorliegen diverser zum Teil 

gegenläufiger Einzelanträge sowie unterschiedlicher 

Interessen der Beteiligten und daraus resultierende 

Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit der han-

delnden Verbandsführungen). 

A)

Die Strukturkommission hat festgestellt, dass die 

Zusammenarbeit zwischen DFB und DFL unter den 

neuen Verbandsführungen und auch mit den Lan-

des- und Regionalverbänden zwischenzeitlich kon-

struktiv und zielführend verläuft, sodass damalige 

Einzelanträge an Relevanz verloren haben. Zudem 

wurden zwischenzeitlich in allen Punkten (gemein-

same) Maßnahmen verabredet bzw. schon umge-

setzt. Das DFB-Präsidium hatte auf diese Entwick-

lung zu Recht hingewiesen und sie zum Gegenstand 

der Konkretisierung der Aufgabenstellung gemacht 

(siehe oben). 

B)

Die Strukturkommission hat zunächst den Satus quo 

erhoben. Dabei zeigte sich, dass die verschiedenen 

im Beschluss genannten Ziele bzw. Fragestellungen 

nicht nur ein sehr breites Themenspektrum mit den 

unterschiedlichsten Verantwortlichkeiten innerhalb 

der Organisation des DFB abdecken. Sie sind in ihrer 

Mehrzahl auch relativ abstrakt formuliert und lassen 

folglich große Interpretationsspielräume zu. In einem 

ersten Schritt wurde daher zunächst geprüft, inwie-

fern sich die genannten Themen komplexitätsredu-

zierend durch Aktivitäten der DFB-Zentralverwaltung 

abdecken lassen. Entsprechend wurde eine Reihe 

der Aufgaben in der Zeit seit dem DFB-Bundestag 

bearbeitet bzw. es wurden bereits Veränderungen 

vorgenommen, die ebenfalls die oben genannten 

Ziele verfolgen. Einige Kernpunkte sind:

Externe Expertise wurde nicht gesondert durch die 

Strukturkommission beauftragt, sondern bereits im 

Rahmen der jeweiligen Fragestellungen in den dafür 

zuständigen Strukturen miteinbezogen. Zu nennen 

sind hier insbesondere: 

	→ �Advant Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH (München) / RA Dr. Holger Wei-
mann: Frauen-Bundesliga (IP-Rechte, Vermark-
tung/-pachtung)

	→ �BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(Köln) / RA Oliver Stein u. a.: laufende steuerliche 
Beratung des DFB e.V. und der DFB GmbH & 
Co. KG, steuerrechtliche Fragestellungen im 
KG-Prozess, Grundlagenvertrag

	→ �CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsan-
wälten und Steuerberatern mbB (Hamburg) – 
RAe Christoff Soltau, Denis Schlimpert: Frau-
en-Bundesliga (Kartellrecht)

	→ �FGS Flick Gocke Schaumburg – Rechtsanwälte | 
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater Partnerschaft 
mbB (Bonn) / RAe Prof. Dr. Stephan Schauhoff, 
Dr. Christian Kirchhain: Grundlagenvertrag 
(Antidoping, Verbandsgerichtsbarkeit, Ver-
bandsstrafe)

	→ �GRUENGOLD LEGAL PartGmbB (Frankfurt) / 
RAe Dr. Thomas Dehesselles, Piet Bubenzer, 
Christian Frodl: Vereins- und Satzungsrecht, 
Gemeinnützigkeitsrecht, Frauen-Bundesliga 
(Gesellschaftsverträge, Satzungsrecht)

	→ �Klinkert Rechtsanwälte PartGmbB (Frankfurt) / 
RAe Piet Bubenzer, Christian Frodl, Prof. Dr. 
Moritz Poeschke: Frauen-Bundesliga (Gesell-
schaftsrecht, Struktur einer eigenen FBL-Gesell-
schaft)

	→ �Mazars GmbH & Co. KG – Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft 
(Köln) / RA Oliver Stein u. a.: laufende steuerli-
che Beratung des DFB e.V. und der DFB GmbH 
& Co. KG, steuerrechtliche Fragestellungen im 
KG-Prozess, Grundlagenvertrag

	→ �RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG – Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft (Nürnberg) / WP und Steuerberater 
Marcus Grzanna, Christoph Tritsch u. a.: laufende 
Abschlussprüfung und Testierung der Jahresab-
schlüsse von DFB e.V. und DFB GmbH & Co. KG, 
Beratung in Einzelfragen

	→ �Sonntag & Partner Partnerschaftsgesell- 
schaft mbB – Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | 
Rechtsanwälte (Augsburg) / RAe Prof. Dr. 
Andreas Katzer, Michael Zayoz: Sozialversiche-

	→ �Vorschlagsrecht des Präsidenten für den  
Generalsekretär und dessen Stellvertreter  
(§ 33 DFB-Satzung),

	→ �Wiedereinführung der Richtlinienkompetenz 
des DFB-Präsidenten (§ 34 Nr. 5 DFB-Satzung), 

	→ �Vertretungsbefugnis des Präsidiums gegenüber 
stimmberechtigten Mitgliedern des Präsidiums 
(§ 34 Nr. 8 DFB-Satzung),

	→ �Neuverteilung der Ressorts innerhalb des 
DFB-Präsidiums, 

	→ �Ergänzung einer Vizepräsidentin für Gleichstel-
lung und Diversität (§ 33 e DFB-Satzung),

	→ �erstmaliger Erlass einer Geschäftsordnung für 
das DFB-Präsidium, 

	→ �Festlegung der Zusammensetzung des 
BGB-Vorstands inkl. der Berücksichtigung von 
zwei Vertreter*innen der DFL (§ 35 DFB-Satzung; 
in der aktuellen Fassung bezogen auf die der-
zeit laufende Wahlperiode 2022-2025), 

	→ �Neuregelungen zur (geheimen) Wahl/Bestäti-
gung der Präsidiumsmitglieder (§ 26 Nrn. 6 und 
11, 33, 57 DFB-Satzung, § 7 Nr. 3 GO für den 
Bundestag und den Vorstand),

	→ �Abschluss des neu verhandelten Grundlagen-
vertrags als Basis der Zusammenarbeit zwischen 
dem DFB und der DFL unter Berücksichtigung 
der Interessen der Amateurverbände,

	→ �Entwicklung und Implementierung der Strategie 
Fast Forward 2027 („FF27“) zur Stärkung des 
Frauenfußballs und von Frauen im Fußball,

	→ �Wahl eines hinsichtlich seiner Mitglieder deut-
lich diverser zusammengesetzten DFB-Präsi
diums,

	→ �Einführung von Kooptationen zur weiteren 
Diversifizierung von DFB-Gremien,

	→ �Bewerbung um die Ausrichtung der Frauen- 
Weltmeisterschaft 2027 gemeinsam mit dem 
niederländischen und dem belgischen National-
verband (BNG2027),

	→ �Bewerbung um die Ausrichtung der Frauen- 
Europameisterschaft 2029 (WE29),

	→ �erfolgreiche gemeinsame internationale 
Anstrengungen und gemeinsames internatio-
nales Auftreten des deutschen Fußballs (nach 
außen dokumentiert u. a. durch: die Ausrich-
tung der UEFA EURO 2024 in Deutschland, die 
Ausrichtung des Champions-League-Finales 
2025 in München, die gemeinsame Bewerbung 
und der erteilte Zuschlag für die UEFA-Endspiele 
der Conference League 2026 und der Europa 
League 2027),

147146 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

Bericht des Vorsitzenden der Strukturkommission

PETER FRYMUTH  



	→ �starke Verankerung in der internationalen Sport-
politik; mit Bernd Neuendorf (FIFA-Rat) und 
Hans-Joachim Watzke (UEFA-Exco) ist Deutsch-
land als einzige europäische Nation in beiden 
Gremien vertreten; beide Vertreter wurden 
zudem im jeweiligen Amt wiedergewählt,

	→ �Erarbeitung einer Wachstums- und Professiona-
lisierungsstrategie für die Google Pixel Frau-
en-Bundesliga (gemeinsam mit den Vereinen),

	→ �Anpassung des Verbandszwecks „Völkerver-
ständigung“ (§ 4 Nr. 3 h DFB-Satzung) und Strei-
chung „karitativer und humanitärer Maßnah-
men“ (§ 4 alt Nr. 4 DFB-Satzung) gemäß Auflage 
des Finanzamtes Frankfurt am Main II (Bescheid 
vom 30.10.2022),

	→ �Bestätigung des Finanzamtes, dass die Satzung 
(Stand 11.03.2022) im Übrigen den Voraus-
setzungen der §§ 51, 59, 60, 61 und 70 AO 
entspricht (Bescheid des Finanzamtes Frankfurt 
am Main III vom 30.10.2022),

	→ �laufende Überprüfung der Ergebnisse des 
KG-Prozesses durch externe Steuerberater, 

	→ �Erlass einer Geschäftsordnung für den Auf-
sichtsrat bzw. die gemeinsame Sitzung mit den 
Gesellschaftervertretern der DFB GmbH & Co. 
KG und für deren Geschäftsführung (u. a. Beru-
fung eines Vorsitzenden der Geschäftsführung), 

	→ �Arbeitsaufträge an die DFB-Zentralverwaltung, 
die einen Review der bestehenden Regelungen 
hinsichtlich etwaiger Handlungsbedarfe und 
Optimierungspotenziale zum Inhalt haben. 
Dies betrifft insbesondere Ziele, die auf eine 
Verbesserung der DFB-internen Regularien und 
Governance abzielen.

Auf dem ordentlichen DFB-Bundestag im März 2022 

wurden zudem weitere Neuregelungen in der Sat-

zung des DFB verabschiedet (z.B. Stimmbündelung 

von Delegierten, Bindung des Generalsekretärs und 

des Stellvertreters an Organbeschlüsse, Vergütungs-

ausschuss, Prüfungsausschuss, Abberufungskompe-

tenz des Vorstands). Hierauf wird an dieser Stelle ver-

wiesen und zum Teil weiter unten noch eingegangen.

4 .

Zu den einzelnen in dem Antrag aufgelisteten Frage-

stellungen ergibt sich danach folgendes Bild:

1. ERFOLGREICHER PROFI- UND 
AMATEURFUSSBALL UNTER DEM 
GEMEINSAMEN DACH DES DFB 
E .V. UND SEINER TOCHTERGE-
SELLSCHAFTEN. DER SPORTLICHE 
ANSPRUCH DES SPITZENFUSSBALLS 
UND DIE INTERESSEN EINES BREIT 
AUFGESTELLTEN AMATEUR- UND 
BREITENFUSSBALLS SIND KEINE 
GEGENSÄTZE, SONDERN BELEG 
FÜR DIE VIELFALT DES FUSSBALLS 
IN DEUTSCHL AND.

Besondere Bedeutung als Klammer zwischen Profi- 

und Amateurfußball und damit für die Einheit des 

Fußballs in Deutschland kommt dem zum 1. Juli 

2023 geschlossenen Grundlagenvertrag zwischen 

dem DFB und der DFL zu, der vom DFB-Bundestag am 

29. September 2023 mit den Stimmen der Regional- 

und Landesverbände bestätigt wurde. 

Bei der Ausgestaltung des Vertrags waren von den 

Finanzbehörden zuvor geäußerte Einschätzungen 

zu berücksichtigen, um den Anforderungen der 

Finanzverwaltung für die Zukunft bestmöglich zu 

entsprechen. Zudem musste den im Rahmen des 

KG-Prozesses verabschiedeten und zwischenzeitlich 

umgesetzten neuen Strukturen im Bereich des DFB 

Rechnung getragen werden. 

Der Grundlagenvertrag regelt nicht nur die wirt-

schaftlichen und finanziellen Beziehungen zwischen 

DFB, DFL e.V., DFB GmbH & Co. KG und DFB Schiri 

GmbH. Er stellt durch die Berücksichtigung der 

Finanzströme (DFL/DFB/LV) die Grundabsicherung, 

insbesondere für die Landesverbände, dar. 

Der Grundlagenvertrag trägt dadurch wesentlich zur 

Sicherung der verschiedenen Verbandsleistungen an 

dem gemeinnützigen Bereich bis zum 30. Juni 2029 

bei: Die Landesverbände erhalten 50 % des vom DFL 

e.V. an den DFB zu leistenden Pachtzinses nach Steu-

ern, mindestens aber 13 Millionen Euro pro Jahr. Die 

Weiterentwicklung des DFB-Förderprogramms sowie 

Einrichtung eigener Nachwuchsleistungszentren zur 

Stärkung des Jugendfußballs in der Breite werden 

ebenso gesichert wie Qualifizierungsmaßnahmen 

C)

Darüber hinaus wurde mit Beschluss des DFB-Prä-

sidiums vom 07.12.2023 bzw. des Aufsichtsrats 

der DFB GmbH & Co. KG vom 08.12.2023 ein Stra-

tegieprozess für den DFB initiiert. Dadurch wurde 

ein Prozess angestoßen, in dessen Rahmen eine für 

den gesamten DFB übergreifend gültige Strategie 

in verschiedenen zu identifizierenden Handlungs-

feldern entwickelt werden soll. Zuvor waren bereits 

verschiedene Bereichs- und Funktionalstrategien 

entworfen worden, die kurz- bzw. mittelfristige Ziele 

und Maßnahmen formuliert haben. Der Prozess dient 

insbesondere der Schaffung eines strategischen 

Rahmens, der ein gleichgerichtetes Handeln ermög-

licht und der Sicherung der Zukunftsfähigkeit des 

gesamten DFB. Damit knüpft der Prozess an bedeu-

tende, zuvor bereits getroffene Weichenstellungen 

an. Unter anderem befindet sich der DFB seit dem  

1. Januar 2022 durch die Verlagerung der wirtschaft-

lichen Aktivitäten in die DFB GmbH & Co. KG in einer 

neuen „Konzernstruktur“. Diese Restrukturierung ist 

organisatorisch vollständig abgeschlossen und die 

Prozesse sind weitestgehend eingeführt und gefes-

tigt. Gleichzeitig befindet sich das DFB-Leitbild seit 

Q3/2023 im internen Rollout. 

Gegenstand des Strategieprozesses sind auch Aufga-

ben des DFB im Bereich des Amateurfußballs und die 

Rolle des DFB gegenüber den Mitgliedsverbänden. 

Die Ergebnisse des Strategieprozesses wirken sich 

auf eine Vielzahl der im Antrag genannten Fragestel-

lungen aus und betreffen insbesondere den Punkt 2:

	→ �Prüfung und genauere Definition des Verhältnis-
ses zwischen dem DFB e.V. und seinen Mit-
gliedsverbänden, d. h. des DFL Deutsche Fußball 
Liga e.V. einerseits, aber auch den 5 Regional- 
und 21 Landesverbänden andererseits unter 
Wahrung der föderalen Struktur des DFB e.V. 
und der satzungsmäßig verankerten Sperrmino-
ritätsrechte des Deutsche Fußball-Liga e.V. (s. u.).

für Fußball-Lehrer und -Trainer, Schiedsrichter und 

Vereine durch das DFB-Mobil. Gleiches gilt für die 

Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes, 

den Aufbau und die Förderung des Frauen- und 

Mädchenfußballs in den Vereinen, den Aufbau des 

DFB-Schulfußballprogramms (Eliteschulen/Partner-

schulen des Fußballs), die Umsetzung von Kampag-

nen gesellschaftspolitischer Relevanz, insbesondere 

der Integration, die Einrichtung und Betreuung von 

Fan-Projekten unterhalb der Lizenzligen und Gewalt-

präventions- und Konfliktmanagementprojekte in 

den Amateurligen. 

Der Masterplan ist das zentrale Instrument zur Umset-

zung der Zukunftsstrategie Amateurfußball. Der Mas-

terplan 2026 stärkt das Kerngeschäft der Landesver-

bände mit dem Fokus auf Leistungen für Vereine. 

Außerdem unterstützt er mit seinen Maßnahmen die 

individuelle Verbandsentwicklung. Seine Wirksamkeit 

für die Amateurfußballentwicklung wird kontinuierlich 

weiter ausgebaut. Die zuständige Steuerungsgruppe 

Zukunftsstrategie Amateurfußball hat den vom Bun-

destag zu verabschiedenden Masterplan 2026 in 

Abstimmung mit den DFB-Fachabteilungen erarbeitet. 

Das übergeordnete Ziel der Zukunftsstrategie Ama-

teurfußball ist es, das weltweit einzigartige, bundes-

weit flächendeckende Netz von Fußballvereinen und 

Klubs mit Fußballangeboten in Deutschland zu erhal-

ten und zu stärken. Die Bedeutung des Masterplans 

Amateurfußball als zentralen Entwicklungsplan für die 

Förderung und Weiterentwicklung des Amateur- und 

Breitenfußballs wird von DFL und DFB ausdrücklich 

anerkannt. Das wirtschaftliche Volumen beträgt  

6,75 Millionen Euro pro Umsetzungsjahr. Die DFL 

leistet hierfür einen Finanzierungsbeitrag von ins-

gesamt 3 Millionen Euro jährlich, der DFB einen sol-

chen von insgesamt 3,75 Millionen Euro jährlich. Das 

Gesamtvolumen für die Laufzeit des vom Bundes-

tag zu verabschiedenden Masterplans 2026 – 2029 

beträgt somit 27 Millionen Euro. 

Darüber hinaus enthält der Grundlagenvertrag wei-

tere Vereinbarungen zu Gunsten des gemeinnützigen 

Fußballs. Hierzu zählen Regelungen zur Spielanset-

zung an Sonntagen, die Mitgliedschaft der Vereine 

und Muttervereine der Fußball-Kapitalgesellschaften 

in den zuständigen Regional- und Landesverbänden, 

die Leistung von Spielabgaben und ein Betrag in 

Höhe von bis zu 1 Million Euro je Spielzeit für die Aus-

bildung jüngerer Lizenzspieler. Schließlich bekennen 

sich DFB und DFL zu den sozial- und gesellschafts-

politischen Aufgaben des Fußballs.
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Zudem wurde der DFB-Pokal der Junioren in der 

Altersklasse U 19 zur Saison 2025/2026 auf 64 Mann-

schaften aufgestockt – analog zum DFB-Pokal der 

Männer. Neben den A-Junioren-Pokalsiegern der 21 

Landesverbände des DFB und dem Titelverteidiger 

qualifizieren sich aus der DFB-Nachwuchsliga alle 24 

Mannschaften der Hauptrunde Liga A sowie die 18 

besten Mannschaften der Hauptrunde Liga B. 

Im neuen System ist der Ergebnisdruck für Ver-

einsverantwortliche aufgrund der gesicherten Liga-

zugehörigkeit der LZ geringer, sodass die Spieler sich 

individuell besser entwickeln können. 

Der Aufwand kann in einzelnen Saisonphasen durch 

die geringeren Wegstrecken in regionalen Gruppen 

verringert werden, was insbesondere den Amateur-

vereinen zugutekommt. Die Anzahl von Spielen auf 

vergleichbarem Leistungsniveau wird erhöht.

Jedes Jahr nehmen so garantiert mehr Amateurver-

eine am höchsten Wettbewerb teil als bisher, nämlich 

bis zu elf seit 2024/2025 statt durchschnittlich 5,5 

wie in den Spielzeiten 2014/2015 bis 2019/2020.

Der „starke“ Jahrgang der Amateurvereine wird 

unmittelbar schon während der Saison mit der Teil-

nahme an der DFB-Nachwuchsliga belohnt und nicht 

mehr der Folgejahrgang. Stieg bislang zum Beispiel 

der Jahrgang 2004 in die A-Junioren-Bundesliga auf, 

und war er dann in der Folgesaison altersbedingt 

für diesen Wettbewerb nicht mehr spielberechtigt, 

spielte der möglicherweise sportlich schwächere 

Jahrgang 2005 in der Junioren-Bundesliga und 

konnte das entsprechende Leistungsniveau oft nicht 

erreichen. Dieses Schema wurde nun gerade auch im 

Interesse der Amateurvereine durchbrochen.

REFORM DER JUNIORINNENSPIEL
KLASSEN (B-JUNIORINNEN/DFB-
VEREINSPOKAL/FLZW)

Im Mädchenfußball wurde die B-Juniorinnen Bun-

desliga zur Saison 2024/2025 abgeschafft. Anstelle 

der dreigleisigen Bundesliga treten die Mädchen 

nun in einem DFB-Vereinspokal, in neu eingerichte-

ten Förder- und Leistungszentren für Frauen (FLZW) 

und einem regionalen Spielbetrieb mit gemischten 

Mannschaften (m/w/d) an. Die Abschaffung der Bun-

desliga ist Teil des „Projekts Zukunft“ des DFB, das 

eine Reform der Nachwuchsförderung im Frauenfuß-

ball vorsieht. Ziel ist es, die Ausbildung der Spielerin-

nen zu professionalisieren und eine höhere Qualität 

im Leistungsbereich zu erreichen. Den weiblichen 

Der Grundlagenvertrag sichert somit den erfolgrei-

chen Profi- und Amateurfußball unter dem gemein-

samen Dach des DFB e.V. und bildet so die Vielfalt 

des Fußballs in Deutschland ab und sichert zugleich 

dessen Einheit.

Dem Ziel eines erfolgreichen Profi- und Amateur-

fußballs unter dem gemeinsamen Dach des DFB 

e.V. und seiner Tochtergesellschaften wurde auch 

im spieltechnischen Bereich durch einen neuen, 

vom DFB-Vorstand beschlossenen Modus der 

DFB-Nachwuchsligen und einer Anpassung der 

Ausbildungsentschädigungen für Jugendspieler 

Rechnung getragen. Beides kommt sowohl dem 

Profi als auch dem Amateurfußball zugute und ist 

ein Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit 

dieser beiden Bereiche.

REFORM DER JUNIORENSPIELKLASSEN 
AUF DFB-EBENE

Die U 19- und die U 17-DFB-Nachwuchsliga ersetzen 

seit der Saison 2024/2025 die bis dahin in jeweils drei 

Staffeln ausgetragene A- und B-Junioren-Bundesliga. 

In der U 19- und U 17-DFB-Nachwuchsliga spielen 

Bundesligisten und Amateurvereine von Beginn an 

in einer Liga. Alle Vereine mit einem Leistungszent-

rum (LZ) sind sportlich dauerhaft für die DFB-Nach-

wuchsliga qualifiziert. Die Anzahl der teilnehmenden 

Teams ist nicht gedeckelt und kann pro Saison variie-

ren. Während der Saison ist die DFB-Nachwuchsliga 

durchlässig. Die besten Mannschaften (bis zu elf) aus 

den zweithöchsten Spielklassen steigen nach der ers-

ten Saisonhälfte direkt in Liga B für die Hauptrunde 

auf. Diese Vereine ohne Leistungszentrum werden 

damit für ihre Leistungen in der Vorrunde honoriert 

und erhalten unmittelbar sportliche Vergleichsmög-

lichkeiten auf höherem Niveau.

Die neue Struktur dient der verbesserten Förderung 

von Nachwuchsspielern hin zu mehr Kreativität, Spiel-

freude und Leistungsstärke. Die reine Misserfolgsver-

meidung, die in der Vergangenheit im Spitzennach-

wuchsbereich oft dominierte, soll dagegen in den 

Hintergrund rücken, da diese die Entwicklung von 

Spielern bremst statt fördert. Um mehr Einsatzzei-

ten zu ermöglichen und die individuelle Entwicklung 

der Spieler zu optimieren, kann jede Mannschaft in 

der DFB-Nachwuchsliga pro Partie bis zu sieben Ein-

wechslungen (sechs Feldspieler plus Torwart) vor-

nehmen. Damit können alle 18 Spieler des erlaubten 

Spieltagkaders zum Einsatz kommen. Erlaubt sind 

drei Wechselfenster plus Halbzeitpause.

Talenten soll eine individuellere (bei den Jungen-/

Frauenteams oder in LZ) und intensivere Förderung 

zuteilwerden. Die Struktur dient dazu, ihnen viel 

Spielzeit auf anspruchsvollem Niveau zu verschaffen.

Zuvor hatte der DFB eine Studie zur sportlichen Not-

wendigkeit der B-Juniorinnen-Bundesliga in Auftrag 

gegeben, die zu dem Ergebnis kam, dass die Liga 

zu wenige Talente hervorbringt und der Aufwand 

unverhältnismäßig hoch ist. Die neue Struktur soll 

eine Neuausrichtung der Förderung ermöglichen und 

den Fokus auf die individuelle Entwicklung und eine 

bessere Ausbildung legen.

Zur Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs wird 

auch auf die Punkte 8 und 9 verwiesen.

AUSBILDUNGSENTSCHÄDIGUNG  
BEI VEREINSWECHSELN VON JUGEND-
SPIELERN

Um speziell die Nachwuchsarbeit der Amateurver-

eine stärker zu honorieren, wurden die in der DFB-Ju-

gendordnung verankerten Beträge im Falle von Ver-

einswechseln ab der Saison 2024/2025 deutlich 

erhöht. Betroffen sind dabei die Wechsel zu höher-

klassigen Vereinen mit Leistungszentrum, sofern der 

Status des Spielers als Amateurspieler unverändert 

bleibt. Maßgeblich ist bei der Berechnung immer die 

Liga-Zugehörigkeit der ersten Männer-Mannschaft 

des neuen Klubs (z. B. Verdoppelung des von einem 

Bundesligisten zu zahlenden Grundbetrags bei Ver-

pflichtung eines A- oder B-Juniorenspielers auf 5.000 

Euro zuzüglich 400 Euro pro Saison, die der Spieler 

für den abgebenden Verein im Einsatz war). Nunmehr 

werden zudem nicht nur die abgebenden, sondern 

alle Vereine entschädigt, die an der Ausbildung des 

Spielers ab Vollendung des sechsten Lebensjahres 

beteiligt waren. Der DFB-Vorstand folgte mit der Ent-

scheidung dem Antrag des DFB-Jugendausschusses.

STÄRKUNG DER TALENTENTWICKLUNG 
IN DEN LEISTUNGSZENTREN BEI VER-
EINSWECHSELN VON JUGENDSPIELERN

Zur Stärkung der Talententwicklung und um die Zahl 

der selbst ausgebildeten Lizenzspieler sowohl in 

der Breite als auch auf Topniveau weiter zu erhöhen, 

haben der DFB gemeinsam mit der DFL-Kommission 

Fußball und der DFL-Kommission Leistungszentren 

im Oktober 2024 Änderungen zur Vereinbarung über 

den Schutz und die Förderung der Ausbildung von 

Nachwuchsspielern beschlossen, die zum 01.02.2025 

in Kraft getreten sind. Die entsprechende Vereinba-

rung wurde von allen 58 Klubs unterzeichnet, die ein 

von der DFL lizenziertes bzw. vom DFB anerkanntes 

Leistungszentrum (LZ) betreiben – im Sinne einer ver-

besserten Talentförderung.

Im Kern wurde auch die Ausbildungsentschädigung 

für Wechsel von Spielern zwischen zwei Leistungs-

zentren bis zur U 15 angepasst. Sie wird seitdem 

anhand einer Vielzahl von Faktoren berechnet, darun-

ter Altersklasse, Verweildauer im bisherigen LZ oder 

Entfernung zum neuen LZ. Durch eine individuelle 

und faire Ausbildungsentschädigung wird die Investi-

tion in die Ausbildung von Talenten stärker honoriert. 

Vor allem soll die Vereinbarung aber dazu führen, 

dass Spieler in den sensiblen Altersklassen U 12 bis  

U 15, dem so genannten Aufbaubereich, länger im 

Leistungszentrum ihres jeweiligen Klubs bleiben 

und sich dort durchsetzen, statt zu früh und zu oft 

zu wechseln. Dies liegt auch im Interesse der per-

sönlichen und schulischen Entwicklung der jungen 

Spieler. Davon profitiert wiederum in der Breite der 

gesamte deutsche Fußball vom Amateurfußball bis 

hin zu den Klubs in der Bundesliga sowie den Nati-

onalteams.

Weitere gemeinsame Maßnahmen überschneiden 

sich mit den Themen des „Projekts Zukunft“ (siehe 

unten Nr. 9.).

Die neue Gremienzusammensetzung sowie der zum 

Teil neue Zuschnitt der Aufgaben (Neuregelung 

gesetzlicher Vorstand, Rolle des Präsidenten, Res-

sorts der Vizepräsidenten, Vertreter des DFL e.V. in 

den Gremien etc.) und auch die handelnden Perso-

nen fördern eine konstruktivere Zusammenarbeit 

zwischen den Verbänden.

Der effektiveren Abstimmung zwischen Profi- und 

Amateurfußball dient auch der auf hauptamtlicher 

Ebene auf Vorschlag der DFL eingeführte regelmä-

ßige Austausch der Geschäftsführungen Sport von 

DFL und DFB.

Wie dargestellt hat das DFB-Präsidium einen Strate-

gieprozess eingeleitet, um unter anderem auch das 

Verhältnis des DFB zu seinen Mitgliedsverbänden 

und den mit ihm verbundenen Unternehmen sowie 

der Verbände untereinander im Hinblick auf die Rolle 

und daraus resultierende Aufgaben des DFB zu ana-

lysieren und ggf. weitere Maßnahmen vorzuschlagen 

(siehe oben).
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2. PRÜFUNG UND GENAUERE DEFI-
NITION DES VERHÄLTNISSES ZWI-
SCHEN DEM DFB E .V. UND SEINEN 
MITGLIEDSVERBÄNDEN, D.H. DES 
DFL DEUTSCHE FUSSBALL-LIGA 
E .V. EINERSEITS, ABER AUCH 
DEN 5 REGIONAL- UND 21 L AN-
DESVERBÄNDEN ANDERERSEITS, 
UNTER WAHRUNG DER FÖDER ALEN 
STRUK TUR DES DFB E .V. UND DER 
SATZUNGSMÄSSIG VER ANKERTEN 
SPERRMINORITÄTSRECHTE DES 
DFL DEUTSCHE FUSSBALL-LIGA E .V.

Die Zusammenarbeit und Interaktion mit der DFL ist 

seit dem DFB-Bundestag 2022 erheblich stabiler und 

konstruktiver geworden. Dazu hat auch die Festle-

gung der Zusammensetzung des Präsidiums (Ver-

treter der DFL, § 33 DFB-Satzung) und des BGB-Vor-

standes (mit zwei DFL-Vertretern, § 35 DFB-Satzung) 

durch den außerordentlichen DFB-Bundestag 2023 

beigetragen (siehe auch Nr. 4). 

Bereits auf dem DFB-Bundestag 2022 wurden für 

die Vertreter der Regional- und Landesverbände 

relevante Bestimmungen verabschiedet (siehe Ein-

leitung). Die Aufgabenabgrenzung zwischen DFB und 

RV/LV ergibt sich im Übrigen aus der DFB-Satzung 

und den Satzungen der LV/RV. Den Bestimmungen 

liegt der Grundsatz der Autonomie der 27 Mitglieds-

verbände zugrunde. Allgemeinverbindliche Bestim-

mungen sind nur unter Mitwirkung und mit Zustim-

mung der Mitgliedsverbände, die ihrerseits u. a. auf 

dem DFB-Bundestag und im DFB-Vorstand antrags-

berechtigt sind, möglich. Die Mitgliedsverbände sind 

in den Organen und Ausschüssen – zum Teil über 

ihren Regionalverband (z. B. Präsidium) – durch Ver-

treter repräsentiert. Sie haben so über Teilnahme-, 

Rede-, Stimm- und Antragsrechte auch sportpoliti-

schen Einfluss.

Die Interessen der Regional- und Landesverbände 

sind, wie dargestellt (siehe oben), auch im Rahmen 

des neuen Grundlagenvertrags zwischen dem DFB, 

der DFL, der DFB GmbH & Co. KG und der DFB Schiri 

GmbH berücksichtigt. Der Grundlagenvertrag wurde 

ihnen zur Bestätigung im Rahmen des außerordent-

lichen DFB-Bundestags 2023 vorgelegt. Sie haben 

zugestimmt. Ohne diese Zustimmung hätte der DFB 

den Vertrag nicht wirksam abschließen können.

Die DFL ist ein Mitglied des DFB und ihr kommt als 

Zusammenschluss der Clubs der Bundesliga und der 

2. Bundesliga eine besondere Rolle zu. Eine enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit leistet maßgebliche 

Beiträge zur Stabilität des Gesamtsystems, die über 

finanzielle Aspekte weit hinausgeht.

3. PRÜFUNG UND GENAUERE 
DEFINITION DES VERHÄLTNISSES 
ZWISCHEN DEM DFL DEUTSCHE 
FUSSBALL-LIGA E .V. ,  DEN PRO-
FIFUSSBALLVEREINEN UND DEN 
NACHWUCHSAK ADEMIEN DER 
PROFIFUSSBALLVEREINE EINER-
SEITS UND DEN 5 REGIONAL- UND 
21 L ANDESVERBÄNDEN SOWIE 
DEREN MITGLIEDSVEREINEN 
ANDERERSEITS.

Die Fragestellung überschneidet sich inhaltlich (u. a.) 

mit derjenigen in Nr. 2 und auch mit Themen des 

Projektes „Zukunft“ (siehe Nr. 9). Hierauf wird daher 

verwiesen.

Auch zu den Nachwuchsligen (gemeinsamer Spiel-

betrieb DFB/DFL/LV/RV) und den neuen Entschädi-

gungsregelungen wurde bereits ausgeführt (siehe 

oben Nr. 1).

Gleiches gilt für die verbesserte Interaktion mit der 

DFL. Sie ist seit dem DFB-Bundestag 2022 erheblich 

stabiler und konstruktiver geworden. 

Die Rolle des Grundlagenvertrags u. a. als Basis der 

Zusammenarbeit wurde bereits dargestellt (siehe 

oben zu Nrn. 1 und 2). 

4. KL ÄRUNG DER ZUSAMMENSET-
ZUNG DES GESETZLICHEN VOR-
STANDS UND DER AUFGABEN UND 
RECHTE DER MITGLIEDER DES 
GESETZLICHEN VORSTANDS DES 
DFB E .V.

Der DFB-Bundestag 2022 hat den „Präsidialaus-

schuss“ als BGB-Vorstand bereits durch den „gesetz-

lichen Vorstand“ abgelöst. Insbesondere wurde die 

Rolle des BGB-Vorstands im Wesentlichen wieder auf 

die der gesetzlichen Vertretung (mit Vieraugenprin-

Die Beratung der Regional- und Landesverbände mit 

ihren Vereinen soll zudem als weiterer Satzungszweck 

des DFB ausdrücklich in die Satzung aufgenommen 

werden (siehe hierzu den vorliegenden Antrag zum 

DFB-Bundestag).

Zu betonen ist, dass DFB und DFL unter den neuen 

Verbandsführungen besser abgestimmt sind, und 

zwar auch zu internationalen Positionen (§ 1 Satz 4 

GLV: „Der DFB e.V. wird in den Gremien der UEFA und 

FIFA auch durch eigene Vertreter sowie gegenüber 

politischen Institutionen nur mit dem DFL e.V. abge-

stimmte Positionen vertreten, sofern überwiegend 

Belange oder Interessen des Lizenzfußballs berührt 

sind.“). Diese Positionen werden zuvor im Präsidium 

des DFB entwickelt. Daran sind wiederum die Vertre-

ter der Regionalverbände beteiligt.

Der vom Präsidium angestoßene Strategieprozess 

wird u. a. auch das Verhältnis des DFB zu seinen 

Mitgliedsverbänden und den mit ihm verbundenen 

Unternehmen sowie der Verbände untereinander 

berücksichtigen und ggf. weitere Maßnahmen vor-

schlagen (siehe oben). Derartige Handlungsziele sind 

die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für 

die Mitgliedsverbände sowie deren Förderung und 

Unterstützung (z.B. Masterplan, Digitalisierung), 

die weitere Stärkung des flächendeckenden Net-

zes gemeinnütziger Fußballvereine in Deutschland 

orientiert an den Bedürfnissen der Vereine und der 

dort engagierten Akteure, die Unterstützung des 

Fußballspielens in allen seinen Formen und der kon-

sequente Einsatz für den Amateurfußball und seine 

Entwicklung. Der Strategieprozess stellt daher einen 

wichtigen Baustein auch für die Gestaltung des Ver-

hältnisses des DFB und seiner Rolle gegenüber den 

Mitgliedsverbänden dar. Dem Strategieprozess liegt 

das Verständnis zugrunde, dass die Organisation des 

Fußballsports in Deutschland eine zentrale gemein-

same Aufgabe des DFB und seiner Mitgliedsverbände 

ist. Zusammen mit ihnen möchte der DFB die Zukunft 

des Fußballs gestalten. Im Fokus des gemeinsamen 

Handelns stehen dabei die Einheit und die Entwick-

lung des deutschen Fußballs. Als Dachverband wird 

der DFB weiterhin gezielt Impulse setzen, Entwick-

lungsprozesse initiieren und dabei in der Regel auf 

Bundesebene agieren. Dabei respektiert er die sich 

aus der föderalen Struktur und der Autonomie der 

Sportverbände ergebende Eigenständigkeit nachge-

lagerter Ebenen und unterstützt deren Entwicklung 

hin zu starken und finanziell unabhängigen Organi-

sationen. Starker Amateurfußball und erfolgreicher 

Spitzenfußball bedingen sich dabei gegenseitig. 

zip) im Sinne des § 26 BGB beschränkt. Daneben gibt 

es eine Zustimmungszuständigkeit bei bestimmten 

Verträgen, jedoch auch hier nur zur konkreten Aus-

gestaltung und nicht zur grundsätzlichen Wahl des 

Vertragspartners. Diese obliegt weiterhin dem Präsi-

dium. Die Aufgaben der Einzelmitglieder außerhalb 

der Position als Mitglied des gesetzlichen Vorstands 

bleiben unberührt und ergeben sich weiterhin aus der 

Satzung, der Geschäftsordnung für das Präsidium und 

der Ressortzuständigkeit (z. B. Präsident hat Richtlini-

enkompetenz, Schatzmeister als Finanzverantwortli-

cher, Generalsekretärin als Leiterin der Zentralverwal-

tung). Der gesetzliche Vorstand ist gegenüber dem 

(Rest-)Präsidium, das Themen an sich ziehen kann, 

berichtspflichtig.

Aufgaben und Rechte der Mitglieder ergeben sich im 

Übrigen aus der Stellung als Vorstand nach § 26 BGB 

und mithin aus dem Gesetz. 

Der DFB-Bundestag 2023 hat hinsichtlich der Vertre-

ter des DFL e.V. beschlossen, dass nicht mehr ein Ver-

treter der Geschäftsführung der DFL GmbH, sondern 

der erste stellvertretende Sprecher des Präsidiums 

der DFL dem gesetzlichen Vorstand angehört (§ 35 

DFB-Satzung).

Somit wurden bereits als Reaktion auf die in der Ver-

gangenheit erkannten Schwächen des BGB-Vorstands 

in der Form des Präsidialausschusses vom DFB-Bun-

destag umfassende Änderungen vorgenommen. 

Diese haben sich bewährt. Der BGB-Vorstand arbei-

tet transparent und verantwortungsvoll zusammen. 

Die Mitgliedsverbände sind repräsentativ vertreten. 

Der 1. Vizepräsident Amateure ist zugleich Vorsit-

zender der Konferenz der Regional- und Landesver-

bandsvorsitzenden (§ 57 DFB-Satzung), die Präsidium, 

Vorstand und Zentralverwaltung hinsichtlich solcher 

Beschlüsse berät, die die Interessen der Amateurver-

bände betreffen. 

Alle Repräsentanten des gesetzlichen Vorstandes 

sind zugleich Mitglied des DFB-Präsidiums und der 

Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. 

KG. Sie nehmen in dieser Rolle auch an den gemein-

samen Sitzungen des Aufsichtsrats der KG mit den 

Gesellschaftervertretern teil. Durch die Personen

identität des Aufsichtsrats mit dem (Rest-)Präsidium 

ist auch insoweit eine umfassende Transparenz über 

die Entscheidungen sichergestellt. Die Gesellschaf-

tervertreter berichten zudem dem Aufsichtsrat über 

besondere Vorgänge.
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aufspaltung, ggf. verdeckten Gewinnausschüttungen 

und ggf. Fragen der Verrechnungspreise ebenfalls 

nicht risikolos sind, ist auf der Grundlage der darge-

stellten allgemeinen Überlegungen sowie der intern 

bestehenden Vorgaben die gewählte Alternative 

plausibel.“ 

Aus den vorliegenden Unterlagen folgt zudem, dass 

die üblichen Feststellungen und Untersuchungen im 

Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die Wirt-

schaftsprüfer erfolgt sind und auch bestätigt wurden. 

Der Jahresabschluss der jeweiligen Geschäftsjahre – 

bestehend aus der Bilanz zum 31.12. und der Gewinn- 

und Verlustrechnung zum 31.12. sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – wurde gemäß §§ 316 ff. HGB 

unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buch-

führung und des Lageberichts von Ebner Stolz als 

gesetzlichem Abschlussprüfer geprüft. Dabei wurde 

festgestellt, dass der jeweilige Jahresabschluss 

in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des  

§ 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten entspricht und er unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 

sowie ihrer Ertragslage zeichnet. Zudem vermittelt 

der jeweilige Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage der Gesellschaft. Die Berichte ste-

hen in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit 

dem betreffenden Jahresabschluss, entsprechen den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellen die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. Dabei befassten sich die WP im Rah-

men der Wirtschaftsprüfung auch mit dem Konstrukt 

als solchen.

Das Wirtschaftsprüfertestat wurde jeweils uneinge-

schränkt erteilt.

Zudem findet bei einer Vielzahl von Einzelfragen 

laufend eine steuerliche Beratung und Überprüfung 

statt. Diese wird auch gegenwärtig und zukünftig 

fortgesetzt und ebenfalls von Aufsichtsrat und WP 

(im Rahmen des Jahresabschlusses) überwacht. 

Auf die Notwendigkeit zu Neuregelungen/-struktu-

rierungen wird reagiert (z. B. Geschäftsordnung des 

Aufsichtsrats, zustimmungspflichtige Geschäfte, 

Schaffung der Stelle eines Vorsitzenden der Geschäfts-

führung, Durchsicht der Gesellschaftsverträge und 

Geschäftsordnungen auf Anpassungsbedarf).

Die vom DFB-Präsidium eingesetzte Satzungskom-

mission, die mit Juristen des DFB und der DFL besetzt 

ist, wird aufgrund der Sachnähe diese Fragestellung 

ebenfalls berücksichtigen. Dazu zählt u. a. die Bei-

behaltung eines zweiten Vertreters des DFL e.V. im 

gesetzlichen Vorstand des DFB. Diese Position war 

zuletzt bis zum DFB-Bundestag 2025 befristet. Die 

Zusammenarbeit zwischen DFB und DFL hat sich in 

den letzten Monaten nicht nur verbessert, sondern 

auch auf Grundlage der Besetzung mit starken Ver-

tretern der Verbände hinsichtlich der Effektivität und 

der Entwicklung eines gegenseitigen Vertrauens und 

Verständnisses bewährt.

5. PRÜFUNG DER VERPACH-
TUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN 
GESCHÄFTSBETRIEBS AN DIE DFB 
GMBH & CO. KG SOWIE DEREN 
BETRIEB UNTER STEUERLICHEN, 
RECHTLICHEN, ORGANISATORI-
SCHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN 
GESICHTSPUNK TEN.

Die Fragestellung spricht abstrakt von einer „Prü-

fung“ der Verpachtung an die KG und deren Betrieb, 

ohne die Anforderungen an diese Prüfung näher zu 

konkretisieren. Ein einheitliches aktuelles Prüfungs-

dokument, das den Status quo erfasst und auswertet, 

gibt es erwartungsgemäß nicht. Es findet aber eine 

laufende Überprüfung u. a. durch externe Steuer-

berater und Wirtschaftsprüfer (WP) – sowohl initial 

im Rahmen des KG-Prozesses als auch im Rahmen 

laufender Beratung – statt. Sie umfasst die üblichen 

Geschäftsabläufe einer KG (insbesondere Steuern 

und Finanzen) und wird u. a. durch den Aufsichtsrat 

überwacht. 

Im November 2023 erfolgte zudem eine Durchsicht 

und (Kurz-)Bewertung der der seinerzeitigen Aus-

gliederung zugrundeliegenden Stellungnahmen von 

Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechts-

anwälte Partnerschaft mbB (Köln) aus dem Jahr 2020 

durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Köln). BDO gelangt zu dem Ergebnis, dass die Über-

legungen und Gründe des Beratungsunternehmens 

Ebner Stolz zugunsten einer Gestaltung mit einer 

Personengesellschaft und einer Verpachtung von 

steuerpflichtigen Tätigkeiten an diese weiterhin 

„nachvollziehbar“ sind. Weiter führt BDO aus: „Da die 

Gestaltung einer vollständigen Ausgliederung auf 

eine gewerbliche Kapitalgesellschaft und die damit 

einhergehenden Fragestellungen mit der Betriebs

Davon unabhängig erfolgt ständig eine Prüfung der 

Strukturen, etwaiger weiterer Funktionsverlagerun-

gen zwischen e.V. und KG sowie der operativen Pro-

zesse und Schnittstellen der KG zum bzw. mit dem 

e.V., einschließlich der Erforderlichkeit weiterer Aus-

gliederungen (z. B. Anpassung des Pachtvertrags 

aufgrund Neustrukturierung der verpachteten Wett-

bewerbe, Unterverpachtung der Frauen-Bundesliga, 

Übertragung der Zuständigkeit für Schiedsrichterin-

nen der Frauen-Bundesliga auf die DFB Schiri GmbH).

6. SICHERUNG DER COMPLIANCE- 
UND ETHIK VORGABEN UNTER 
ÜBERPRÜFUNG DER FUNK TIO-
NEN, AUFGABEN UND RECHTE 
DER UNABHÄNGIGEN INSTITUTI-
ONEN DES DFB E .V. (VERBANDS-
GERICHTSBARKEIT, ETHIKKOM-
MISSION, PRÜFUNGSAUSSCHUSS, 
VERGÜTUNGSAUSSCHUSS).

Der DFB-Bundestag 2022 hat bereits grundlegende 

Beschlüsse getroffen, um eine erhöhte Transpa-

renz der Tätigkeiten der ehrenamtlichen Gremien 

in Bezug auf Zuständigkeiten, Aufgaben und Unter-

suchungsabläufe (v.a. bzgl. der Ethik-Kommission) 

sicherzustellen. So wurde eine Verfahrensordnung 

für die Ethik-Kommission verabschiedet, auf deren 

Grundlage die Verfahren durchzuführen sind (§§ 41 

bis 54 DFB-Rechts- und Verfahrensordnung). Die 

Änderungen gliedern sich in „allgemeine Bestim-

mungen“ sowie weitere Regelungen, welche den 

Ablauf bzw. Abschluss der Untersuchungsverfahren 

der Ethik-Kommission reglementieren und das Ver-

hältnis zwischen Ethik-Kommission und Ethikkammer 

des Sportgerichts präzisieren.

Ferner wurde die Geschäftsordnung der Ethikkom-

mission überarbeitet und ein Austausch zwischen 

Ethik-Kommission und Sportgerichtsbarkeit sowie 

zwischen Ethik-Kommission und Prüfungsausschuss 

bzw. Vergütungsausschuss etabliert.

Auf entsprechende Vorschläge des Prüfungsaus-

schusses wurden durch den DFB-Bundestag zudem 

dessen Aufgaben nach § 46 DFB-Satzung geschärft. 

Durch die Änderungen wurde erreicht, dass die 

weitgehenden Prüfungsumfänge der Angemessen-

heit des Risikomanagements, der Internen Revision 

und des Compliance Managements aus den Regel

aufgaben des Prüfungsausschusses entfallen und 

als anlassbezogene Sonderprüfungen unverändert 

möglich sind.

Kontinuierlich wurden in den vergangenen Jahren 

des Weiteren ein Tax Compliance Management Sys-

tem (TCMS) sowie ein Risikomanagement-System 

eingeführt. Mit dem TCMS soll sichergestellt wer-

den, dass sämtliche für die „DFB-Gruppe“ relevan-

ten steuergesetzlichen Regelungen befolgt werden. 

Außerdem sollen gleichwohl auftretende Fehler zeit-

nah korrigiert werden können. Es soll damit auch im 

Bereich Steuern eine Compliance-Kultur sicherge-

stellt werden. 

Ferner findet ein regelmäßig wiederkehrender Aus-

tausch zwischen den Bereichen Risikomanagement, 

Interne Revision, Steuern und Compliance sowie eine 

laufende Überprüfung der DFB-internen Prozesse 

durch Compliance und Interne Revision selbst statt. 

Zusätzlich erfolgte im Auftrag des Prüfungsausschus-

ses eine Untersuchung der Wirksamkeit des Compli-

ance Management Systems (CMS) durch RSM Ebner 

Stolz. Dabei bildeten die Zusammenarbeit zwischen 

Compliance und Risikomanagement sowie das Tax 

Compliance System (TCMS) zwei Schwerpunkte. Im 

Ergebnis wurden die Funktionalität des CMS bzw. 

TCMS grundsätzlich bestätigt und Verbesserungspo-

tenziale aufgezeigt, die im Folgenden berücksichtigt 

wurden.

7. REFORMEN ZUR VERSTÄRK TEN 
UMSETZUNG DES UNSTREITIGEN 
UND IN DER SATZUNG VER AN-
KERTEN WILLENS, IN DEN STRUK-
TUREN DES DFB E .V. FÜR MEHR 
DIVERSITÄT, INTEGR ATION, (MEI-
NUNGS-)VIELFALT UND DIE VER-
HINDERUNG UND BESEITIGUNG 
VON DISKRIMINIERUNG, INSBE-
SONDERE IM HINBLICK AUF DIE 
SOZIALE UND ETHNISCHE HER-
KUNFT, DEN GL AUBEN, DAS ALTER, 
DAS GESCHLECHT, DIE SEXUELLE 
IDENTITÄT ODER EINE BEHINDE-
RUNG ZU SORGEN.

Durch den DFB-Bundestag 2022 wurde bereits eine 

wichtige Änderung des Anti-Diskriminierungs-Tatbe-

standes in § 9 DFB-Rechts- und Verfahrensordnung 

beschlossen. Die Änderung dient der Präzisierung 
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der Tatbestandsmerkmale dieser wichtigen Sankti-

onsnorm, insbesondere hinsichtlich der geschlecht-

lichen und sexuellen Identität. Des Weiteren wurden 

fehlende Merkmale (Alter und Behinderung) in Anleh-

nung an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG) ausdrücklich ergänzt.

Zudem wurde durch den DFB-Vorstand im April 2023 

die Einführung eines neuen § 6b DFB-Rechts- und 

Verfahrensordnung beschlossen, wodurch im Zustän-

digkeitsbereich der DFB-Sportgerichtsbarkeit ein spe-

zieller Tatbestand zur Sanktionierung von Verstößen 

gegen die sexuelle Selbstbestimmung (sexualisierte 

Gewalt, sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung) 

geschaffen wurde. Hiermit wurde die wichtige Bedeu-

tung einer Intervention gegen interpersonelle (sexu-

alisierte) Gewalt im Bereich des DFB unterstrichen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die regelmä-

ßige Verjährung solcher Taten von bisher fünf auf 

nunmehr zehn Jahre ausgeweitet. Zudem wurde eine 

Anpassung der Verjährungsregelungen in § 10 Nr. 2. 

DFB-Rechts- und Verfahrensordnung (Ruhen der Ver-

jährung) bei Verstößen nach § 6b DFB-Rechts- und 

Verfahrensordnung gegenüber zum Tatzeitpunkt 

Minderjährigen an die dementsprechenden Vorschrif-

ten des Strafgesetzbuchs vorgenommen.

Mit dem „Kooptationsbeschluss“ des DFB-Bundes-

tages 2022 wurde § 47 Abs. 9 DFB-Satzung zudem 

dahingehend geändert, dass das Präsidium Aus-

schüsse des DFB um zusätzliche Mitglieder mit 

beratender Stimme erweitern kann. Damit wird ange-

strebt und ermöglicht, dass die Ausschüsse zur För-

derung von Integration und Vielfalt um bis zu drei 

zusätzliche Mitglieder erweitert werden können. Die 

Änderung setzte zudem Beschlüsse der Konferenz 

der Regional- und Landesverbandsvorsitzenden zur 

Stärkung von Gleichstellung und Diversität um. Dar-

über hinaus wurde das DFB-Präsidium durch eine 

Ergänzung des § 33 DFB-Satzung um eine zusätzli-

che Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversi-

tät erweitert. Auch diese Änderung hat dazu geführt, 

dass das DFB-Präsidium diverser besetzt ist.

Die Förderung von „Frauen im Fußball“ ist explizites 

Thema der Strategie FF27 (siehe hierzu auch unten 

Nr. 8.). Die in der Strategie FF27 formulierten Ziele zur 

Vertretung von Frauen im Präsidium wurden mit den 

Wahlen auf dem DFB-Bundestag 2022 bereits erfüllt; 

in den meisten anderen DFB-Gremien ist dies noch 

ein laufender Prozess.

Des Weiteren wurde ein Leadership-Programm „Fuß-

ball+“ für ehrenamtlich Engagierte mit familiärer Ein-

KG zahlreiche Aktivitäten zur Attraktivitätssteigerung 

des Frauenfußballs aus den Geschäftsbereichen Mar-

keting & Vertrieb, Spielbetrieb und Nationalmann-

schaften & Akademie auf den Weg gebracht.

Zur Förderung von Frauen im Fußball wurde des Wei-

teren die Strategie FF27 ausgerollt. Ziel ist eine lang-

fristige und ganzheitliche Strategie für den Frauen- 

und Mädchenfußball und für Frauen im Fußball in 

Deutschland von der Breite bis zur Spitze. 

Und nicht zuletzt wurde ein wichtiges Leuchtturm-

projekt auf den Weg gebracht: Der DFB hat im März 

dieses Jahres seine Bewerbungsunterlagen für die 

Ausrichtung der Women‘s EURO 2029 bei der UEFA 

eingereicht. Nach intensiver Arbeit in zahlreichen 

Projektgruppen wurde damit ein wichtiger Schritt 

auf dem Weg zur Vergabe des Turniers getan. Nach 

der durchgeführten Bewerbung des DFB um die 

Frauen-WM 2027 – gemeinsam mit den Niederlan-

den und Belgien – die, obwohl der Zuschlag leider 

nicht erfolgte, trotzdem eine hohe Ausstrahlungs-

kraft hatte, bewirbt sich der DFB damit erneut um 

ein großes internationales Turnier im Frauenfußball.

Auch im aktuell laufenden Strategieprozess finden 

sich der Frauenfußball und das Thema Frauen im 

Fußball wieder. Dabei geht es neben der Weiterent-

wicklung des Frauenfußballs in den verschiedenen 

Wettbewerben (Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Po-

kal, Supercup, Nationalmannschaften) auch darum, 

die Vereine zu ermutigen, mehr Frauen und Mädchen 

für das aktive Fußballspielen zu interessieren und sie 

langfristig in das Vereinsleben und die Organisation 

des Sports einzubinden.

9. DAS „PROJEK T ZUKUNFT“ (M/W) 
IST GANZHEITLICH, D.H. UNTER 
BEACHTUNG DER INTERESSEN 
ALLER MITGLIEDSVERBÄNDE DES 
DFB E .V. ,  DER INTERESSEN DER 
PROFIFUSSBALLVEREINE UND DER 
INTERESSEN DER AMATEURVER-
EINE ZUM ABSCHLUSS ZU BRIN-
GEN. OHNE BASIS KEINE SPITZE 
UND OHNE SPITZE KEINE BASIS!

Auf der Grundlage der zentralen Beschlüsse des 

DFB-Bundestages 2022 wurde im Rahmen des „Pro-

jekts Zukunft“ (m/w) die konkrete Umsetzung in vie-

len Bereich durch DFB-Vorstand und DFB-Präsidium 

beschlossen. 

wanderungsgeschichte initiiert. Zielsetzung dieses 

Programms ist die Übernahme von Positionen beim 

DFB oder in einem DFB-Landesverband für Personen 

mit Einwanderungsgeschichte. Die Rolle des Fußballs 

als „Integrationsmotor“ soll hierdurch auch in den 

Verbänden sichtbar und unterstrichen werden.

8. STÄRKUNG DES FR AUENFUSS-
BALLS MIT BLICK SOWOHL AUF 
DEN PROFIFUSSBALL IN DEN NATI-
ONALMANNSCHAFTEN UND DEN 
FR AUEN-BUNDESLIGA-VEREINEN 
ALS AUCH DEN AMATEUR-FUSS-
BALL IN DEN VEREINEN DER L AN-
DESVERBÄNDE . DIE WEITERENT-
WICKLUNG DES FR AUENFUSSBALLS 
MUSS EIN HER AUSGEHOBENES 
ANLIEGEN DES GESAMTEN DEUT-
SCHEN FUSSBALLS WERDEN.

Seit dem DFB-Bundestag 2022 wurden wichtige Pro-

jekte und Maßnahmen zur Stärkung des Frauenfuß-

balls forciert und auf den Weg gebracht.

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga hat sich in den 

vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt. 

Zur weiteren nachhaltigen und gezielten Förderung 

der Google Pixel Frauen-Bundesliga liegen dem 

DFB-Bundestag Anträge im Zusammenhang mit der 

Neustrukturierung dieser Spielklasse in einer eigen-

ständigen Gesellschaft („GmbH“) vor. Die Vereine 

selbst haben sich in einem Ligaverband organisiert, 

der (zunächst stimmrechtsloses) Mitglied im DFB e.V. 

wird. Diese grundlegende Neustrukturierung stellt 

eine zentrale Maßnahme zur Förderung des Frauen-

fußballs in der Spitze dar. Flankiert wird dies unter 

anderem durch die Förderung von Leistungszentren 

im Frauenfußball sowie die Zuordnung des Leistungs-

bereichs Schiedsrichterinnen zur DFB Schiri GmbH.

Im Juniorinnen-Bereich wurde seit dem DFB-Bundes-

tag 2022 das „Projekt Zukunft weiblich“ erfolgreich 

umgesetzt und zum Abschluss gebracht, sodass sich 

unter DFB-Trägerschaft der neue Juniorinnen-Pokal 

etabliert hat.

Des Weiteren wurde der Bereich Frauenfußball in der 

DFB GmbH & Co. KG neu strukturiert und mit Nia 

Künzer seit dem 1. Januar 2024 erstmals die Stelle 

einer Sportdirektorin für den Frauenfußball beim DFB 

geschaffen. Zudem wurden in der DFB GmbH & Co. 

Nach der Einführung der U 17- und U 19-Nachwuchs-

ligen und der Einführung eines Pokalwettbewerbes 

für die Juniorinnen unter DFB-Trägerschaft werden 

diese Wettbewerbe nun kontinuierlich evaluiert und 

angepasst.

Neben dem konkreten Modus der neuen DFB-Nach-

wuchsligen hat der DFB-Vorstand auch eine Anpas-

sung der Ausbildungsentschädigungen für Jugend-

spieler beschlossen (siehe oben). Um speziell die 

Nachwuchsarbeit der Amateurvereine stärker zu 

honorieren, sind die in der DFB-Jugendordnung ver-

ankerten Beträge im Falle von Vereinswechseln deut-

lich erhöht worden. Betroffen sind dabei die Wechsel 

zu höherklassigen Vereinen mit Leistungszentrum, 

sofern der Status des Spielers als Amateurspieler 

unverändert bleibt. 

Im männlichen Bereich der Trainerentwicklung sind 

die großen Themenschwerpunkte (z. B. „Ausbil-

dungstreppe“) inzwischen abgeschlossen und wer-

den nun fortwährend evaluiert. Bezüglich der Trai-

ner*innen-Entwicklung wurde gemeinsam mit der 

DFL eine zweijährige Kooperation gestartet, die durch 

die FIFA gefördert wird. Im weiblichen Bereich sollten 

insbesondere Maßnahmen entwickelt werden, die auf 

mehr Frauen als Trainerinnen abzielen. Auch hier sind 

bereits weibliche Teilnehmerinnen in FIFA-Program-

men gemeldet.

Mit der Einführung weiblicher Leistungszentren ist ein 

wichtiger Schritt zur Professionalisierung der weibli-

chen Talentförderung initiiert. Mit Beginn der Saison 

2024/2025 ist der Anerkennungsprozess gestartet 

worden, sodass bereits die ersten Label „Leistungs-

zentrum weiblich“ vergeben werden konnten.

Zugleich wurde mit der Einführung einer U 23-Nati-

onalmannschaft der Frauen eine Optimierung der 

Bedingungen für Spitzenspielerinnen im Übergangs-

bereich vorgenommen. Somit ist ein wesentlicher 

Schritt in der Heranführung von Talenten an die Nati-

onalmannschaft der Frauen erfolgt.

Das Projektmanagement des „Projekts Zukunft“ 

wurde im Sommer 2024 beendet. Im Zuge dessen 

wurden laufende Projekte und offene Punkte zur 

weiteren Bearbeitung in einzelne Fachabteilungen 

übergeben. Für einen erfolgreichen Abschluss der 

laufenden Projekte sind klare Zielstellungen defi-

niert sowie Verantwortlichkeiten und Deadlines 

festgesetzt. 
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10. ÜBERPRÜFUNG DER REGELUN-
GEN IN DER GESCHÄFTSORDNUNG 
DES PR ÄSIDIUMS, INSBESONDERE 
IM HINBLICK AUF DIE STELLUNG, 
AUFGABEN UND RICHTLINIENKOM-
PETENZ DES PR ÄSIDENTEN, DIE 
ZUORDNUNG VON RESSORTS ZU 
EINZELNEN PR ÄSIDIUMSMITGLIE-
DERN UND DIE SICHERSTELLUNG 
VON „CHECK AND BAL ANCE“- 
INSTRUMENTEN.

Die Stellung, Aufgaben und Richtlinienkompetenz 

des Präsidenten im DFB e.V. wurden mit Beschluss 

des DFB-Bundestags 2022 durch entsprechende Sat-

zungsänderungen bereits angepasst (siehe oben). So 

wurde durch Änderung des § 33 Abs. 4 DFB-Satzung 

die Bestimmung aufgenommen, dass der Generalse-

kretär vom Präsidium auf Vorschlag des Präsidenten 

berufen wird. In § 34 Abs. 5 DFB-Satzung ist nun klar 

geregelt, dass der Präsident die Sitzungen des Präsi-

diums leitet, die Arbeit der Mitglieder des Präsidiums 

unter Beachtung der Festlegungen der Geschäfts-

ordnung koordiniert und ihm dabei die Richtlinien-

kompetenz obliegt.

In § 35 Nr. 1 Satzung wurde die Regelung aufgenom-

men, dass in der Wahlperiode 2022 bis 2025 auch 

der Vorsitzende der Geschäftsführung bzw. seit dem 

außerordentlichen Bundestag 2023 der erste stell-

vertretende Sprecher des Präsidiums der DFL Deut-

sche Fußball Liga GmbH dem gesetzlichen Vorstand 

angehört. Die DFL soll ab dem Bundestag 2025 nun-

mehr einen dauerhaften zweiten Sitz im gesetzlichen 

Vorstand des DFB erhalten (siehe hierzu den vorlie-

genden Antrag zum DFB-Bundestag und auch oben). 

Die Geschäftsordnung des Präsidiums wurde im 

Nachgang des Bundestags 2022 finalisiert und 

beschlossen. Diese beinhaltet wichtige „Leitplan-

ken“ für die Arbeit im DFB-Präsidium, indem sie klare 

organisatorische Regelungen und Bestimmungen 

zur Geschäftsverteilung und zur Aufgabenwahrneh-

mung innerhalb der jeweiligen Ressorts trifft. Hier-

durch sowie durch den ebenfalls neu geschaffenen 

Verhaltenskodex für Mitglieder des Präsidiums wer-

den zudem wichtige „Check and Balance“-Aufgaben 

erfüllt. 

darf, soll eine Mindestanzahl der auf einem 
Bundestag anwesenden und abstimmenden 
Delegierten sichern und dazu beitragen, dass 
bei den künftigen Bundestagen ein vielfältig 
besetzter Kreis von Delegierten in die Beratung 
und Beschlussfassung des Bundestags einge-
bunden ist. Diese Änderung ist bereits für den 
DFB-Bundestag 2025 in Kraft.

Schließlich werden die oben beschriebenen Auf-

gaben regelmäßig durch die vor jedem Bundestag 

tagende Satzungskommission wahrgenommen. Im 

Sinne einer kontinuierlichen Evaluierung der Satzung 

und der Geschäftsordnung für den Bundestag und 

den Vorstand werden so auch dem DFB-Bundestag 

2025 wieder Satzungsanträge vorgelegt, die dem Ziel 

dienen, eine ergebnisoffene Diskussionskultur und 

demokratische Wahlverfahren zu sichern.

11. ÜBERPRÜFUNG DER REGELUN-
GEN ZUM ABL AUF VON BUNDES-
TAGEN, VORSTANDS- UND PR ÄSI-
DIUMSSITZUNGEN IM HINBLICK 
AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG EINER 
ERGEBNISOFFENEN DISKUSSIONS-
KULTUR, DER SICHERUNG DEMO -
KR ATISCHER WAHLVERFAHREN 
UND STRINGENTER VERSAMM-
LUNGSLEITUNG.

Zunächst ist festzuhalten, dass es im Vorfeld des 

DFB-Bundestags 2022 insbesondere in diesem 

Bereich – zum Teil öffentlich – Differenzen zwischen 

DFB und DFL gab, die als hauptsächliche Ursache für 

diesen Beschlusspunkt anzusehen sind. Diese Dif-

ferenzen sind zwischenzeitlich abgebaut. Die Füh-

rungsgremien von DFB und DFL arbeiten eng und 

vertrauensvoll zusammen, was sich nicht zuletzt auch 

durch den neu geschaffenen monatlichen Jour Fixe 

auf Geschäftsführungsebene im Bereich Sport von 

DFB und DFL widerspiegelt. Hinzu kommt ein ver-

stärkter auch außerhalb von Sitzungen stattfindender, 

insbesondere anlassbezogener Austausch der jeweili-

gen Verantwortungsträger im Haupt- und Ehrenamt. 

Zudem wurde durch den DFB-Bundestag 2023 der 

neue Grundlagenvertrag bestätigt, sodass sich die 

Grundsituation inzwischen positiv verändert hat.

Weiterhin wurden auch durch den DFB-Bundestag 

2022 bereits wichtige Änderungen vorgenommen:

	→ �So erfolgt nun – analog dem 1. Vizepräsidenten 
DFL – eine Bestätigung des 1. Vizepräsidenten 
(Präsidiumsmitglied für Amateurfußball und 
Angelegenheiten der Regional- und Landesver-
bände) nach Nominierung durch die Konferenz 
der Regional- und Landesverbandsvorsitzenden. 
Nur wenn von einem Regionalverband und den 
ihm angehörigen Landesverbänden mehrere 
Kandidaten für das Amt eines Vizepräsidenten 
nominiert werden, erfolgt an Stelle einer Bestä-
tigung eine (geheime) Wahl für das entspre-
chende Amt (neu § 7 Nr. 3 der Geschäftsord-
nung für den Bundestag und den Vorstand).

	→ �Nach § 22 Nr. 2 der Satzung ist es für die 
Sitzung des DFB-Bundestags den Mitgliedsver-
bänden nur noch gestattet, einem Delegierten 
ihres Verbandes bis zu zwei (statt bisher drei) 
Stimmen zur einheitlichen Stimmabgabe zu 
übertragen. Die Herabsetzung der Anzahl von 
Stimmen, die ein Delegierter maximal abgeben 

5 .

Die Strukturkommission gelangt zu dem Ergebnis, 

dass sämtliche Fragestellungen sachgerecht bearbei-

tet wurden beziehungsweise noch werden. Es handelt 

sich insgesamt um einen fortschreitenden Prozess. So 

erfolgt beispielsweise laufend eine Überprüfung der 

Strukturen in Satzung und Ordnungen des DFB e.V. 

oder der Gesellschaftsverträge und Geschäftsord-

nungen der DFB GmbH & Co. KG. Andere Aufgaben, 

zum Beispiel „Projekt Zukunft“, wurden hinsichtlich 

der Struktur aktualisiert und/oder werden in Einzel-

projekten fortgeführt. Wieder andere Fragestellun-

gen können sich thematisch nicht erledigen (z. B. 

Diversität, Frauenfußball, Verhältnis der Verbände). 

Hier kann nur festgestellt werden, dass die Frage-

stellungen erfasst sind und sachgerecht behandelt 

werden. 

Das Verhältnis der Mitgliedsverbände untereinander 

hat sich nach der Überzeugung der Strukturkommis-

sion auch aufgrund einer bereits erfolgten Anpassung 

der einschlägigen Bestimmungen, aber auch der Art 

der Zusammenarbeit der neuen Verbandsführungen 

stabilisiert und ist zu einer effektiven Normalität 

zurückgekehrt, die Kritik und Veränderung zulässt. 

Der Grundlagenvertrag stellt die wesentliche Basis 

für die Einheit des Fußballs dar.

Die Strukturkommission betrachtet ihre Aufgabe als 

erfüllt. Die Fragestellungen werden auch zukünftig 

nicht vernachlässigt, sondern bleiben im Fokus durch 

die Zuweisung an die dafür verantwortlichen Fachab-

teilungen und Gremien.
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B E R I C H T  D E R  
VO R S I T Z E N D E N  D E R 
E T H I K- KO M M I S S I O N
P R O F.  D R .  I R I N A  K U M M E R T

O RG ANISATI ON  UND  
A RB E IT S WE IS E

Die Kommission berät sich regelmäßig in Präsenz, 

per Video- oder Telefonkonferenzen und im schrift-

lichen Verfahren. Nach der Geschäftsordnung der 

Ethik-Kommission sollen mindestens zwei Sitzungen 

pro Jahr stattfinden. Im Berichtszeitraum fanden ins-

gesamt 19 Sitzungen in Form von Präsenz-, Video- 

und Telefonkonferenzen statt. Zu jeder Sitzung wird 

ein Protokoll erstellt. Sämtliche Vorgänge werden 

ordnungsgemäß erfasst und mit einem Aktenzei-

chen versehen. Die Kommission legt höchsten Wert 

auf den vertraulichen Umgang mit den ihr überlas-

senen Informationen. Alle Mitglieder haben sich 

durch Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklä-

rung zu diesem Grundsatz verpflichtet. Diese Ver-

pflichtung behält über die aktive Mitarbeit in der 

Kommission hinaus Gültigkeit. Die Zusammenarbeit 

in der Kommission ist von gegenseitigem Respekt 

und Vertrauen geprägt. Alle Entscheidungen der 

Kommission werden nach vorheriger, durchaus auch 

kontroverser Aussprache getroffen und anschlie-

ßend von allen Mitgliedern der Kommission mit-

getragen.

S TRUK TUR  UND  
ZUSAMME NS E T ZUN G

Die Ethik-Kommission des DFB wird gemäß § 46a 

der Satzung vom DFB-Bundestag gewählt. Sie setzt 

sich aus fünf Mitgliedern zusammen, die über beson-

dere persönliche Integrität, fachliche Kompetenz 

und Erfahrung in ethischen, juristischen und gesell-

schaftspolitischen Fragen verfügen. Die Mitglieder 

der Kommission üben ihr Amt ehrenamtlich sowie 

unabhängig von Weisungen aus und stellen eine 

neutrale und unbeeinflusste Entscheidungsfindung 

sicher. Die Vorsitzende repräsentiert die Ethik-Kom-

mission und ist deren Sprecherin. Die Kommission 

wird durch den Leiter der Geschäftsstelle in ihrer 

Arbeit unterstützt.

Die personelle Besetzung der Kommission ist seit der 

letzten Wahl am 11. März 2022 unverändert. Neben 

der Vorsitzenden als Philosophin gehören der Kom-

mission Juristinnen und Juristen an. Diese Zusam-

mensetzung gewährleistet, dass ethisch konnotierte 

Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet 

und Entscheidungen entsprechend abgewogen wer-

den. Mitglieder der Kommission sind Frau Prof. Dr. Irina 

Kummert als Vorsitzende, Herr Peter Büllesfeld, Frau 

Ingrid Häußler, Herr Dr. Hermann Janning und Herr Dr. 

Wolfgang Schmitz-Jansen. Herr Ulrich Schulte-Bunert 

vertritt die Kommission als Geschäftsstellenleiter. 

ZUSAMME NA RB E IT  MIT  
AND E RE N  D FB - G RE MIE N 

Die Ethik-Kommission arbeitet eng mit Herrn Sebas-

tian Grassl, dem Compliance-Beauftragten des DFB, 

zusammen. Er begleitet die Kommission unter ande-

rem als verantwortliche Schnittstelle zu den Gre-

mien und Mitgliedsverbänden des DFB im Hinblick 

auf eventuelle compliance-relevante Themen. Ziel 

dieser Zusammenarbeit ist eine klare Abgrenzung 

der Zuständigkeiten und eine einheitliche ethische 

Bewertung von Sachverhalten, die über verschiedene 

Gremien hinweg Relevanz besitzen. Insbesondere in 

Fällen, in denen compliance-relevante und ethisch 

konnotierte Fragestellungen ineinandergreifen, 

erfolgt eine enge Abstimmung zwischen Compliance 

und Ethik-Kommission, um eine sachgerechte und 

faire Bewertung sicherzustellen.

VO RG ÄN G E  IM  
B E RI CHT S Z E ITR AUM

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt rund 65 Vor-

gänge von der Ethik-Kommission behandelt. Die dis-

kutierten Themen waren breit gefächert und sollen 

hier aus Diskretionsgründen nur allgemein Erwäh-

nung finden. Sie betrafen unter anderem:

	→ �den Umgang mit ethischen Konflikten und als 
ungerecht empfundenem Verhalten,

	→ Kinder- und Jugendschutz,

	→ �Diskriminierung, Rassismusvorwürfe, übergriffi-
ges Verhalten, Fair Play und Integrität sowie

	→ �Einzelfälle möglicher Interessenkonflikte oder 
ethisch diskussionswürdigen Verhaltens.

Die Kommission prüfte in jedem Fall zunächst ihre 

Zuständigkeit nach der DFB-Satzung. In zahlreichen 

Fällen wurde festgestellt, dass die Zuständigkeit bei 

den jeweiligen Landes- und Regionalverbänden oder 

anderen Gremien des DFB (z. B. dem Kontrollaus-

schuss) lag. Dementsprechend wurden entweder die 

Beschwerdeführer auf die zuständigen Stellen hinge-

wiesen oder die Eingaben direkt dorthin verwiesen. 

In einigen Fällen sind die Verfahren unter Missbilli-

gung des jeweiligen Verhaltens und Inaussichtstel-

lung einer Anklage im Wiederholungsfall eingestellt 

worden. 

PR Ä AMB E L

Die Ethik-Kommission des Deutschen Fußball-Bun-

des (DFB) versteht sich als unabhängiges Organ zur 

Förderung sowie Einhaltung ethischer Grundsätze 

und Integrität im deutschen Fußball. Sie ist berufen, 

im Falle von möglichen Verstößen gegen Gesetze, 

die Satzung und Ordnungen des DFB, insbesondere 

den Ethik-Kodex, sowie interne Regularien des DFB 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach § 46a DFB-Sat-

zung tätig zu werden. Dabei soll sie einen unabhängi-

gen, transparenten und die Persönlichkeitsrechte der 

Betroffenen wahrenden Umgang mit Verdachtssitu-

ationen sicherstellen. Dieser Bericht soll Transparenz 

über die Arbeit und die Tätigkeitsschwerpunkte der 

Ethik-Kommission herstellen.

AUFG A B E N  UND  
ZUS TÄND I G K E IT

Die Aufgaben der Ethik-Kommission ergeben sich aus 

§ 46a der DFB-Satzung. Danach berät sie das Präsi-

dium in ethisch konnotierten Fragen, kann von sich 

aus Stellungnahmen abgeben und wird auf Antrag 

tätig, wenn ein ethisch relevantes Fehlverhalten von 

Funktionsträger*innen oder Mitgliedern des DFB 

im Raum steht. Anträge und Anfragen können auch 

unmittelbar an die Kommission – direkt, über den 

Compliance-Beauftragten oder über die externe 

Ombudsstelle – gerichtet werden.

Der Auftrag der Ethik-Kommission erstreckt sich sat-

zungsgemäß auf illegale, unmoralische und unethi-

sche Verhaltensweisen, die einen geringen oder gar 

keinen Bezug zu Handlungen auf dem Spielfeld oder 

zum Spielbetrieb aufweisen. In all diesen Fällen kann 

sie Ermittlungen anstellen und Untersuchungen füh-

ren sowie ggf. Anträge zur Entscheidung beim Sport-

gericht bzw. beim DFB als Arbeitgeber stellen.
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SCHWE RPUNK T THE ME N

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Themen mit 

strategischer Bedeutung behandelt:

	→ �Weiterentwicklung des Ethik-Kodex: Die 
Kommission war an der Überarbeitung und 
Anpassung des Kodexes an die im DFB-Leitbild 
verankerten Werte beteiligt.

	→ �Kinder- und Jugendschutz: Die Kommission 
befasste sich mehrfach mit Fragen des Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen im Fußball. 

	→ �Diskriminierung und Vielfalt: Fälle von rassis-
tischem, sexistischem oder diskriminierendem 
Verhalten wurden diskutiert und Empfehlun-
gen für präventive und reaktive Maßnahmen 
formuliert.

Der Kinder- und Jugendschutz im Fußball hat für die 

Ethik-Kommission einen herausragenden Stellenwert. 

Die Kommission befasst sich daher regelmäßig mit 

Fragen des respektvollen und sicheren Umgangs mit 

Kindern und Jugendlichen im Trainings- und Spiel-

betrieb. Darüber hinaus unterstützt die Kommission 

Initiativen innerhalb des DFB, die sich der Prävention 

von Grenzverletzungen, Diskriminierung und Macht-

missbrauch widmen. Der Kinder- und Jugendschutz 

bleibt damit auch künftig ein zentrales Handlungsfeld 

der Ethik-Kommission und ein verbindendes Thema 

zwischen verantwortungsbewusstem Handeln und 

Verbandsarbeit.

FA Z IT  UND  AUS B LI CK

Die Arbeit der Ethik-Kommission hat sich in den ver-

gangenen Jahren inhaltlich und strukturell weiter-

entwickelt. An der Wahrnehmung der Kommission 

ist ablesbar, dass sich die Kommission als feste und 

anerkannte Instanz für ethisch konnotierte Fragestel-

lungen im deutschen Fußball weiter etabliert hat. Die 

Zusammenarbeit mit internen wie externen Schnitt-

stellen war dabei stets konstruktiv, lösungsorientiert 

und von gegenseitigem Respekt geprägt. Zugleich 

richtet die Kommission den Blick in die Zukunft. Auch 

in den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, 

die im Bericht beschriebenen Themenfelder weiter 

zu vertiefen und die begonnene Arbeit konsequent 

fortzuführen. Zusammenfassend kann festgehal-

ten werden, dass die Ethik-Kommission gut aufge-

stellt ist, um auch künftigen Herausforderungen mit 

Unabhängigkeit, Sachverstand und Augenmaß zu 

begegnen. Mein Dank gilt allen, die die Arbeit der 

Ethik-Kommission unterstützt haben.

Besonders danken möchte ich in diesem Zusam-

menhang den Mitgliedern der Kommission für das 

zu jedem Zeitunkt angenehme und konstruktive 

Miteinander – es ist mir Freude und Ehre zugleich, 

den Vorsitz dieses Gremiums führen zu dürfen. 

Herrn Dr. Hermann Janning, der im November 2025 

aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidiert, 

danke ich für seinen wertvollen Beitrag zur Arbeit 

der Ethik-Kommission. Ein ausdrücklicher Dank gilt 

auch dem Compliance-Beauftragten des DFB, Herrn 

Sebastian Grassl, sowie Frau Judith Neumann für die 

stets hilfsbereite, professionelle und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit der Ethik-Kommission. 

Hervorheben möchte ich in diesem Berichtszeit-

raum Herrn Ulrich Schulte-Bunert, den Leiter der 

Geschäftsstelle der Ethik-Kommission. Er wird den 

DFB – und damit auch unsere Kommission – im 

November 2025 verlassen. Damit geht eine Ära zu 

Ende: Herr Schulte-Bunert begleitet die Arbeit der 

Ethik-Kommission seit ihrer Gründung im Jahr 2016 

mit großer Verlässlichkeit, hoher fachlicher Exper-

tise und persönlichem Engagement. Im Namen 

der gesamten Ethik-Kommission danke ich Herrn 

Schulte-Bunert für seinen herausragenden Beitrag 

zur Entwicklung und Professionalisierung der Kom-

missionsarbeit. Ganz persönlich danke ich ihm dafür, 

dass er mir als Vorsitzender auch in anspruchsvollen 

Phasen stets beratend, loyal und unterstützend zur 

Seite gestanden hat.

163162 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

Bericht der Vorsitzenden der Ethik-Kommission

Prof. Dr. Irina Kummert  



B E R I C H T  D E R  
VO R S I T Z E N D E N  D E R  
KO M M I S S I O N  F Ü R  
S T E U E R P O L I T I K  U N D 
G E M E I N N Ü T Z I G K E I T S R E C H T
DA N I E L A  K A R B E - G E S S L E R

Für die Kommission steht weiterhin im Vordergrund, 

proaktiv und gezielt die bekannten Probleme, Nöte 

und auch Härtefälle unserer Fußballvereine zu ana-

lysieren und darauf zeitnah zu reagieren. Es gilt bis 

in die Ministerien hinein aufzuzeigen, wo Änderungs-

bedarf besteht, um das Engagement im Vereinsleben 

zu stärken. 

Die Kommission und ihre Mitglieder stehen dabei 

regelmäßig im Austausch mit Fachabteilungen des 

DFB, den Schatzmeister*innen der Landes- und 

Regionalverbände sowie anderer Verbände wie des 

Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und 

der DFL Deutsche Fußball-Liga. Die Umsatzbesteu-

erung von Mitgliedsbeiträgen, der Vorsteuerabzug 

aus Investitionen sowie die Tätigkeiten von Vereinen 

im Rahmen der Flüchtlingskrise oder bei Naturkatas-

trophen wurden hier diskutiert und fanden Eingang 

in die Gespräche. 

Aktuelle Gesetzgebungsentwürfe wurden in der 

Kommission zeitnah diskutiert und auf Praxisrele-

vanz und Auswirkungen für unsere vielen Vereine 

und Verbände überprüft. Auch von Seiten der Politik 

zeigte sich, dass ein enger Austausch zu den The-

men der Vereine mit dem DFB und der Kommission 

gewünscht ist.

Ein weiteres Thema war die Grundsteuerreform, bei 

der viele Vereinsimmobilien neu bewertet wurden.

Nach dem Koalitionsbruch stellte der DFB zehn zen-

trale Forderungen für den deutschen Fußball für die 

21. Wahlperiode, bei deren Erarbeitung die Mitglieder 

der Kommission ebenfalls unterstützt haben. Auch 

im aktuellen Koalitionsvertrag finden sich Positio-

nen des DFB und der Kommission wieder. So sollen 

die Erhöhung der Übungsleiterpauschale oder der 

Freigrenze für den wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb für gemeinnützige Organisationen auf 50.000 

Euro umgesetzt werden, aber auch Vereinfachungen 

beim Datenschutz-, Gemeinnützigkeits-, Vereins- und 

Zuwendungsrecht sowie beim Haftungsprivileg. Auch 

die Überarbeitung des Katalogs der gemeinnützigen 

Zwecke sowie die Reform der zeitnahen Mittelver-

wendung für gemeinnützige Organisationen mit 

Einnahmen bis 100.000 Euro soll in der aktuellen 

Legislatur erfolgen. Darüber hinaus sollen die Ver-

einbarkeit von Familie und Ehrenamt verbessert, die 

Verwaltung digitalisiert und die Verfahrensabläufe 

der staatlichen Ebene harmonisiert und für Vereine 

für die digitale Verwaltung spezifische Zugänge 

geschaffen werden. Wichtig ist, dass ein umfassendes 

Bürokratierückbaugesetz für Vereine und ehrenamtli-

ches Engagement auf den Weg gebracht werden soll 

und Ziel der Koalition ist, die Gemeinnützigkeitsprü-

fung für kleine Vereine zu vereinfachen. Besonders 

erfreulich ist, dass sich bereits mehrere der genann-

ten Forderungen im aktuellen Entwurf des Steuerän-

derungsgesetzes 2025 wiederfinden.

Rückblickend bleibt festzustellen: Die Arbeit der 

Kommission ist wichtig, um bei aktuellen steuer-

politischen Themen und zukünftigen Reformen die 

Interessen der Fußballvereine und des DFB zu ver-

treten und sichtbar zu machen. Das Engagement der 

Ehrenamtlichen in den Vereinen und Verbänden muss 

unterstützt werden und es benötigt Vereinfachungen, 

um das großartige Engagement des Ehrenamts auch 

zukünftig zu erhalten. 

Für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Schatz-

meister Stephan Grunwald, dem DFB-Hauptamt um 

Ingo Salz und Stefan Brost sowie allen Kommissions-

mitgliedern danke ich ganz herzlich. Die Kommission 

steht auch zukünftig mit ihrem beruflichen Know-

how und mit Praxiserfahrungen gern zur Verfügung.

Die Kommission hat sich im Jahr 2022 neu konsti-

tuiert. Ziel ist es, wesentliche steuer- und gemein-

nützigkeitsrechtliche Themen der Fußball-Vereine 

zu analysieren und zu bearbeiten. Zu Beginn wurde 

hierzu eine Bestandsaufnahme durchgeführt. 

Dabei zeigte sich, dass vor allem kleinteilige Rege-

lungen, aus unterschiedlichsten Rechtsgebieten 

(Steuern, Sozialversicherung, Arbeitsrecht und Haf-

tung) ein Hemmschuh für ehrenamtliches Engage-

ment vor Ort sind. Mehr und mehr kristallisierte sich 

heraus, dass Vereine, mit ihrer meist ehrenamtlich 

engagierten Vereinsführung, hier eine Unterstützung 

in Form von Vereinfachungen, Entbürokratisierung 

und Verwaltungshilfen bedürfen. Aus diesem Grund 

hat die Kommission Papiere zu Kernthemen erarbei-

tet (z. B. zur Frage der unterschiedlichen Behandlung 

von Vergütungen in der Lohnsteuer und der Sozial-

versicherung, geltenden unterschiedlichen Betrags-

grenzen in den verschiedenen Rechtsgebieten, 

umsatzsteuerlichen Fragestellungen etc.).

Mit dem Bundesministerium der Finanzen fand ein 

konstruktiver Austausch statt. Erste Reformvor-

schläge im Gesetzgebungsverfahren spiegeln auch 

die Arbeit der Kommission wider, auch wenn sie 

wegen des Koalitionsbruchs 2025 noch nicht umge-

setzt wurden.
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B E R I C H T  D E S  
C O M P L I A N C E - 
B E AU F T R AG T E N
S E B A S T I A N  G R A S S L

Hinsichtlich des Aufbaus der Compliance-Orga-

nisation kam es im Berichtszeitraum zu keinen 

wesentlichen Veränderungen. Das CMS baut auf 

verschiedenen Säulen und der Zusammenarbeit ver-

schiedener Kontrollinstanzen auf. Hierbei sei insbe-

sondere neben dem Compliance-Beauftragten die 

DFB-Ethik-Kommission, die Vertrauensperson Com-

pliance im Ehrenamt, die Interne Revision, die Steuer-

abteilung, das Risikomanagement und der Prüfungs-

ausschuss zu nennen. Im Zusammenspiel zwischen 

den vorgenannten Personen und Gremien sind die 

Rollen und Verantwortlichkeiten der am CMS betei-

ligten Einheiten sowie die zugehörigen Ablauforga-

nisationen festgelegt und eine Governance-Struktur 

mit spezialisierten Gremien ist etabliert. Der Com-

pliance-Beauftragte hat hierbei eine Koordinierungs- 

und Steuerungsfunktion. Neben einer regelmäßigen 

Berichterstattung an die Generalsekretärin über den 

Status der Compliance-Aktivitäten, mögliche Risiken 

und schwerwiegende Verstöße fungiert er zudem als 

verantwortliche Schnittstelle zu den Gremien und 

Mitgliedsverbänden des DFB im Hinblick auf even-

tuelle compliance-relevante Themen. 

ZUSAMMENARBEIT MIT DER VERTRAU-
ENSPERSON COMPLIANCE EHRENAMT 
UND DER DFB-ETHIK-KOMMISSION

Den ehren- und wahlamtlichen Gremienmitgliedern 

stand bei eventuellen Rückfragen zu Complian-

ce-Themen auch in den vergangenen Jahren jederzeit 

die Vertrauensperson Compliance im Ehrenamt, Hans 

E. Lorenz, beratend zur Verfügung. Zusätzlich führten 

Herr Lorenz und ich im Berichtszeitraum gemeinsam 

Präsenzschulungen zu allgemeinen Compliance-The-

men in ausgewählten DFB-Gremien durch.

Darüber hinaus fungierte ich im Rahmen meiner Funk-

tion als Compliance-Beauftragter auch in den vergan-

genen Jahren weiterhin als Hauptansprechpartner für 

die Mitglieder der DFB-Ethik-Kommission. Ich nahm an 

den Sitzungen der Kommission teil, gab Stellungnah-

men zu einzelnen Rückfragen/Themen ab bzw. holte 

diese von Kolleg*innen aus dem Hauptamt ein. Zudem 

leitete ich Verdachtsmeldungen, die über die verschie-

denen DFB-Meldewege eingingen und in die Zustän-

digkeit der Ethik-Kommission fielen, an diese weiter. 

PILOTPROJEKT „COMPLIANCE IM LAN-
DESVERBAND“

Im Berichtszeitraum wurde zudem in enger Zusam-

menarbeit zwischen den beiden Landesverbänden 

Niedersachsen und Baden sowie der DFB-Compliance 

ein Pilotprojekt „Compliance im Landesverband“ 

durchgeführt. Wesentliches Bestreben dieses Pro-

jekts war es, die strukturellen Compliance-Bedürf-

nisse des jeweiligen Regional- und Landesverbands 

individuell zu ermitteln und DFB-seitige Unterstüt-

zung beim Aufbau von Bestandteilen eines Compli-

ance-Management-Systems anzubieten.

In beiden Pilot-Landesverbänden konnten im Rah-

men des Projekts erhebliche Fortentwicklungen der 

Compliance-Management-Systeme erzielt und ent-

sprechende Compliance-Vorgaben/Regularien durch 

den Verbandsvorstand verabschiedet und somit ein-

geführt werden. Die zu jeder Zeit äußerst angenehme, 

zielführende und professionelle Zusammenarbeit mit 

den Vertretern der beteiligten Landesverbände Nie-

dersachsen und Baden möchte ich an dieser Stelle 

besonders hervorheben. 

COMPLIAN CE- KOMM UNIK A-
TI ON  & K ULTUR 

MELDEWEGE

Hinweise auf etwaige Verstöße gegen Gesetze, 

Vorschriften oder interne Regularien können den 

Vorgesetzten, dem Compliance-Beauftragten und/

oder anderen relevanten Bereichen (z. B. Betriebs-

rat, AGG-Beschwerdestelle) mitgeteilt werden. Die 

Kontaktdaten der Ansprechpartner sind im Intranet, 

auf der Homepage sowie in den jeweiligen Richtli-

nien abrufbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 

die unabhängige externe DFB-Ombudsperson tele-

fonisch oder per E-Mail zu kontaktieren.

Ergänzend zu den bestehenden Kommunikations-/

Meldewegen steht seit 2019 auch ein webbasiertes 

Hinweisgebersystem zur Verfügung. Über dieses Sys-

tem können Hinweisgeber – falls gewünscht auch 

anonym – Vorfälle melden.

Die beschriebenen Meldewege (insbesondere das 

DFB-Hinweisgebersystem) stehen nicht nur den 

haupt-, ehren- und wahlamtlich Tätigen des DFB, son-

dern auch externen Dritten, z. B. Kunden, Lieferanten 

und anderen Partnern, zur Verfügung.

UMGANG MIT COMPLIANCE- 
MELDUNGEN & BERATUNGSANFRAGEN

Der DFB nimmt alle potenziellen Compliance-Ver-

stöße sehr ernst. Sofern die über die verschiedenen 

Meldewege eingegangenen Hinweise nachvollzieh-

Compliance bedeutet für den DFB mehr, als im Ein-

klang mit Recht und Gesetz zu handeln. Unser Ziel 

ist es, neben der Einhaltung sämtlicher Regeln auch 

im Einklang mit ethischen Grundsätzen zu agieren. 

Der DFB hat daher ein risikobasiertes Compliance- 

Management-System (CMS) aufgebaut, das sich an 

dem Geschäftsumfeld des Verbandes ausrichtet. 

Dabei richten wir alle Maßnahmen so aus, dass sie 

dazu dienen, Compliance-Verstöße bestmöglich zu 

verhindern (Prävention). Zu den wesentlichen vor-

beugenden Maßnahmen zählen eine umfassende 

Risikoerfassung und Risikobeurteilung, angemessene 

und wirksame Richtlinien und Prozesse, regelmäßige 

Schulungen sowie eine kontinuierliche Beratung. Das 

CMS soll die DFB-Angehörigen beim professionel-

len Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen 

unterstützen, die Handlungssicherheit erhöhen und 

etwaigem Organisationsverschulden vorbeugen.

Der vorliegende Bericht beschreibt nachfolgend 

allgemeine Informationen im Hinblick auf die 

DFB-Compliance sowie wesentliche Compliance-Tä-

tigkeiten, die im Berichtszeitraum (2022 bis 2025) 

erreicht werden konnten.

COMPLIAN CE- O RG ANISATI ON

Compliance ist eine originäre Pflicht des gesetzlichen 

Vorstands des DFB als geschäftsleitendes Gremium 

und BGB-Vorstand. Die operative Zuständigkeit für 

die einzelnen Compliance-Maßnahmen wird über die 

Generalsekretärin auf den Compliance-Beauftragten 

übertragen.
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bare Anhaltspunkte für einen Compliance-Verstoß 

beinhalteten, wurden Untersuchungsmaßnahmen 

zur Aufklärung des Sachverhalts in die Wege geleitet 

oder wurde der Hinweis an die zuständigen internen 

oder externen Stellen (z. B. die Mitgliedsverbände) 

weitergeleitet. Die Sachverhalte waren hierbei viel-

schichtig und bezogen sich auf verschiedentliche 

Vorwürfe. 

Bei der Untersuchung eventueller Compliance-Vor-

würfe wurden die Verfahren stets unter Einhaltung 

rechtsstaatlicher Grundsätze (insbesondere Schutz 

der Betroffenenrechte, Wahrung der Unschulds-

vermutung etc.) durchgeführt, wobei mit höchsten 

Anforderungen an die Vertraulichkeit seitens der 

involvierten Funktionen agiert wurde. Die Übermitt-

lung und Dokumentation der Untersuchungsergeb-

nisse erfolgten gemäß den internen und externen 

Vorgaben.

Die Beratungsanfragen, die durch die DFB-Angehöri-

gen an mich als Compliance-Beauftragten adressiert 

wurden, bezogen sich inhaltlich vor allem auf die Ver-

meidung von Interessenkollisionen sowie Fragen zum 

Umgang mit Geschenken und Einladungen zu Veran-

staltungen. Bei allen eingegangenen Anfragen wurde 

eine Compliance-Bewertung durchgeführt und den 

anfragenden DFB-Angehörigen ein entsprechendes 

Ergebnis erörtert und mitgeteilt.

Durch die Vielzahl der aktiv übermittelten Anfragen 

und Rückfragen sowie durch die offene Kommuni-

kation zwischen mir, den DFB-Mitarbeiter*innen und 

den ehrenamtlichen Funktionsträger*innen lässt sich 

ableiten, dass das Thema Compliance auch inhaltlich 

sehr gut angenommen und akzeptiert wird. Hierbei 

wird deutlich, dass Compliance in der überwiegen-

den Anzahl der Fälle als Hilfestellung und dankbare 

Unterstützung in der täglichen Arbeit beurteilt und 

geschätzt wird. Dies ist sicherlich auch auf die sehr 

gute Arbeit der übrigen internen Kontrollfunktionen 

zurückzuführen.

COMPLIANCE-SCHULUNGSPROGRAMM

Ein wesentliches Bestreben meiner Tätigkeit als 

Compliance-Beauftragter war es zudem, durch eine 

offene Kommunikation mit den DFB-Angehörigen 

(Haupt- und Ehrenamt) sowie durch wiederkehrende 

Schulungen dem Thema Compliance noch mehr 

Wahrnehmung zu verschaffen und darüber hinaus 

den bereits sehr hohen Sensibilisierungsgrad unter 

den DFB-Angehörigen weiter zu erhöhen. Der Com-

pliance-Bereich des DFB hat daher auch in den Jah-

Compliance-Programms bearbeitet. Ein geeignetes 

Compliance-Risikomanagement ist demnach uner-

lässlich, um unerkannte Risiken zu entdecken und 

den Verband nachhaltig zu schützen. 

COMPLIAN CE- PRO G R AMM  & 
ÜB E RWACHUN G

GESCHÄFTSPARTNERPRÜFUNGEN

Geschäftspartnerprüfungen („Due Diligence“) sind 

Teil eines funktionierenden Compliance-Manage-

ment-Systems, um den DFB vor finanziellen Folgen 

und Reputationsschäden sowie strafrechtlichen Ver-

stößen aufgrund der Zusammenarbeit mit Geschäfts-

partnern zu schützen. 

Beim DFB finden daher vor Aufnahme von Spon-

soring- oder Lizenzpartnerschaften risikoba-

sierte Due-Diligence-Prüfungen der potenziellen 

Geschäftspartner statt. Im Berichtszeitraum wurden 

somit eine Vielzahl potenzieller Sponsoring- und 

Lizenzpartner einer entsprechenden Geschäftspart-

nerprüfung („Due Diligence“) unter Hinzuziehung 

eines externen Dienstleisters unterzogen. Hierdurch 

konnte gewährleistet werden, dass die getroffenen 

Entscheidungen im Hinblick auf den Abschluss der-

artiger Partnerschaften auf einer fundierten Basis und 

unter Berücksichtigung der damit möglicherweise 

einhergehenden Risiken erfolgten.

Die Kriterien für das Auslösen des Prozesses wurden 

unter Berücksichtigung verschiedener internatio-

naler Kodizes durch den Compliance-Beauftragten 

überarbeitet und aktualisiert. Darüber hinaus fin-

den seit Ende 2024 fortlaufende Abstimmungen 

insbesondere zwischen dem Compliance-Bereich 

und der Direktion Kommunikation, Nachhaltigkeit & 

Fans zur Analyse und ggf. Identifizierung von Opti-

mierungs- und Anpassungspotenzialen in Bezug auf 

den Due-Diligence-Prozess statt.

COMPLIANCE-RICHTLINIEN

Die Compliance-Regelwerke legen unter anderem die 

Verhaltensgrundsätze für alle DFB-Angehörigen aus 

Haupt-, Wahl- und Ehrenamt einschließlich der Füh-

rungskräfte aller Ebenen fest. Sie sind allen DFB-An-

gehörigen zugänglich und stehen auch im Internet/

Intranet zur Verfügung. 

Die systematische Überprüfung der Compliance-Re-

gelwerke des DFB im Hinblick auf Aktualität, Voll-

ren 2022 bis 2025 den DFB-Fachbereichen/Perso-

nengruppen verschiedene Schulungsmaßnahmen 

in mehreren Formaten (Präsenzschulungen oder 

E-Learnings) angeboten. Die risikobasiert gewählten 

Schulungsinhalte im Rahmen der Präsenzschulungen 

betrafen verschiedentliche Compliance-Themen. Die 

Berufseinsteiger*innen des DFB absolvierten zudem 

im Rahmen ihres „Onboarding-Programms“ ein ver-

pflichtendes E-Learning, das insbesondere die allge-

meinen Vorgaben der Compliance-Verhaltensrichtli-

nie vermitteln soll.

Darüber hinaus wurden durch den Compliance-Be-

auftragten gemeinsam mit der Vertrauensperson 

Compliance im Ehrenamt, Hans E. Lorenz, im Zeit-

raum zwischen November 2024 und Mai 2025 eine 

Vielzahl von Compliance-Präsenzschulungen für aus-

gewählte DFB-Gremien angeboten und durchgeführt, 

um auf diese Art und Weise eine Informationsweiter-

gabe und Sensibilisierung zu Compliance-Themen 

auch in den größtenteils wahl- und ehrenamtlich 

besetzten Gremien zu gewährleisten. 

Der Compliance-Schulungsplan wird auch zukünftig 

regelmäßig angepasst werden, sodass die DFB-An-

gehörigen kontinuierlich zu bestehenden und neuen 

Compliance-Anforderungen, -Richtlinien und -Pro-

jekten weitergebildet werden können.

COMPLIAN CE- RIS IK E N 

Ein wirksames CMS soll Sanktionen, finanzielle Schä-

den und Reputationsschäden vermeiden. Gleich-

wohl ist es nie ganz auszuschließen, dass Verstöße 

vorkommen. Vielmehr geht es um die Anwendung 

einer angemessenen Sorgfalt, daher hat der DFB 

einen risikobasierten CMS-Ansatz gewählt. Dabei ist 

die Analyse der zentralen Compliance-Risiken der 

Ausgangspunkt für das Compliance-Programm, um 

hierfür die relevanten Handlungsfelder und Maßnah-

men zu ermitteln.

Im Berichtszeitraum wurden daher jährlich wieder-

kehrend die wesentlichen Problemfelder im Rahmen 

einer Risikoinventur, die durch das zentrale Risiko-

management-System des DFB durchgeführt wurde, 

identifiziert und bewertet. 

Zur Minimierung der Compliance-Risiken wurden 

aus der Risikoübersicht die prioritären Handlungs-

felder und -bedarfe nach Abstimmung zwischen dem 

Risikomanagement und dem Compliance-Bereich 

abgeleitet und durch Maßnahmen im Rahmen des 

ständigkeit und Zweckmäßigkeit wurde regelmäßig 

– und somit auch im Berichtszeitraum – durch den 

Compliance-Beauftragten durchgeführt. 

COMPLIANCE ALS BESTANDTEIL VER-
SCHIEDENER PROJEKTE/MASSNAHMEN

Der Compliance-Bereich war auch im Berichtszeit-

raum an verschiedenen Projekten und Prüfmaßnah-

men beteiligt. Auszugsweise seien hierbei nur einige 

wenige Vorgänge genannt, an denen der Complian-

ce-Bereich mitgewirkt hatte: So war ich als DFB-Com-

pliance-Beauftragter sowohl in die Projektgruppe 

für das Bewerbungsverfahren für den FWWC 2027 

(„BNG 2027“) als auch in die sich anschließende 

DFB-Bewerbung für die WEURO 2029 involviert. 

Hierbei fanden regelmäßige Abstimmungstermine 

zur Beantwortung eventuell aufkommender Compli-

ance-Fragestellungen mit den übrigen Mitgliedern 

der Arbeitsgruppe statt. 

Darüber hinaus ist der Compliance-Bereich weiterhin 

Teil der Arbeitsgruppe zur DFB-internen Weiterent-

wicklung des Themas „Informationssicherheit“. Ein 

entsprechender Richtlinienentwurf konnte hierbei 

erstellt und wesentliche technische Neuerungen im 

Rahmen eines Pilotprojekts evaluiert werden.

Seit 2024 übernahm der Compliance-Bereich zudem 

die Koordinierung einer durch die UEFA im Rahmen 

eines Förderprogramms („HatTrick“) durchgeführten 

Evaluation des Good-Governance-Bereichs des DFB. 

Hierbei konnten der Good-Governance-Bereich des 

DFB durch Darlegungen im Rahmen eines umfang-

reichen Fragebogens beschrieben, Dokumente zur 

Verfügung gestellt und die übermittelten Antworten 

mit der UEFA erörtert werden.

Darüber hinaus erfolgte im Zeitraum 2024 bis 2025 

eine durch den DFB-Prüfungsausschuss im Rahmen 

seiner satzungsgemäßen Aufgaben in Auftrag gege-

bene und in der Folge durch einen externen Dienst-

leister durchgeführte Überprüfung des Complian-

ce-Management-Systems. Die externe Prüfeinheit 

kam hierbei zu der positiven Einschätzung, dass der 

DFB ein gemanagtes System zur Überwachung der 

Compliance-Risiken implementiert hat. Während 

der Großteil der Empfehlungen des Dienstleisters 

zur Weiterentwicklung des CMS bereits DFB-intern 

aufgearbeitet und umgesetzt werden konnte, wird an 

einigen der Empfehlungen gegenwärtig DFB-intern 

weiter gearbeitet. 
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FA Z IT  &  AUS B LI CK

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich der Compli-

ance-Bereich auch in den vergangenen drei Jahren 

weiter gut fortentwickelt hat. Die allseits professi-

onelle und angenehme Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedern der unabhängig agierenden Ethik-Kom-

mission, deren Geschäftsstellenleiter, der Vertrau-

ensperson Compliance im Ehrenamt sowie mit den 

Vertretern der Landesverbände ist hierbei in beson-

derem Maße hervorzuheben. 

An dieser Stelle möchte ich jedoch zugleich auch den 

Blick in die Zukunft richten, da ersichtlich ist, dass es 

auch in Zukunft der Umsetzung bereits begonnener 

oder neuer Maßnahmen zur ganzheitlichen Verbesse-

rung des Compliance-Management-Systems bedarf.

So sollen die im Rahmen des Berichts dargestellten 

und bis dato noch nicht finalisierten Projekte selbst-

verständlich fortgeführt werden. Darüber hinaus wird 

es auch in Zukunft einer ganzheitlichen Betrachtung 

der Regelwerke des DFB bedürfen, um insgesamt im 

Zusammenspiel mit den übrigen internen Kontroll-

funktionen des DFB ein gegebenenfalls noch klareres 

und einheitlicheres Regelwerk zur Verfügung stel-

len zu können. Darüber hinaus sind selbstverständ-

lich die in der Richtlinie für das CMS aufgeführten 

Compliance-Kernprozesse stetig zu begleiten und 

zu überwachen. 

Zusammenfassend kann ich festhalten, dass der 

Bereich Compliance gut aufgestellt ist, um auch 

den zukünftigen Herausforderungen angemessen 

begegnen zu können und auf diese hinreichend 

vorbereitet zu sein. Danken möchte ich in diesem 

Zusammenhang Heike Ullrich, Dr. Jörg Englisch, 

Judith Neumann, der DFB-Ethik-Kommission, der 

Vertrauensperson Compliance im Ehrenamt, den Kol-

leg*innen der übrigen internen Kontrollfunktionen 

sowie letztlich allen DFB-Mitarbeitenden für die stets 

angenehme Zusammenarbeit über die letzten Jahre. 

Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle an den 

Geschäftsstellenleiter der Ethik-Kommission, Herrn 

Ulrich Schulte-Bunert, der mit Ablauf des Novembers 

2025 aus dem DFB ausscheiden wird. Ich möchte 

mich bei Herrn Schulte-Bunert für die jederzeit ver-

trauensvolle, angenehme und in der Sache überaus 

konstruktive Zusammenarbeit bedanken, mit der er 

seit Gründung der DFB-Ethik-Kommission im Jahr 

2016 wertvolle Impulse zur Verbesserung des Com-

pliance-Management-Systems des DFB geleistet hat.
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B E R I C H T  D E S  B E T R I E B S -
R AT S VO R S I T Z E N D E N
M I C H A E L  H E R Z

THE ME NSCHWE RPUNK TE:  
K L A RE R  K URS  FÜR  MITG E
S TA LTUN G

Im Rahmen einer Klausurtagung einigten sich die Mit-

glieder schnell auf zentrale Themenschwerpunkte für 

die neue Amtsperiode. Im Fokus standen:

	→ �eine faire und kurzfristige Regelung für den 
Inflationsausgleich,

	→ transparenter Umgang mit Überstunden,

	→ �eine verbindliche Betriebsvereinbarung zur 
Arbeitszeit,

	→ die Neu-Strukturierung der Gehaltsbänder.

Diese Ausrichtung wurde auf der anschließenden 

Betriebsversammlung von den Beschäftigten mit 

großer Zustimmung bestätigt. Die Schwerpunkte 

deckten sich klar mit den Interessen der Belegschaft: 

Inflationsausgleich, gerechte Gehalts- und Personal-

entwicklung, flexible Arbeitszeitmodelle und nach-

haltiger Umgang mit Überstunden.

VE RE INBA RUN G E N  FÜR  FINAN -
Z IE LLE  E NTL A S TUN G  UND 
G E RECHTE  VE RG ÜTUN G

Im Schulterschluss mit der Geschäftsführung wurde 

der steuerfreie Inflationsausgleich in Höhe von bis 

zu 3.000 Euro für den Großteil der Belegschaft 

beschlossen. Zwei Gehaltsanpassungsrunden wurden 

erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus wurde 

gemeinsam mit Schatzmeister Stephan Grunwald 

eine auf drei Jahre befristete Betriebsvereinbarung 

zur Unternehmenserfolgsprämie unterzeichnet. 

Damit wurde sichergestellt, dass die Belegschaft 

von positiven wirtschaftlichen Jahresabschlüssen 

des DFB e.V. unmittelbar profitiert.

HA RM ONIS IE RUN G  D E R 
A RB E IT S B E D IN G UN G E N  UND 
IT-S TRU K TU RE N

In intensiver Zusammenarbeit mit der Geschäftsfüh-

rung wurden weitere Betriebsvereinbarungen umge-

setzt:

	→ �Urlaubsregelungen und bezahlte Freitage ver-
einheitlicht,

	→ �Zuschlagsregelungen und Treuegeldansprüche 
neu strukturiert,

	→ �Mitarbeitergespräche als Instrument der Perso-
nalentwicklung standardisiert,

	→ �Rahmenvereinbarung zur IT mit Einbeziehung 
von KI-Anwendungen.

Besonders hervorzuheben ist die BV Arbeitszeit, die 

nach intensiven Gesprächen eine faire, transparente 

Regelung für unterschiedliche Arbeitszeitmodelle 

schaffen wird und kurz vor der Unterschrift steht. 

Sie deckt unter anderem die Vertrauensarbeitszeit, 

Gleitzeit, Zeiterfassung, Überstundenregelung sowie 

Wochenend- und Feiertagsarbeit ab.

ZUK UNF T S PROJE K TE  UND 
S TR ATEG ISCHE  AUS RI CHTUN G

Für die kommenden Monate stehen zwei weitere 

anspruchsvolle, aber notwendige Themen auf der 

Agenda:

	→ �die Reform der Eingruppierung mit einer neuen 
Gehaltsbandstruktur,

	→ variable Vergütungsmodelle.

Der Betriebsrat verfolgt das Ziel, gemeinsam mit der 

Geschäftsführung eine werteorientierte Unterneh-

menskultur zu schaffen und den DFB als attraktiven 

Arbeitgeber zu positionieren. Dazu gehören:

	→ Talentgewinnung und -bindung,

	→ Förderung von Leistungsträgern,

	→ Stärkung des Gemeinschaftsgefühls,

	→ �psychologische Sicherheit und Flexibilität für 
Mitarbeitende.

G RUND L AG E NA RB E IT  UND 
KONTINU ITÄT  IN  Z E ITE N  D E S 
WAND E L S

Seit dem Frühjahr 2022 war die Arbeit des DFB-Be-

triebsrats geprägt von intensiver Grundlagenarbeit 

sowie einer bemerkenswerten inhaltlichen Konti-

nuität – trotz personeller Veränderungen innerhalb 

des Gremiums. Nach der konstituierenden Wahl im 

Oktober 2020 erfolgte im Mai 2022 die erste turnus-

mäßige Betriebsratswahl. Die Wahlbeteiligung war 

erfreulich hoch, und ein Großteil der bisherigen Mit-

glieder wurde eindrucksvoll im Amt bestätigt. Bernd 

Barutta und Doris Fitschen hatten bewusst auf eine 

erneute Kandidatur verzichtet.

Das neu zusammengesetzte Gremium bestand seit-

dem aus Wolfgang Staab, Johanna Krischker, Frank 

Diehl, Markus Dorrmann, Florian Huber, Marlen Has-

singer, Fiona Pförtke, Bastian Krebs sowie den neu 

gewählten Mitgliedern Michael Herz, Markus Nadler 

und Niels Barnhofer. Bei der konstituierenden Sit-

zung wurden Wolfgang Staab und Johanna Krisch-

ker einstimmig als Vorsitzender und Stellvertreterin 

wiedergewählt.
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PE RSONE LLE  VE R ÄND E RUN -
G E N  UND  NEUB E S E T ZUN G

Ende April 2024 verabschiedete sich der langjährige 

Vorsitzende Wolfgang Staab in den Ruhestand. Sein 

Amt übernahm am 30. April 2024 Michael Herz, der 

von den Betriebsratsmitgliedern einstimmig gewählt 

wurde. Die Nachfolge von Wolfgang Staab im Gre-

mium trat Thomas Roy an. Auch erst Fiona Pförtke 

und danach ihre Nachfolgerin Britta Klose schieden 

aus dem DFB und damit auch aus dem Gremium 

aus, dafür wurde Annette Maatz als neues Mitglied 

benannt.

Die aktuelle Zusammensetzung des Betriebsrats 

lautet:

	→ �Mitglieder: Michael Herz, Johanna Krischker, 
Frank Diehl, Florian Huber, Markus Dorrmann, 
Niels Barnhofer, Marlen Hassinger, Bastian 
Krebs, Markus Nadler, Thomas Roy, Annette 
Maatz.

	→ �Betriebsausschuss: Michael Herz, Johanna 
Krischker, Frank Diehl, Markus Dorrmann,  
Florian Huber.

	→ �Personalausschuss: Marlen Hassinger, Bastian 
Krebs, Michael Herz, Johanna Krischker, Niels 
Barnhofer.

Im Mai 2026 steht die nächste Betriebsratswahl an 

– bei mehr als 700 Beschäftigten wird voraussicht-

lich ein Gremium mit 13 statt bisher 11 Mitgliedern 

gewählt.

AUS B LI CK

Unabhängig vom Ausgang der nächsten Betriebsrats-

wahl wird weiterhin eine partnerschaftliche Zusam-

menarbeit mit der Geschäftsführung angestrebt. 

Ziel bleibt es, durch verbindliche und mitgestaltete 

Betriebsvereinbarungen ein stabiles Fundament für 

eine zukunftsfähige Personalpolitik zu legen – zum 

Wohle der Mitarbeitenden und des Unternehmens. Im 

Namen des gesamten Betriebsrats darf ich mich bei 

den Geschäftsführungen von DFB e.V., DFB GmbH & 

Co. KG und DFB Schiri GmbH für die immer faire und 

konstruktive Zusammenarbeit bedanken.

NE T Z WE RK E  S TÄ RK E N:  KO O PE-
R ATI ON  MIT  B R- G RE MIE N  D E R 
PRO FIVE RE INE

Im Sinne der Vernetzung initiierte der FC St. Pauli 

Ende 2021 ein digitales Kick-off zur Betriebsratsar-

beit im deutschen Profifußball. Im März 2023 war der 

DFB Gastgeber des ersten Präsenztreffens mit Teil-

nehmenden von Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, 

Schalke 04, Hamburger SV und FC St. Pauli.

Im Fokus standen:

	→ �rechtliche Schulungen zu Arbeitszeit und Zeit
erfassung,

	→ �offener Erfahrungsaustausch zwischen den 
Gremien,

	→ �Begeisterung über den neuen DFB-Campus  
als Veranstaltungsort.

Ein weiteres Treffen erfolgte im März 2025 bei 

Schalke 04 mit Beteiligung des DFB, VfB Stuttgart, 

Borussia Dortmund und Hamburger SV.

Michael Bothe, Bereichsleiter Personal beim DFB, 

betonte dabei: „Eine vertrauensvolle und stabile 

Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebs-

rat bildet das Fundament für eine erfolgreiche, 

moderne Personalpolitik.“
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B E R I C H T  D E S  
D I R E K T O R S  D E S  D E U T S C H E N 
F U S S B A L L M U S E U M S
M A N U E L  N E U K I R C H N E R

Zeit fällt auch der neue Tagesrekord: Vor dem Grup-

penspiel Frankreich – Polen am 25. Juni 2024 kamen 

2.715 Menschen ins Fußballmuseum. Journalistinnen 

und Journalisten aus 31 verschiedenen Ländern sen-

deten überdies ihre Berichte direkt aus dem Museum 

in alle Welt.

Um seine Position als Institution für die Vermittlung 

von sportlicher, historischer, sozialer, kultureller und 

gesellschaftlicher Bildung weiter zu stärken, reakti-

viert das Deutsche Fußballmuseum in regelmäßigen 

Abständen seine Dauerausstellung und entwickelt sie 

in inhaltlicher, didaktischer und ästhetischer Sicht im 

zeitgemäßen Design unter Berücksichtigung gängi-

ger und neu entstehender Vermittlungsformen stetig 

weiter.

	→ �Seit November 2022 sind im Deutschen Fuß-

ballmuseum die Finalbälle der vier deutschen 

WM-Titelgewinne erstmals vereint und ausge-

stellt. Neu dazugekommen sind die Finalbälle 

von 1974 und 1990. Dem Fußballmuseum ist 

es in insgesamt dreijähriger Recherchearbeit 

gelungen, die Objekte ausfindig zu machen, 

deren Provenienz zu prüfen und sie schließlich 

nach Deutschland zurückzuführen. 

	→ �Die wichtigsten Objekte aus dem Nachlass 

Horst Eckels sind auch in Zukunft als Dauerleih-

gabe im Deutschen Fußballmuseum zu sehen. 

Die Tochter des Weltmeisters von 1954 hatte 

den gesamten Nachlass im November 2022 ver-

steigert. Darunter befand sich auch sein Trikot 

aus dem WM-Endspiel von 1954, das seit dem 

Eröffnungsjahr 2015 im Deutschen Fußballmu-

seum ausgestellt ist. Mit dem Käufer wurde im 

Mai 2023 vereinbart, dass künftig auch Eckels 

WM-Medaille und seine Fußballschuhe vom 

legendären 3:2-Sieg gegen Ungarn in Dortmund 

gezeigt werden. 

	→ �Im Oktober 2024 wurde das Original-Trikot von 

Andreas Brehme aus dem WM-Finale 1990 aus 

Argentinien nach Deutschland zurückgeführt. 

Damit ist die Reihe der Trikots aller deutschen 

WM-Finalsiegtorschützen komplett. Auch die 

Original-Trikots von Helmut Rahn (1954), Gerd 

Müller (1974) und Mario Götze (2014) werden 

im Deutschen Fußballmuseum ausgestellt.

E M -S PIE LO R T

Zur UEFA EURO 2024 präsentierte das Deutsche 

Fußballmuseum mit „Spielräume” ein einzigartiges 

Festival der Fußballkultur in Deutschland. Das Pro-

gramm umfasste mehr als 60 Veranstaltungen aus 

unterschiedlichsten Kultursparten wie Theater, Lite-

ratur, Film und Musik und präsentierte nationale wie 

internationale Künstlerinnen und Künstler.

Über 5.000 Besucherinnen und Besucher sorgten 

für fünf ausverkaufte Aufführungen des Theater-

stücks „Die Nacht von Sevilla” mit Schauspieler Peter 

Lohmeyer und Zeitzeuge Toni Schumacher bei den 

Ruhrfestspielen Recklinghausen, im Theater Dort-

mund, im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, im 

Theater an der Ruhr in Mülheim und im Gürzenich in 

Köln. Das dokumentarische Theaterstück entstand als 

Grundlage für die gleichnamige Ausstellung über das 

dramatische WM-Halbfinale zwischen Deutschland 

und Frankreich 1982.

Mit der feierlichen Eröffnung der Fußball-Kunst-

Schau „In Motion – Art & Football” im Mai 2024 prä-

sentierte das Deutsche Fußballmuseum eines der 

größten Kulturprojekte zur UEFA EURO 2024. Die 

immersive Rauminszenierung, die bis Ende Februar 

2025 zu sehen war, vereinte auf 1.000 Quadratme-

tern eine bisher noch nie gezeigte Gesamtschau der 

Malerei der europäischen künstlerischen Moderne 

zum Gegenstand Fußball. 

SOND E R AUS S TE LLUN G E N

Als Ergänzung und Vertiefung von Themen aus der 

Dauerausstellung konzipiert das Deutsche Fußball-

museum in regelmäßigen Abständen Sonderausstel-

lungen. Neben der großen Sonderschau „In Motion –  

Art & Football” zur UEFA EURO 2024 blickte das Deut-

sche Fußballmuseum in den zurückliegenden Jahren 

in mehreren aufwändigen Inszenierungen über den 

Tellerrand des aktuellen Fußballgeschehens hinaus. 

	→ �Im Juli 2022 eröffnete das Deutsche Fußball-

museum in Anwesenheit von neun Vize-Welt-

meistern von 1982 die Sonderschau „Die Nacht 

von Sevilla”. Zum 40. Jahrestag des Halbfinales 

zwischen der deutschen und der französischen 

Nationalmannschaft bei der WM 1982 in Spa-

nien blickten die damaligen Protagonisten auf 

eines der denkwürdigsten Spiele der WM-Ge-

schichte zurück. Die immersiv gestaltete Son-

derschau ließ bis Januar 2023 mit eindrucks-

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund feierte 

im Herbst 2025 seinen 10. Geburtstag. Die erste 

Dauerausstellung zur deutschen Fußballgeschichte 

wurde am 25. Oktober 2015 für das Publikum eröff-

net. Rund zwei Millionen Menschen haben das 

Museum seitdem besucht. Neben Dauer- und Son-

derausstellungen bietet es ein eigenes Kultur- sowie 

vielfältige Bildungsprogramme an. Es ist Eventloca-

tion für mehr als 250 Fremdveranstaltungen pro Jahr 

und Heimat für die DFB-Pokalauslosung. Mit der im 

Museum verorteten HALL OF FAME des deutschen 

Fußballs und als Kulisse für verschiedene TV-For-

mate und Filmpremieren hat das Haus immer wieder 

hohe mediale Reichweite generiert.

DAUE R AUS S TE LLUN G

Die Erlebniswelt des deutschen Fußballs enthält rund 

1.600 Exponate, 25 Stunden Filmmaterial, künstle-

rische Installationen und zahlreiche interaktive Sta-

tionen. An Spitzentagen begeben sich 2.000 Gäste 

auf den Rundgang durch die deutsche Fußballge-

schichte. 

Internationale Aufmerksamkeit erlangte das Deut-

sche Fußballmuseum während der UEFA EURO 2024. 

Infolgedessen geriet das erste Halbjahr 2024 zum 

erfolgreichsten in der Geschichte des Hauses. Im 

Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2023 konn-

ten sowohl die Besucherzahlen (+40 %) als auch 

die Ticketing- (+52 %) und Merchandising-Umsätze 

(+236 %) signifikant gesteigert werden. Während der 

Fußball-EM besuchten 40.000 Menschen die Aus-

stellungen im Deutschen Fußballmuseum. In diese 
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vollem Bildmaterial und Original-Exponaten 

die Besucherinnen und Besucher die vielen 

dramatischen Momente des Jahrhundertspiels 

intensiv nachempfinden.

	→ �Nach ihrer Eröffnung im Mai 2023 avancierte 

die gemeinsam vom Deutschen Fußballmu-

seum und dem Ruhr Museum konzipierte Son-

derausstellung „Mythos und Moderne. Fußball 

im Ruhrgebiet” zum Publikumsmagneten. Die 

Ausstellungsfläche auf dem UNESCO-Welterbe 

Zollverein in Essen wurde im Zeitraum von 

einem Jahr von über 80.000 Besucherinnen und 

Besuchern frequentiert. 

	→ �Mit seiner aktuellen Blockbuster-Ausstellung 

würdigt das Deutsche Fußballmuseum in 

Kooperation mit Borussia Mönchengladbach 

Fußball- und Stilikone Günter Netzer. In der 

Sonderausstellung „Netzer – Die Siebzigerjahre” 

verdichten sich Spielszenen und markante 

Stationen seiner Karriere mit den Bildern eines 

Jahrzehnts im Aufbruch zum Mythos Günter 

Netzer. Wegen des großen Erfolgs wurde die 

Sonderausstellung bis Februar 2026 verlängert.

	→ �Ergänzend, aber separiert zu der Großraum

produktion „Netzer – Die Siebzigerjahre” ist die 

Fotografie-Ausstellung „Netzer by Tomikoshi” 

zu sehen. Präsentiert werden größtenteils unver-

öffentlichte Arbeiten des japanischen Meister-

fotografen Masahide Tomikoshi aus Netzers Zeit 

bei Borussia Mönchengladbach und Real Madrid 

sowie in der Nationalmannschaft.

VE R ANS TA LTUN G SO R T

Das Deutsche Fußballmuseum bietet mit Raumgrö-

ßen von 35 bis 700 m² und einer Kapazität für bis zu 

900 Personen maximale Flexibilität für Eigen- und 

Fremdveranstaltungen. Die Anmietung der Muse-

umsflächen spiegelt einen bunten Branchenmix 

wider. Ob große Versicherungen und Unternehmen 

aus dem Bankwesen, mittelständische Betriebe oder 

Organisationen des öffentlichen Sektors – das Event-

geschäft des Deutschen Fußballmuseums basiert 

auf vielfältigen und nachhaltigen Kundenbeziehun-

gen. Bei seinen Angeboten stützt sich das Team des 

Deutschen Fußballmuseums auf die Erfahrung aus 

der Organisation von inzwischen über 1.500 Veran-

staltungen seit Eröffnung des Hauses.

Zudem finden im Rahmen des kreativen Veranstal-

tungsprogramms ANSTOSS außerhalb der regulären 

Ausstellungsöffnungszeiten regelmäßig Events rund 

um Fußballkultur statt. Die unterschiedlichen For-

Deutschland für ihren vorbildlichen ehrenamt-
lichen Einsatz. Die Club-100-Veranstaltung 
ist seit 2021 im Deutschen Fußballmuseum 
beheimatet.

	→ �Im September 2025 kamen anlässlich des  
1. Smart Audio Day mehr als 500 Gäste ins 
Deutsche Fußballmuseum, um sich über Trends 
in der Audiobranche zu informieren. In 20 
Panels, Keynotes, Workshops, Podcasts und 
Pitch-Vorträgen mit über 30 Referentinnen und 
Referenten standen Wissenstransfer, inspirie-
render Austausch und Networking im Mittel-
punkt des erstmalig in dieser Größenordnung 
veranstalteten Events.

	→ �Im Oktober 2025 erfolgte im Deutschen 
Fußballmuseum im Rahmen eines Red-Car-
pet-Events die feierliche Aufnahme von sechs 
Legenden in die HALL OF FAME des deutschen 
Fußballs: Bastian Schweinsteiger, Guido Buch-
wald, Horst Hrubesch, Otto Rehhagel, Jupp 
Heynckes und Bert Trautmann. 

M US EUMS PÄ DAG O G IK / 
VE RMIT TLUN G S PRO G R AMM

Die Ausstellung des Deutschen Fußballmuseums 

kann als außerschulischer Lernort genutzt werden. 

Bei einem Klassenbesuch werden mittels Entde-

ckerheft curricular relevante Inhalte vermittelt. Die 

Ausstellung widmet sich gerade im Zusammenhang 

mit der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft 

zentralen gegenwärtigen und zukünftigen Heraus-

forderungen für unsere Gesellschaft.

	→  �In Anwesenheit von Ina Brandes (Ministerin für 
Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfa-
len) fand im April 2024 im Deutschen Fußball-
museum die Auftaktveranstaltung der Euro-
pawahltour der Landeszentrale für politische 
Bildung NRW statt. 80 geladene Schülerinnen 
und Schüler und ihre begleitenden Lehrkräfte 
nahmen an dem Aktionstag teil. Ziel der Kam-
pagne war es, zielgruppenspezifisch, niedrig-
schwellig und interaktiv Mut zu machen, sich 
aktiv für Europa zu engagieren. 

	→ �Mit dem „Studio 24” entstand im Frühjahr 2024 
im Deutschen Fußballmuseum ein Raum zum 
Verweilen, zur Inspiration und zum Selbstge-
stalten. Im Rahmen der EURO 2024 erschuf 
hier Ex-Nationalspielerin Josephine Henning als 
Artist in Residence im Dialog mit den Besuche-
rinnen und Besuchern Kunstwerke zum Themen
spektrum Fußball.

mate spannen einen Bogen von Gesprächsrunden, 

Lesungen und Vortragsreihen bis hin zu Theater- und 

Filmvorführungen.

	→ �Infolge des russischen Angriffskriegs öffnete 
das Deutsche Fußballmuseum Ende März 2022 
sein Ukraine-Café. Dort konnten sich geflüch-
tete Menschen bis zu den Herbstferien begeg-
nen und vernetzen. Der Eintritt in die Daueraus-
stellung war für Geflüchtete kostenlos. 

	→ �Mehr als 2.500 Menschen setzten Ende August 
2022 beim Friedensfest des Deutschen Fuß-
ballmuseums ein deutliches Zeichen gegen 
den anhaltenden russischen Angriffskrieg in 
der Ukraine und trugen dabei 15.000 Euro an 
Spendengeldern zusammen. Der Erlös erging 
zugunsten der Initiative „WeAreAllUkrainians” 
von Box-Weltmeister Wladimir Klitschko. Bei 
der Unterstützung des Friedensfestes verzichte-
ten die Partner des Deutschen Fußballmuseums 
auf Honorare und Gagen.

	→ �Im Vorfeld der umstrittenen Weltmeister-
schaft in Katar bekräftigte Anfang November 
2022 im Deutschen Fußballmuseum eine mit 
DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Ex-National-
spieler Marco Bode, der Sportpolitikerin Viola 
von Cramon von Bündnis 90/Grüne und Katja 
Müller-Fahlbusch von Amnesty Internatio-
nal prominent besetzte Gesprächsrunde zum 
Thema „Die Wa(h)re Weltmeisterschaft? Fußball 
und Menschenrechte in Katar” die Forderung 
nach einem neuen, transparenten und an den 
Menschenrechten orientierten Vergabeverfah-
ren sportlicher Großereignisse. 

	→ �Im August 2023 veranstaltete das Deutsche 
Fußballmuseum anlässlich des Jubiläums „60 
Jahre Bundesliga” unter Mitwirkung bekannter 
Gesichter wie Stefan Effenberg, Nils Petersen, 
Stefan Kießling und Hermann Gerland ein gro-
ßes Fußball-Quiz. 

	→ �Im Dezember 2023 lud das Kabarettisten-Trio 
Micky Beisenherz, Lucas Vogelsang und Maik 
Nöcker zur „Fußball MML Herbstschmerz Tour” 
ins Deutsche Fußballmuseum ein. Der Veran-
staltung wohnten über 800 Besucherinnen und 
Besucher bei.

	→ �Zum Ende der EURO 2024 feierten 1.200 
Volunteers ihre Abschiedsveranstaltung auf 
den Out- und Indoor-Flächen des Deutschen 
Fußballmuseums.

	→ �Im September 2024 fand im Deutschen Fuß-
ballmuseum mit rund 200 Teilnehmenden der 
Konditoren-Jahres-Kongress statt.

	→ �Im April 2025 ehrte der DFB im Deutschen 
Fußballmuseum wieder Menschen aus ganz 

	→ �Im November 2024 war das Deutsche Fußball-
museum bereits zum 10. Mal einer der Veran-
staltungsorte des bundesweiten Vorlesetages. 
Dabei lasen bekannte Persönlichkeiten ausge-
wählten Dortmunder Grundschülerinnen und 
Grundschülern aus ihren liebsten Kinder-Fuß-
ballbüchern vor. 

	→ �Zu seinem 10-jährigen Bestehen plant das 
Deutsche Fußballmuseum die Neugestaltung 
und Erweiterung des Ausstellungsbereiches zu 
Juden im Fußball und Fußball im Nationalso-
zialismus. In dem Zuge erfolgt auch die Imple-
mentierung des anlässlich des Internationalen 
Holocaust-Gedenktages am 27. Januar vor vier 
Jahren veröffentlichten Online-Lexikons „Nie-
mals vergessen“ in die Dauerausstellung. Für 
das Nachschlagewerk konnte in den vergange-
nen Monaten die Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen und Vereinen noch einmal 
erweitert werden, um die Lebensgeschichten 
heute zumeist vergessener jüdischer Fußballer 
und Funktionäre zu erforschen. Zu den neuen 
Kooperationspartnern des Deutschen Fußball-
museums zählen neben über 20 Profivereinen 
aus allen Teilen Deutschlands nun auch füh-
rende Bildungseinrichtungen wie die Gedenk-
stätten Buchenwald und Bergen-Belsen, das 
Fritz Bauer Forum in Bochum und das Museo 

Judío de Chile.

G A S TRON OMIE/S H O P

Im Gebäudeinnern des Deutschen Fußballmuseums 

befindet sich der 2019 neu gestaltete Shop- & Bis-

tro-Bereich. Hier gibt es neben einem abwechslungs-

reichen Selbstbedienungsbüffet eine große Auswahl 

an Geschenkartikeln und Andenken. An Wochenen-

den und feiertags steht zusätzlich die N11 Event-

location im 2. Obergeschoss als Gastrofläche zur 

Verfügung. Auf dem Museumsvorplatz versorgt der 

Vereinsgrill nicht nur Museumsgäste, sondern auch 

viele Passanten auf dem Weg vom Hauptbahnhof in 

die Dortmunder Innenstadt. Betreiberin der Gastro-

nomie-Bereiche ist die Deutsches Fußballmuseum 

Betriebs-Gastronomie GmbH als hundertprozentige 

Tochter der DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum 

gGmbH. 

	→ �Die WINTER LOUNGE des Deutschen Fuß-
ballmuseums geht 2025 bereits in ihre siebte 
Saison und etabliert zur Weihnachtszeit ein 
außergewöhnliches Gastro- und Veranstal-
tungskonzept für externe Firmen und Gruppen.
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AUS B LI CK
Das Deutsche Fußballmuseum wird durch natio-

nale und internationale Kooperationen mit anderen 

Museen, Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen die Fußballkultur in noch stärkerem Maße in 

der interdisziplinären Gesellschafts- und Kulturwis-

senschaft vernetzen. Um seinen Bestand von her-

ausragenden Objekten zur deutschen Fußball- und 

Sportgeschichte noch gezielter zu nutzen, wird das 

Deutsche Fußballmuseum die Digitalisierung wei-

ter vorantreiben und dafür Sorge tragen, dass seine 

einzigartige Wissens- und Bildungsressource für 

vernetzte Kulturarbeit breiter öffentlich zugänglich 

gemacht werden kann.

Aus der Agenda 2030 der Vereinten Nationen hat 

das Deutschen Fußballmuseum neun relevante Ziele 

für sein zukünftiges Gesamtprogramm definiert: 

Gesundheit, Qualitative Bildung, Gleichberechtigung, 

Grüne Energie, Partnerschaften, Klimamaßnahmen, 

Verantwortungsvoller Konsum, Vielfalt und Gleich-

stellung.

Besondere Anerkennung gilt allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern des Deutschen Fußballmu-

seums. Durch ihr herausragendes Engagement ist 

es gelungen, das Haus am Standort Dortmund als 

Ausstellungsort, Kultur- und Bildungsort, als Veran-

staltungs- und Erlebnisort sowie als Würdigungs- 

und Begegnungsort nachhaltig zu etablieren. Ein 

besonderer Dank gilt den Gesellschaftern Deutscher 

Fußball-Bund und Stadt Dortmund für das vertrau-

ensvolle Miteinander, die konstruktive Zusammenar-

beit sowie die kontinuierliche Unterstützung für ein 

einzigartiges Kulturangebot.

181180 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

BERICHT DES DIREKTORS DES DEUTSCHEN FUSSBALLMUSEUMS

MANUEL NEUKIRCHNER  



﻿

183182 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

P R Ä S I D I U M

VO R S TA N D

R E C H T S O R G A N E

AU S S C H Ü S S E

KO M M I S S I O N E N

S T I F T U N G E N

G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G

2 0 2 2  B I S  2 0 2 5



185184 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

Vorstand

P R Ä S I D I U M

BERND NEUENDORF 

Präsident

STEPHAN GRUNWALD 

Schatzmeister

RONNY ZIMMERMANN 

1. Vizepräsident  

(Vorsitzender der Konferenz der Regional- und Landesverbände)

HANS-JOACHIM WATZKE 

1. Vizepräsident  

(Sprecher des Präsidiums des DFL e.V.)

DONATA HOPFEN 

Vizepräsidentin/Vorsitzende der Geschäftsführung der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH 

(bis 7. Dezember 2022)

DR. MARC LENZ 

Vizepräsident/Vertreter der Geschäftsführung der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH 

(seit 29. September 2023)

OLIVER LEKI 
Vizepräsident  

(stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH)

STEFFEN SCHNEEKLOTH 

Vizepräsident  

(stellvertretender Sprecher des Präsidiums des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.)

V O R S TA N D

RALPH-UWE SCHAFFERT 

Vizepräsident für sozialpolitische Aufgaben und DFB-Stiftungen sowie Satzungsfragen

HERMANN WINKLER 

Vizepräsident für Jugendfußball

PROF DR. SILKE SINNING 

Vizepräsidentin für Bildung, Freizeit- und Breitenfußball

THOMAS BERGMANN 

Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten

PETER FRYMUTH 

Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung

SABINE MAMMITZSCH 

Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball

CÉLIA ŠAŠIC 

Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität

HEIKE ULLRICH 

Generalsekretärin 

(seit 1. April 2022)

DR. H.C. EGIDIUS BRAUN 

Ehrenpräsident 

(bis 16. März 2022)



Vorstandsmitglieder

187186 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

V O R S TA N D S M I T G L I E D E R

V E R T R E T E R * I N N E N  D E R 
L A N D E S V E R B Ä N D E

UWE DÖRING  

(Schleswig-Holsteinischer  

Fußballverband)	

BJÖRN FECKER  

(Bremer Fußball-Verband, 

bis 15. November 2023)

PATRICK VON HAACKE  

(Bremer Fußball-Verband, 

seit 15. November 2023)

CHRISTIAN OKUN  

(Hamburger Fußball-Verband)

GÜNTHER DISTELRATH  

(Niedersächsischer Fußballverband, 

bis 11. Juni 2022)

RALPH-UWE SCHAFFERT  

(Niedersächsischer Fußballverband, 

seit 11. Juni 2022)

JENS KADEN  

(Fußball-Landesverband Brandenburg)

JOACHIM MASUCH  

(Landesfußballverband Mecklenburg- 

Vorpommern, bis 17. September 2022)

DR. HEIKO LEX  

(Landesfußballverband Mecklenburg- 

Vorpommern, seit 17. September 2022)

UDO PENSSLER-BEYER  

(Thüringer Fußball-Verband)

BERND SCHULTZ  

(Berliner Fußball-Verband)

HOLGER STAHLKNECHT  

(Fußballverband Sachsen-Anhalt)

HERMANN WINKLER  

(Sächsischer Fußball-Verband)

PETER FRYMUTH  

(Fußballverband Niederrhein)

DR. CHRISTOS KATZIDIS  

(Fußball-Verband Mittelrhein, 

seit 18. Juni 2022)

GUNDOLF WALASCHEWSKI 
(Fußball- und Leichtathletik-Verband  

Westfalen, bis 25. Juni 2022)

MANFRED SCHNIEDERS  

(Fußball- und Leichtathletik-Verband  

Westfalen, seit 25. Juni 2022)

DR. HANS-DIETER DREWITZ 

(Südwestdeutscher Fußballverband, 

bis 13. Juli 2024)

THOMAS BERGMANN  

(Südwestdeutscher Fußballverband, 

seit 13. Juli 2024)

WALTER DESCH  

(Fußballverband Rheinland,	  

bis 2. Juli 2022)

GREGOR EIBES  

(Fußballverband Rheinland, 

seit 2. Juli 2022)

HERIBERT OHLMANN  

(Saarländischer Fußballverband)

THOMAS SCHMIDT  

(Südbadischer Fußballverband, 

bis 24. Juni 2023)

DR. REINHOLD BRANDT  

(Südbadischer Fußballverband, 

seit 24. Juni 2023)

DR. RAINER KOCH  

(Bayerischer Fußball-Verband, 

bis 25. Juni 2022)

DR. CHRISTOPH KERN  

(Bayerischer Fußball-Verband, 

seit 25. Juni 2022)	

MATTHIAS SCHÖCK  

(Württembergischer Fußballverband)

STEFAN REUSS  

(Hessischer Fußball-Verband, 

bis 30. Juni 2022)

PROF. DR. SILKE SINNING  

(Hessischer Fußball-Verband, 

seit 28. September 2024)

RONNY ZIMMERMANN  

(Badischer Fußballverband)		

V E R T R E T E R  D E R 
R E G I O N A LV E R B Ä N D E

THOMAS BERGMANN  

(Fußball-Regional-Verband Südwest)

PETER FRYMUTH  

(Westdeutscher Fußballverband) 

DR. RAINER KOCH  

(Süddeutscher Fußball-Verband, bis 8. Oktober 2022)

RONNY ZIMMERMANN  

(Süddeutscher Fußball-Verband, seit 8. Oktober 2022)

RALPH-UWE SCHAFFERT  

(Norddeutscher Fußball-Verband) 

HERMANN WINKLER  

(Nordostdeutscher Fußballverband) 



Vorstandsmitglieder

189188 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

V E R T R E T E R  D E S  D F L 
D E U T S C H E  F U S S B A L L  L I G A  E .V.

FREDI BOBIC   

(vom 21. Oktober 2022 bis 28. April 2023)

JAN-CHRISTIAN DREESEN

KLAUS FILBRY   

(seit 21. Oktober 2022)

RÜDIGER FRITSCH

OKE GÖTTLICH

AXEL HELLMANN 

(seit 21. Oktober 2022) 

BERND HOFFMANN   

(bis 21. Oktober 2022)

STEFAN HOFMANN   

(seit 21. Oktober 2022)

RALF HUSCHEN   

(seit 21. Oktober 2022)

DR. CHRISTIAN KELLER    

(vom 28. April 2023 bis 5. Mai 2025)

DR. JAN LEHMANN   

(bis 21. Oktober 2022)

JÜRGEN MACHMEIER   

(bis 21. Oktober 2022)

MICHAEL MEESKE   

(bis 21. Oktober 2022)

HOLGER SANWALD 

INGO SCHILLER   

(bis 21. Oktober 2022)

STEPHAN SCHIPPERS

ANSGAR SCHWENKEN

HOLGER SCHWIEWAGNER   

(seit 21. Oktober 2022)

ALEXANDER WEHRLE   

(bis 21. Oktober 2022)

 
 

B E R AT E N D E  M I T G L I E D E R

PHILIPP LAHM  

(Geschäftsführer DFB EURO GmbH, 

bis 20. September 2024)

HOLGER BELLINGHOFF  

(Vorsitzender des Jugendausschusses)

TOM EILERS  

(Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga)

PROF. DR. IRINA KUMMERT  

(Vorsitzende der Ethik-Kommission)

MICHAEL LICHTNECKER  

(Vorsitzender des Ausschusses für  

Freizeit- und Breitensport)

DR. ANTON NACHREINER  

(Vorsitzender des Kontrollausschusses)

STEPHAN OBERHOLZ  

(Vorsitzender des Sportgerichts)

UDO PENSSLER-BEYER  

(Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses)

SILKE RAML  

(Vorsitzende des Ausschusses für  

Frauen- und Mädchenfußball)

MANFRED SCHNIEDERS  

(Vorsitzender des Spielausschusses)

ACHIM SPÄTH  

(Vorsitzender des Bundesgerichts, 

bis 1. Oktober 2024)

OSKAR RIEDMEYER  

(Vorsitzender des Bundesgerichts, 

seit 8. November 2024)

SIEGFRIED DIETRICH  

(Vorsitzender des Ausschusses  

Frauen-Bundesligen, 

bis 31. Dezember 2022)

TOBIAS TRITTEL  

(Vorsitzender des Ausschusses  

Frauen-Bundesligen, 

vom 10. März 2023 bis 25. Januar 2024)

THOMAS WEMBER  

(Vorsitzender des Prüfungsausschusses)

HANSI FLICK  

(Bundestrainer,  

bis 10. September 2023)

JULIAN NAGELSMANN  

(Bundestrainer,  

seit 22. September 2023)

DR. HANS-GEORG  

MOLDENHAUER  
(Ehrenvizepräsident)



DFB-RECHTSORGANE

191190 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

D F B - B E I S I T Z E R

REINHOLD BRANDT

ARNO HEGER

JAN F. ORTH

MARC-AUREL SCHAA

MATTHIAS WEIDEMANN

D F L- B E I S I T Z E R

ANDRAS LUTHE

CARSTEN RAMELOW

TIM SCHUMACHER

ROBIN STEDEN

RALF HAUPTMANN

THOMAS HERRICH

E T H I K- B E I S I T Z E R * I N N E N

ACHIM BRAUNEISEN

KAI GRÄBER

DR. ALEXANDER KALOMIRIS

DR. SIMONE KRESS

PROF. DR. FRANZ MAYER

F R AU E N F U S S B A L L- B E I S I T Z E R I N N E N

BEATE KRÄMER

ARIANE KRAUSE

S C H I E D S R I C H T E R - B E I S I T Z E R

BODO BRANDT-CHOLLÉ

GERD SCHUGARD

OLIVER TOPP

J U G E N D - B E I S I T Z E R

JOACHIM SCHMIEDEN

CARSTEN CHRUBASSIK

FLORIAN MÜLLER-METGE

HARALD OLLECH

JÜRG EHRT 
(bis 9. März 2023)

B E I S I T Z E R  3 .  L I G A

ANDREAS DIETRICH

FRIEDRICH REISINGER

NILS WILLE

D F B - R E C H T S O R G A N E

B U N D E S G E R I C H T

ACHIM SPÄTH 

Vorsitzender 

(bis 30. September 2024)

OSKAR RIEDMEYER  

Vorsitzender 

(seit 1. Oktober 2024) 

KOSTJA VON KEITZ 

Stellvertretender Vorsitzender



DFB-RECHTSORGANE

193192 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

D F B - B E I S I T Z E R

TORSTEN BECKER

THOMAS KÜPPER

HEINZ MÜLLER

STEFFEN TÄNZER

DR. MARKUS GEORG TISCHLER

D F L- B E I S I T Z E R

PHILIPP RESCHKE

MAIK FRANZ

JONATHAN WILENS

SEBASTIAN SCHONLAU

EDMUND ROTTLER

HEIKO PETERSEN

E T H I K- B E I S I T Z E R

PROF. DR. PETER HEERMANN

HANS-JOACHIM KOCH

GUIDO FRIEDRICH

OLIVER KRACKHARDT

ALFONS SCHNABEL

F R AU E N F U S S B A L L- 
B E I S I T Z E R I N N E N

CLAUDIA REICH

BARBARA HAUPTMANN

GISELA RAML

S C H I E D S R I C H T E R - B E I S I T Z E R

CHRISTIAN SOLTOW

WALTER MORITZ

KLAUS PLETTENBERG

J U G E N D - B E I S I T Z E R

JENS VÖCKLER

PATRICK VAN HAACKE

JÜRGEN SCHÄFER

ANDREAS BUCHARTZ

F U S S B A L L- L E H R E R - B E I S I T Z E R

RUDOLF BOMMER

RAMON BERNDROTH

PROF. DR. ELMAR WIENECKE

CHRISTIAN HOCK

B E I S I T Z E R  3 .  L I G A

JÖRG FIRUS  

(bis 15. Juni 2024)

JÖRG LEHNSDORF  

(seit 15. Juni 2024)

OLIVER LIEB

ANDREE KRUPHÖLTER

S P O R T G E R I C H T

STEPHAN OBERHOLZ 

Vorsitzender

GEORG SCHIERHOLZ 

Stellvertretender Vorsitzender



AUSSCHÜSSE

195194 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

P R Ü F U N G S AU S S C H U S S

THOMAS WEMBER 

Vorsitzender 

STEPHAN GRUNWALD 

Vertreter des Präsidiums

JÖRG DEGENHART 

Stellvertretender Vorsitzender

CHRISTIAN OKUN 

Stellvertretender Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

PETER WOLF

HANS-JÖRG HOCH

S P I E L AU S S C H U S S

MANFRED SCHNIEDERS 

Vorsitzender

PETER FRYMUTH 

Vertreter des Präsidiums

V E R T R E T E R  D E R  R E G I O N A LV E R B Ä N D E

UWE DIETRICH   (Nordostdeutscher Fußballverband)

THORSTEN SCHUSCHEL   (Norddeutscher Fußball-Verband)

WOLFGANG JADES   (Westdeutscher Fußballverband)

BERND SCHNEIDER   (Fußball-Regional-Verband Südwest, bis 21. Oktober 2022)

LOTHAR RENZ   (Fußball-Regional-Verband Südwest, seit 21. Oktober 2022)

JÜRGEN FALTENBACHER   (Süddeutscher Fußball-Verband)

RÜDIGER HEISS   (Süddeutscher Fußball-Verband)

D F L-V E R T R E T E R

GÖTZ BENDER

ANDREAS NAGEL

V E R T R E T E R  D E R  D F B -Z E N T R A LV E R WA LT U N G

MANUEL HARTMANN

V E R T R E T E R I N  F Ü R  F R AU E N F U S S B A L L

SILKE RAML

V E R T R E T E R  D E R  3 .  L I G A

TOM EILERS

CHRISTIAN SEIFFERT

A U S S C H Ü S S E



AUSSCHÜSSE

197196 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

J U G E N DAU S S C H U S S

HOLGER BELLINGHOFF 

Vorsitzender

HERMANN WINKLER 

Vertreter des Präsidiums

V E R T R E T E R * I N N E N  D E R  R E G I O N A LV E R B Ä N D E

FLORIAN WEISSMANN   (Süddeutscher Fußball-Verband)

ANDREAS KUPPER   (Nordostdeutscher Fußballverband)

JURIJ ŽIGON   (Norddeutscher Fußball-Verband)

LAURA HAYEN   (Westdeutscher Fußballverband)

PETER LIPKOWSKI   (Fußball-Regional-Verband Südwest)

CARSTEN WELL   (Süddeutscher Fußball-Verband)

DANIELA QUINTANA   (Vertreterin des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, 

Süddeutscher Fußballverband)           

D F L-V E R T R E T E R

DANIEL FELD ANDREAS NAGEL

V E R T R E T E R  D E R  S P O R T L I C H E N  L E I T U N G

MARKUS HIRTE

V E R T R E T E R  D E R  D F B -Z E N T R A LV E R WA LT U N G

THOMAS SCHLIERBACH LEON RIES   (bis 1. Dezember 2022)

V E R T R E T E R  D E R  J U N G E N  G E N E R AT I O N

MORITZ DETROIS

K O N T R O L L AU S S C H U S S

DR. ANTON NACHREINER 

Vorsitzender

FRED KREITLOW 

Stellvertretender Vorsitzender

V E R T R E T E R * I N N E N  D E R  R E G I O N A LV E R B Ä N D E

DR. BJÖRN SCHIFFBAUER   (Westdeutscher Fußballverband)

DR. FLORIAN BOLLACHER   (Süddeutscher Fußball-Verband)

DR. PATRICK M. PINTASKE   (Nordostdeutscher Fußballverband)

EMANUEL BEIERLEIN   (Süddeutscher Fußball-Verband)

BERND-PETER KNAFLA   (Norddeutscher Fußballverband)

ACHIM KROTH   (Fußball-Regional-Verband Südwest)

INKA MÜLLER-SCHMÄH

CHRISTINE ZANNER

D F L-V E R T R E T E R

MARC HOBRACK

THOMAS SCHÖNIG

JÜRGEN PAEPKE



AUSSCHÜSSE

199198 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

AU S S C H U S S  F Ü R  F R AU E N -  U N D 
M Ä D C H E N F U S S B A L L

SILKE RAML 

Vorsitzende 

SABINE MAMMITZSCH 

Vertreterin des Präsidiums

V E R T R E T E R I N N E N  D E R  R E G I O N A LV E R B Ä N D E

KATHRIN NICKLAS   (Nordostdeutscher Fußballverband, bis 20. Dezember 2023)

NADINE GRUND   (Nordostdeutscher Fußballverband) 

ANDREA NUSZKOWSKI   (Norddeutscher Fußball-Verband, bis 14. Februar 2024)

NANTKE PENNER   (Norddeutscher Fußball-Verband)

MARIANNE FINKE-HOLTZ   (Westdeutscher Fußballverband) 

NICOLE RECKTENWALD   (Fußball-Regional-Verband Südwest) 

SANDRA HOFMANN   (Bayerischer Fußball-Verband) 

ANGELIKA FIORANELLI-PETERSOHN   (Süddeutscher Fußball-Verband) 

ELFIE WUTKE   (Nordostdeutscher Fußballverband) 

KAREN ROTTER   (Norddeutscher Fußball-Verband) 

INA HOBRACHT   (Fußball-Regional-Verband Südwest, bis 14. März 2025)

DANY SPINDLER   (Fußball-Regional-Verband Südwest) 

DANIELA QUINTANA   (Süddeutscher Fußball-Verband) 

DIANA KIENLE   (Süddeutscher Fußball-Verband) 

ALEXANDRA SPIEKERMANN   (Westdeutscher Fußballverband) 

D F L-V E R T R E T E R I N N E N

BIRGIT BAUER-SCHICK

KARIN DANNER  

(bis 21. Juli 2023)

BIANCA RECH 

V E R T R E T E R I N  D E R  D F B -Z E N T R A LV E R WA LT U N G

PIA HESS-BOLKOVAC

V E R T R E T E R  D E S  AU S S C H U S S E S 
F R AU E N - B U N D E S L I G E N

SIEGFRIED DIETRICH 

(bis 30. Dezember 2022)

TOBIAS TRITTEL 

(vom 10. März 2023 bis 25. Januar 2024)

SEBASTIAN KMOCH

V E R T R E T E R I N  D E R  J U N G E N  G E N E R AT I O N

JULIA BREUER 

K O O P T I E R T E S  M I T G L I E D

PATRICK HÜFFEL



AUSSCHÜSSE

201200 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

S C H I E D S R I C H T E R - AU S S C H U S S

UDO PENSSLER-BEYER 

Vorsitzender

RONNY ZIMMERMANN 

Vertreter des Präsidiums

V E R T R E T E R  D E R  R E G I O N A LV E R B Ä N D E

MICHAEL WEINER   (Norddeutscher Fußball-Verband, bis 30. Juni 2024)

BERND DOMURAT   (Norddeutscher Fußball-Verband, seit 1. Juli 2024)

PETER OPREI   (Westdeutscher Fußball-Verband)

HERIBERT OHLMANN   (Fußball-Regional-Verband Südwest, bis 31. März 2022)

DR. VOLKMAR FISCHER   (Fußball-Regional-Verband Südwest, seit 1. April 2022)

FLORIAN STEINBERG   (Süddeutscher Fußball-Verband)

WALTER MORITZ   (Süddeutscher Fußball-Verband)

D F L-V E R T R E T E R

ANSGAR SCHWENKEN

ANDREAS NAGEL

V E R T R E T E R * I N N E N  D E R  D F B -Z E N T R A LV E R WA LT U N G

FLORIAN GÖTTE 

(bis 31. März 2022)

MOIKEN WOLK 

(seit 1. April 2022)

S C H I E D S R I C H T E R I N N E N -V E R A N T W O R T L I C H E

CHRISTINE BAITINGER

L E H R WA R T

LUTZ WAGNER

V E R T R E T E R  D E S  S C H I E D S R I C H T E R - E L I T E B E R E I C H S

LUTZ MICHAEL FRÖHLICH 

(bis 30. Juni 2024)

KNUT KIRCHER 

(seit 1. Juli 2024)

FLORIAN MEYER

V E R T R E T E R  D E R  J U N G E N  G E N E R AT I O N

ALEXANDER POTT

K O O P T I E R T E  M I T G L I E D E R

SIMONE HORN 

(vom 1. Juni 2023 bis 30. Juni 2025)

ANJA KUNICK 

(seit 1. Juni 2023)



AUSSCHÜSSE

203202 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

AU S S C H U S S  F Ü R  B E A C H S O C C E R , 
F R E I Z E I T-  U N D  B R E I T E N S P O R T

MICHAEL LICHTNECKER 

Vorsitzender

PROF. DR. SILKE SINNING 

Vertreterin des Präsidiums

HERMANN WINKLER 

Vertreter des Präsidiums

V E R T R E T E R * I N N E N  D E R  R E G I O N A LV E R B Ä N D E

LOUISA GIESSLER   (Sächsischer Fußball-Verband, 

seit 22. Januar 2024 kooptiertes Mitglied)

ANDREAS HAMMER   (Norddeutscher Fußball-Verband)

INGO HEEMSOTH   (Westdeutscher Fußball-Verband)

RAINALD KAUER   (Fußball-Regional-Verband-Südwest)

MARGARETE LEHMANN   (Süddeutscher Fußball-Verband)

CLAUS MENKE   (Süddeutscher Fußball-Verband)

HANNELORE PINK   (Württembergischer Fußballverband, 

seit 15. Juni 2024 kooptiertes Mitglied)

MANUEL ZIEBARTH   (Nordostdeutscher Fußballverband,  

seit 10. März 2023)

HENDRIK OLBRISCH   (Nordostdeutscher Fußballverband, 

bis 14. Dezember 2022)

V E R T R E T E R  D E R  D F B -Z E N T R A LV E R WA LT U N G

THOMAS SCHLIERBACH 

(seit 9. Dezember 2022)

LEON RIES 

(bis 1. Dezember 2022)

V E R T R E T E R  D E S  D F B -J U G E N D AU S S C H U S S E S

ANDREAS KUPPER

V E R T R E T E R I N  D E S  D F B - AU S S C H U S S E S 
F Ü R  F R AU E N -  U N D  M Ä D C H E N F U S S B A L L

SANDRA HOFMANN



AUSSCHÜSSE

205204 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

AU S S C H U S S  3 .  L I G A

TOM EILERS 

Vorsitzender

PETER FRYMUTH 

Vertreter des Präsidiums

V E R T R E T E R  D E R  V E R E I N E

MATTHIAS HEIDRICH  

(FC Erzgebirge Aue, seit 4. August 2023)

JÜRGEN WEHLEND 

(SG Dynamo Dresden, bis 30. Juni 2023)

MARC-NICOLAI PFEIFER  

(Rot-Weiss Essen)

NICO SCHÄFER  

(SV Wehen Wiesbaden, seit 26. Juli 2025)

RONALD MAUL 

(SV Meppen, bis 30. Juni 2023)

MANFRED SCHWABL  

(SpVgg Unterhaching, vom 4. August 2023 bis 30. Juni 2025) 

CHRISTIAN SEIFFERT  

(1. FC Saarbrücken)

MARIO KALLNIK 

(1. FC Magdeburg, bis 30. Juni 2022)

THOMAS WULF 

(MSV Duisburg, bis 30. Juni 2024)

V O R S I T Z E N D E R  D F B - S P I E L AU S S C H U S S

MANFRED SCHNIEDERS

S P I E L L E I T E R  3 .  L I G A

JÜRGEN FALTENBACHER

V E R T R E T E R  D E R  D F L

STEFFEN SCHNEEKLOTH

ANSGAR SCHWENKEN 

(seit 21. Oktober 2022)

JÜRGEN WEHLEND 

(bis 6. Juli 2022)

V E R T R E T E R  D E R  D F B -Z E N T R A LV E R WA LT U N G

MANUEL HARTMANN

K O O P T I E R T E S  M I T G L I E D

DR. NICOLE KALEMBA 

(seit 9. Dezember 2022)



AUSSCHÜSSE

207206 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

AU S S C H U S S  F R AU E N - B U N D E S L I G E N

V O R S I T Z E N D E R

SIEGFRIED DIETRICH  

(Eintracht Frankfurt, 

bis 30. Dezember 2022)

TOBIAS TRITTEL  

(FC Bayern München)  

(vom 10. März 2023 bis 25. Januar 2024, danach beratendes Mitglied)

V E R T R E T E R I N  D E S  P R Ä S I D I U M S

SABINE MAMMITZSCH

V E R T R E T E R * I N N E N  D E R  V E R E I N E

RALF ZWANZIGER  

(TSG 1899 Hoffenheim)

BIRGIT BAUER-SCHICK  

(SC Freiburg)

FLORIAN ZEUTSCHLER  

(SGS Essen)

SEBASTIAN KMOCH  

(FSV Gütersloh)

JENNIFER ZIETZ  

(1. FC Union Berlin) 

KATHARINA KIEL  

(Eintracht Frankfurt)

ISABELLE KNIPP  

(FC Carl Zeiss Jena, bis 26. Juli 2024)

JESSICA PRELLE  

(SC Sand, bis 27. Oktober 2023)

VIOLA ODEBRECHT  

(RB Leipzig, bis 21. Juli 2023)

KLAUS DONNER  

(Borussia Bocholt, bis 28. Juli 2022)

S P I E L L E I T E R I N  F R AU E N - B U N D E S L I G A

SILKE RAML

S P I E L L E I T E R I N  2 .  F R AU E N - B U N D E S L I G A

MARIANNE FINKE-HOLTZ

V E R T R E T E R I N N E N  D E R  D F L

NICOLE BENDER-RUMMLER  

(1. FC Köln)

BIANCA RECH  

(FC Bayern München)

KARIN DANNER  

(FC Bayern München, bis 21. Juli 2023)

V E R T R E T E R I N  D E R  D F B -Z E N T R A LV E R WA LT U N G

PIA HESS-BOLKOVAC



AUSSCHÜSSE

209208 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

Z U L A S S U N G S B E S C H W E R D E - 
AU S S C H U S S

RALPH-UWE SCHAFFERT 

Vorsitzender und Vertreter des Präsidiums

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

JÖRG GERNHARDT   (Nordostdeutscher Fußballverband)

WALTER DESCH   (Vertreter Fußball-Regional-Verband Südwest, 

bis 22. September 2023)

GREGOR EIBES   (Vertreter Fußball-Regional-Verband Südwest, 

seit 22. September 2023)

PROF. GERHARD GECKLE   (Süddeutscher Fußball-Verband)

FRANZ-JOSEF KUCKELKORN   (Westdeutscher Fußballverband)

CHRISTIAN KOOPS   (Norddeutscher Fußball-Verband)

STEFAN BETTE   (Wirtschaftsprüfer/Steuerberater)

STEPHAN SCHIPPERS   (DFL)

DR. JÖRG ENGLISCH   (DFB-Direktion Recht)

HARALD MEYER   (DFB-Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur)

MONIKA KOHLMÜLLER   (Frauenfußball)

V E R G Ü T U N G S AU S S C H U S S

DR. THOMAS PRÖCKL 

Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

KATRIN GÄBLER 

(seit 29. April 2022)

HERIBERT BRUCHHAGEN

PROF. DR. MARCEL TYRELL



KOMMISSIONEN

211210 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

E T H I K- K O M M I S S I O N

PROF. DR. IRINA KUMMERT 

Vorsitzende

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

PETER BÜLLESFELD

INGRID HÄUSSLER

DR. HERMANN JANNING

DR. WOLFGANG SCHMITZ-JANSEN

A N T I - D O P I N G - K O M M I S S I O N

THOMAS BERGMANN 

Vorsitzender

PROF. DR. TONI GRAF-BAUMANN 

Stellvertretender Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

DR. STEFAN SCHMIDT

DR. LARS LIPPELT

DR. KARL-FRIEDRICH DITTMAR

ANDREAS NAGEL

PROF DR. KARL J. OLDHAFER

CHRISTINA GASSNER  

(bis 31. Januar 2023)

DR. KATHRIN STELZER  

(seit 20. September 2024)

DR. CAROLINE BECHTEL  

(seit 20. September 2024)

K O M M I S S I O N E N



KOMMISSIONEN

213212 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

M E D I Z I N I S C H E  K O M M I S S I O N

PROF. DR. MED. TIM MEYER 

Vorsitzender

HERMANN WINKLER  

Vertreter des Präsidiums

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

PROF. DR. WERNER KRUTSCH  

(Universität Regensburg)

PROF. DR. DR. CLAUS REINSBERGER  

(Universität Paderborn)

ANDREAS NAGEL  

(DFL)

DR. MARKUS BRAUN  

(Borussia Dortmund)

MAIKEN BIRNBAUM  

(Frauen-Nationalmannschaft)

PD DR. PAOLA KAPPEL  

(U 17-Juniorinnen-Nationalmannschaft)

PD DR. MED. LEONARD ACHENBACH  

(DFB-Akademie, 

seit 1. August 2024)

S T R U K T U R K O M M I S S I O N

PETER FRYMUTH 

Vorsitzender 

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

RALPH-UWE SCHAFFERT

HEIKE ULLRICH

GREGOR EIBES

DR. CHRISTOPH KERN

UDO PENSSLER-BEYER

DR. MARC LENZ 

OLIVER LEKI



KOMMISSIONEN

215214 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

K O M M I S S I O N  P R ÄV E N T I O N  & 
S I C H E R H E I T  &  F U S S B A L L K U LT U R

HENDRIK GROSSE LEFERT 

Vorsitzender 

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

REINHOLD BAIER	  

(bis 14. November 2022)

THOMAS BERGMANN	

DR. TIM CASSEL	

ULRICH GRZELLA 	

DR. CHRISTIAN HOCKENJOS 	

JOSEF JANKER 

(seit 17. Mai 2022)

MICHAEL MADRE 

(seit 17. Mai 2022)

LUTZ MENDE 	

HARALD MEYER 

(bis 11. Mai 2025)

JENS-UWE MÜNKER	

PROF. GUNTER A. PILZ 

(bis 20. April 2025)

ROBERT SCHÄFER 

(bis 12. Dezember 2023)

STEFANIE SCHULTE 

(bis 17. August 2022)

ANSGAR SCHWENKEN	

AUGUST-WILHELM WINSMANN	

SOPHIA GERSCHEL 

(bis 5. November 2024)

JÜRGEN WEHLEND 

(bis 5. November 2024)

PETRA SARETZ	

STEFFEN SIMON 

(seit 17. August 2022)

RALF ZIEWER	

KRISTIN GEBHARDT 

(seit 13. Dezember 2024)

OLIVER MESSTHALER 

(seit 13. Dezember 2024)

PROF. DR. PATRICIA M. SCHÜTTE 

(seit 13. Dezember 2024)



KOMMISSIONEN

217216 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

K O M M I S S I O N  FA N S  U N D 
FA N K U LT U R E N

DR. MARTIN FRÖHLICH 

Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

JAN-HENRIK GRUSZECKI

PHILIPP RESCHKE

CHRISTIAN SCHMIDT

SOPHIA GERSCHEL

MICHAEL GABRIEL

ANNABELL KOLBE

DARIO MINDEN 

KATHRIN DANNENBERG

STEFFEN SIMON

SEBASTIAN SCHMIDT

HENDRIK GROSSE LEFERT

ANSGAR SCHWENKEN

THOMAS SCHNEIDER 

(bis 22. September 2025)

ERIC RODA GRACIA 

(seit 23. September 2025)

K O M M I S S I O N  G E S E L L S C H A F T L I C H E 
V E R A N T W O R T U N G

BJÖRN FECKER 

Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

TORSTEN BECKER 

LOTHAR BORNKESSEL

FRANZISKA FEY 

STEFFEN FISCHER 

CHRISTINA GASSNER  

(bis 28. April 2023)

LEON RIES 

(seit 28. April 2023)

JIMMY HARTWIG-ALMER

THOMAS HITZLSPERGER

INKA MÜLLER-SCHMÄH

GUNTER A. PILZ

STEPHAN ALT 

(seit 22. September 2023)

JOHANNA SANDVOSS

CÉLIA ŠAŠIC

FRANK SCHMIDT

STEFANIE SCHULTE

OLLIVER TIETZ

MARIKA BERNHARD

TOBIAS WRZESINSKI



KOMMISSIONEN

219218 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

E H R E N R AT

DR. HANS-GEORG MOLDENHAUER

DR. KARL-ERNST ENGELBRECHT  

(bis 28. August 2022)

HARALD STRUTZ 

DIETER JERZEWSKI 
(bis 15. Juli 2022)

OTTO HÖHNE  

(bis 28. April 2024)

HORST R. SCHMIDT

FRANZ BECKENBAUER  

(bis 7. Januar 2024)

HEINRICH SCHMIDHUBER 

(bis 28. August 2023)

HERMANN SELBHERR 

(bis 24. September 2024)

GOETZ EILERS 

(bis 29. Juli 2024)

KLAUS REICHENBACH

ROLF HOCKE 

(bis 1. Februar 2024)

KARL ROTHMUND

RUDI KRÄMER

EUGEN GEHLENBORG

SIEGFRIED KIRSCHEN 

(bis 19. April 2024)

ALFRED VIANDEN

HERMANN KORFMACHER

RAINER MILKOREIT

DR. REINHARD RAUBALL

HANNELORE RATZEBURG

K O M M I S S I O N  F Ü R  S T E U E R P O L I T I K 
U N D  G E M E I N N Ü T Z I G K E I T S R E C H T

DANIELA KARBE-GESSLER 

Vorsitzende

STEPHAN GRUNWALD 

Vertreter des Präsidiums

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

PROF. GERHARD GECKLE   (Süddeutscher Fußball-Verband)

ULRICH KIEFER   (Fußball-Regional-Verband Südwest)

MANFRED ABRAHAMS   (Westdeutscher Fußballverband)

THORSTEN MANSKE   (Nordostdeutscher Fußballverband)

HENRY BISCHOFF   (Norddeutscher Fußball-Verband, bis 7. Oktober 2024)

MAXIMILIAN WIENER   (Norddeutscher Fußball-Verband, seit 7. Oktober 2024)

JÖRG DEGENHART   (Vertreter DFL e.V.)

INGO SALZ   (DFB)

DR. STEFAN BROST   (DFB, seit 22. September 2023)

ANDREAS ROCKENBACH

PROF. DR. THOMAS KÜFFNER



KOMMISSIONEN

221220 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

F U T S A L- K O M M I S S I O N

BERND SCHULTZ 

Vorsitzender

PETER FRYMUTH 

Vertreter des Präsidiums

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

JÜRGEN STEBANI 
(bis 21. März 2025)

OMAR AMARKHEL 

(seit 21. März 2025)

DENNIS BESSEL

JEANNE LENGERSDORF

MARIANNE FINKE-HOLTZ

JOSEF JANKER

DANIEL GERLACH

INGO HEEMSOTH

ANDREAS KUPPER

HEIKO FRÖHLICH

K O M M I S S I O N  Q UA L I F I Z I E R U N G

UWE DÖRING 

Vorsitzender

PETER FRYMUTH 

Vertreter des Präsidiums

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

ANOUSCHKA BERNHARD 

(seit 22. Januar 2024)

DIRK BRENNECKE 

(bis 31. Dezember 2023)

MICHAEL FLOTTRON

FLORIAN FRENTZ

SANDRA FRITZ 

(seit 1. Januar 2024)

DR. BERNHARD GUTOWSKI

MICHAEL HILPISCH

FRANK ILLING

JÖRG MÜLLER 

(seit 9. September 2022)

DIETER NEUBAUER

PETER WALDINGER

JURIJ ŽIGON

WOLFGANG MÖBIUS



KOMMISSIONEN

223222 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

S T E U E R U N G S G R U P P E  Z U K U N F T S -
S T R AT E G I E  A M AT E U R F U S S B A L L

PETER FRYMUTH 

Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

SABINE MAMMITZSCH

RONNY ZIMMERMANN

HERMANN WINKLER

DR. HANS-DIETER DREWITZ

BERND SCHULTZ

JÜRGEN IGELSPACHER

ANDREAS SCHWINN

TOBIAS KRUSE

WILLI HINK

CHRISTIN MAY

K O M M I S S I O N  S C H U L F U S S B A L L

HERMANN WINKLER 

Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

HARTMUT BRAUN

KERSTIN GIESSLER

DR. ULRICH FRICK

ROLAND BÜRGER

MARIO GRUND

FLORIAN MÜNCH

JÖRG MÜLLER

BIRGIT POLZ-ECKHARDT 

(bis 28. November 2024)

JAN GEPPERT 

(seit 1. Januar 2025)

KAREN ROTTER

MICHAEL SCHREINER

HOLGER BELLINGHOFF

UTE BARTHEL

ANDREAS SCHUMANN

TIM LANGEN



KOMMISSIONEN

225224 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

K O M M I S S I O N  F U S S B A L L- 
I N F R A S T R U K T U R

HERMANN WINKLER  

Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

DR. PAUL BAADER

JOACHIM BAUR

SEBASTIAN BERGER

SEBASTIAN BREUING

PROF. DR. FRANZ BRÜMMER  

(bis 10. September 2024)

MATTHIAS EILES

RAINER ERNST

HOLGER FRANZ

TORGE HAUSCHILD

SASCHA HENDRICH-BÄCHER 

KLAUS MEINEL

DR. HARALD NONN

JENS PRÜLLER

CHRISTIAN SIEGEL

ADALBERT STRAUSS

K O M M I S S I O N  V E R E I N S B E R AT U N G

PETER FRYMUTH  

Vorsitzender/Vertreter des Präsidiums

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

WERNER BEYER   (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)

LARS DIEDRICH   (Saarländischer Fußballverband)

SARAH DREVS   (Hamburger Fußball-Verband)

THOMAS HALDER   (Württembergischer Fußballverband)

MICHAEL HILPISCH   (Fußballverband Rheinland)

CHRISTOPH KUTSCHKER   (Sächsischer Fußball-Verband)

STEPHANIE NÖTHEN   (Hessischer Fußball-Verband)

HANS-CHRISTIAN OLPEN   (Fußball-Verband Mittelrhein)

SANDRA HOFMANN   (Bayerischer Fußball-Verband, bis 28. Juli 2022) 

INGE PIRNER   (Bayerischer Fußball-Verband, seit 28. Juli 2022) 

HANS-CARSTEN TODT   (Schleswig-Holsteinischer Fußballverband)

SEBASTIAN TUROWSKI   (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)

THOMAS SCHLIERBACH   (DFB, bis 9. Dezember 2022)

PATRICK BONACKER   (DFB, seit 9. Dezember 2022)



KOMMISSIONEN

227226 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

K O M M I S S I O N  E H R E N A M T

JÖRG GERNHARDT  

(Sächsischer Fußball-Verband)  

Vorsitzender 

PETER FRYMUTH 

Vertreter des Präsidiums

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

DAVID LINDEMANN   (Saarländischer Fußballverband, bis 7. Dezember 2023) 

STEPHAN ALT   (Saarländischer Fußballverband, seit 7. Dezember 2023) 

THOMAS BECKER   (Hessischer Fußball-Verband)

JULIA BREUER   (Fußball-Verband Mittelrhein)

ULRIKE GEITHE   (Bremer Fußball-Verband)

JÜRGEN KREYER   (Westdeutscher Fußballverband)

DR. HEIKO LEX   (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)

STEFAN MERKEL   (Bayerischer Fußball-Verband)

KATHRIN NICKLAS   (Nordostdeutscher Fußballverband)

HERMANN WILKENS   (Norddeutscher Fußball-Verband)

THOMAS SCHLIERBACH   (Vertreter des DFB, bis 9. Dezember 2022) 

PATRICK BONACKER   (Vertreter des DFB, seit 9. Dezember 2022)

K O M M I S S I O N  D I G I TA L E 
D I E N S T L E I S T U N G E N

WILLI HINK 

Vorsitzender 

DR. FRANK BIENDARA 

Geschäftsführer IT & Digitales (bis 2. Februar 2024)

RONNY ZIMMERMANN 

Vertreter des Präsidiums 

V E R T R E T E R  D E R  R E G I O N A L-  U N D  L A N D E S V E R B Ä N D E

WILFRIED BUSCH   (Westdeutscher Fußballverband, Fußball- und Leichtathletik-Verband 

Westfalen, bis 30. April 2025)

WALTER DESCH   (Fußball-Regional-Verband Südwest, Fußballverband Rheinland)

RALF GABRIEL   (Süddeutscher Fußball-Verband, Württembergischer Fußballverband)

JÜRGEN IGELSPACHER   (Süddeutscher Fußball-Verband, Bayerischer Fußball-Verband) 

THOMAS MÜNZBERG   (Nordostdeutscher Fußballverband, Thüringer Fußball-Verband) 

JÖRG TIMMERMANN   (Norddeutscher Fußball-Verband, Hamburger Fußball-Verband)

V E R T R E T E R I N  D E R  D F L

CHRISTINA DIMITRIOU

V E R T R E T E R * I N N E N  D E R  D F B -Z E N T R A LV E R WA LT U N G

MARION BORNEMANN

FELIX MACK

DENNIS SELIGER   (bis 31. März 2025)



STIFTUNGEN

229228 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

REEM ALABALI-RADOVAN 

(bis 3. Juni 2025)

OLIVER BIERHOFF	

DR. H.C. VOLKER BOUFFIER 

(seit 28. Juli 2022)

FERDY BRAUN	

HERIBERT BRUCHHAGEN	

RALPH DURRY	

DIRK FISCHER	

EUGEN GEHLENBORG	

PROF. DR. MANFRED HEIM	

DIRK JANOTTA	

JENS KADEN 

(seit 26. Juli 2024)

SIEGFRIED KIRSCHEN 

(bis 19. Juli 2024)

DR. GOTTHARD KLEINE	

TILMAN KUBAN

WILLI LEMKE 

(bis 12. August 2024)

STEPHAN MAYER

SILVIA NEID	

HERIBERT OHLMANN	

HARM OSMERS 

(seit 13. Dezember 2024)

SIMON ROLFES	

HEINZ-LEOPOLD SCHNEIDER	

HARALD „TONI“ SCHUMACHER

RUDI VÖLLER

WOLFGANG WATZKE	

V O R S TA N D

V O R S I T Z E N D E R

DR. H.C. EGIDIUS BRAUN 

(bis 16. März 2022)

RALPH-UWE SCHAFFERT 

(seit 16. März 2022)

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

STEPHAN GRUNWALD

STEFFEN SIMON

ALFRED VIANDEN

TOBIAS WRZESINSKI

S T I F T U N G E N

K U R AT O R I U M  U N D  V O R S TA N D 
D E R  D F B - S T I F T U N G  E G I D I U S  B R AU N

K U R AT O R I U M

BERND NEUENDORF 

Vorsitzender

NIA KÜNZER 

Stellvertretende Vorsitzende

DR. STEPHAN OSNABRÜGGE 

Stellvertretender Vorsitzender	



STIFTUNGEN

231230 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

K U R AT O R I U M  U N D  V O R S TA N D 
D E R  D F B -S T I F T U N G  S E PP  H E R B E R G E R

K U R AT O R I U M

BERND NEUENDORF 

Vorsitzender

HEIKE ULLRICH 

Stellvertretende Vorsitzende

MICHAEL HERBERGER 

Stellvertretender Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

REINHOLD BECKMANN 

(bis 29. März 2023)

ALEXANDER FANGMANN

HANSI FLICK

MARKUS HÖRWICK

LARS KLINGBEIL

HERMANN KORFMACHER

RUDI KRÄMER 

(bis 25. November 2024)

DR. PETER KURZ

PHILIPP LAHM 

(seit 21. Oktober 2022)

LARS LAMADÉ

CHRISTINE LAMBRECHT

MONICA LIERHAUS 

(seit 28. April 2023)

RENATE LINGOR

HANS E. LORENZ

JENS NOWOTNY

PETER PETERS

OTTO REHHAGEL

AXEL ROLLAND

UWE SEELER 

(bis 21. Juli 2022)

FRANK SCHMIDT

THOMAS SCHMIDT

BERND SCHULTZ

TINA THEUNE

STEFAN WINTELS

RONNY ZIMMERMANN

V O R S TA N D

RALPH-UWE SCHAFFERT 

Vorsitzender

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

STEPHAN GRUNWALD

STEFFEN SIMON

TOBIAS WRZESINSKI



STIFTUNGEN

233232 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

K U R AT O R I U M  U N D  V O R S TA N D 
D E R  D F B - K U LT U R S T I F T U N G

K U R AT O R I U M

EUGEN GEHLENBORG 

Vorsitzender

CLAUDIA ROTH 

Stellvertretende Vorsitzende

 

W E I T E R E  M I T G L I E D E R

JENS BENDIXEN-STACH  

(bis 14. Februar 2023)

CHRISTOPH BIERMANN

WALTER DESCH

JOHANNES EBERT

CHRISTINA GASSNER

JOSEPHINE HENNING

DR. HUBERTUS HESS-GRUNEWALD

THOMAS KRÜGER

DIRK METZ

HANS CHRISTIAN OLPEN

ALBERT OSTERMAIER

MORITZ RINKE

ROMANI ROSE

CÉLIA ŠAŠIC

TUGBA TEKKAL

HERMANN WINKLER

V O R S TA N D

DR. GÖTTRIK WEWER 

Vorsitzender

RALPH-UWE SCHAFFERT 

Stellvertretender Vorsitzender

STEPHAN GRUNWALD 

Schatzmeister

OLLIVER TIETZ 

Geschäftsführer

WILLI HINK 

Beisitzer
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DFB E.V.  |   DFB GMBH & CO. KG

HEIKE ULLRICH 

Generalsekretärin 

STEPHAN GRUNWALD 

Schatzmeister

DR. JÖRG ENGLISCH 

Chefjustiziar

STEFFEN SIMON 

Direktor Kommunikation, Nachhaltigkeit und Fans 

(seit 1. Mai 2022)

CHRISTINA GASSNER 

Direktorin für institutionelle und politische Beziehungen & Strategie  

(seit 15. Februar 2023)

WILLI HINK  

Direktor Amateurfußball und Fußballentwicklung 

(bis 31. Oktober 2024) 

MARKUS STENGER  

Direktor Amateurfußball und Fußballentwicklung  

(seit 1. Oktober 2024)

MARKUS HOLZHERR 

Direktor Finanzen, Infrastruktur & Logistik  

(bis 19. September 2022)

D F B  E .V. D F B  G M B H  &  C O . K G

G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G

DR. HOLGER BLASK  

Vorsitzender

MANUEL HARTMANN

ANDREAS RETTIG  

(seit 15. September 2023)

DR. FRANK BIENDARA  

(bis 2. Februar 2024)

OLIVER BIERHOFF  

(bis 5. Dezember 2022)

MARKUS HOLZHERR 

(bis 19. September 2022)

AU F S I C H T S R AT

ALEXANDER WEHRLE  

Vorsitzender  

(seit 29. April 2022)

THOMAS BERGMANN

PETER FRYMUTH

OLIVER LEKI  

(bis 26. Januar 2023)

SABINE MAMMITZSCH

CÉLIA ŠAŠIC

RALPH-UWE SCHAFFERT

STEFFEN SCHNEEKLOTH

MATTHIAS SCHÖCK

PROF. DR. SILKE SINNING

HERMANN WINKLER

DR. MARC LENZ 

(seit 29. September 2023)

G E S E L L S C H A F T E R V E R S A M M L U N G

BERND NEUENDORF

STEPHAN GRUNWALD

HANS-JOACHIM WATZKE

DONATA HOPFEN 

(bis 31. Dezember 2022)

OLIVER LEKI 
(seit 26. Januar 2023)

RONNY ZIMMERMANN

HEIKE ULLRICH 

(seit 1. April 2022)
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DFB SCHIRI  GMBH  |   DFB EURO GMBH

G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G

LUTZ MICHAEL FRÖHLICH 

(bis 31. Dezember 2024)

KNUT KIRCHER 

(seit 1. Juli 2024)

FLORIAN GÖTTE

G E S E L L S C H A F T E R V E R S A M M L U N G

MANUEL HARTMANN

JOSEF NEHL

ANDREAS RETTIG  

(seit 19. April 2024)

ANSGAR SCHWENKEN

RONNY ZIMMERMANN

G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G

PHILIPP LAHM 

(bis 30. September 2024)

MARKUS STENGER 

(bis 30. September 2024)

JÜRGEN EISSMANN 

(seit 1. Oktober 2024)

PATRICK KISKO 

(seit 1. Oktober 2024)

 

 

G E S E L L S C H A F T E R V E R S A M M L U N G

STEPHAN GRUNWALD 

DONATA HOPFEN 

(vom 13. April 2022 bis 31. Dezember 2022)

OLIVER LEKI 
(seit 27. April 2023)

BERND NEUENDORF

HEIKE ULLRICH

RONNY ZIMMERMANN

D F B  S C H I R I  G M B H D F B  E U R O  G M B H



Zum Gedenken
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WIR ERINNERN UNS IN DANKBARKEIT  

AN UNSERE FREUNDINNEN UND

FREUNDE, DIE UNS SEIT DEM

ORDENTLICHEN DFB-BUNDESTAG 2022

FÜR IMMER VERLASSEN HABEN.

Z U M  G E D E N K E N

G E R H A R D  A I G N E R

H E I N Z  A L D I N G E R

PAU L  A L G E R

D R .  B E R N D  B AU C H S P I E S S

F R A N Z  B E C K E N B AU E R

J E N S  B E N D I X E N - S TA C H

K AY  B E R N S T E I N

R O N A L D  B O R C H E R S

B E R N D  B R A N S C H

D R .  H . C .  E G I D I U S  B R AU N

A N D R E A S  B R E H M E

P R O F.  D R .  F R A N Z  B R Ü M M E R

D R .  M A R T I N - P E T E R  B Ü C H

D I E T E R  B U R D E N S K I

C H R I S T O P H  D AU M

A G Y E M A N G  D I AW U S I E



Zum Gedenken
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T H O M A S  D O H R E N

C O R N E L I A  D O L L

G O E T Z  E I L E R S

P R O F.  D R .  E I K E  E M R I C H

D R .  K A R L- E R N S T  E N G E L B R E C H T

W O L F G A N G  FA H R I A N

D I E T H E L M  F E R N E R

B E R N D  F I S C H E R

D O R I S  F I T S C H E N

O T T O  F R Ä S S D O R F

R O L F  G E I G E R

W I L L I  G I E S E M A N N

K A R L- H E I N Z  G L Ä S E R

R O L F  G Ö T T E L

D I E T E R  G R U S C H W I T Z

W E R N E R  H E I N E

J Ü R G E N  H E I N S C H

R O L F  H E L L E R

P E T E R  H E R M A N N S

G Ü N T E R  H E R R M A N N

R O L F  H O C K E

O T T O  H Ö H N E

B E R N D  H Ö L Z E N B E I N

A L E X A N D E R  H Ö R G E R

H O R S T- D I E T E R  H Ö T T G E S

H O R S T  H Ü L S S

D I E T E R  J E R Z E W S K I

F E R D I N A N D  K E L L E R

S I E G F R I E D  K I R S C H E N

G E R H A R D  K Ö R N E R

W I L L I  K O S L O W S K I

D R .  P E T E R  K U N T E R

W I L L I  L E M K E

W E R N E R  L O R A N T

W I L F R I E D  L O S K A M P 

F R I E D E L  L U T Z



Zum Gedenken
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H A N S - B E R T  M AT O U L

F R A N K  M I L L

H E I N E R  M Ü L L E R

J Ü R G E N  N Ö L D N E R

W I L H E L M  O S T

W E R N E R  O T T O

H E R B E R T  PA N K AU

B U R K H A R D  PA P E

D I E T E R  PAU LY

R U D I  P O H L E R

U L L I  P O T O F S K I

E R N S T  P E T E R  R A D Z I W I L L

H A N S  R E B E L E

H A N S  R I C H T E R

K A R L  R I N G E L

T H E A  R I T T N E R

V O L K E R  R O T H

P R O F.  D R .  F R I T Z  S C H E R E R

H E I N R I C H  S C H M I D H U B E R

K A R L- H E I N Z  S C H N E L L I N G E R

C L AU D I A  S C H R E Z M A N N

U W E  S E E L E R

H E R M A N N  S E L B H E R R

H E L M U T  „ S O N N Y “  S O N N E B E R G

E R W I N  S T E I N

H E L M U T  S T E I N

H E I N Z  S T E I N M A N N

J O A C H I M  S T R E I C H

J Ü R G E N  S U N D E R M A N N

G Ü N T E R  S U P P

H O R S T  W E I G A N G

H A N S  W E I L B Ä C H E R

L E O  W I L D E N

K L AU S  W U N D E R

D R .  W O L F G A N G  Z I M U T H A
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Mitgliederstatistik 2025

M I T G L I E D E R S TAT I S T I K  2 0 2 5

MITGLIEDER

VERBÄNDE VEREINE SENIOREN JUNIOREN
(15-18)

JUNIOREN
(BIS 14)

FRAUEN MÄDCHEN 
(BIS 16)

INSGESAMT

BAYERN 4.447 1.027.479 108.481 291.782 202.806 78.651 1.709.199

WÜRTTEMBERG 1.782 378.242 38.996 117.746 63.001 22.739 620.724

BADEN 620 129.229 13.142 42.711 25.147 9.023 219.252

SÜDBADEN 700 195.550 18.363 64.119 48.846 16.304 343.182

HESSEN 2.025 379.770 43.822 117.563 67.886 23.574 632.615

SÜD 9.574 2.110.270 222.804 633.921 407.686 150.291 3.524.972

MITTELRHEIN 1.044 229.267 26.650 93.479 63.551 28.780 441.727

NIEDERRHEIN 1.068 247.580 28.252 110.700 47.155 30.306 463.993

WESTFALEN 2.011 605.076 59.839 175.209 176.155 62.958 1.079.237

WEST 4.123 1.081.923 114.741 379.388 286.861 122.044 1.984.957

HAMBURG 364 146.669 15.495 52.771 25.756 12.104 252.795

NIEDERSACHSEN 2.689 356.437 46.150 137.386 73.161 31.152 644.286

BREMEN 88 24.459 2.628 10.693 3.775 2.209 43.764

SCHLESWIG-HOLSTEIN 568 83.867 14.396 42.800 22.960 13.908 177.931

NORD 3.709 611.432 78.669 243.650 125.652 59.373 1.118.776

SÜDWEST 1.041 146.675 15.420 49.691 36.467 11.953 260.206

RHEINLAND 976 98.423 10.377 32.970 26.477 9.487 177.734

SAARLAND 361 65.186 5.963 17.171 13.402 3.638 105.360

SÜDWEST 2.378 310.284 31.760 99.832 76.346 25.078 543.300

BERLIN 347 149.411 16.556 48.402 21.463 9.499 245.331

BRANDENBURG 656 60.818 10.762 33.438 3.697 3.922 112.637

MECKLENBURG-VORP. 479 44.070 5.983 21.271 5.269 3.701 80.294

SACHSEN 863 101.983 15.533 51.291 12.269 7.202 188.278

SACHSEN-ANHALT 712 55.440 6.932 24.821 7.439 3.179 97.811

THÜRINGEN 1.027 62.234 8.314 26.982 6.952 4.212 108.694

NORDOST 4.084 473.956 64.080 206.205 57.089 31.715 833.045

DFB INSGESAMT 23.868 4.587.865 512.054 1.562.996 953.634 388.501 8.005.050

MANNSCHAF TEN

VERBÄNDE SENIOREN JUNIOREN
(15-18)

JUNIOREN
(BIS 14)

FRAUEN MÄDCHEN 
(BIS 16)

INSGESAMT

BAYERN 5.899 2.520 13.991 601 876 23.887

WÜRTTEMBERG 2.566 1.124 7.294 274 514 11.772

BADEN 845 362 2.289 96 131 3.723

SÜDBADEN 1.194 489 2.784 172 211 4.850

HESSEN 3.214 1.040 6.292 258 383 11.187

SÜD 13.718 5.535 32.650 1.401 2.115 55.419

MITTELRHEIN 1.378 687 3.651 196 338 6.250

NIEDERRHEIN 1.912 841 4.662 239 488 8.142

WESTFALEN 4.107 1.476 7.636 441 819 14.479

WEST 7.397 3.004 15.949 876 1.645 28.871

HAMBURG 803 311 1.673 116 212 3.115

NIEDERSACHSEN 5.116 1.446 9.058 762 852 17.234

BREMEN 263 97 542 24 42 968

SCHLESWIG-HOLSTEIN 966 354 2.065 145 187 3.717

NORD 7.148 2.208 13.338 1.047 1.293 25.034

SÜDWEST 1.482 416 2.170 111 169 4.348

RHEINLAND 874 318 1.950 84 144 3.370

SAARLAND 688 170 1.177 51 66 2.152

SÜDWEST 3.044 904 5.297 246 379 9.870

BERLIN 1.130 336 2.425 109 226 4.226

BRANDENBURG 1.144 330 2.064 97 87 3.722

MECKLENBURG-VORP. 614 180 1.046 43 46 1.929

SACHSEN 1.260 551 3.251 126 124 5.312

SACHSEN-ANHALT 856 258 1.580 71 53 2.818

THÜRINGEN 891 292 1.650 63 64 2.960

NORDOST 5.895 1.947 12.016 509 600 20.967

DFB INSGESAMT 37.202 13.598 79.250 4.079 6.032 140.161

8.005.050 
MITGLIEDER 

140.161  
MANNSCHAFTEN 
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DIE REGIONAL- UND LANDESVERBÄNDE DES DFB

D I E  R E G I O N A L-  U N D  
L A N D E S V E R B Ä N D E  D E S  D F B

N O R D D E U T S C H E R  F U S S B A L L-V E R B A N D W E S T D E U T S C H E R  F U S S B A L LV E R B A N D

ANSCHRIFT: 	 Sportpark Duisburg-Wedau, Friedrich-Alfred-Allee 11, 47055 Duisburg

TELEFON: 	 02 03 / 71 72 - 0 

E-MAIL: 	 wdfv@wdfv.de 

INTERNET: 	 www.wdfv.de 

PRÄSIDENT: 	 Peter Frymuth

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Christoph Schäfer

ANSCHRIFT: 	 Franz-Böhmert-Straße 1a, 28205 Bremen 

TELEFON: 	 04 21 / 2 22 30 - 0 

E-MAIL: 	 info@nordfv.de 

INTERNET: 	 www.nordfv.de

PRÄSIDENT: 	 Ralph-Uwe Schaffert

GESCHÄFTSLEITUNG: 	 Jana Miglitsch, Henrik Janoske 

BREMER FUSSBALL-VERBAND 
ANSCHRIFT: 	 Franz-Böhmert-Straße 1a, 28205 Bremen 

TELEFON: 	 04 21 / 79 16 60 

E-MAIL: 	 geschaeftsstelle@bremerfv.de

INTERNET: 	 www.bremerfv.de

PRÄSIDENT: 	 Patrick von Haacke 	  

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Jens Dortmann

HAMBURGER FUSSBALL-VERBAND  
ANSCHRIFT: 	 Wilsonstraße 74 a-b, 22045 Hamburg  

TELEFON: 	 0 40 / 67 58 70 - 0 

E-MAIL: 	 info@hfv.de

INTERNET: 	 www.hfv.de 

PRÄSIDENT: 	 Christian Okun

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Jörg Timmermann, Dominik Voigt 

NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND   
ANSCHRIFT: 	 Schillerstraße 4, 30890 Barsinghausen 

TELEFON: 	 0 51 05 / 7 50 

E-MAIL: 	 info@nfv.de 

INTERNET: 	 www.nfv.de 

PRÄSIDENT: 	 Ralph-Uwe Schaffert 

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Jan Baßler  

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER FUSSBALLVERBAND   
ANSCHRIFT: 	 „Haus des Sports“, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

TELEFON: 	 04 31 / 6 48 61 56 

E-MAIL: 	 info@shfv-kiel.de 

INTERNET: 	 www.shfv-kiel.de 

PRÄSIDENT: 	 Uwe Döring

GESCHÄFTSFÜHRUNG:	 Dr. Tim Cassel, Tobias Kruse

FUSSBALL-VERBAND MITTELRHEIN    
ANSCHRIFT: 	 Sövener Straße 60, 53773 Hennef 

TELEFON: 	 0 22 42 / 9 18 75 - 0 

E-MAIL: 	 fvm@fvm.de 

INTERNET: 	 www.fvm.de 

PRÄSIDENT: 	 Christos Katzidis 

GESCHÄFTS- 
FÜHRER*INNEN: 	 Dirk Brennecke, Sandra Fritz 

FUSSBALLVERBAND NIEDERRHEIN   
ANSCHRIFT: 	 Friedrich-Alfred-Allee 10, 47055 Duisburg 

TELEFON: 	 02 03 / 77 80 - 2 01

E-MAIL: 	 info@fvn.de 

INTERNET: 	 www.fvn.de 

PRÄSIDENT: 	 Peter Frymuth

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Ralf Gawlack

FUSSBALL- UND LEICHTATHLETIK-VERBAND WESTFALEN 
ANSCHRIFT: 	 Jakob-Koenen-Straße 2, 59174 Kamen 

TELEFON: 	 0 23 07 / 37 10  

E-MAIL: 	 post@flvw.de 

INTERNET: 	 www.flvw.de

PRÄSIDENT: 	 Manfred Schnieders 

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Thomas Berndsen (kommissarisch) 
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DIE REGIONAL- UND LANDESVERBÄNDE DES DFB

F U S S B A L L- R E G I O N A L-V E R B A N D  S Ü DW E S T S Ü D D E U T S C H E R  F U S S B A L L-V E R B A N D 

ANSCHRIFT: 	 „Haus des Fußballs“, Brienner Straße 50, 80333 München

TELEFON: 	 0 89 / 5 42 60 60 

E-MAIL: 	 info@suedfv.de

INTERNET: 	 www.suedfv.de 

PRÄSIDENT: 	 Ronny Zimmermann

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Martin Schweizer 

FUSSBALLVERBAND RHEINLAND 
ANSCHRIFT:	 Lortzingstraße 3, 56075 Koblenz-Oberwerth

TELEFON: 	 02 61 / 92 13 713 0

E-MAIL: 	 info@fv-rheinland.de 

INTERNET: 	 www.fv-rheinland.de

PRÄSIDENT:	 Gregor Eibes 

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Dennis Gronau 

SAARLÄNDISCHER FUSSBALLVERBAND   
ANSCHRIFT:	 Hermann-Neuberger-Straße 5, 66123 Saarbrücken

TELEFON: 	 06 81 / 3 88 03 - 0 

E-MAIL: 	 info@saar-fv.de 

INTERNET: 	 www.saar-fv.de 

PRÄSIDENT: 	 Heribert Ohlmann

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Andreas Schwinn

SÜDWESTDEUTSCHER FUSSBALLVERBAND    
ANSCHRIFT: 	 Villastraße 63a, 67480 Edenkoben 

TELEFON:	 0 63 23 / 9 49 36 - 0 

E-MAIL: 	 gf@swfv.de

INTERNET: 	 www.swfv.de

PRÄSIDENT:	 Thomas Bergmann 

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Michael Monath

BADISCHER FUSSBALLVERBAND  
ANSCHRIFT: 	 Sepp-Herberger-Weg 2, 76227 Karlsruhe 
TELEFON: 	 07 21 / 40 90 40 
E-MAIL: 	 info@badfv.de 
INTERNET: 	 www.badfv.de 
PRÄSIDENT: 	 Ronny Zimmermann
GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Sascha Döther, Felix Wiedemann 

BAYERISCHER FUSSBALL-VERBAND    
ANSCHRIFT: 	 „Haus des Fußballs“, Brienner Straße 50, 80333 München
TELEFON: 	 0 89 / 54 27 70 0 
E-MAIL: 	 bfv@bfv.de 
INTERNET: 	 www.bfv.de
PRÄSIDENT: 	 Dr. Christoph Kern 
GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Jürgen Igelspacher

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND     
ANSCHRIFT: 	 Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt/Main 
TELEFON: 	 0 69 / 67 72 82 100 
E-MAIL: 	 info@hfv-online.de 
INTERNET: 	 www.hfv-online.de 
PRÄSIDENT: 	 Prof Dr. Silke Sinning 
GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Nicolas Fink, Benjamin Koch 

SÜDBADISCHER FUSSBALLVERBAND      
ANSCHRIFT: 	 Schwarzwaldstraße 185a, 79117 Freiburg 
TELEFON: 	 07 61 / 2 82 69 11 
E-MAIL: 	 info@sbfv.de 
INTERNET: 	 www.sbfv.de 
PRÄSIDENT: 	 Dr. Reinhold Brandt 
GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Johannes Restle

WÜRTTEMBERGISCHER FUSSBALLVERBAND       
ANSCHRIFT: 	 Goethestraße 9, 70174 Stuttgart 
TELEFON: 	 07 11 / 22 76 40 
E-MAIL: 	 info@wuerttfv.de 
INTERNET: 	 www.wuerttfv.de 
PRÄSIDENT: 	 Matthias Schöck
GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Frank Thumm (Hauptgeschäftsführer), Ralf Gabriel 

ANSCHRIFT:	 Villastraße 63a, 67480 Edenkoben 

TELEFON: 	 0 63 23 / 9 49 36 - 58 

E-MAIL: 	 frv@swfv.de 

INTERNET: 	 www.frv-suedwest.de

PRÄSIDENT: 	 Thomas Bergmann

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Oliver Herrmann 
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DIE REGIONAL- UND LANDESVERBÄNDE DES DFB

NORDOSTDEUTSCHER FUSSBALLVERBAND 

ANSCHRIFT:	 Fritz-Lesch-Straße 38, 13053 Berlin 

TELEFON: 	 0 30 / 92 04 53 920 

E-MAIL: 	 sekretariat@nofv-online.de 

INTERNET: 	 www.nofv-online.de 

PRÄSIDENT: 	 Hermann Winkler

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Till Dahlitz 

BERLINER FUSSBALL-VERBAND  
ANSCHRIFT:	 Humboldtstraße 8a, 14193 Berlin 

TELEFON: 	 0 30 / 89 69 94 - 0 

E-MAIL: 	 info@berlinerfv.de 

INTERNET: 	 www.berliner-fussball.de

PRÄSIDENT: 	 Bernd Schultz

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Kevin Langner

FUSSBALL-LANDESVERBAND BRANDENBURG    
ANSCHRIFT:	 Dresdener Straße 18, 03050 Cottbus 

TELEFON: 	 03 55 / 4 31 02 20 

E-MAIL: 	 geschaeftsstelle@flb.de 

INTERNET: 	 www.flb.de 

PRÄSIDENT: 	 Jens Kaden

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Oliver Nitschke 

LANDESFUSSBALLVERBAND 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 
ANSCHRIFT: 	 Kopernikusstraße 17a, 18057 Rostock 
TELEFON: 	 03 81 / 1 28 55 - 0 
E-MAIL: 	 info@lfvm-v.de 
INTERNET: 	 www.lfvm-v.de 
PRÄSIDENT: 	 Dr. Heiko Lex 
GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Sebastian Turowski 

FUSSBALLVERBAND SACHSEN-ANHALT   
ANSCHRIFT: 	 Hegelstr. 30, 39014 Magdeburg 

TELEFON: 	 03 91 / 85 02 80 

E-MAIL: 	 info@fsa-online.de

INTERNET: 	 www.fsa-online.de

PRÄSIDENT: 	 Holger Stahlknecht

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Markus Scheibel 

SÄCHSISCHER FUSSBALL-VERBAND     
ANSCHRIFT: 	 Abtnaundorfer Straße 47, 04347 Leipzig

TELEFON: 	 03 41 / 3 37 43 50

E-MAIL: 	 info@sfv-online.de 

INTERNET: 	 www.sfv-online.de

PRÄSIDENT: 	 Hermann Winkler

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Markus Bienert

THÜRINGER FUSSBALL-VERBAND      
ANSCHRIFT: 	 Augsburger Straße 10, 99091 Erfurt 

TELEFON: 	 03 61 / 34 76 70 

E-MAIL: 	 info@tfv-erfurt.de 

INTERNET: 	 www.thueringerfv.de

PRÄSIDENT: 	 Udo Penßler-Beyer

GESCHÄFTSFÜHRER: 	 Thomas Münzberg
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S TAT I S T I K E N  A L L E R  
D F B - N AT I O N A L M A N N S C H A F T E N 
U N D  D F B - W E T T B E W E R B E
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STATISTIKEN

N AT I O N A L M A N N S C H A F T E N 
M Ä N N E R  U N D  J U N I O R E N

NATIONALMANNSCHAFT 
https://www.dfb.de/maenner/nationalmannschaften/nationalmannschaft/spiele-und-termine

U 21-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/maenner/nationalmannschaften/u-21/spiele-und-termine

U 20 -NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/maenner/nationalmannschaften/u-20/spiele-und-termine

U 19-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/maenner/nationalmannschaften/u-19/spiele-und-termine

U 18-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/maenner/nationalmannschaften/u-18/spiele-und-termine

U 17-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/maenner/nationalmannschaften/u-17/spiele-und-termine

U 16-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/maenner/nationalmannschaften/u-16/spiele-und-termine

U 15-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/maenner/nationalmannschaften/u-15/spiele-und-termine

FUTSAL-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/mehr-fussball/futsal/nationalmannschaften/futsal-nationalmannschaft/ 

spiele-termine/spiele

FUTSAL-U 19-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/mehr-fussball/futsal/futsal-u19/spiele-termine/spiele

BEACHSOCCER-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/mehr-fussball/beachsoccer/nationalmannschaft

E-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb-efootball.de/p/e-national

N AT I O N A L M A N N S C H A F T E N 
F R A U E N  U N D  J U N I O R I N N E N

FR AUEN-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/frauen/nationalmannschaften/nationalmannschaft/spiele-und-termine

U 23-FR AUEN-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/frauen/nationalmannschaften/u-23/spiele-und-termine

U 20 -FR AUEN-NATIONALMANNSCHAFT 

https://datencenter.dfb.de/teams/deutschland-u-20-w/seasonplan/2024-25

U 19-FR AUEN-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/frauen/nationalmannschaften/u-19/spiele-und-termine

U 17-JUNIORINNEN-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/frauen/nationalmannschaften/u-17/spiele-und-termine

U 16-JUNIORINNEN-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/frauen/nationalmannschaften/u-16/spiele-und-termine

U 15-JUNIORINNEN-NATIONALMANNSCHAFT 

https://www.dfb.de/frauen/nationalmannschaften/u-15/spiele-und-termine



257256 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

STATISTIKEN

L I G E N  M Ä N N E R

BUNDESLIGA 

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga/seasons/2025-2026/matchday

2. BUNDESLIGA 

https://datencenter.dfb.de/competitions/2-bundesliga/seasons/2025-2026/matchday

3. LIGA 

https://www.dfb.de/maenner/ligen/3-liga

L I G E N  F R A U E N

GOOGLE PIXEL FR AUEN-BUNDESLIGA 

https://www.dfb.de/frauen/ligen-frauen/google-pixel-frauen-bundesliga

2. FR AUEN-BUNDESLIGA 

https://www.dfb.de/frauen/ligen-frauen/2-frauen-bundesliga

N AT I O N A L E  P O K A L- W E T T B E W E R B E

DFB-POK AL 

https://www.dfb.de/maenner/wettbewerbe/dfb-pokal

DFB-POK AL DER FR AUEN 

https://www.dfb.de/frauen/dfb-wettbewerbe-frauen/dfb-pokal

FR ANZ-BECKENBAUER-SUPERCUP  

(BIS 2024 DFL-SUPERCUP) 
https://datencenter.dfb.de/competitions/deutscher-supercup/seasons/2025/matchday?datacenter_

name=datencenter

GOOGLE PIXEL SUPERCUP DER FR AUEN 

https://www.dfb.de/frauen/dfb-wettbewerbe-frauen/google-pixel-supercup-der-frauen



259258 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

STATISTIKEN

J U N I O R E N

DFB-NACHWUCHSLIGA A (SEIT 2024) 

https://www.dfb.de/maenner/ligen/u-19-dfb-nachwuchsliga

A-JUNIOREN-BUNDESLIGA NORD/NORDOST (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-nord-nordost/seasons/2023-24/matchday

A-JUNIOREN-BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-sued-suedwest/seasons/2023-24/matchday

A-JUNIOREN-BUNDESLIGA WEST (BIS 2024)  

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-west/seasons/2023-24/matchday

DEUTSCHE A-JUNIOREN-MEISTERSCHAFT (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/meisterschaft/seasons/2024/matchday

DFB-POK AL DER JUNIOREN 

https://www.dfb.de/maenner/wettbewerbe/dfb-pokal-junioren

B-JUNIOREN-BUNDESLIGA NORD/NORDOST (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-nord-nordost-1735/seasons/2023-24/matchday

B-JUNIOREN-BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-sued-suedwest-1737/seasons/2023-24/matchday 

B-JUNIOREN-BUNDESLIGA WEST (BIS 2024)  

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-west-1736/seasons/2023-24/matchday

DEUTSCHE B-JUNIOREN-MEISTERSCHAFT (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/meisterschaft-1418/seasons/2024/matchday

DFB-NACHWUCHSLIGA B (SEIT 2024) 

https://www.dfb.de/maenner/ligen/u-17-dfb-nachwuchsliga

U 18-JUNIOREN-SICHTUNGSTURNIER 

https://datencenter.dfb.de/competitions/laenderpokal-2536/seasons/2024/matchday/4

U 16-JUNIOREN-SICHTUNGSTURNIER 

https://datencenter.dfb.de/competitions/laenderpokal-2535/seasons/2025/matchday/4

U 15-JUNIOREN-SICHTUNGSTURNIER 

https://datencenter.dfb.de/competitions/laenderpokal-2534/seasons/2025/matchday/4

U 14-JUNIOREN-SICHTUNGSTURNIER (BAD BL ANKENBURG) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/2533/seasons/2025/matchday/1

U 14-JUNIOREN-SICHTUNGSTURNIER (KAMEN-KAISERAU/DUISBURG) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/2532/seasons/2024/matchday/4

J U N I O R I N N E N

DFB-POK AL DER JUNIORINNEN (SEIT 2024) 

https://www.dfb.de/frauen/dfb-wettbewerbe-frauen/dfb-pokal-der-juniorinnen

B-JUNIORINNEN-BUNDESLIGA NORD/NORDOST (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-nord-nordost-1735/seasons/2023-24/matchday

B-JUNIORINNEN-BUNDESLIGA SÜD/SÜDWEST (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-sued-suedwest-1737/seasons/2023-24/matchday

B-JUNIORINNEN-BUNDESLIGA WEST (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/bundesliga-west-1736/seasons/2023-24/matchday

DEUTSCHE B-JUNIORINNEN-MEISTERSCHAFT (BIS 2024) 

https://datencenter.dfb.de/competitions/b-juniorinnen-meisterschaft/seasons/endrunde-2024/matchday

U 19-FR AUEN-SICHTUNGSTURNIER 

https://datencenter.dfb.de/competitions/2528/seasons/2024/matchday/3

U 16-JUNIORINNEN-SICHTUNGSTURNIER 

https://datencenter.dfb.de/competitions/laenderpokal-2530/seasons/2025/matchday/4

U 14-JUNIORINNEN-SICHTUNGSTURNIER 

https://datencenter.dfb.de/competitions/laenderpokal-2531/seasons/2025/matchday/1



261260 D F B -J A H R E S B E R I C H T E  2 0 2 2  –  2 0 2 5

W E I T E R E  W E T T B E W E R B E

FUTSAL-BUNDESLIGA 

https://www.dfb.de/mehr-fussball/futsal/bundesliga

DEUTSCHE FUTSAL-MEISTERSCHAFT DER FR AUEN 

https://datencenter.dfb.de/competitions/2793/seasons/current/matchday/finale

DEUTSCHE FUTSAL-MEISTERSCHAFT DER A-JUNIOREN 

https://datencenter.dfb.de/competitions/deutsche-futsal-meisterschaft-u-19/seasons/2025/matchday/finale

DEUTSCHE FUTSAL-MEISTERSCHAFT DER B-JUNIOREN 

https://datencenter.dfb.de/competitions/deutsche-futsal-meisterschaft-der-b-junioren/seasons/2025/

matchday/finale

DEUTSCHE FUTSAL-MEISTERSCHAFT DER C-JUNIOREN 

https://datencenter.dfb.de/competitions/deutsche-futsal-meisterschaft-der-c-junioren/seasons/2025/

matchday/finale

DEUTSCHE FUTSAL-MEISTERSCHAFT DER B-JUNIORINNEN 

https://datencenter.dfb.de/competitions/2633/seasons/current/matchday

DFB-Ü 50 -CUP 

https://www.dfb.de/maenner/wettbewerbe/deutsche-meisterschaften-im-ue-fussball/ue-50

DFB-Ü 40 -CUP 

https://www.dfb.de/maenner/wettbewerbe/deutsche-meisterschaften-im-ue-fussball/ue-40

DFB-Ü 32-CUP 

https://www.dfb.de/maenner/wettbewerbe/deutsche-meisterschaften-im-ue-fussball/ue-32

DFB-Ü 32-FR AUEN-CUP 

https://www.dfb.de/frauen/dfb-wettbewerbe-frauen/deutsche-meisterschaften-im-ue-fussball-ue-32

DEUTSCHE BEACHSOCCER-LIGA 

https://www.dfb.de/mehr-fussball/beachsoccer/nationale-wettbewerbe/deutsche-beachsoccer-liga




